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Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des Landschaftsschutzgebietes "Triebischtäler"
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

5. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

7. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

9. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet Windenergienutzung (§ 11 BauNVO)

II. KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

SO
WIND

370

VBZ 1: Wirtschaftsweg für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sowie für die Errichtung und Unterhaltung der Anlagen zur
Erzeugung erneuerbarer Energien

VBZ 2: Rad- und Wanderweg, frei für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr sowie für die Errichtung und Unterhaltung der
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien

VBZ 3: Rad- und Wanderweg, frei für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr

VBZ 4: Wanderweg, frei für den im Zusammenhang mit Errichtung und Betrieb des Trinkwasserhochbehälters stehenden
Fahrzeugverkehr
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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

4. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung baulicher Anlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

11. Sonstige Festsetzungen
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Größe der Grundfläche der baulichen Anlagen für bauliche Hauptanlagen (Turm, Fundament, Überschüttung/ Böschung) und
zum Betrieb dauerhaft erforderlicher Hochbaulicher Nebenanlagen (z.B. Trafo) je Windenergieanlage (§ 16 BauNVO)

OK
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GR 1 800 m²

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 21a BauNVO)
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(Vormontagefläche, Montagefläche, Blattlagerfläche, Hilfskranfläche, Kranausleger) (§ 16 BauNVO)GR 3 6.300 m²
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Trinkwasserleitung BestandTW
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Erhalt Gehölzbestand unterhalb Baeyerhöhe

Erhaltung und Ergänzung wegbegleitende Baumreihen

Anpflanzung von Feldhecken entlang von Straßen und Wegen

Extensivierung im Einzugsgebiet der Kleinen Triebisch
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GEMEINDE KLIPPHAUSEN 
 
BEBAUUNGSPLAN „WINDENERGIENUTZUNG WI02 BAEYERHÖHE“ 
 
SATZUNG in der Fassung vom 18. August 2023  
mit redaktionellen Änderungen vom 05.12.2023 
 
 
RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3785), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176) 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
 
Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202)   
 
Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (Sächs-
GVBl. S. 186); zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. 
S. 705).  

 
 
TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO) 

Zulässig sind innerhalb des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Windenergienutzung"  
• Windenergieanlagen einschließlich der für deren Bau und Betrieb erforderlichen unter-

geordneten Nebenanlagen 
• Zufahrten zur Erschließung der Windenergieanlagen,  
• landwirtschaftliche Nutzungen. 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO) 
1.2.1 Bezugspunkte für die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO) 

Unterer Bezugspunkt für die in der Planzeichnung festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ist die 
innerhalb des jeweiligen Baufensters festgesetzte Höhenlage des Baugebietes im Höhenbe-
zugssystem DHHN2016. 
 
Oberer Bezugspunkt für die in der Planzeichnung festgesetzte Höhe baulicher Anlagen ist die 
oberste Spitze des vertikal stehenden Rotorblattes. 
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1.2.2 Mindestabstand zwischen unterer Rotorblattspitze und Geländeoberfläche (§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Der Abstand zwischen unterer Rotorblattspitze und Geländeoberfläche muss bei jeder Wind-
energieanlage mindestens 45 m betragen 
 

1.2.3 zulässige Grundfläche der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 und Abs. 5 BauNVO) 
Die zulässige Grundfläche beträgt: 
 
GR1 800 m²  für bauliche Hauptanlagen (Turm, Turmfundament, Überschüttung/Böschung)  

und zum Betrieb dauerhaft erforderlicher hochbaulicher Nebenanlagen  
(z.B. Trafo) je Windenergieanlage 

 
GR2 2.250 m²  für sonstige dauerhafte bauliche Nebenanlagen je Windenergieanlage 

(Kranstellfläche, Zuwegung, Stellplätze für Wartungsfahrzeuge) 
 
GR3 6.300 m²  für bauzeitlich temporäre bauliche Nebenanlagen je Windenergieanlage 

(Vormontagefläche, Montagefläche, Blattlagerfläche, Hilfskranfläche,  
Fläche für Kranausleger) 

 
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche ist unzulässig. 
 

1.3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
1.3.1 Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 bis 3 BauNVO) 
Turm und Turmfundament sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
Die vom Rotor der Windenergieanlagen überstrichenen Flächen dürfen die Baugrenzen bis ma-
ximal zur Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans überschreiten. 
 

1.3.2 Zulässigkeit von Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 
Nebenanlagen (Kranstellfläche, Zuwegung Vormontagefläche, Montagefläche, Blattlagerfläche, 
Hilfskranfläche, Fläche für Kranausleger) sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig.  

 
1.4 Von Bebauung freizuhaltende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die von Bebauung freizuhaltenden Flächen dürfen nicht von den Rotorblättern der Windener-
gieanlagen überstrichen werden. Außerdem sind auf den von Bebauung freizuhaltenden Flä-
chen Gebäude aller Art unzulässig. Ausgenommen hiervon sind bauliche Anlagen für die Trink-
wasserversorgung (Hochbehälter). 

 
1.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss anderer Flächen an die Ver-

kehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung dürfen mit Ausnahme der 
von Bebauung freizuhaltenden Fläche durch die Rotorblätter der Windenergieanlagen überstri-
chen werden. 
 
Die nördliche Geltungsbereichsgrenze des Teilbereichs B ist zugleich Straßenbegrenzungslinie 
gegenüber der Kreisstraße K 8038. 
 

1.6 mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der Betreiber der Windenergieanlagen, der örtlichen Versorgungsträger für Strom-, 
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Daten-, Telekommunikationsleitungen, der Gemeinde Klipphausen sowie für Eigentümer und 
Nutzer der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu belasten. 
 

1.7 Flächen für die Landwirtschaft 
Die festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft dürfen mit Ausnahme der von Bebauung frei-
zuhaltenden Fläche durch die Rotorblätter der Windenergieanlagen überstrichen werden. 

 
1.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Die festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft dürfen mit Ausnahme der von Bebauung freizuhaltenden Fläche durch die Rotor-
blätter der Windenergieanlagen überstrichen werden. 
 

1.8.1 Begrenzung der Bodenversiegelung von Stellplätzen und Zufahrten  
Stellplätze für Wartungsfahrzeuge, Kranstellplätze und Zufahrten sind in wasserdurchlässiger 
Bauweise auszuführen. 
 

1.8.2 Bodenüberdeckung von Fundamenten  
Die Fundamente der Windenergieanlagen sind mit mindestens 1 m Boden zu überdecken und 
mit Gras einzusäen. 
 

1.8.3 Rückbau temporärer baulicher Nebenanlagen 
Temporäre bauliche Nebenanlagen (Vormontagefläche, Montagefläche, Blattlagerfläche, Hilfs-
kranflächen, Kranausleger) sind spätestens 1 Monat nach Inbetriebnahme der jeweiligen Wind-
kraftanlage zurückzubauen. Auf den temporär versiegelten und verdichteten Flächen (Wege, 
Stellflächen, Nebenflächen) ist der Boden durch tiefgründiges Auflockern des Bodens/Unterbo-
dens und Aufbringen einer durchwurzelbaren Bodenschicht zu rekultivieren. Für die Rekultivie-
rungsschicht sind nur Bodenmaterialien zulässig, die den Anforderungen nach §§ 9 und 12 
BBodSchV für eine landwirtschaftliche Nutzung entsprechen. 
 

1.8.4 Einsatz erdverlegter Kabel 
Die Abführung des erzeugten Stroms in das Stromnetz hat ausschließlich über erdverlegte Ka-
bel zu erfolgen.  
 

1.8.5 Kompensationsmaßnahmen 
 
M 1 Erhalt Gehölzbestand unterhalb Baeyerhöhe 
Auf den in der Planzeichnung mit „M 1“ bezeichneten Flächen ist der vorhandene Gehölzbe-
stand dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch Nachpflanzung von Hochstämmen gleicher 
Art zu ersetzen. Die dazwischen liegende Ruderalflur ist einmal jährlich im Spätsommer bzw. 
Frühherbst zu mähen. Das Mahdgut ist von der Fläche zu beräumen. 

 
M 2 Erhaltung und Ergänzung wegbegleitende Baumreihen 
Auf den in der Planzeichnung mit „M 2“ bezeichneten Flächen sind die vorhandenen Obstbaum-
reihen dauerhaft zu erhalten und durch Neupflanzungen zu ergänzen. Dazu sind hochstämmige 
Obstbäume regionaltypischer Sorten in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im 
Pflanzabstand von ca. 10 m zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm, 3xv m.B. StU 10-12 cm). 
Dabei ist auf das Vorhandensein bzw. Anpflanzen von Befruchtersorten für regionaltypische 
Apfel- und Birnensorten zu achten. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 
82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzuschließen. 
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M 3 Anpflanzung von Feldhecken entlang von Straßen und Wegen 
Auf den in der Planzeichnung mit „M 3“ bezeichneten Flächen sind freiwachsende Wildgehölz-
hecken unter Verwendung heimischer und standortgerechter Pflanzenarten mindestens dreirei-
hig und mit einer Pflanzdichte von 1 Strauch / 1,5 m² anzulegen. Aus artenschutzrechtlichen 
Gründen sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit sind keine Baumarten anzupflanzen und 
keine Greifvogelstangen anzuordnen. Unterbrechungen der Anpflanzungen für Zufahrten zum 
Sondergebiet Windenergienutzung sind auf einer Länge von maximal 150 m je Baufeld zulässig. 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  
 
M 4 Extensivierung im Einzugsgebiet der Kleinen Triebisch  
Auf der in der Planzeichnung mit „M 4“ bezeichneten Fläche ist eine Senke mit Kolluvisolboden 
der landwirtschaftlichen Nutzung zu entziehen und der Eigenentwicklung zu überlassen. Die 
landwirtschaftliche Nutzung ist in der auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 
2 SächsBO folgenden Pflanzperiode zu beenden. 
 
M 5 Ergänzung bestehender Streuobstwiese in Wildberg, 3.000 m² 
Auf der in der Planzeichnung (Geltungsbereich 2) mit „M 5“ bezeichneten Fläche in der Gemar-
kung Wildberg, jeweils anteilig auf den Flurstücken 21/7, 22/2 und 33/3, ist die bestehende 
Streuobstwiese zu ergänzen. Dazu sind auf den noch unbepflanzten Flächen 30 Obst- oder 
Laubbäume, davon mindestens 20 Obstbäume regionaltypischer Sorten und maximal 10 an-
dere heimische Laubbäume in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentümer der Fläche und der 
Unteren Naturschutzbehörde zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm; Kronenansatz ab 1,8 m 
bzw. Mittelstamm; Kronenansatz ab 1,3 m; StU >7 cm) und einer fachgerechten 5-jährigen Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege zu unterziehen. Dabei ist auf das Vorhandensein bzw. An-
pflanzen von Befruchtersorten für regionaltypische Apfel- und Birnensorten zu achten. Der Min-
destabstand der Bäume untereinander sowie zu den bestehenden Bäumen soll 10 m betragen. 
Bei der Ausführung ist der bestehende Leitungsbestand und deren Schutzstreifen in der kon-
kreten Ausformung der Maßnahme und der Festlegung der Pflanzstandorte zu beachten. 
 
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Streuobstwiese zu bewirtschaften. Es ist ein Schutz des 
Stammes gegen Rindenbrand sowie ein Verbiß- und, wenn erforderlich, ein Wühlmausschutz 
aus unverzinktem Draht vorzusehen. Abgängige, im Zuge des B-Plan-Verfahrens gepflanzte 
Obstbäume sind durch Neupflanzung zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der auf die 
Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzu-
schließen. 
 
M 6 Ergänzung bestehender Streuobstwiese in Constappel, 3.000 m² 
Auf der in der Planzeichnung (Geltungsbereich 3) mit „M 6“ bezeichneten Fläche in der Gemar-
kung Constappel auf dem Flurstück 119d ist die bestehende Streuobstwiese zu ergänzen. Dazu 
sind 30 Obstbäume regionaltypischer und standortgerechter Sorten in Abstimmung mit dem 
jeweiligen Eigentümer der Fläche und der Unteren Naturschutzbehörde zu pflanzen (Mindest-
qualität: Hochstamm; Kronenansatz ab 1,8 m bzw. Mittelstamm; Kronenansatz ab 1,3 m; StU 
>7 cm) und einer fachgerechten 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zu unter-
ziehen. Nach § 38 Abs. 4 Nr. 2 WHG ist das Nachpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern verboten. Dies betrifft auch die Pflanzung von Obstgehölzen in den Gewässer-
randstreifen (10 m ab Böschungsoberkante) der Wilden Sau und des Prinzbaches, welche da-
her untersagt sind. Der Mindestabstand der Bäume untereinander sowie zu den bestehenden 
Bäumen soll 10 m betragen.  
 
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Streuobstwiese zu bewirtschaften. Im Fall einer Beweidung 
sind die Neupflanzungen vor Einwirkungen durch die Weidetiere zu schützen. Außerdem ist ein 
Schutz des Stammes gegen Rindenbrand sowie ein Verbiss- und, wenn erforderlich, ein Wühl-
mausschutz aus unverzinktem Draht vorzusehen. Abgängige, im Zuge des B-Plan-Verfahrens 
gepflanzte Obstbäume sind im Zeitraum von 10 Jahren nach Erstpflanzung durch Neupflanzung 
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zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß 
§ 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzuschließen. 
 
M 7 Extensivierung Gründchenwiesen  
Auf der in der Planzeichnung (Geltungsbereich 4) mit „M 7“ bezeichneten Fläche innerhalb des 
Flurstücks 249 der Gemarkung Lotzen sind auf einer Länge von ca. 200 m und einer Breite von 
30 m die ehemaligen „Gründchenwiesen“ zu extensivem Grünland mit Heckenstrukturen zu 
entwickeln. Dabei sind die Gewässerrandstreifen des unbenannten Baches zu entwickeln. Das 
Anpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern ist nach § 38 Abs.4 Nr. 2 ver-
boten. Die Extensivierungs- und Pflanzmaßnahmen sind in der auf die Anzeige der Nutzungs-
aufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzuschließen. Bei der Aus-
führung ist der bestehende Leitungsbestand und deren Schutzstreifen in der konkreten Ausfor-
mung der Maßnahme und der Festlegung der Pflanzstandorte zu beachten. 
 
Die extensiven Wiesenflächen sind zur Erreichung des Zielzustandes mit Abtransport des 
Mahdgutes 2-mal jährlich zu mähen oder durch Beweidung zu pflegen. Dabei sind im Umfang 
von 20 % der Wiesenfläche jährlich wechselnde Altgrasstreifen überjährig zu belassen. Auf den 
Einsatz von Düngemitteln ist vollständig zu verzichten. 
 
Innerhalb der Fläche „M 7“ sind über die gesamte Länge freiwachsende Wildgehölzhecken mit 
einer Breite von jeweils 6 m unter Verwendung heimischer und standortgerechter Straucharten 
mit einer Pflanzdichte von 1 Strauch / 1,5 m² anzulegen. Die Hecken dürfen an zwei Stellen für 
je 10 bis 15 m zur Gewährleistung der Durchfahrt unterbrochen werden. Aus artenschutzrecht-
lichen Gründen sind keine Baumarten anzupflanzen und keine Greifvogelstangen anzuordnen. 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.  

 
M 8 Baumpflanzung auf Weidefläche, Röhrsdorf 
Auf der in der Planzeichnung (Geltungsbereich 5) mit „M 8“ bezeichneten Fläche in der Gemar-
kung Röhrsdorf, jeweils anteilig auf den Flurstücken 26, 26/a und 21/8, ist entlang der Grenze 
zwischen Acker und Grünland eine Baumreihe anzulegen. Zur Ergänzung der bereits bestehen-
den Gehölzreihe auf dem Flurstück 25/6 sind beidseitig auf den noch unbepflanzten Rändern 
der Grünfläche insgesamt 40 hochstämmige Laubgehölze oder Obstbäume regionaltypischer 
Sorten in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentümer der Fläche und der Unteren Naturschutz-
behörde zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm; Kronenansatz ab 1,8 m; StU >7 cm) und 
einer fachgerechten 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zu unterziehen. Der 
Mindestabstand der Bäume untereinander sowie zu den bestehenden Bäumen soll 10 m betra-
gen. Der Abstand der Baumreihen zur Bewirtschaftungsgrenze (Ackerrand) soll mindestens 5 m 
betragen. Bei der Ausführung ist zudem der bestehende Leitungsbestand und deren Schutz-
streifen in der konkreten Ausformung der Maßnahme und der Festlegung der Pflanzstandorte 
zu beachten. 
 
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Wiese zu bewirtschaften. Abgängige, im Zuge des B-Plan-
Verfahrens gepflanzte Bäume sind im Zeitraum von 10 Jahren nach Erstpflanzung durch 
Neupflanzung zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der auf die Anzeige der Nutzungs-
aufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzuschließen. 
 

1.9 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB an anderer Stelle (§ 9 Abs. 1a BauGB) 
Die im Bebauungsplan festgesetzten bzw. auf anderen von der Gemeinde bereitgestellten Flä-
chen durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen M1 bis M10 werden anteilig zu jeweils 
20 Prozent den Baufeldern im Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans, auf denen 
die Windenergieanlagen errichtet werden, zugeordnet. 
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2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
SächsBO) 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO) 
2.1.1 Form 

Windenergieanlagen sind nur mit einem geschlossenen Turm, einem Rotor mit horizontaler 
Drehachse und drei Rotorblättern mit jeweils 130 m – 170 m Rotordurchmesser zulässig. 
 

2.1.2 Farbgebung 
Alle Bauteile der Windenergieanlagen sind mit einem dauerhaften mattierten, lichtgrauen An-
strich zu versehen. Abweichend davon dürfen am Turm bis zu einer Höhe von 20 m sowie für 
Nebenanlagen auch mattierte Anstriche in Grüntönen verwendet werden.  
 
Davon ausgenommen sind Farbanstriche, die aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften (z.B. 
Flugsicherung) erforderlich sind und die Beschriftung der Anlage (Anlagenhersteller mit Firmen-
logo, Betreiber mit Firmenlogo und Anlagentyp). Die Beschriftung darf keine reflektierende oder 
fluoreszierende Wirkung haben und nicht beleuchtet werden.  
 
Nebenanlagen, die als Hochbauanlagen ausgeführt werden (z.B. Trafostation) sind mit einem 
dauerhaften mattierten, lichtgrauen Anstrich zu versehen. 
 

2.1.3 Nachtkennzeichnung 
Eine Beleuchtung der Windenergieanlagen ist unzulässig. Davon ausgenommen sind Nacht-
kennzeichnungen, die aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften (z.B. Flugsicherung) erforder-
lich sind und temporäre Beleuchtungen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.  
 
Innerhalb des Sondergebietes „Windenergie“ ist nur eine einheitliche Flugsicherungskennzeich-
nung für alle Windenergieanlagen zulässig. 

 
 
3 Hinweise 
3.1 Denkmalschutz / Archäologie 

Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch 
das Landesamt für Archäologie Sachsen im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische 
Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugra-
ben und zu dokumentieren. 
 
Der Vorhabenträger wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14 Absatz 3 
SächsDSchG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen wer-
den in einer zwischen Vorhabenträger und Landesamt für Archäologie Sachsen abzuschließen-
den Vereinbarung verbindlich festgehalten. 
 
Das Kulturdenkmal Sachgesamtheit Königlich-Sächsische Triangulierung (»Europäische Grad-
messung im Königreich Sachsen«); Station 12 Baeyerhöhe [Triangulationsstein] steht unter 
Denkmalschutz. Ein Versetzen des Denkmales ist nicht zulässig. 
 

3.2 Hinweise Luftfahrtbelange/ Flugsicherung 
Windenergieanlagen, die eine Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß 
§ 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde. 
Art und Umfang der Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfah-
rens von der Luftfahrtbehörde festgelegt. 
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3.3 Altbergbau, Hohlraumgebiete 
Im Norden des Teilbereiches A befindet sich das Restloch des ehemaligen Kieselschiefer-Stein-
bruches Lampersdorf („Blauer Bruch“).  
 
Östlich des Aussichtspunktes, etwa im Bereich Flurstück 194 ist auf alten Karten ein Steinbruch 
verzeichnet. Aufgrund der bergbaulichen Situation ist in diesen Teilen des Vorhabens mit Auf- 
bzw. Verfüllungen zu rechnen. Spezifische Baugrundverhältnisse sind zu beachten. 
 
Seitens des Sächsischen Oberbergamtes wird empfohlen, Baugruben und sonstige Erdauf-
schlüsse von einem Fachkundigen auf das Vorhandensein von Spuren alten Bergbaues bzw. 
auf eventuelle Auffüllungen/Verfüllungen überprüfen zu lassen. 1966 - 1970 hat Wismut in bei-
den Teilbereichen mehrere Bohrungen niedergebracht. Die Bohrungen haben Teufen zwischen 
7 m und 210 m. Ein Teil davon wurde nach vorliegenden Unterlagen wieder verfüllt. 
 

3.4 Hinweise zum Grundwasserschutz 
Im darauffolgenden notwendigen Genehmigungsverfahren werden Anforderungen an den Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen gestellt. Aus Vorsorgegründen sind so konstruierte Wind-
kraftanlagen zu errichten, bei denen wassergefährdende Stoffe in den jeweiligen Funktionsein-
heiten (Turm, Maschinenhaus, Rotornabe) aufgefangen werden können. Dadurch ist ein unkon-
trolliertes Freisetzen von wassergefährdenden Stoffen nicht zu besorgen.  
 
Die Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in den jeweiligen Funktionseinhei-
ten der Windkraftanlagen sind gemäß § 45 AwSV durch einen Fachbetrieb zu errichten. 
 

3.5 Fällzeitenregelung 
Die Fällung und Rodung von Bäumen und Sträuchern ist gemäß der gesetzlichen Vorgabe des 
§ 39 BNatSchG in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Zwischen 01. 
März und 30. September sind diese Arbeiten nur dann möglich, wenn das Vorliegen besetzter 
Nester bzw. Fledermausquartiere sicher ausgeschlossen werden kann und die Zustimmung der 
Unteren Naturschutzbehörde eingeholt wird. 

 
3.6 Hinweise zu externen Kompensationsmaßnahmen im Gemeindegebiet Klipphausen  

Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen werden zusätzlich zu den im Bebauungsplan 
festgesetzten Maßnahmen M 1 bis M 8 gemäß § 1a Abs. 3 BauGB vertragliche Vereinbarungen 
nach § 11 BauGB oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf folgenden von der 
Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen:  
 
M9 Ergänzung, Fortführung von bestehenden Baumreihen und Alleen sowie Anlage neuer 
Baumreihen und Alleen im Gemeindegebiet Klipphausen 
 
Gemarkung  Flurstücke  

Sachsdorf 156/2, 167 
Kleinschönberg 403 
Hartha 25, 29 
Röhrsdorf  159, 165, 168, 172/1, 332, 337 
Piskowitz 109, 113 
Weistropp 235, 241 

 
Zur Aufwertung des Landschaftsbildes werden auf den oben aufgelisteten Flächen mindestens 
160 hochstämmige Laubbäume heimischer, standortgerechter Arten (Stammumfang 10 bis 12 
cm) oder Obstbäume regionaltypischer Sorten (Stammumfang > 7 cm) in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde im Pflanzabstand von ca. 10 m auf mindestens 8 m breite Grün-
streifen gepflanzt. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Bei der 
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Ausführung ist der bestehende Leitungsbestand und deren Schutzstreifen in der konkreten Aus-
formung der Maßnahme und der Festlegung der Pflanzstandorte zu beachten. 

 
M10 Ergänzung, Fortführung von bestehenden Feldhecken und Strauchreihen sowie Anlage 
neuer Feldhecken im Gemeindegebiet Klipphausen 
 
Gemarkung  Flurstücke  

Taubenheim 25a, 25b 
Sachsdorf 341/1 
Lampersdorf 6/1, 79 
 
Zur Aufwertung des Landschaftsbildes werden auf den oben aufgelisteten Flächen im Umfang 
von mindestens 2.000 m² freiwachsende Wildgehölzhecken unter Verwendung heimischer und 
standortgerechter Pflanzenarten mindestens dreireihig und mit einer Pflanzdichte von 
1 Strauch / 1,5 m² angelegt. Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen. Bei der Ausführung ist der bestehende Leitungsbestand und deren Schutzstreifen in der 
konkreten Ausformung der Maßnahme und der Festlegung der Pflanzstandorte zu beachten. 
 

3.7 Hinweise zum Artenschutz: 
Aufgrund der Ergebnisse der im Aufstellungsverfahren durchgeführten artenschutzrechtlichen 
Untersuchungen werden folgende Hinweise aufgenommen. Die nachfolgenden artenschutz-
rechtlichen Maßnahmen könnten, vorbehaltlich der jeweiligen EInzelfallprüfung jeder WEA im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren von der unteren Naturschutzbehörde 
gefordert und als Nebenbestimmung in die Genehmigung aufzunehmen sein. Die Maßnahmen 
können alternativ, kumulativ oder ggf. auch gar nicht erforderlich sein. Die Entscheidung obliegt 
der Genehmigungsbehörde. 
 
1.: Hinweis zur Einrichtung eines technischen Systems zur Ereignisbezogenen Abschaltung für 
den Rotmilan 
Für jede Windenergieanlage wird es notwendig sein im Abstand von 50 bis 100 m zum Turm 
der Windkraftanlage ein kamerabasiertes Rotor-Abschaltsystem zu installieren, das Einzeltiere 
und Vogelgruppen erkennt und im Bedarfsfall die Anlage auf Trudelbetrieb umstellt, um Kollisi-
onen zu verhindern. 
 
2.: Abschaltung von Windenergieanlagen bei Bewirtschaftungs- und Bodenbearbeitungsereig-
nissen 
Vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung sind bei sämtlichen Bodenbearbeitungs- oder Bewirtschaf-
tungsereignissen im Umkreis von 300 Metern, um eine Windenergieanlage ab einer Bewirt-
schaftungsfläche von einem Hektar oder größer am Tag der Bewirtschaftung und an den beiden 
Folgetagen mit Außerbetriebnahmen der betroffenen Windenergieanlagen am Tag der Bewirt-
schaftung und an den beiden Folgetragen von 30 Minuten vor Sonnenaufgang bis 30 Minuten 
nach Sonnenuntergang zu rechnen. 
 
Beim Heranreichen der Rotorblattspitzen an den Mindestabstand über Gelände kann es auf-
grund der Flugaktivitäten am jeweils konkreten Baufeld im Rahmen des immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahrens zu zusätzlichen Abschaltzeiten – etwa zur Mahd - kommen. 
 
3.: Errichtung eines Fixbeam-Radars 
Um mögliche Kollisionen windkraftsensibler Zugvögel zu verhindern, wird es vorbehaltlich einer 
Einzelfallprüfung erforderlich sein an jeder Windenergieanlage ein Fixbeamradar zu installieren. 
Im Falle einer hohen gemessen Durchzugsrate bis zum Nachlassen des starken Vogelzuges 
müssen betroffene Anlagen abgeschaltet werden. Im Falle einer gemessen Durchzugsrate von 



B-Plan „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ 
Teil B: Textliche Festsetzungen  Satzung i.d.F. om 18.08.2023 mit red. Änd. vom 05.12.2023 

Seite 9 von 9 

50 ziehenden Vögeln innerhalb eines Kilometers pro Stunde sind mit Abschaltungen zurechnen, 
bis die Durchzugsrate wieder unter diesen Wert fällt. 
 
4.: Abschaltalgorithmus für Fledermausaktivitäten 
Es ist damit zu rechnen, dass ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung des Turms ein Gondelmoni-
toring in Rotorhöhe an den Windenergieanlagen durchzuführen ist, um Fledermausaktivitäten 
zu erfassen, um die im Genehmigungsverfahren festgestellten Abschaltzeiten zum Schutz vor 
Fledermäusen auf ihrer Tauglichkeit hin (§ 44 BNatSchG) zu validieren. 
 
5.: Kontrolle der zu fällenden Bäume für die Zuwegung 
Vor der Fällung sind die zu fällenden Bäume durch einen von der Unteren Naturschutzbehörde 
autorisierten Fachgutachter auf das Vorkommen von xylobionten Käferarten (Eremit) und Quar-
tiere der Fledermäuse zu kontrollieren. Die Baumkontrolle ist unter Angabe der verloren gehen-
den Fortpflanzungs- und Ruhestätten gegenüber der Unteren Naturschutzbehörde schriftlich zu 
dokumentieren und innerhalb von 2 Wochen nach Fällung der Unteren Naturschutzbehörde 
vorzulegen.  
 
Vorgefundene Quartiere (wie Baumhöhlen) sind vor der Fällung bzw. vor Beginn der auf die 
Fällung folgenden Fortpflanzungsperiode adäquat zu ersetzen, etwa durch geeignete (Ganz-
jahres-)Ersatzquartiere, welche in der Umgebung aufgehängt werden. 
 
Im Fall des Vorhandenseins von Eremitbrutstätten oder besetzten Fledermausquartieren ist die 
weitere Vorgehensweise vor der Fällung mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustim-
men. 
 
Die Fällarbeiten von Bäumen mit Höhlen, Spaltenquartierpotenzial und Verdacht auf Eremiten-
vorkommen dürfen nur unter Aufsicht eines Fachgutachters durchgeführt werden. 
 
6.: Feldlerchenmonitoring 
Nach dem Errichten der Anlagen ist mit einem über mindestens fünf Brutsaisonen laufendes 
Feldlerchenmonitoring zu rechnen, dass im Umkreis von 200 m um die einzelnen Anlagenstand-
orte – vorbehaltlich der Einzelfallprüfung im Genehmigungsverfahren, durchzuführen sein wird.  
 
Einzelheiten dazu sind im Rahmen des Genehmigungsverfahren mit der Unteren Naturschutz-
behörde abzustimmen.  
 

3.8 Hinweis auf das Straßengesetz für den Freistaat Sachsen 
Das Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) regelt die Belange der Kreisstraßen 
und ist grundsätzlich zu beachten. 
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1 Planungsanlass, Städtebauliches Erfordernis  
Gemäß § 1 Abs. 1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke im Gemeindegebiet nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Die in diesen 
Bestimmungen vorausgesetzte Leitfunktion der Bauleitplanung verlangt, dass die jeweiligen Planinhalte 
objektiv geeignet sein müssen, dem Entwicklungs- und Ordnungsbild zu dienen.  
 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
 
Im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und klimatischen Herausforderungen dient der Ausbau er-
neuerbarer Energien dem überragenden öffentlichen Interesse zur Versorgungssicherheit und der Mi-
nimierung der Treibhausgasemissionen zur Begrenzung des menschengemachten Klimawandels. Die 
Staatsregierung des Freistaates Sachsen hat am 3. März 2009 konkrete Ziele für die künftige sächsi-
sche Klimaschutzpolitik beschlossen: 

• Reduktion der jährlichen energiebedingten CO2-Emissionen des Nicht-Emissionshandelssek-
tors bis zum Jahr 2020 gegenüber 2006 um mindestens 6,5 Mio. Tonnen 

• Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Sachsen bis 
2020 auf mindestens 24 % 

 
Der bereits ursprünglich durch die Regionalplanung vorgesehene Standort soll daher genutzt werden, 
um den wachsenden Bedarf an Elektroenergie in der Gemeinde Klipphausen zu decken. Die Standort-
eignung ergibt sich aus der windenergieertragreichen Kuppenlage außerhalb von Schutzgebieten, au-
ßerdem handelt es sich um eine der wenigen Flächen im Gemeindegebiet, bei denen 1000 m Sied-
lungsabstand zu den im Zusammenhang bebauten Ortslagen gewährleistet ist. 
 
Die Nutzung regenerativer Energien ist zwingend erforderlich, um den wachsenden Bedarf an Elektro-
energie in der Gemeinde Klipphausen sicherzustellen und entspricht dem Solidargedanken. Der Bedarf 
entsteht durch Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten und Vergrößerung von Gewerbestandorten 
mit ggf. sehr hohem Energiebedarf in der Nähe der Bundesautobahn A4. 
 
Trotz der bauplanungsrechtlichen Privilegierung von Windenergieanlagen sieht die Gemeinde Klipp-
hausen folgende Erforderlichkeiten für die Aufstellung eines Bebauungsplans: 
 

• Konkretisierung der räumlichen Abgrenzung des Sondergebietes für Windenergienutzung auf-
grund örtlicher Gegebenheiten 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans will die Gemeinde Klipphausen die für die Windenergie-
nutzung zur Verfügung stehenden Flurstücke räumlich konkretisieren und eindeutig festlegen, um 
Planungssicherheit herzustellen.  

 
• Festsetzungen baulicher Höhen und gestalterische Festsetzungen 
Zur Minimierung der Landschaftsbildbeeinträchtigungen und negativer Auswirkung durch optische 
Irritationen (Wahrnehmung der Anlagen im Sichtfeld) soll die Höhe und eine gleichartige äußere 
Gestaltung der Anlagen im Bebauungsplan verbindlich geregelt werden. Außerdem haben Anla-
genhöhen bzw. der rotorfreie Raum über dem Erdboden Auswirkungen auf artenschutzrechtliche 
Belange. 

 
• Sicherung der Erschließung 
Der Bebauungsplan ist erforderlich, um eine Rechtsgrundlage für die gesicherte Erschließung der 
Anlagenstandorte zu schaffen. Für eine effektive Ausnutzung des Vorrang- und Eignungsgebietes 
ist auch unter Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft sowie des Bodenschutzes die Er-
schließung der Anlagenstandorte auf der B-Plan-Ebene zu klären. 
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• Berücksichtigung von Umweltbelangen 
Neben den bereits oben genannten artenschutzrechtlichen Belangen, die bei der Festsetzung der 
Anlagenstandorte eine Rolle spielen, sieht die Gemeinde Klipphausen bereits auf der Ebene des 
Bebauungsplans das Erfordernis, die Eingriffe in Natur und Landschaft zu bilanzieren, den Aus-
gleich in einem abgestimmten Gesamtkonzept zu regeln und entsprechende Kompensationsmaß-
nahmen festzusetzen. Nur über den Bebauungsplan kann deren räumlicher Bezug zum Eingriffs-
vorhaben sichergestellt werden, da bei Einzelbauvorhaben auch die Kompensationsverordnung des 
Freistaates Sachsen (Naturschutz-Ausgleichsverordnung) herangezogen und eine Ausgleichszah-
lung an den Landkreis geleistet werden kann, sofern dem Vorhabenträger keine Ausgleichsflächen 
zur Verfügung stehen.  

 
• Prüfung und Abwägung örtlicher Belange 
Die Prüfung und Abwägung kleinmaßstäblicher, örtlicher Belange kann nur im Rahmen der Bauleit-
planung erfolgen. 

 
• Sicherung einer effektiven Standortausnutzung 
Unter Berücksichtigung der oben genannten Erfordernisse und der Windgeschwindigkeit, der Wind-
richtung, des Bewuchses sowie der Topographie kann durch den Bebauungsplan eine Anlagenkon-
figuration festgesetzt werden, die gewährleistet, dass aus der Fläche der maximale Energieertrag 
erzielt werden kann. Der Bebauungsplan bündelt und harmonisiert damit die Interessen der Inves-
toren oder Grundstückseigentümer und die Interessen der Gemeinde. So wird vermieden, dass die 
Reihenfolge der Genehmigungsanträge oder das Verhandlungsgeschick von Investoren der opti-
malen Nutzung der Flächen entgegenstehen. 

 
Das städtebauliche Erfordernis begründet sich aus der Lage des Standortes an der höchsten Erhebung 
im Landkreis Meißen mit dem Aussichtspunkt Baeyerhöhe mit denkmalgeschützter Triangulationssäule, 
Aussichtspunkt und Sichtbeziehungen zu Schloss und Patronatskirche Taubenheim sowie Kirchen der 
Ortschaften Sora, Naustadt, Röhrsdorf, Burkhardswalde, und Weistropp sowie zu Schlössern in Tau-
benheim und Limbach etc. Damit sind im weiteren, visuell zeitgleich erfassbaren Umgebungsschutzbe-
reich besondere lokale Anforderungen gegeben, die das Planungsziel aus Sicht der Gemeinde Klipp-
hausen rechtfertigen. Neben den Aspekten des Landschaftsbildes, das für die Erholungsfunktion (auch 
wegen des unmittelbar an den Standort angrenzenden überregionalen Radweg) von besonderer Be-
deutung ist, wurde auch aus denkmalschutzfachlicher Sicht im Rahmen der Beteiligung zum Bebau-
ungsplan appelliert, die zu errichtenden Anlagen auf ein Mindestmaß in Anzahl und Höhenausdehnung 
zu beschränken. Die o.g. Kirchen und Schlösser sind Gebäude, die traditionell einzeln in der Landschaft 
wirken und ihre Bedeutung nicht zuletzt daraus beziehen, dass sie in ihrer baulichen Wirkung das Um-
feld überragen und dominieren. 
 
Mit dem am 01.02.2023 in Kraft getretenen Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus 
von Windenergieanlagen an Land (WindBG) soll der Stromerzeugung aus Windkraft ein noch höherer 
Stellenwert eingeräumt werden. Anstelle des bisherigen regionalen Mindestenergiebetrags sind nun-
mehr Flächenbeitragswerte je Bundesland gesetzlich vorgegeben, die bis zum 31.12.2027 (Zwischen-
ziel) bzw. 31.12.2032 erreicht werden müssen, um die planerische Steuerung zur räumlichen Konzent-
ration beibehalten zu können. Hinsichtlich der Anrechnungsmodalitäten der neuen „Windenergiege-
biete“ beinhaltet das WindBG ebenfalls konkrete Vorgaben, die teilweise bei der Aufstellung des vorlie-
genden Bebauungsplans mit beachtet werden.  
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2 Ziele der Planung  
Ohne Aufstellung des Bebauungsplans wäre am Standort Baeyerhöhe die Errichtung von Windenergie-
anlagen ohne Begrenzung der Anzahl, der Höhe und der Gestaltung (Nabenhöhe, Rotordurchmesser, 
Konstruktionsart, Farbgebung, Nachtkennzeichnung) der Anlagen zulässig.  
 
Unter angemessener Berücksichtigung der betroffenen öffentlichen und privaten Belange wie insbeson-
dere Städtebau, Immissionsschutz, Landschafts- und Naturschutz, Nachbarschutz sowie der potentiel-
len Windanlagenbetreiberinteressen besteht das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes „Windener-
gienutzung WI02 Baeyerhöhe“ darin, die Errichtung von Windenergieanlagen am Standort Baeyerhöhe 
sachgerecht zu optimieren und städtebaulich zu ordnen. 
 
Im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit beabsichtigt die Gemeinde Klipphausen, verbindliche 
Festsetzungen zu formulieren.  
 
Die Gemeinde Klipphausen verfolgt damit insbesondere folgende Planungsziele:  

• Optimale Standortausnutzung hinsichtlich der potenziell möglichen Windenergieerträge zur 
Umsetzung der Klimaschutzziele des Freistaates Sachsen mittels Regelung der Anzahl und 
Lage der Anlagenstandorte 

• Regelung der Anlagenhöhen, damit ein möglichst großer Windertrag bei annähernd gleicher 
Höhe aller Anlagen erzielt wird, um nachteilige Landschaftsbildauswirkungen zu minimieren 

• Schaffung einer städtebaulichen Ordnung zwischen Windenergienutzung und Landwirtschaft 
• Begrenzung der Flächenversiegelung durch Zuwegungen und Nebenanlagen 
• planungsrechtliche Sicherung der Erschließung 
• Minimierung artenschutzrechtlicher Konflikte 
• Minimierung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und den Naturraum sowie der Auswir-

kungen auf nahe gelegene Siedlungsbereiche durch gestalterische Festsetzungen 
• Verortung und Festlegung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Ge-

meindegebietes. 
 
Der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan „Windenergienutzung WI02 
Baeyerhöhe“ wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Klipphausen am 21.01.2020 gefasst und am 
02.02.2021 sachlich und räumlich ergänzt. Der Aufstellungsbeschluss vom 02.02.2021 wurde am 
05.04.2022 mit Beschluss-Nummer 04-70/2022 durch den Gemeinderat bestätigt und der Übersichts-
plan, in dem der Geltungsbereich dargestellt ist, beschlossen. 
 
Zur Sicherung der Planungsziele des Bebauungsplans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Klipphausen eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes gemäß § 14 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Veränderungssperre trat am 
01. April 2021 in Kraft.  
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3 Örtliche Gegebenheiten  
3.1 Lage und Größe des räumlichen Geltungsbereiches  
Das Plangebiet des Bebauungsplanes „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ befindet sich im Süden 
des Gemeindegebietes der Gemeinde Klipphausen nördlich der Bundesautobahn BAB 4 im Bereich der 
Baeyerhöhe zwischen den Ortsteilen Lotzen, Lampersdorf, Seeligstadt und Schmiedewalde.  
 
Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans orientiert sich so weit wie 
möglich an örtlichen Gegebenheiten bzw. an Flurstücksgrenzen, um einen eindeutigen Lagebezug der 
planerischen Festsetzungen in der Örtlichkeit sicherstellen zu können. 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplans besteht aus den Teilbereichen A und B, die zusammengenommen 
den Geltungsbereich 1 des Bebauungsplanes „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ bilden.  
 
Der räumliche Geltungsbereich 1 des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke:  
 
Teilbereich A: Flurstücke 38/4, 145, 147, 151, 152/c, 160, 160/a, 161/a, 162/a, 163, 166/a, 166/1, 
166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 171/a, 171/b, 171/d, 171/e, 171/f, 171/g, 171/h, 171/i, 172, 175, 189/a, 190, 
193, 194, 195 und Teile von den Flurstücken 14/15, 21/11, 38/2, 38/3, 38/10, 39/19 Gemarkung Lam-
persdorf;  
Flurstücke 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 und Teile von den Flurstü-
cken 120, 134, 141, 142, 159 Gemarkung Seeligstadt;  
Flurstücke 86, 90, 264 und Teile der Flurstücke 73, 80 und 84 Gemarkung Schmiedewalde; 
 
Teilbereich B: Flurstück 97/7 Gemarkung Schmiedewalde.  
 
Der Teilbereich A wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch den Rad- und Wanderweg Baeyerhöhe  
- im Westen durch den Alten Viehweg 
- im Süden durch landwirtschaftliche Nutzflächen der Gemarkung Lampersdorf 
- im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen Gemarkung Lampersdorf 

 
Der Teilbereich B wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch die Birkenhainer Straße (K 8038) und die südlich der Straße vorhandene 
Baumreihe (Kompensationsmaßnahme für Straßenbauvorhaben) 

- im Westen durch landwirtschaftliche Nutzflächen der Gemarkung Schmiedewalde 
- im Süden durch die Autobahn BAB 4  
- im Südosten durch landwirtschaftliche Nutzflächen der Gemarkung Limbach (Landkreis Säch-

sische Schweiz-Osterzgebirge) 
- im Osten durch landwirtschaftliche Nutzflächen der Gemarkung Schmiedewalde 

 
Die genaue Abgrenzung ist auf der Planzeichnung ersichtlich.  
 
Der Geltungsbereich 1 des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 111 ha, davon 
entfallen auf den Teil-Geltungsbereich A ca. 99 ha und auf den Teil-Geltungsbereich B ca. 12 ha. 
 
Die räumlichen Geltungsbereiche der im Bebauungsplan festgesetzten externen Maßnahmeflächen 
umfassen folgende Flurstücke:  
 
Geltungsbereich 2: Flurstücke Teil von 21/7, Teil von 22/2 und 33/3 der Gemarkung Wildberg;  
 
Geltungsbereich 3: Flurstück 119d der Gemarkung Constappel 
 
Geltungsbereich 4: Flurstück Teil von 249 der Gemarkung Lotzen 
 
Geltungsbereich 5: Flurstücke Teil von 26, Teil von 26a und Teil von 21/8 der Gemarkung Röhrsdorf  
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Die genaue Abgrenzung ist auf der Planzeichnung ersichtlich.  
 
Die Geltungsbereiche der externen Maßnahmeflächen umfassen eine Fläche von insgesamt ca. 4,1 ha, 
davon entfallen auf den Geltungsbereich 2 ca. 1,7 ha, auf den Geltungsbereich 3 ca. 1,6 ha, auf den 
Geltungsbereich 4 ca. 0,4 ha und auf den Geltungsbereich 5 ca. 0,4 ha. 
 
3.2 Geländetopografie 
Das Plangebiet erstreckt sich um die Baeyerhöhe, die mit 320,5 m ü. NHN höchste Erhebung des Land-
kreises Meißen. Die Kuppe ist durch eine Triangulationssäule markiert. Als Station Nr. 12 Baeyerhöhe 
war der Berg in den 1860er-Jahren eine Station 1. Ordnung der Königlich-Sächsischen Triangulation. 
Aus diesem Grund ist auf dem Gipfel eine Vermessungssäule errichtet worden. Benannt ist die Erhe-
bung nach Johann Jacob Baeyer, dem Begründer der europäischen Gradmessung. 
 
Der Teilbereich A des Geltungsbereiches fällt überwiegend nach Süden bzw. Südosten zur Kreisstraße 
K 8038 Schmiedewalde – Birkenhain bzw. zur Kleinen Triebisch hin bis auf etwa 285 m ü. NHN ab. Die 
Geländeneigung beträgt hier ca. 6 %. Darüber hinaus sind einzelne Bereiche des Teilbereichs A nach 
Westen und Nordwesten bzw. nach Osten und Nordosten exponiert. Die plateauartige Erhebung der 
Baeyerhöhe geht hier bereits innerhalb des Plangebietes in steilere Hanglagen über, die die oberen 
Hangbereiche der steilen Kerbtälcheneinschnitte mehrerer Zuflüsse zur Kleinen Triebisch bilden. Das 
Plangebiet unterschreitet im nördlichen Sektor aber nicht die Meereshöhe von 300 m ü. NHN. 
 
Der Teilbereich B des Geltungsbereiches liegt zwischen Kreisstraße K 8038 und Autobahn im Übergang 
eines flach geneigten Geländeriegels zur südöstlich angrenzenden Senke im Quellbereich eines Zuflus-
ses der kleinen Triebisch und mit ca. 280 m ü. NHN topografisch niedriger als der Teilbereich A. Der 
Geländeriegel bildet die Wasserscheide zwischen Kleiner Triebisch im Osten und Schmiedewalder 
Bach im Westen. 
 
3.3 Bestandsbeschreibung des Plangebietes 
Das Plangebiet ist durch großräumige und kaum strukturierte Feldflächen mit überwiegend sehr großen 
Schlägen geprägt. Lediglich der Wanderweg Baeyerhöhe (blauer Strich) gliedert als Wiesenweg mit 5 
wegbegleitenden Einzelbäumen den Teilbereich A. Landschaftsbildprägender Gehölzbestand ist im 
Plangebiet entlang des Alten Viehwegs vorhanden (Baumreihen und Feldgehölzgruppen), in geringe-
rem Umfang auch am Rad- und Wanderweg Baeyerhöhe. Im Süden des Plangebietes sind 3 Feld-
schläge etwas kleiner und streifenförmig angeordnet. Hier befindet sich auch ein im Jahr 2018 und 
wieder 2019 angelegter Blühstreifen. Die Kuppe der Baeyerhöhe ist um die historische Triangulations-
säule als Aussichtspunkt gestaltet.  
 

 

 

 

Blick von Nordosten (S 177 Abzweig Röhrsdorf) zur Baeyer-
höhe, Entfernung ca. 3 km  

 
Blick von Westen (Kreuzung Schäfereiberg / Alter Viehweg) 
zur Baeyerhöhe, Entfernung ca. 0,5 km 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6niglich-S%C3%A4chsische_Triangulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jacob_Baeyer
https://de.wikipedia.org/wiki/Gradmessung
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Blick von Süden (Birkenhainer Straße Abzweig Alter Vieh-
weg) zur Baeyerhöhe, Entfernung ca. 1 km 

 
Blick von Südwesten (Alter Viehweg) zur Baeyerhöhe, Ent-
fernung ca. 0,5 km 

 

 

 

 

Nordwestecke des Plangebietes (Kreuzungsbereich Rad- 
und Wanderweg Baeyerhöhe / Alter Viehweg) 

 
Nördliche Plangebietsgrenze (Kemtzetälchen an der  Grenze 
des LSG Triebischtäler) 

 

 

 

Orientierungstafel am Aussichtspunkt Baeyerhöhe 
 

Triangulationssäule Baeyerhöhe 
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Wanderweg zur Baeyerhöhe, Sitzgruppe vor sanierter Altde-
ponie „Blauer Bruch“, im Hintergrund Kemtzetälchen 

 
Wanderweg Baeyerhöhe, von Kuppe Richtung Westen 

 

 

 

 

Blick vom Aussichtspunkt nach Nordwesten  
 

Blick vom Aussichtspunkt nach Südosten zum Sendemast 
Birkenhainer Höhe 

 

 

 

Blick vom Aussichtspunkt nach Norden zum Funkturm Polen-
zer Linden, Entfernung ca. 5,5 km 

 
Blick vom Aussichtspunkt nach Osten zur Kirche Röhrsdorf, 
Entfernung ca. 5 km 
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Blick vom Aussichtspunkt nach Nordosten zur Kirche Nau-
stadt, Entfernung ca. 5 km 

 
Blick vom Aussichtspunkt nach Nordwesten, im Hintergrund 
Windenergieanlage (WEA) Katzenberg, Entfernung ca. 7 km 

 

 

 

Teilbereich B zwischen K 8038 Birkenhainer Straße und 
BAB 4 

 
Blick von Norden (Alter Viehweg) Teilbereich B  

 
Im Norden des Teilbereiches A befindet sich das Restloch des ehemaligen Kieselschiefer-Steinbruches 
Lampersdorf. Östlich des Aussichtspunktes, etwa im Bereich des Flurstückes 194 ist auf alten Karten 
ein Steinbruch verzeichnet. Aufgrund der bergbaulichen Situation ist in diesen Teilen mit Auf- bzw. Ver-
füllungen zu rechnen.  
 
1966 - 1970 hat Wismut in beiden Teilbereichen mehrere Bohrungen niedergebracht. Die Bohrungen 
haben Teufen zwischen 7 m und 210 m. Ein Teil davon wurde nach vorliegenden Unterlagen wieder 
verfüllt. 
 
Im Bogen erstreckt sich östlich des Plangebietes das Tal der kleinen Triebisch, der Abstand zwischen 
der Kuppe der Baeyerhöhe und dem Bachlauf beträgt relativ einheitlich ca. 1.300 m. Mehrere Seitentä-
lchen, z.T. mit Feldgehölzen bestanden, entwässern temporär oder beständig das Plangebiet in Rich-
tung des Tals der Kleinen Triebisch. Das Tal der kleinen Triebisch einschließlich dessen nördlich des 
Plangebietes gelegenen Seitentälchen (Kemtzetälchen) sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebie-
tes „Triebischtäler“, festgesetzt durch Verordnung des Landratsamtes Meißen zur Neufassung der Ver-
ordnung des LSG Triebischtäler vom 23.06.2020 (Sächs.GVBl. Nr. 21 vom 15.07.2020, S. 360). Der 
Abstand des Landschaftsschutzgebietes zum Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergie beträgt im Mi-
nimum 60 m. 
 
Ca. 500 m westlich der Baeyerhöhe befindet sich der von einem Feldgehölz gesäumte Quellbereich des 
Schmiedewalder Baches, welcher nach Südwesten zur Großen Triebisch abfließt. In ca. 1.500 m Ab-
stand südwestlich des Vorrang- und Eignungsgebietes liegen im Bereich des Tales der Großen Trie-
bisch außerdem die Natura 2000-Gebiete  

• SPA-Gebiet Linkselbische Bachtäler (EU-Nr.: DE 4645 - 451)  
• FFH-Gebiet Triebischtäler (EU-Nr.: 4846-301). 

 

https://cardomap.idu.de/lramei/
https://cardomap.idu.de/lramei/
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Nordwestlich des Plangebietes befinden sich entlang des Weges Schäfereiberg fünf bestehende Wind-
energieanlagen mit einer Gesamthöhe von 100 m, einer Nabenhöhe von 65 bzw.67 m und einem Ro-
tordurchmesser von 66 bzw. 70 m. In deren unmittelbarer Umgebung sowie entlang des Alten Viehwe-
ges wurden Feldgehölze, Hecken, kleine Grünlandflächen und eine Streuobstwiese angelegt.  
 
Die Ortslagen Lotzen, Lampersdorf, Seeligstadt, Burkhardswalde, Taubenheim und Schmiedewalde 
stellen die nächstgelegenen Siedlungsbereiche dar. Das Plangebiet weist folgende Mindestabstände 
zu den einzelnen bebauten Bereichen auf: 
 

Ortslage Gebietseinstufung gemäß rechtswirksamen FNP Abstand des nächstgelegenen Wohnge-
bäudes zur Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches B-Plan 

Burkhardswalde Wohnbauflächen 990 m 
Lotzen Gemischte Bauflächen  915 m 
Seeligstadt Gemischte Bauflächen  995 m 
Schmiedewalde Gemischte Bauflächen  710 m 
Taubenheim Gemischte Bauflächen  1.410 m 
Lampersdorf Bestandsbebauung (u.a. Wohnen) im planungs-

rechtlichen Außenbereich i.S. § 35 BauGB 
565 m 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird lediglich an seiner nördlichen Grenze vom Fernwander-
weg Ostsee-Saaletalsperren, Abschnitt Niesky – Freiberg bzw. dem Fernradweg-Abschnitt Baeyerhöhe 
tangiert. Über die Kuppe der Baeyerhöhe führt der Triebischtäler-Rundweg (Wanderweg). Weitere Er-
schließungswege sind weder im Plangebiet noch direkt daran angrenzende vorhanden. Südlich des 
Plangebietes verläuft angrenzend an den Teilbereich B des Plangebietes außerdem die Autobahn A 4. 
 
Das nächstgelegene Straßen- und Wegenetz setzt sich wie folgt zusammen:  
 

Kategorie / Name Lage Abstand zur Grenze des 
räumlichen Geltungsberei-
ches B-Plan 

Kreisstraßen   
K 8038 Birkenhainer Straße  zwischen Schmiedewalde und Abzweig Birkenhain 540 m 
K 8032 Burkhardswalder Straße in der Ortslage Seeligstadt  1.200 m 
K 8032 Hauptstraße in der Ortslage Taubenheim 1.950 m 
Gemeindestraßen   
An der Kleinen Triebisch zwischen Abzweig Birkenhain und Lotzen 515 m 
Baeyerhöhe zwischen Lampersdorf und Alter Viehweg 410 m 
Zur Baeyerhöhe Zwischen Burkhardswalde und Alter Viehweg 975 m 
Zur Baeyerhöhe in der Ortslage Burkhardswalde 1.600 m 
Wirtschaftswege   
Schäfereiberg zwischen Taubenheim und Schmiedewalde. 1.130 m 
Alter Viehweg zwischen Seeligstadt und Schäfereiberg 310 m 
Alter Viehweg zwischen Schäfereiberg und K 8038 0 m 
Ohne Bezeichnung Westlich Lampersdorf zum   
sonstiges   
Triebischtäler-Rundweg über Kuppe Baeyerhöhe. 0 m 

 
Am 24.03.2022 wurde durch das LRA Meißen die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb von Anlagen zur Nutzung von Windenergie im Geltungsbereich Teilbereich B mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern und weniger als 20 Windkraftanlagen - eine Windkraftanlage 
des Typs Vestas EnVentus V150-5.6MW, mit einem Rotordurchmesser von 150 m, einer Nabenhöhe 
von 166 m und einer Nennleistung von 5.600 kW mit der Bezeichnung WEA SW-BAE6 erteilt. Die Ge-
nehmigung wird derzeit noch vor dem OVG behandelt und ist somit noch nicht rechtskräftig. 
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Die Genehmigung erstreckt sich auf eine Windkraftanlage mit der Bezeichnung WEA SW BAE6 vom 
Typ Vestas EnVentus V150-5.6MW, mit einer Nennleistung von 5.600 kW, einem Rotordurchmesser 
von 150 m, einer Nabenhöhe von 166 m und einer Gesamthöhe von 244 m nebst Fundament und 
Kranstellfläche. 
 
Örtliche Lage:  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Nutzungsbeschränkungen 
Schutzbereich der Flugsicherungsanlage Dresden  
Das Plangebiet liegt nicht in einem Bauschutzbereich eines Flugplatzes. Der Anlagenschutzbereich der 
Navigationsanlage Dresden wurde auf 7 km reduziert und berührt damit ebenfalls nicht mehr das Plan-
gebiet. 
 
Bergbauberechtigung 
Das Plangebiet liegt teilweise innerhalb des Erlaubnisfeldes „Erzgebirge". Auswirkungen auf Vorhaben 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nach Aussage des Sächsischen Oberbergamtes nicht zu 
erwarten1. 
 
Fläche für die Wasserversorgung / Leitungsbestand 
Im Schreiben vom 22.06.2012 zum FNP Klipphausen wies die Wasserversorgung Brockwitz Rödern 
GmbH auf die Notwendigkeit Ausweisung der Flurstücke 166/2 und 166/4 Gemarkung Lampersdorf als 
Sondernutzungsfläche - Vorbehaltsfläche für die künftige Wasserversorgung im linkselbischen Raum 
hin. Hierzu gab und gibt es seitens des Versorgungsträgers bis dato keine Änderungsabsichten. 
 
Beide von der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH erworbenen Flächen (Flurstücke 166/2 und 
166/4 Gern. Lampersdorf) sind grundsätzlich von Anlagen anderer Leitungsträger freizuhalten. 
 
Klassifiziertes Straßennetz, planfestgestellte Kompensationsmaßnahme für Straßenbauvorhaben 
Die Anbauverbots‐ und Anbaubeschränkungszonen mit Verweis auf § 9 FStrG bzw. § 24 SächsStrG 
wurden in die Planzeichnung aufgenommen.  
 
Längs der Autobahn dürfen jegliche Hochbauten, auch Nebenanlagen als solche, auch auf der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der 40 m Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG nicht 
errichtet werden, § 9 Abs. 1 FStrG. Umfasst sind hiervon auch die Solartische und jegliche damit im 
Zusammenhang stehenden Anlagen über der Erdgleiche (z.B. Masten etc.). Dies gilt auch für Abgra-
bungen und Aufschüttungen größeren Umfangs. 
 
Bezüglich der mit einem Pflanzgebot oder auch als Ausgleichsfläche festgesetzten Bereiche innerhalb 
der 40 m ‐ Anbauverbotszone ist auch hier klar zu regeln, dass auch keine (baulichen) Anlagen errichtet 
werden dürfen, die den Vorschriften des § 9 Abs. 1 FStrG zuwiderlaufen. Günstigerweise sollten diese 
Flächen grün hinterlegt werden, um sie eindeutiger als reine Grünflächen zu kennzeichnen. 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen bauliche Anlagen (auch Werbeanlagen, Leitungen etc.) der Zustim-
mung des Fernstraßen‐Bundesamtes, wenn sie längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis 

 
1 Sächsisches Oberbergamt: Stellungnahme zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
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zu 100 Meter (und längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter), gemessen vom äußeren befestigten 
Rand der Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden. Die Zustimmung nach 
Absatz 2 darf gem. § 9 Abs. 3 FStrG nur versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden, 
soweit dies aufgrund der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der Stra-
ßenbaugestaltung nötig ist. Konkrete Bauvorhaben (auch baurechtlich verfahrensfreie Vorhaben) im 
Bereich der Anbauverbots‐ und Beschränkungszonen bedürfen der Genehmigung/Zustimmung des 
Fernstraßenbundesamtes. Maßgeblich für die straßenrechtliche Abstandbestimmung bei Windenergie-
anlagen ist die waagerecht stehende Rotorblattspitze. 
 
Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn gemäß § 9 (3) FStrG wird 
jedoch die Einhaltung eines Mindestabstands von 100 m zwischen der äußersten Ausdehnung der WEA 
(Rotorspitze) und dem äußeren Fahrbahnbefestigungsrand der Autobahn gemäß § 9 (2) FStrG ver-
langt2. 
 
Vorhaben außerhalb der Zonen des § 9 FStrG liegen nicht im Zuständigkeitsbereich des Fernstraßen‐
Bundesamtes gemäß den obigen Ausführungen. Es wird auf die Beteiligung des Straßenbaulastträgers, 
hier die Autobahn GmbH des Bundes, verweisen, da die Realisierung der Vorhaben jedenfalls eine 
abstrakte Gefährdung der Verkehrsteilnehmer der BAB darstellt. Aufgrund der Nähe zur BAB und der 
Gesamthöhe der Anlagen sind die spezifischen, sich hieraus ergebenden abstrakten Gefahren durch 
ein Umkippen der Windenergieanlagen, das Lösen von Teilen sowie von Eisansetzungen, durch Schat-
teneinwirkungen und sonstige auf die Autobahn wirkende Immissionen zu betrachten. Selbst die ge-
ringste Realisierung der Gefahren können aufgrund der Verkehrslast auf der anliegenden Autobahn 
weitreichende Folgen für das Leib und Leben der Verkehrsteilnehmer, die Aufrechterhaltung der Ver-
kehrsfunktion der Bundesautobahn und die Leistungsfähigkeit des nachgeordneten Netzes haben. In 
diesem Zusammenhang ist bei der weiteren Planung auch frühzeitig ein Erschließungskonzept, bei wel-
chem die Zufahrtserschließung grundsätzlich über das den Bundesautobahnen nachgeordnete Stra-
ßennetz verläuft, zu bedenken und abzustimmen. 
 
Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken können und somit geeignet sind die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine 
abstrakte Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Die Errichtung von Werbeanlagen 
unterliegt ebenso der Genehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen‐Bundesamtes. Auf die Rege-
lungen des § 33 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 46 Abs. 2a StVO wird verwiesen. 
 
Bezüglich der Errichtung von Zäunen und Anpflanzungen wird auf § 11 Abs. 2 FStrG verwiesen. Dem-
gemäß dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere mit dem Grundstück nicht fest ver-
bundene Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Verkehrssicherheit (konkret) beeinträchti-
gen. Soweit sie bereits vorhanden sind, haben die Eigentümer ihre Beseitigung zu dulden. Die Einord-
nung der Zaunanlage unter § 11 FStrG oder ggf. doch unter § 9 FStrG bedarf der konkreten Prüfung im 
Einzelfall. 
 
Das Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches Straßengesetz -SächsStrG) regelt die Be-
lange der Kreisstraßen und ist grundsätzlich zu beachten. Die Anbauverbotszone beträgt an Kreisstra-
ßen 20 m, die Anbaubeschränkungszone 40 m (§ 24 SächsStrG). 
 
Einer Überplanung durch einen Bebauungsplan aller Flurstücke, welche gemäß § 2 Abs. 2 SächsStrG 
der Kreisstraße dienen, wird seitens des Straßenbaulastträgers nicht zugstimmt. Parallel zur Kreis-
straße befindet sich eine Kompensationsfläche für den Ausbau der Autobahn BAB 4 (Flst. 97/4, 97/5 
Gemarkung Schmiedewalde).   
 

 
2 Autobahn GmbH: Stellungnahme zum Entwurf des B-Plans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“, 2022. 
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4 Übergeordnete planerische Vorgaben  
4.1 Landes- und Regionalplanung 
Für die kommunale Bauleitplanung besteht gemäß § 1 Abs. 4 BauGB eine Anpassungspflicht an die 
Ziele der Raumordnung. Diese sind im Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013 und im Regional-
plan Oberes Elbtal / Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung (RP) 2020 verankert. 
 
Landesentwicklungsplan Sachsen  
Ziel der Landesregierung ist es, erneuerbare Energien besonders zu fördern. Der Landesentwicklungs-
plan 2013 (LEP) vom 14.08.2013 gibt dabei die Rahmenbedingungen für die Steuerung der Windener-
gie auf Regionalplanebene vor.  
 
LEP 2013, Ziel 5.1.3: In den Regionalplänen sind die räumlichen Voraussetzungen zum Erreichen des 
für die Nutzung der Windenergie geltenden Zieles der Sächsischen Staatsregierung in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend dem Flächenanteil der jeweiligen Planungsregion an der Gesamtfläche 
des Freistaates Sachsen (regionaler Mindestenergieertrag) zu sichern.  
 
Die Nutzung der Windenergie ist dabei durch eine abschließende, flächendeckende Planung nach dem 
Prinzip der dezentralen Konzentration in den Regionalplänen durch die Festlegung von Vorrang- und 
Eignungsgebieten zur Nutzung der Windenergie räumlich zu konzentrieren.  
 
LEP 2013, Ziel 5.1.4: Die Träger der Regionalplanung können vom regionalen Mindestenergieertrag 
nach Ziel 5.1.3 Satz 1 abweichen, soweit gewährleistet ist, dass das Ausbauziel bezogen auf die Wind-
energie landesweit eingehalten wird.  
 
LEP 2013, Grundsatz 5.1.5: Bei der Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten zur Nutzung der 
Windenergie sollen unter anderem  

- die Windhöffigkeit der Gebiete,  
- bestehende technogene Vorbelastungen der Landschaft, insbesondere Autobahnen und an-

dere Infrastrukturtrassen sowie die durch den Braunkohlenabbau geprägten Gebietsregionen,  
- Lagen, welche nicht in besonderer Weise die Kulturlandschaft prägen,  
- die Möglichkeiten der Netzeinspeisung,  
- das besondere Interesse, Altanlagen durch Neuanlagen zu ersetzen (Repowering) und  
- die lokale Akzeptanz von Windenergieanlagen, auch im Hinblick auf einen hinreichenden Ab-

stand zu Wohngebieten  
berücksichtigt werden.  
Die Nutzung von Waldgebieten soll grundsätzlich vermieden werden. Dies gilt insbesondere für Wald-
flächen mit Schutzstatus nach Naturschutzrecht und mit ausgewählten Waldfunktionen.  
 
LEP 2013, Grundsatz 5.1.6: Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass Altanlagen, 
deren Energieertrag außer Verhältnis zu den von ihnen ausgehenden störenden Auswirkungen steht, 
durch neue Windenergieanlagen an geeignten Standorten ersetzt werden.  
Dazu sollen in den Regionalplänen Vorrang- und Eignungsgebiete oder Teilflächen solcher Gebiete 
festgelegt werden, innerhalb derer die Errichtung von Windenergieanlagen nur zulässig ist, wenn be-
stimmte, außerhalb der festgelegten Vorrang- und Eignungsgebiete errichtete Windenergieanlagen zu-
rückgebaut werden. 
 
Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
Die 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge ist am 17.09.2020 wirk-
sam geworden.  
 
Das Plangebiet berührt folgende Vorranggebiete: 

• Landwirtschaft (vollständige Überlagerung mit Ausnahme der beiden folgenden Ausweisun-
gen),  
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• Arten- und Biotopschutz (nördlicher Randbereich)  
• Waldmehrung (nordwestlicher Randbereich). 

 
Mit Urteil vom 11.05.2023 hat das OVG Bautzen (Az. 1 C 72/20) die Zweite Gesamtfortschreibung des 
Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 vom 24.06.2019 in der Fassung des Beschlusses der 
Verbandsversammlung vom 30.06.2020 insoweit für unwirksam erklärt, als Kapitel 5.1.1. der Satzung 
Vorrang- und Eignungsgebiet für Windenergienutzung ausweist.  
 
Das OVG Bautzen stellt fest, dass der Regionalplan unter Verletzung einer beachtlichen Verfahrens-
vorschrift (§ 10 Abs. 1 S. 3 ROG a.F.) zustande gekommen ist und dieser Mangel nicht unbeachtlich 
geworden ist. Das Kapitel 5.1.1 des Regionalplanes ist ausdiesem Grund rechtswidrig und unwirksam.  
 
Alle anderen Ziele und Grundsätze sind jedoch weiterhin wirksam. 
 
Das bedeutet, dass im derzeitigen Plangebiet derzeit lediglich keine Ausweisung von Vorrang- und Eig-
nungsgebieten Windenergie erfolgt ist. Andere Ziele und Grundsätze der 2. Gesamtfortschreibung 
2020, die nicht im Kapitel 5.1.1 erfolgt sind, sind weiterhin durch den Plangeber zu berücksichtigen (§ 1 
Abs. 4 BauGB). 
 
Durch die Entscheidung des OVG Bautzen liegt das Plangebiet nicht mehr innerhalb eines Vorrang- 
und Eignungsgebietes für Windenergie. 
 
Das Plangebiet liegt nunmehr ausschließlich in einen Vorranggebiet für Landwirtschaft, Arten- und Bio-
topschutz (nördlicher Randbereich) sowie in einem Vorranggeiet Waldmehrung (nördlicher Randbe-
reich). 
 
Seitens des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge wurde mit Stellungnahme 
vom 06.05.2021 zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ bestätigt, dass 
durch den Bebauungsplan keine Konflikte mit den Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz, Waldmeh-
rung und Landwirtschaft entstehen3: 
 
„Im Geltungsbereich des B-Plans befindet sich im Nordwesten der Teilfläche A ein Vorranggebiet Arten- 
und Biotopschutz. Soweit dieses formal über die bestehenden Wege (Fernradweg und Alter Viehweg) 
festgelegt .ist, wird hier das. Vorranggebiet Arten und Biotopschutz konkretisiert. Der als Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz festgelegte Wiesen- und Gehölzbereich an der Zuwegung zum Aussichtspunkt 
Baeyerhöhe sowie nördlich des Fernradweges wird im B-Plan als Fläche für die Kompensationsmaß-
nahmen M 1 und M 2 dargestellt und steht somit nicht im Konflikt mit der Funktion des Vorranggebietes 
Arten- und Biotopschutz. Ebenso steht das Vorranggebiet Waldmehrung im Nordwesten des BPlange-
bietes (nördlich des Fernradweges) nicht im Konflikt mit der hier vorgesehenen Kompensationsmaß-
nahme M 2. 
 
Der überwiegende Teil des B-Plangebietes ist als Vorranggebiet Landwirtschaft in Überlagerung mit 
dem Vorrang- und Eignungsgebiet Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe festgelegt. Es besteht ge-
mäß Abwägungsmatrix (Anlage 2 des Regionalplans 2020) eine Überlagerungsfähigkeit, d. h. es wer-
den bereits auf regionalplanerischer Ebene keine Konflikte zwischen diesen beiden Vorrangfunktionen 
gesehen.“ 
 
Die Planung steht somit nicht im Konflikt mit dem Zielen der Raumordnung. 
 

 
3 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Stellungnahme zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung 
WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
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Abbildung 1: Auszug Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung 2020, Raumnutzungskarte 
 
4.2 Flächennutzungsplan  
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Klipphausen ist die Plangebietsfläche im We-
sentlichen als Fläche für Landwirtschaft dargestellt. Im nordwestlichen Bereich ist zudem eine Fläche 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausge-
wiesen, welche die Herstellung des Biotopverbundes zwischen Oberlauf Schmiedewalder Bach um 
Kemtzetälchen als Ziel hat. Diese umfasst südlich des Rad- und Wanderweges Offenlandflächen, wäh-
rend die nördlich des Rad- und Wanderweges liegenden Flächen für eine Aufforstung vorgesehene 
sind. Auf dem Hochpunkt der Kuppe ist außerdem eine Fläche für die öffentliche Trinkwasserversorgung 
dargestellt. 
 
Im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ 
wird der Flächennutzungsplan der Gemeinde Klipphausen geändert (3. Änderung), um die Ziele der 
Raumordnung bezüglich der Nutzung der Windenergie umzusetzen und um die planungsrechtlichen 
Möglichkeiten für eine Feinsteuerung der Windenergiegewinnung durch diesen Bebauungsplan vorzu-
bereiten.  
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Abbildung 2: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Klipphausen 
 
4.3 Klimaschutz  
Mit der Planung von Windenergieanlagen (WEA) zur Nutzung regenerativer Energien wird insbesondere 
dem Klimaschutz als Grundsatz der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 5 BauGB Rechnung getragen. 
 
4.4 Verfahrensgebiet der Ländlichen Neuordnung Sora  
Der räumliche Geltungsbereich überschneidet sich in großen Teilen mit dem Gebiet des laufenden Flur-
bereinigungsverfahrens Ländliche Neuordnung Sora. Konflikte zwischen der grünordnerischen Konzep-
tion und Maßnahmen der Flurbereinigung bestehen nach Einschätzung der Flurneuordnungsbehörde 
zurzeit nicht, da die Teilnehmergemeinschaft (TG) Sora noch keinen rechtskräftigen Plan gemäß § 41 
Flurbereinigungsgesetz aufgestellt hat4. 
 
5 Städtebauliche Konzeption  
Die Gemeinde Klipphausen will mit der Aufstellung des Bebauungsplans zur Umsetzung der Klima-
schutzziele des Freistaates Sachsen beitragen. Planungsziel der Gemeinde ist daher die Ausweisung 
von Flächen für die Nutzung regenerativer Energien, um den wachsenden Bedarf an Elektroenergie in 
der Gemeinde Klipphausen zu decken, die Anzahl und die Höhe der am Standort Baeyerhöhe zulässi-
gen Anlagen aber zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes, zur Vermeidung einer Bedrängungs-
wirkung für die Wohngebäude der umliegenden Ortschaften sowie wegen denkmalpflegerischer As-
pekte zu begrenzen. In Bezug auf die Ausformung der Teilflächen bzw. der Lage und Höhe der Wind-
energieanlagen ist dabei die Maßgabe, der Windenergie substantiell Raum zu verschaffen, zu beach-
ten. Diese ergibt sich aus der Privilegierung von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 
 
Laut Windpotenzialstudie Sachsen5 besitzt der Standort ein hohes Windpotenzial in 160 bis 200 m Höhe 
über Gelände (Energieleistungsdichte 400 W/m² bis 475 W/m²).  
 
Nach einer Prognoseberechnung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge6 
mit dem Windportal könnten im Teil A des Sondergebietes unter Einhaltung eines 1.000 m Abstandes 

 
4 LRA Meißen: Stellungnahme  zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
5 Windpotenzialstudie Sachsen, 2017. 
6 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Stellungnahme zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung 
WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
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zu Wohngebäuden Im planungsrechtlichen Innenbereich sowie unter Einhaltung des unter Punkt 8.4 
der B-Planbegründung dargestellten Abstandes der Windenergieanlagen untereinander vier Windener-
gieanlagen vom Typ Enercon E-141 mit einer Installierten Leistung von 4,2 MW, einer Nabenhöhe von 
159 m und einer Gesamthöhe von rd. 230 m Platz finden; diese Parameter entsprechen in etwa denen 
der im Jahr 2020 In Sachsen genehmigten Windenergieanlagen. In der Regionalplanbegründung wurde 
aufgrund des fortgeschrittenen Stands der Technik auch eine Ertragsprognose unter Einbeziehung des 
Referenzanlagentyps der 4 MW-Plattform mit 230 m Gesamthöhe durchgeführt und ein Jahresenergie-
ertrag von ca. 820 GWh für die Region ermittelt; davon entfallen auf das Vorrang- und Eignungsgebiet 
Windenergienutzung Baeyerhöhe ca. 76 GWh/a.  
 
Um gegenseitige Beeinträchtigungen der Windenergieanlagen zu minimieren, müssen diese so weit wie 
möglich auseinander stehen, denn durch die Verwirbelung der Luft hinter dem Rotor können bei zu dicht 
zueinander angeordneten Anlagen erhebliche Leistungseinschränkungen und sogar Standsicherheits-
probleme der Anlagen hervorgerufen werden. Die erforderlichen Abstände ergeben sich aus der Anla-
genhöhe, dem Rotordurchmesser, dem Anlagentyp und der Stellung der Anlagen in der Haupt- und der 
Nebenwindrichtung.  
 
Um einerseits eine „Unternutzung“ des Vorrang- und Eignungsgebietes hinsichtlich des Windertrags zu 
vermeiden und andererseits eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf das unvermeidbare Maß 
zu beschränken, wurde unter Berücksichtigung des im Regionalplan prognostizierten Ertrags von 61,7 
GWh/a sowie der nachfolgend aufgeführten Rahmenbedingungen die Lage und Höhe der Anlagen auf 
Grundlage eines Fachgutachtens zur Optimierung des Windertrags ermittelt7. Dabei wurden folgende 
Alternativen untersucht: 

• Variante 1: 6 Windenergieanlagen Senvion 3.2M114 mit Rotordurchmesser 114 m und Naben-
höhe 143 m gemäß Ertragsprognose Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2. Gesamtfort-
schreibung 2020; die Ertragsprognose des Regionalplanes sieht für diese Variante einen Ertrag 
von 61,7 GWh/a vor  

• Variante 2: 5 Windenergieanlagen Vestas V162 - 6,0 MW mit Rotordurchmesser 162 m und 
Nabenhöhe 169 m gemäß Situierung EWS Consulting GmbH  

• Variante 3: 5 Windenergieanlagen Vestas V162 - 6,0 MW mit Rotordurchmesser 162 m und 
Nabenhöhe 119 m gemäß Situierung EWS Consulting GmbH. 

• Variante 4: 5 WEAs Vestas V162 - 5,6 MW mit RD 162 m und NH 148 m gemäß Situierung 
EWS Consulting GmbH 

• Variante 5: 5 WEAs Vestas V136 – 4,2 MW mit RD 136 m und NH 112 m gemäß Situierung 
EWS Consulting GmbH 

 
Die Variantenprüfung hinsichtlich des Ertrags zeigt eindeutig, dass am Standort Windpark Baeyerhöhe 
weniger Windenergieanlagen mir größerem Rotordurchmesser und größerer Nabenhöhe mehr Ertrag 
liefern, als mehr kleinere Windenergieanlagen.  
 
Die Variante 2 weist einen Netto-Mehrertrag von +75,0 % (105 GWh) gegenüber der Variante 1 (61 
GWh) aus dem Regionalplan auf. Auch die Variante 3 mit Vestas V162-6,0 und NH 119 m weist rund 
51,7 % (91 GWh) mehr Netto-Ertrag pro Jahr als Variante 1 auf. Aus Sicht der Ertragsoptimierung zeigt 
sich somit ein deutliches Bild, das für möglichst große Windenergieanlagen (große Nabenhöhe, großer 
Rotordurchmesser) am Standort Baeyerhöhe spricht. Aus diesem Grund wurde in der Entwurfsfassung 
vom 17.02.2023 die äußere Gestaltung der Windenergieanlagen mit großen Rotordurchmessern vor-
geschrieben. Im Rahmen der Beteiligung zur Entwurfsfassung des Bebauungsplans vom 17.02.2023 
wurde jedoch sowohl seitens der Behörden als auch privater Einwender darauf verwiesen, dass die 
enge Variabilität bei den zu verwendenden Rotordurchmessern unter Umständen zu Lieferschwierig-
keiten führen könnte und damit der vom Bundesgesetzgeber gewollte schnelle Ausbau der Windenergie 
verlangsamt wird. Die Gemeinde Klipphausen ist im Rahmen der Abwägung daher der Empfehlung 

 
7 EWS Consulting GmbH: Windpark Baeyerhöhe - Alternativenprüfung, 2022. 
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gefolgt, die Spannweite der Rotordurchmesser zu erweitern, um bei möglichen Lieferschwierigkeiten 
auf einen größeren Pool an Ersatztypen verschiedener Hersteller zurückgreifen zu können. Da sich die 
Gesamthöhen baulicher Anlagen aus der erforderlichen Bodenfreiheit ergeben, wird damit auch die 
Spanne der zulässigen Gesamthöhen erweitert. Jedoch sollte gemäß der o.g. vorliegenden Varianten-
untersuchung die Gesamthöhe von 180 m nicht unterschritten werden, da die Windenergieanlagen dann 
nach heutigem Stand als unwirtschaftlich zu betrachten wären. 
 
Zur bestmöglichen Ausschöpfung des Windpotenzials soll im Plangebiet daher die Errichtung von ins-
gesamt fünf (davon vier im Teilbereich A und eine im Teilbereich B) Windenergieanlagen mit einer Ge-
samthöhe von 180 m bis 240 m und einer Leistungsfähigkeit von insgesamt mindestens 61,5 GWh/a 
bis zu rund 105 GWh/a planerisch vorbereitet werden.  
 
Die Turmstandorte der Windenergieanlagen müssen sich einschließlich der Turmfundamente vollstän-
dig in den Sondergebieten befinden. Zur Berücksichtigung des am 01. Februar 2023 in Kraft getretenen 
Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land (sog. 
Wind-an-Land-Gesetz) wurde außerdem klargestellt, dass die Rotorblätter der im Sondergebiet zu er-
richtenden Windenergieanlagen auch außerhalb der Sondergebietsfläche liegen dürfen. Damit wird eine 
der Voraussetzungen erfüllt, dass das festgesetzte Sondergebiet „Windenergieanlagen“ vollständig als 
Windenergiegebiet im Sinne des o.g. Gesetzes angerechnet werden kann.  
 
Als wesentliches Element der Minimierung von Eingriffen in das Landschaftsbild wird die Festlegung 
auf eine homogene Anlagengestaltung bzgl. Höhe, Rotordurchmesser und Gestaltung gesehen. 
 
Neben der Errichtung von Windenergieanlagen wird im Plangebiet die landwirtschaftliche Nutzung ge-
sichert. Sie wird auch weiterhin flächenmäßig einen Großteil der Nutzung im Plangebiet ausmachen. 
 
6 Grünordnerische Konzeption 
Die grünordnerische Konzeption des Bebauungsplans sieht für das Plangebiet eine standortnahe Sicht-
verschattung der unteren Anlagenbereiche durch Heckenpflanzungen entlang des vorhandenen Wege-
netzes sowie den Erhalt vorhandener Gehölzbestände im nördlichen Plangebiet vor. Mit den Maßnah-
men kann der für den Naturhaushalt erforderliche Teil des Kompensationserfordernisses abgegolten 
werden. Der für das Landschaftsbild erforderliche Kompensationsbedarf muss durch externe Kompen-
sationsmaßnahmen im Gemeindegebiet erbracht werden. Diese müssen der Aufwertung des Land-
schaftsbildes durch Anreicherung ausgeräumter Flächen mit landschaftsbildprägenden Gehölzen die-
nen, wirken sich aber gleichzeitig positiv auf den Boden- und auf den Arten- und Biotophaushalt aus. 
 
Da von den visuellen Beeinträchtigungen eine Fläche im Umkreis von 10 km um das Plangebiet betrof-
fen ist, befinden sich weitere Maßnahmeflächen in verschiedenen Gemarkungen der Gemeinde Klipp-
hausen verteilt, weit genug vom Geltungsbereich entfernt, um keine ungewünschte Lockwirkung auf 
windkraftsensible Arten zu erzielen. Im gesamten Gemeindegebiet werden bestehende Baumreihen, 
Alleen und Feldhecken ergänzt bzw. neu angelegt. Zusätzlich finden mehrere flächige Gehölzpflanzun-
gen in Form von Streuobstwiesen statt. Das externe Maßnahmenpaket trägt in seiner Gesamtheit zur 
Strukturierung der Landschaft bei, hat eine sichtverstellende Wirkung und wertet gleichzeitig das ästhe-
tische Landschaftserleben auf. Durch die Wahl von mehreren kleineren Maßnahmen kann insgesamt 
eine größere landschaftsästhetische Wirkung erzielt werden, da ein größerer Bereich von den Aufwer-
tungen profitiert.  
 
Die externen Maßnahmen M 5 bis M 8 sind als Festsetzung im B-Plan verankert. Die Maßnahmen M 9 
und M 10 werden auf von der Gemeinde Klipphausen bereitgestellten Flächen außerhalb des räumli-
chen Geltungsbereiches des Bebauungsplans durchgeführt. Um den Anforderungen des §1a Abs. 3 
BauGB zu entsprechen, sind diese Flächen, soweit sie sich nicht in kommunalem Eigentum befinden, 
vertraglich zugunsten der Gemeinde Klipphausen zu sichern.  
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Aus artenschutzrechtlichen Gründen waren folgende Grundsätze bei der Maßnahmenplanung im Gel-
tungsbereich und dessen direkten Umfeld zu berücksichtigen, um die windkraftsensiblen Arten nicht in 
das Gebiet bzw. die Nähe der WKA zu locken: Es darf keine Anlage von Grünland, Ackerbrachen und 
Baumhecken im Bereich der WKA durchgeführt werden, diese Strukturen sollten vorzugsweise östlich 
des Plangebietes geschaffen werden. Wegbegleitende Gehölzpflanzungen innerhalb des Geltungsbe-
reiches sollten nur als Strauchhecken ausgeführt werden und auf Greifvogel-Ansitzwarten innerhalb des 
Geltungsbereiches ist zu verzichten. Dies wurde bei der Planung der Maßnahmen M 1 bis M 5 und M 9 
berücksichtigt.  
 
7 Erschließungskonzeption 
7.1 Verkehrliche Erschließung  
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes mit den derzeit bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Nutzflächen erfolgt ausschließlich von Süden über vorhandene öffentliche Straßen und den am Plan-
gebiet entlangführenden Wirtschaftsweg Alter Viehweg.  
 
Die Zuwegung zu den Anlagenstandorten im Teilbereich A soll grundsätzlich von Westen über den Alten 
Viehweg erfolgen, um eine Mitbenutzung des Rad- und Wanderweges Baeyerhöhe und eine Verkehrs-
führung durch Lampersdorf aus Gründen der Verkehrssicherheit und wegen der dortigen beengten Ver-
kehrssituation auszuschließen. Einzige Ausnahme würde eine Anlage bilden, die direkt von Norden 
(vom Rad- und Wanderweg) erschlossen werden kann. Zugunsten der Minimierung der Flächeninan-
spruchnahme für eine weitere Zufahrt ist hier die Mitbenutzung, allerdings auch nur von Westen über 
den Alten Viehweg, möglich.  
 
Die Lage der internen Baugebietserschließung soll unter Beachtung der oben erläuterten städtebauli-
chen Konzeption weitgehend vorhandene Nutzungsgrenzen berücksichtigen, um dort wo es möglich ist, 
die zusammenhängenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nicht zu beeinträchtigen.  
 
Die Zuwegungen zu den einzelnen Baufeldern sind wie folgt planungsrechtlich gesichert: 
 
• Baufeld 1: über den öffentlichen Rad- und Wanderweg, frei für land- und forstwirtschaftlichen Ver-

kehr sowie für die Errichtung und Unterhaltung der Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien 
 
• Baufeld 2: über den auf dem kommunalen Flurstück 189a Gemarkung Lampersdorf festgesetzten 

geplanten neuen Wirtschaftsweg und im Einmündungsbereich dieses Weges in den Alten Viehweg 
die für die Radienausbildung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen auf Flur-
stück 147, 148 und 149 Gemarkung Seeligstadt unter Berücksichtigung des festgesetzten Erhalts 
der alten Obstbäume auf der Ostseite des Alten Viehweges  

 
• Baufelder 3 und 4: über den Alten Viehweg und die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belas-

tenden Flächen zwischen öffentlichem Weg und den Flurstücken mit festgesetztem Baufenster.  
 

• Baufeld 5: über die vorhandene direkte Grundstückszufahrt von der Kreisstraße K 8038. 
 
Die dauerhaften Zuwegungen außerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen zu den Windenergieanla-
gen sind in Form von geschotterten Wegen mit wassergebundener Decke auszuführen, um die Versie-
gelung im Plangebiet möglichst gering zu halten. 
 
Für die Verkehrsführung der Schwertransporte zur Anlieferung und Errichtung der Anlagen ist stellen-
weise bauzeitlich eine zusätzliche temporäre Flächeninanspruchnahme über vorhandene Wegebreiten 
hinaus erforderlich.  
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7.2 Ver- und Entsorgung  
Einspeisung der erzeugten Energie ins Netz 
Die Abführung des erzeugten Stroms bis ins Netz erfolgt ausschließlich über Erdkabel. Die Trassen 
werden voraussichtlich im Seitenstreifen der vorhandenen bzw. geplanten Wege verlegt werden. Der 
Übergabepunkt an den zuständigen öffentlichen Versorgungsträger (ENSO Netz GmbH) ist innerhalb 
des Plangebietes vorgesehen. 
 
Oberflächenentwässerung 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt wie bisher durch Versickerung auf den jeweiligen Grundstücks-
flächen. Aufgrund der Größe des Plangebietes und des geringen Flächenbedarfs der baulichen Anlagen 
sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Oberflächenentwässerung zu erwarten. Dauerhafte Zu-
wegungen von den festgesetzten Verkehrsflächen zu den Windenergieanlagen sind in Form von ge-
schotterten Wegen mit wassergebundener Decke auszuführen, so dass auch hier eine gewisse Versi-
ckerung des Niederschlagswassers erfolgen wird. 
 
Löschvorrichtungen / Brandschutzvorsorge 
Löschvorrichtungen für den Brandfall sind beim aktuellen Stand der Technik regulär in die Windener-
gieanlagen integriert. 
 
Eine Versorgung von Windenergieanlagen mit Trinkwasser und Telekommunikationsleitungen sowie 
die Entsorgung von Schmutzwasser und eine Abfallbeseitigung sind nicht erforderlich.  
 
8 Begründung der planerischen Festsetzungen  
Die planerischen Festsetzungen ergeben sich unmittelbar aus der städtebaulichen, grünordnerischen 
und Erschließungskonzeption. 
 
8.1 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches 
Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches ergibt sich in erster Linie aus den unter Punkt 8.2 be-
gründeten Abgrenzungen des Sondergebietes für Windenergieanlagen sowie den gemäß der grünord-
nerischen Konzeption vorgesehenen Randeingrünung am Standort selbst und orientiert sich so weit wie 
möglich an örtlichen Gegebenheiten bzw. an Flurstücksgrenzen, um einen eindeutigen Lagebezug der 
planerischen Festsetzungen in der Örtlichkeit sicherstellen zu können. Innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplans liegen außerdem alle für die Erschließung des Standortes not-
wendigen Flächen, soweit sie sich außerhalb des öffentlichen (und damit auch ohne Überplanung nutz-
baren) Straßennetzes befinden. 
 
Darüber hinaus ist es rechtlich erforderlich, dass die von den Rotoren der Windenergieanlagen über-
strichenen Flächen vollständig innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches liegen. Nach der Recht-
sprechung des BVerwG muss sichergestellt sein, dass sich die Rotorflächen vollständig in den „Grenzen 
von Baugebieten oder Bauflächen“ oder „in den äußeren Grenzen des Bauleitplans“ befinden müssen 
(BVerwG, Urteil vom 21. Oktober 2004, Az. 4 C 3/04). Unter Berücksichtigung des o.g. Variantenver-
gleich (siehe Punkt 5) wird dabei von Windenergieanlagen mit 162 m Rotordurchmesser ausgegangen. 
 
Einer Überplanung der Kreisstraße K 8038 durch einen Bebauungsplan wird seitens des Straßenbau-
lastträgers (Landkreis Meißen) nicht zugstimmt. Die Flächen im Eigentum des Straßenbaulastträgers 
trennen damit die Teilbereiche A und B des Geltungsbereiches 1 voneinander. 
 
Neben dem Geltungsbereich 1, der die beiden Sondergebiete „Windenergienutzung“ in den Teilberei-
chen A und B umfasst, setzt der Bebauungsplan die räumlichen Geltungsbereiche 2 bis 5 für die Flächen 
der externen Ausgleichsmaßnahmen M 5 bis M 8 fest. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege vereinbar ist, können die Festsetzungen auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen 
(§ 1a Abs. 3 BauGB).  
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8.2 Art der baulichen Nutzung 
Auf der Grundlage des § 11 BauNVO wird das zur Windenergienutzung vorgesehene Gebiet als Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung „Windenergienutzung“ festgesetzt.  
 
Die Grenzen der Sondergebiete ergeben sich einerseits aus den Abständen zu umliegenden schutzbe-
dürftigen Nutzungen und andererseits aus der Notwendigkeit, dass Turm, Fundamente und Nebenan-
lagen vollständig innerhalb der Sondergebiete liegen müssen. 
 
Die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen wurden dabei wie folgt berücksichtigt:  
 
Zu Gebäuden mit Wohnnutzung innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslagen Seeligstadt, 
Schmiedewalde und Lotzen wurde der 1000 m – Abstand ermittelt. Dieser Abstand ist nach derzeitiger 
Rechtslage auch mit privilegierten Einzelvorhaben im planungsrechtlichen Außenbereich, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, einzuhalten (§ 84 Abs. 2 SächsBO).  
 
Der Abstand zu den dem planungsrechtlichen Außenbereich zuzuordnenden Gehöften in Lampersdorf 
und den Einzelgebäuden an der Schmiedewalder Straße (Gemarkung Limbach) beträgt mindestens 
750 m. Damit wird der Mindestabstand der zweifachen Anlagenhöhe von der Mitte des Mastfußes der 
Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken, der nach § 249 Abs. 
10 BauGB zur Vermeidung einer als öffentlicher Belang zu beachtenden optisch bedrängenden Wirkung 
einzuhalten ist, für die im Bebauungsplan festgesetzten Anlagenhöhen um 70 bis 100 % überschritten. 
Die Gemeinde Klipphausen hält im Rahmen der Abwägung aller öffentliche und privaten Belange diese 
Erhöhung zugunsten der örtlichen Akzeptanz der Windenergie für erforderlich. 
 
Weitere Abgrenzungskriterien des Sondergebietes „Windenergienutzung“ sind die benachbarten Ge-
hölzbestände, die teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Triebischtäler“ liegen. Um 
zu vermeiden, dass die Gehölzbestände von Rotorblättern überstrichen werden und dabei artenschutz-
rechtliche Konflikte entstehen, wird ein Abstand von 100 m zwischen Gehölzbeständen / LSG und dem 
Sondergebiet für Windenergienutzung berücksichtigt. 
 
Der vorhandene Geh- und Radweg begrenzt das Sondergebiet im Norden, da sich an diesen ein Vor-
ranggebiet Arten- und Biotopschutz anschließt, was einer Überplanung mit dem Sondergebiet für Wind-
energieanlagen nicht zugänglich ist.  
 
Im Bereich der Baeyerhöhe wird wegen dessen besonderer Funktion als Aussichtspunkt der 100 m -
Radius um die unter Denkmalschutz stehende Triangulationssäule „Baeyernstein“ als von Bebauung 
freizuhaltende und damit auch außerhalb des Sondergebietes liegende Fläche berücksichtigt. 
 
Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn gemäß § 9 (3) Fernstra-
ßengesetz (FStrG) wurde seitens der Autobahn GmbH im Rahmen der Entwurfsbeteiligung die Einhal-
tung eines Mindestabstands von 100 m zwischen der äußersten Ausdehnung der WEA (Rotorspitze) 
und dem äußeren Fahrbahnbefestigungsrand der Autobahn gemäß § 9 (2) FStrG verlangt. Eine Zustim-
mung des Straßenbaulastträgers zur Errichtung von baulichen Anlagen sowie zum Überstreichen der 
100 m - Anbaubeschränkungszone nach FStrG mit den Rotorblattspitzen einer Windenergieanlage wird 
nicht in Aussicht gestellt. Daher wird ein Abstand von 100 m zur äußeren Fahrbahnkante der BAB 4 für 
den Teilbereich B des räumlichen Geltungsbereiches beachtet. 
 
Außerdem sind die für die Errichtung eines Hochbehälters zur Trinkwasserversorgung vorgesehenen 
Flächen des Trinkwasserzweckverbandes Brockwitz-Rödern nicht Bestandteil des Sondergebietes.  
 
In Analogie zu den Vorschriften des § 84 Abs. 2 SächsBO bemessen sich die o.g. Abstände von der 
Mitte des Mastfußes. Der Sachverhalt, dass sich die Turmstandorte der Windenergieanlagen ein-
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schließlich der Turmfundamente vollständig in den Sondergebieten befinden müssen, wird dadurch be-
rücksichtigt, dass das Sondergebiet Windenergienutzung die oben definierten Abstände im Regelfall 
um 25 m überschreitet.  
 
Zur Sicherstellung der Erschließung erhält die nördliche Teilfläche des Sondergebietes Windenergie 
darüber hinaus im Südosten eine direkte Anbindung an den Alten Viehweg und die südliche Teilfläche 
des Sondergebietes Windenergie eine direkte Anbindung an die Kreisstraße K 8038.  
 
Da im Teilbereich B die sich aus den o.g. Kriterien ergebende Sondergebietsfläche nicht ausreichend 
für die Einordnung der dauerhaft bzw. temporär erforderlichen Nebenanlagen wie Kranstellfläche, Zu-
wegung, Stellplätze für Wartungsfahrzeuge Vormontagefläche, Montagefläche, Blattlagerfläche, Hilfs-
kranfläche, Fläche für Kranausleger, ergibt sich hier eine deutlich darüber hinaus gehende Abgrenzung 
des Sondergebietes, welche die Lage der Grundstückszufahrt und die Anbaubeschränkungszone der 
BAB 4 beachtet. 
 
Ebenso wie der räumliche Geltungsbereich selbst orientiert sich aber auch das festgesetzte Sonderge-
biet Windenergienutzung so weit wie möglich an bestehenden Flurstücksgrenzen, um eindeutig nach-
prüfbare Grundlagen für den Vollzug zu schaffen. 
 
Die konkreten Standorte der Windenergieanlagen innerhalb des Sondergebietes werden durch die Fest-
setzung der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) geregelt (vgl. Punkt 8.4).  
 
In der textlichen Festsetzung 1.1 wird die zulässige Nutzung innerhalb des Sondergebietes näher be-
stimmt. Das Sondergebiet dient primär der Errichtung von Windenergieanlagen und der Nutzung von 
Windenergie. Neben den Windenergieanlagen selbst muss daher die Errichtung aller für deren Bau und 
Betrieb notwendigen Nebenanlagen (beispielsweise Anlagen zur Überwachung der Windkraftanlagen 
und zur Anbindung an das Stromnetz) im Sondergebiet sowie die zur Erschließung der einzelnen Anla-
gen erforderlichen Zufahrten zulässig sein. 
 
Aufgrund des technologisch erforderlichen Abstandes der Windenergieanlagen untereinander wird im 
Sondergebiet Windenergie aber weiterhin die landwirtschaftliche Nutzung flächenmäßig eine bedeu-
tende Rolle spielen. Selbst bei vollständiger Ausnutzung der zulässigen Grundflächen für die dauerhafte 
bauliche Nutzung durch die Windenergieanlagen, deren Fundamente und Nebenflächen verbleiben 
97,5 % der Sondergebiete Windenergie der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten, so dass diese 
ebenfalls als zulässige Nutzung innerhalb des Sondergebietes festgesetzt wird. 
 
8.3 Maß der baulichen Nutzung 
Höhe baulicher Anlagen 
Festsetzungen zu Höhenbeschränkungen können gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 
Nr. 2, § 18 BauNVO getroffen werden.  
 
Für ihre Rechtsmäßigkeit dürfen Festsetzungen generell aber nicht pauschal erfolgen, sondern müssen 
dem Schutz von Rechtsgütern dienen. D.h. die Beschränkung der Baufreiheit, die mit der Festsetzung 
von Höhenbeschränkungen einher geht, muss anlassbezogen gerechtfertigt werden. Insbesondere 
muss die Höhenbeschränkung daher bauplanungsrechtlich erforderlich sein (§ 1 Abs. 3 BauGB) und im 
Rahmen der zu erfolgenden Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB gegenüber den anderen zu berücksich-
tigen Belangen überwiegen. 
 
Im Bebauungsplan ist die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen, wenn ohne diese Festsetzung öffentli-
che Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können (§ 16 Abs. 3 
BauNVO).  
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Städtebauliche Gründe für die festgesetzten Mindest- und Maximalhöhen der Windenergieanlagen be-
stehen einerseits durch die Anforderungen des Klimaschutzes (Ertragsoptimierung bei der Nutzung er-
neuerbarer Energien) und andererseits durch das Gebot der Minimierung der Eingriffe in das Orts- 
Landschaftsbild, die Einwohner der umliegenden Ortschaften und denkmalschutzrelevante Belange. 
 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die mittlere Gesamthöhe von Windenergieanlagen von durch-
schnittlich 100 m im Jahr 2000 auf rund 220 m im Jahr 2019 mehr als verdoppelt8. Aktuelle Vorhaben 
umfassen bereits Anlagen mit einer Spitzenhöhe bis zu 250 m. 
 
Unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und vor dem Hintergrund geringer Flächenverfügbarkeit ist die 
Entwicklung der Anlagenhöhen positiv zu bewerten. Allerdings können sich mit zunehmender Anlagen-
höhe Konflikte zwischen Windenergievorhaben und anderen Schutzgütern ergeben; so z.B. mit Belan-
gen der Anwohner, des Orts- und Landschaftsbildes oder der Flugsicherheit.  
 
Um einerseits eine „Unternutzung“ des Vorrang- und Eignungsgebietes hinsichtlich des Windertrags zu 
vermeiden und andererseits eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und des Schutzgutes Mensch 
(vgl. Umweltbericht) auf das unvermeidbare Maß zu beschränken, wird die Höhe der baulichen Anlagen 
auf Grundlage des vorliegenden Fachgutachtens zur Optimierung des Windertrags9 als Mindest- und 
Höchstmaß festgesetzt. Damit wird auch gewährleistet, dass die Höhenbeschränkung für Windkraftan-
lagen im Geltungsbereich der Planung nicht dazu führt, dass das Substanzgebot verletzt wird, d.h. der 
Windenergienutzung tatsächlich substanziell Raum gegeben wird und der öffentliche Belang des Klima-
schutzes ausreichend gewürdigt wird. Die Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen dienen der 
Gewährleistung einer gewissen Homogenität der baulichen Anlagen im Gebiet.  
 
Mindestmaß der Höhe der baulichen Anlagen  
Das Mindestmaß der Höhe der baulichen Anlagen ergibt sich einerseits aus artenschutzrechtlichen 
Überlegungen, andererseits aus der Bedeutung der Baeyerhöhe als Aussichtspunkt. Aus städtebauli-
chen Gründen werden die Mindesthöhe der baulichen Anlagen insgesamt und der Mindestabstand zwi-
schen Gelände und unterer Rotorblattspitze über das Maß der baulichen Nutzung im B-Plan festgesetzt.  
 
Artenschutz  
Ein Bebauungsplan, der nur unter Verletzung artenschutzrechtlicher Vorschriften vollzogen werden 
kann, ist nichtig. Daher ist der Artenschutz bei der planerischen Abwägung der Gemeinde im Rahmen 
der Planaufstellung zu berücksichtigen, damit die Erforderlichkeit des Planes gewahrt bleibt.". 
 
Bei Arten, die bodennah jagen oder balzen, aber durchaus höher fliegen, wie Rotmilan und Uhu, werden 
80 m Bodenfreiheit als ausreichend angesehen, um Betriebszeitenregelungen zu vermeiden (z.B. im 
Leitfaden für Vogelschutz an Windenergieanlagen im Freistaat Sachsen). Auf der Baeyerhöhe ist dieser 
pauschale Wert aber auf Grund der Topografie nicht realistisch, da im Rahmen der faunistischen Erfas-
sungen Rotmilane in allen Flughöhen gleichermaßen angetroffen wurden, so dass auf eine Betriebs-
zeitenregelung grundsätzlich nicht verzichtet werden kann.  
 
Ausweislich des Faunistischen Gesamtberichtes inkl. Artenschutzfachbeitrag sowie der Ergänzung der 
artenschutzrechtlichen Beurteilung der EWS Consulting GmbH, ist ein 30 m Abstand zwischen Gelän-
deoberfläche und unterer Rotorplatzspitze ausreichend, obwohl insbesondere beim Rotmilan (S. 80) 
und bei Kleinvogelzug (S. 71 f.) aufgrund der geringen Flughöhe, die hauptsächlich unter der Rotorhöhe 
stattfindet, eine hohe Eingriffserheblichkeit festgestellt worden ist10. Für bodennah lebende Vögel (z.B. 

 
8 Roscher: Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen, 2021. 
9 EWS Consulting GmbH: Windpark Baeyerhöhe - Alternativenprüfung, 2022. 
10 EWS Consulting GmbH: Windpark Baeyerhöhe – Faunistischer Gesamtbericht inklusive Artenschutzfachbeitrag, 2023. 
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Feldlerchen) und Fledermäuse (z.B. Gattungen der Mausohren) wird ein 30 m Abstand zwischen Ge-
ländeoberfläche und unterer Rotorblattspitze als ausreichend erachtet11. Mit der Festsetzung von min-
destens 45 m Abstand zwischen Geländeoberfläche und unterer Rotorplatzspitze wird dieser Abstand 
vorsorglich um 50 % erhöht, um artenschutzrechtliche Konflikte zu minimieren.  
 
Für die besonders durch Tiefflug gefährdeten Arten, wie der Rohrweihe und Wiesenweihe ist eine ge-
ringe Eingriffserheblichkeit festgestellt worden. Der Uhu wurde im Plangebiet erst gar nicht gesichtet (S. 
85)12.  
 
Insofern wird aus artenschutzrechtlichen Gründen lediglich der o.g. 45 m Abstand berücksichtigt.  
 
Aussichtspunkt Baeyerhöhe  
Bei der Festsetzung zur Gesamthöhe der Anlagen wurde neben den o.g. artenschutzrechtlichen Aspek-
ten auch die Topographie des Geländes berücksichtigt und darauf geachtet, dass der horizontale Sicht-
bereich des Betrachters auf dem Aussichtspunkt Baeyerhöhe (320 m ü. NHN) nicht erheblich durch 
hineinragende Rotorblätter gestört wird. Das betrifft insbesondere die topografisch niedriger gelegenen 
Baufelder 4 und 5. So würde beispielsweise bei Annahme einer Windenergieanlage mit Gesamthöhe 
220 m, einer Nabenhöhe von 135 m und einem Rotorradius von 85 m auf der Teilfläche B (278 m ü. NN 
und rd. 1.400 m südlich vom Aussichtspunkt) der rotorfreie Raum entlang einer gedachten Höhenlinie 
von knapp 10 m über dem Betrachterstandort enden. Dagegen würde bei einer Gesamthöhe einer 
Windenergieanlage von beispielsweise 200 m, einer Nabenhöhe von 115 m und einem Rotorradius von 
85 m der horizontale Sichtbereich des Betrachters von Rotoren, die entlang einer gedachten Linie bis 
etwa 15 m unterhalb des Betrachterstandortes eindringen, gestört werden. Der festgesetzte Mindestab-
stand der unteren Rotorblattspitze zum Gelände dient somit auch dazu, die Sichtbeziehungen des ver-
weilenden erholungssuchenden Besuchers nicht durch ein Eindringen der Rotorblätter zu stören, um 
gerade den Erholungswert am und um den Aussichtspunkt nicht weiter zu mindern. 
 

 

 

 

Blick von der Baeyerhöhe Richtung Süden,  
beispielhafte Anlagenhöhe 200 m 

 
Blick von der Baeyerhöhe Richtung Süden,  
beispielhafte Anlagenhöhe 250 m 

 
Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
alle Anlagen durch ein und denselben Betreiber errichtet werden. Die Maximalhöhen der baulichen An-
lagen ergeben sich daher aus dem Planungsziel, zur Minimierung der Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und der visuellen Belastung durch Bewegungsunruhe ein möglichst gleichartiges Erschei-
nungsbild der Windenergieanlagen hinsichtlich Höhe und Gestaltung vorzuschreiben.  
 
Aus diesem Grund wurde in der Entwurfsfassung vom 17.02.2023 die äußere Gestaltung der Windener-
gieanlagen mit jeweils nur 20 m Spielraum hinsichtlich der Anlagenhöhe und des Rotordurchmessers 
vorgeschrieben. Im Rahmen der Beteiligung zur Entwurfsfassung des Bebauungsplans vom 17.02.2023 
wurde jedoch sowohl seitens der Behörden als auch privater Einwender darauf verwiesen, dass die 

 
11 EWS Consulting GmbH: schriftliche Aussage in Ergänzung der artenschutzrechtlichen Beurteilung, 2022. 
12 EWS Consulting GmbH: Windpark Baeyerhöhe – Faunistischer Gesamtbericht inklusive Artenschutzfachbeitrag, 2023. 
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enge Variabilität unter Umständen zu Lieferschwierigkeiten führen könnte und damit der vom Bundes-
gesetzgeber gewollte schnelle Ausbau der Windenergie verlangsamt wird. Die Gemeinde Klipphausen 
ist im Rahmen der Abwägung daher der Empfehlung gefolgt, die Spannweite der zulässigen Rotor-
durchmesser auf 130 m bis 170 m zu erweitern, um bei möglichen Lieferschwierigkeiten auf einen grö-
ßeren Pool an Ersatztypen verschiedener Hersteller zurückgreifen zu können. Da sich die Gesamthö-
hen baulicher Anlagen aus der erforderlichen Bodenfreiheit ergeben, wird damit auch die Spanne der 
zulässigen Gesamthöhen auf 180 m – 220 m (Baufelder 1 bis 3), 195 m– 235 m (Baufeld 4) bzw. 200 
m – 240 m (Baufeld 5) erweitert.  
 
Die festgesetzten Anlagenhöhen mit jeweils 40 m Spielraum für die Gesamthöhe innerhalb jedes Bau-
feldes tragen einerseits dem genannten Planungsziel Rechnung, sind andererseits ausreichend, um 
verschiedene am Markt verfügbare Modelle zum Einsatz zu bringen. 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO sind bei der Festsetzung von Höhen baulicher Anlagen immer die erfor-
derlichen Bezugspunkte zu bestimmen. Mit der Festsetzung der unteren Bezugspunkte durch Planein-
trag im jeweiligen Baufeld wird die Geländetopografie im Plangebiet berücksichtigt. Innerhalb des Teil-
bereichs A des räumlichen Geltungsbereiches bestehen Geländehöhenunterschiede von ca. 40 m, der 
Teilbereich B liegt nochmals bis zu 10 m niedriger. Über die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen 
kann somit auch gesichert werden, dass sich neu zu errichtenden Windkraftanlagen durch eine Orien-
tierung am natürlichen Geländeverlauf weniger nachteilig auf das Landschaftsbild auswirken. Im Ge-
nehmigungsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen im Geltungsbereich ist der konkrete Nachweis 
über die Einhaltung der planungsrechtlich vorgegebenen Höhenentwicklung nachzuweisen.  
 
Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlagen  
Das Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlagen beruht auf den örtlichen denkmalschutzrechtlichen 
Belangen und dem Schutz der Anwohner der umliegenden Ortschaften vor einer optisch bedrängenden 
Wirkung.  
 
optisch bedrängende Wirkung  
Nach § 249 Abs. 10 BauGB ist zur Vermeidung einer als öffentlicher Belang zu beachtenden optisch 
bedrängenden Wirkung ein Mindestabstand der zweifachen Anlagenhöhe von der Mitte des Mastfußes 
der Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken einzuhalten. Zur 
Erhöhung der Akzeptanz des Ausbaus der Windenergie wird am Standort Baeyerhöhe dieses Verhältnis 
auf ca. das 3- bis 4- fache der zulässigen Anlagenhöhe erweitert. Neben dem unter Punkt 8.2 erläuterten 
Mindestabstand zwischen dem Sondergebiet Windenergie und den nächstgelegenen Wohngebäuden 
wird auch die Anlagenhöhe aus diesem Grund begrenzt. 
 
Denkmalschutz 
Im Plangebiet, an der höchsten Erhebung im Landkreis Meißen mit dem Aussichtspunkt Baeyerhöhe, 
sind mit der denkmalgeschützten Triangulationssäule, dem Aussichtspunkt und den Sichtbeziehungen 
zu Schloss und Patronatskirche Taubenheim sowie Kirchen der Ortschaften Sora, Naustadt, Röhrsdorf, 
Burkhardswalde, und Weistropp und Schlösser in Taubenheim und Limbach etc. im weiteren, visuell 
zeitgleich erfassbaren Umgebungsschutzbereich besondere lokale Anforderungen gegeben, die das 
Planungsziel einer Höhenbegrenzung aus Sicht der Gemeinde Klipphausen rechtfertigen. Neben den 
Aspekten des Landschaftsbildes, das für die Erholungsfunktion (auch wegen des unmittelbar an den 
Standort angrenzenden überregionalen Radweg) von besonderer Bedeutung ist, wurde auch aus denk-
malschutzfachlicher Sicht im Rahmen der Beteiligung zum Bebauungsplan appelliert, die zu errichten-
den Anlagen auf ein Mindestmaß in Anzahl und Höhenausdehnung zu beschränken. Der Regionalplan 
hat als Abwägungskriterium hinsichtlich der Schutzgüter Landschaftsbild und Kulturgüter lediglich auf 
die Lage in Landschaftsschutzgebieten sowie in Vorranggebieten Kulturlandschaftsschutz, die regional 
bedeutsamen Sichtbereiche von mindestens 300 ha zu und von historischen Kulturdenkmalen umfas-
sen, eingestellt und umfasst daher keine der o.g. örtlich prägenden Sichtbeziehungen. Die o.g. Kirchen 
und Schlösser sind Gebäude, die traditionell einzeln in der Landschaft wirken und ihre Bedeutung nicht 
zuletzt daraus beziehen, dass sie in ihrer baulichen Wirkung das Umfeld überragen und dominieren. 
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Artenschutz  
Bei der Festsetzung der Maximalhöhe der baulichen Anlagen sind die „Abstandsempfehlungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelar-
ten“ der LAG VSW (2015)13 zu beachten, demnach sollte der Abstand zu Europäischen Vogelschutz-
gebieten das 10-fache der Anlagenhöhe, mindestens jedoch aber 1.200 m betragen. Der Mindestab-
stand von 1.200 m zum Europäischem Vogelschutzgebiet Nr. 27 „Linkselbische Bachtäler“ wird bei bei-
den Teilbereichen des Sondergebietes gewahrt. Die Mindestabstände zwischen Europäischem Vogel-
schutzgebiet Nr. 27 „Linkselbische Bachtäler“ und den Baufeldern im Sondergebiet Windenergie betra-
gen 1.920 m zum Teilbereich A und 1.540 m zum Teilbereich B. 
 
Unabhängig vom Urteil OVG Bautzen hinsichtlich der Wirksamkeit des Kapitels 5.5.5 des Regionalplans 
wurden Artenschutzbelange bereits auf regionalplanerischer Ebene in die Abwägung eingestellt und bei 
der Festlegung des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung Baeyerhöhe beachtet. Für die 
Windpotenzialfläche Baeyerhöhe wurde hinsichtlich der Natura 2000-Gebiete eine Verträglichkeit mit 
den Erhaltungszielen festgestellt: 

„Die Windpotenzialfläche „Baeyerhöhe" beinhaltet eine Erweiterung bereits bestehender Anla-
gen und liegt in ausreichender Entfernung zum SPA-Gebiet „Linkselbische Bachtäler" (minima-
ler Abstand 1,5 km). Somit wird der Mindestabstand der Windpotenzialfläche bezogen auf po-
tenzielle Habitatflächen für die meisten prüfrelevanten Arten des SPA-Gebietes eingehalten. 
Aufgrund bereits bestehender Anlagen sowie der Nähe zur Autobahn unterliegt der Standort 
einer Vorbelastung, so dass eine Ansiedlung von sehr störungsempfindlichen Arten wie 
Schwarzstorch und Seeadler nicht anzunehmen ist. Eine Betroffenheit bedeutender Zug- und 
Rastflächen kann nicht prognostiziert werden. Bezüglich einer SPA-Verträglichkeit lässt sich 
eine geringe Konfliktintensität prognostizieren.“ 

Bezüglich der planungsrelevanten Vogelarten-Rot- und Schwarzmilan wurde im o.g. Gutachten zu-
nächst eine hohe Konfliktintensität und bezüglich planungsrelevanter Fledermausarten eine mittlere 
Konfliktintensität festgestellt; es wurden aber gutachterliche Optimierungsempfehlungen zur Verminde-
rung der Konfliktintensität gegeben, denen der Regionale Planungsverband gefolgt ist. U. a. erfolgte 
daraufhin keine Inanspruchnahme des potenziellen Fledermauszugkorridors Kleine Triebisch - Schmie-
dewalde - Triebischtal mehr; dieser Korridor wurde im Regionalplanentwurf daher als Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz festgelegt (weiche Tabuzone TW 04) und auf die Festlegung der dadurch ent-
standen Teilfläche im Nordwesten verzichtet. Des Weiteren wurde die Windpotenzialfläche unter Ein-
haltung eines 100 m-Abstands zu potenziellen Brut- und Nahrungshabitaten von Rot- und Schwarzmilan 
im Norden und im Westen verkleinert14. 
 
Es werden in der zwischenzeitlich vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung zum Bebauungsplan 
keine neuen Erkenntnisse vorgetragen, die zu einer anderen Einschätzung der diesbezüglichen Kon-
fliktlage führen könnten. Daher wird es für ausreichend erachtet, wie vom Regionalen Planungsverband 
empfohlen nur auf einen 1.200 m Mindestabstand zum SPA-Gebiet „Linkselbische Bachtäler" abzustel-
len und auf den vorgesehenen „Abstand der 10-fachen Anlagenhöhe" zu verzichten. Damit entfallen 
Maximalhöhenbeschränkungen aus artenschutzrechtlichen Gründen.  
 
zulässige Grundfläche  
Die zulässige Grundfläche wird auf das technologisch erforderliche Mindestmaß beschränkt, um den 
Flächenverbrauch und die Bodenversiegelung zu minimieren.  
 

 
13 Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) 2015: Fachkonvention „Abstandsempfehlungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“ 
14 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Stellungnahme zum Vorentwurf des B-Plans 
„Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
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Dabei ergibt sich die für die bauliche Hauptanlage erforderliche Grundfläche in erster Linie aus deren 
Fundamentgröße. Die nur vom Rotor bestrichene Fläche der Windkraftanlagen ist nicht in die Grundflä-
che einzurechnen. Um in der Umweltprüfung das Maß der durch den Bebauungsplan zulässigen Bo-
denversiegelung eindeutig bestimmen zu können, ist die Grundfläche hochbaulicher Nebenanlagen, die 
ebenfalls durch einen vollständigen Flächenentzug und Verlust der Bodenfunktionen gekennzeichnet 
ist, bei der Festsetzung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung mit der Grundfläche der Wind-
energieanlage selbst zusammengefasst. 
 
Sonstige dauerhafte bauliche Nebenanlagen (z.B. Stellplatz für Wartungsfahrzeuge, Zufahrten) sind 
ebenerdige Anlagen, die unter Berücksichtigung der geringen Nutzungsfrequentierung zur Minimierung 
der Eingriffe in Natur und Landschaft unversiegelt bleiben müssen (vgl. Punkt 8.8). 
 
Temporär erforderliche Nebenanlagen für die Bauzeit der Windenergieanlagen sollen aus Gründen der 
Eingriffsminimierung ebenfalls auf das technologisch erforderliche Maß beschränkt und nach Inbetrieb-
nahme der Windenergieanlage kurzfristig zurückgebaut werden.  
 
Die Größen der beanspruchten Grundflächen pro Windenergieanlage hängen insbesondere von der (im 
Allgemeinen deutlich später zu treffenden) Entscheidung zur Errichtung bestimmter Anlagentypen und 
-höhen sowie von den örtlichen Boden- und Grundwasserverhältnissen ab. Die festgesetzten Werte 
stellen daher den Umfang bei einer eher konservativen Einschätzung dar, auch um im Rahmen der 
nachfolgenden Umweltprüfung auf jeden Fall den zu erwartenden Eingriffsumfang abzudecken. 
 
8.4 überbaubare Grundstücksfläche / Zulässigkeit von Nebenanlagen 
Im Ergebnis des vorliegenden Fachgutachtens zur Ertragsoptimierung wurde festgestellt, dass die Er-
richtung von fünf Windenergieanlagen mit größerem Rotordurchmesser und größerer Nabenhöhe deut-
lich mehr Ertrag liefern als sechs kleinere Anlagen. Um dem öffentlichen Interesse des Klimaschutzes 
Rechnung zu tragen und der Windenergie möglichst viel Raum zu verschaffen werden im Bebauungs-
plan daher fünf Baufenster für die Errichtung großer Windenergieanlagen (vgl. Punkt 8.3 und 8.9) fest-
gesetzt.  
 
Die konkrete Lage der Windenergieanlagen innerhalb des Sondergebietes wird im Bebauungsplan 
durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche (Baufenster) geregelt. Deren Lage ergibt 
sich anhand der nachfolgenden Kriterien. Diese sind jeweils auf den Mittelpunkt der Anlage zu beziehen.  
 
Die Kriterien decken sich überwiegend mit den Kriterien zur Abgrenzung des Sondergebietes (vgl. Punkt 
8.2). 

• 1000 m Abstandslinie zur Wohnbebauung im planungsrechtlichen Innenbereich (Lotzen, 
Schmiedewalde) 
 

• 750 m Abstandslinie zur Wohnbebauung im planungsrechtlichen Außenbereich (Gehöfte in 
Lampersdorf und den Einzelgebäuden an der Schmiedewalder Straße Gemarkung Limbach) 

 
• 100 m Abstand zu benachbarten Gehölzbeständen, die teilweise innerhalb des Landschafts-

schutzgebietes (LSG) „Triebischtäler“ liegen. 
 

• 100 m Abstand zur äußeren Fahrbahnkante der BAB 4 (Anbaubeschränkungszone gemäß 
Fernstraßengesetz FStrG) zzgl. des halben Mindestrotordurchmessers 
 

• 40 m Abstand zum Geh- Radweg im Norden des Plangebietes, da die der Sichtverschattung 
dienenden wegbegleitenden Flächen für Gehölzpflanzungen auch durch Fundamentbereiche 
nicht beeinträchtigt werden dürfen 
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• Abstandsellipsen der Anlagen zueinander  
Die optimale Lage der Anlagenstandorte in Verbindung mit deren Höhe wurde im Rahmen des 
vorliegenden Fachgutachtens ermittelt (vgl. Punkt 8.3). Relevant ist dabei die Sicherung der 
Mindestabstände der Anlagen untereinander, um Sicherheitsprobleme und Verwirbelungen etc. 
zu vermeiden, die zu erheblichen Leistungsminderungen und damit einer Reduzierung des Win-
dertrags führen würden. Als grober Richtwert ist dabei erfahrungsgemäß vom 2,5-fachen Ro-
tordurchmesser in der Nebenwindrichtung und dem 4,5-fachen Rotordurchmesser in der 
Hauptwindrichtung als optimal auszugehen, was einerseits die Sicherstellung der Standsicher-
heit und andererseits eine gleichzeitige Ertragsoptimierung (u.a. gegeben durch wenige Ab-
schaltzeiten der WEAs, Beeinflussung der WEAs hinsichtlich Anströmung untereinander,…) an-
belangt. Im Bebauungsplan wurden die Abstandsellipsen anhand der in den bauordnungsrecht-
lichen Festsetzungen vorgegebenen Rotordurchmesser festgelegt, eine Abweichung von ca. 3 
% wird dabei als vertretbar angesehen.  
 
Die Abstandsellipsen des Baufeldes 1 wirken darüber hinaus auch auf die nordwestlich des 
Geltungsbereiches vorhandenen Bestandsanlagen. Um nachteilige Auswirkungen zu minimie-
ren und weil sich dadurch keine Nachteile für die effektive Ausnutzung des Sondergebietes 
„Windenergieanlagen“ ergeben, wird das Baufenster des Baufeldes 1 auf den östlichen Teilbe-
reich der nach o.g. Kriterien potenziell geeigneten Fläche beschränkt.  

 
• Radius von 200 m um die unter Denkmalschutz stehende Triangulationssäule „Baeyerstein“ 

Aufgrund der Bedeutung der Baeyerhöhe als Aussichtspunkt wurde bereits bei der Festsetzung 
der Art der baulichen Nutzung (vgl. Punkt 8.2) ein Radius von 100 m um den Aussichtspunkt 
vom Sondergebietes Windenergie ausgenommen. Da der Sachverhalt der Umsetzung der Pla-
nungsziele nicht entgegensteht, wurde darüberhinausgehend der Anregung aus der frühzeiti-
gen Beteiligung zum Bebauungsplan gefolgt, den Radius von 200 m bei der Festsetzung der 
überbaubaren Fläche zu berücksichtigen. 

 
Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien wäre im Teilbereich B die Festsetzung einer überbau-
baren Grundstücksfläche nicht möglich. Diesem Sachverhalt steht jedoch die vom LRA Meißen erteilte 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für eine Windenergieanlage gegenüber. Um den gesetzli-
chen Anforderungen eine gerechte Abwägung zu genügen, wurde sich im Rahmen des Bauleitverfah-
rens mit den o.g. öffentlichen Belangen einerseits und der erteilten immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung für den Anlagenbetreiber andererseits auseinandergesetzt. Im Ergebnis wurde der Entwurf 
des Bebauungsplans dahingehend geändert, dass das Baufenster des Baufeldes 5 nunmehr anhand 
folgender Kriterien abgegrenzt wird: 

• (unverändert) 1000 m Abstand zwischen Mittelpunkt Turm/Turmfundament der WEA und 
nächstgelegener Wohnbebauung im planungsrechtlichen Innenbereich des Ortsteils Schmie-
dewalde  

• 100 m Abstand zwischen äußerer Rotorblattspitze und äußerer Fahrbahnkante der BAB 4 (un-
ter Zugrundelegung der festgesetzten zulässigen Rotordurchmesser)  

• Abstand zwischen Mittelpunkt Turm/Turmfundament der WEA und Wohngebäude im Außen-
bereich entsprechend der vorliegenden immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

• Anpassung der Maßnahmefläche M4 entsprechend der Kriterien 1 bis 3. 
 
Um das o.g. Planungskonzept, u.a. hinsichtlich der Siedlungsabstände sicherzustellen, wurden für die 
Festsetzung der Baufenster zunächst die Grenzen ermittelt, die sich auf den Mittelpunkt des Turmfußes 
bzw. des Turmfundamentes beziehen und damit die Entfernung des Turms zu den o.g. Abgrenzungs-
kriterien sicherstellen. Würde diese Grenze 1 : 1 als Baugrenze festgesetzt und damit für das Funda-
ment ebenso gelten, dann würde dies zu einem erweiterten Siedlungsabstand des Turms der Wind-
energieanlage führen („Abstand vom Abstand“). 
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Für eine optimale Ausnutzung des Plangebietes ist es daher erforderlich, dass das Fundament über die 
Grenze hinausgehen darf, die für den Turmmittelpunkt gilt. Sowohl der Turm selbst als auch Turmfun-
dament benötigen aufgrund ihres Durchmessers zusätzliche überbaubare Flächen, die bei der Festset-
zung mit einem Radius von 20 m um den Mittelpunkt der Anlage berücksichtigt werden. Um dieses Maß  
an keiner Stelle zu überschreiten (weil in diesem Fall dann die o.g. Abstandskriterien für den Turmmit-
telpunkt nicht mehr gewährleistet wären), werden die Baugrenzen gegenüber der 1. Entwurfsfassung 
nochmals konkretisiert. 
 
Als weiterer wesentlicher Aspekt wird die Minimierung der Zerschneidung von Ackerflächen und der 
Flächeninanspruchnahme ertragreicher Ackerböden durch Zuwegungen zu den Windenergieanlagen 
bei der Festsetzung der überbaubaren Fläche berücksichtigt. 
 

 
Abbildung 3: Methodik zur Festlegung Baufenster 1 
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Abbildung 4: Methodik zur Festlegung Baufenster 2 
 

 
Abbildung 5: Methodik zur Festlegung Baufenster 3 
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Abbildung 6: Methodik zur Festlegung Baufenster 4 
 

 
Abbildung 7: Methodik zur Festlegung Baufenster 5 
 
Bei der Festsetzung der Baufenster müssen Baugrenzen nur für Turm und Turmfundament festgelegt 
werden. Windkraftanlagen sind keine Gebäude im Sinne von § 23 Abs. 3 BauNVO, so dass die Rotor-
flächen die Baugrenzen überschreiten können. Sie können auch die Grenzen des Baugebietes (SO) 
überschreiten und z.B. in festgesetzte Grünflächen hineinragen, wenn dies mit den übrigen Zielen des 
B-Plans so vereinbar ist, in den textlichen Festsetzungen so klargestellt wurde und die äußeren Grenzen 
des B-Plans (Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches) eingehalten werden. 
 
Durch die textlichen Festsetzungen 1.3.1, 1.6, 1.8 und 1.9 wird geregelt, dass die Rotoren der Wind-
kraftanlagen über die überbaubaren Grundstücksflächen hinausragen und auch die festgesetzten Flä-
chen für die Landwirtschaft, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und für Maßnahmen zum 
Schutz von Boden, Natur und Landschaft überstreichen dürfen, sie müssen aber innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen. Die festgesetzte Nutzung der überstrichenen Flä-
che ist ohne Einschränkungen möglich.  
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen sind Nebenanlagen dauerhaft bzw. 
temporär erforderlich. Deren Lage innerhalb des Baugebietes ist technologiebedingt an die Standorte 
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der Windenergieanlagen gebunden. Aufgrund der Homogenität des Plangebietes besteht keine Not-
wendigkeit, die zulässige Lage dieser Nebenanlagen bereits auf der Ebene des Bebauungsplans vor-
zuschreiben. In Anwendung von § 23 Abs. 5 BauNVO wird daher festgesetzt, dass Nebenanlagen auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. 
 
8.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss anderer Flächen an die Ver-

kehrsflächen / mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die vorhandenen örtlichen Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung Alter Viehweg (öffentlicher Weg für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr) 
westlich des Teilbereichs A und Baeyerhöhe (öffentlicher Geh- und Radweg, freigegeben für land- und 
forstwirtschaftlichen Verkehr) nördlich des Teilbereichs A. Die Festsetzung als Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung erfolgt zunächst entsprechend der vorhandenen Bestandsnutzung und der 
Bestandsbreite, wird jedoch an den Einmündungsbereichen entsprechend den Erfordernissen der 
Schleppkurven für den Schwerlastverkehr aufgeweitet. Die aktuell bestehende Verkehrserschließung 
des Plangebietes bleibt erhalten und wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplans gesichert.  
 
Teilbereich A 
Ein Anschluss des Sondergebietes Windenergie Teilbereich A ist nur vom Alten Viehweg bzw. dem 
nordwestlichen Abschnitt des Weges Baeyerhöhe vorgesehen. Die bestehende Zweckbestimmung wird 
hier um die Nutzung als Zufahrt für die Errichtung und Unterhaltung der Windenergieanlagen ergänzt.  
 
Das als Zuwegung zum Baufeld 2 vorgesehene kommunale Wegeflurstück 189a Gemarkung Lampers-
dorf soll gleichzeitig als zusätzlicher Wirtschaftsweg zur Verfügung stehen und wird daher als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr 
sowie für die Errichtung und Unterhaltung der Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien“ festge-
setzt.  
 
Für Flurstücke, auf denen überbaubare Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen festgesetzt 
sind und die keinen direkten Anschluss an das öffentliche Straßennetz oder die festgesetzten Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung haben, muss geregelt werden, dass sowohl die Betreiber der 
Windkraftanlagen als auch die örtlichen Versorger und die Feuerwehr bei Bedarf ungehindert an die in 
der Fläche verteilt liegenden Anlagen kommen.  
 
Mit der großzügigen Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden Flächen in 
Verbindung mit Festsetzung 1.9.5 zur zulässigen Unterbrechung der Maßnahmenflächen M 3 für Zu-
fahrten zu den Standorten der Windenergieanlagen soll gewährleistet werden, dass in Abhängigkeit der 
optimalen Standorte der Windenergieanlagen wiederum die Zerschneidung der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen so weit wie möglich minimiert wird und die Zufahrt zum Anlagenstandort auf kürzestem und 
damit wirtschaftlichstem Wege möglich ist. Auf eine konkrete Lagefestsetzung des Baugebietsanschlus-
ses an die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung wird hingegen verzichtet, um bei der Um-
setzung des Bebauungsplans flexibel zu sein und in Abhängigkeit vom konkreten Anlagenstandort – 
unter Berücksichtigung des festgesetzten Erhalts der alten Obstbäume auf der Ostseite des Alten Vieh-
weges - die kürzeste Anbindung wählen zu können. Eine lagegenaue Festsetzung der Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte ist unter Anbetracht der z.T. großflächigen Baufenster nicht zielführend.  
 
Eine Mitnutzung dieser Wege für die Erschließung der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist im Sinne einer 
Minimierung der Bodenversiegelung sinnvoll.  
 
Für die bauzeitliche Verkehrsführung werden außerdem die für Schwerlasttransporte notwendigen Flä-
chen mit einem Geh- und Fahrrecht gesichert. 
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Teilbereich B 
Der Teilbereich B des Sondergebietes Windenergie muss direkt von der Kreisstraße erschlossen wer-
den. Das Straßengesetz für den Freistaat Sachsen regelt die Belange der Kreisstraßen und ist auch im 
nachfolgenden Zulassungsverfahren grundsätzlich zu beachten.  
 
Die Erschließung des Teilbereiches B über die angrenzende (außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans liegende) Kreisstraße wird durch die textliche Festsetzung klargestellt, dass die nördliche 
Geltungsbereichsgrenze gleichzeitig Straßenbegrenzungslinie ist.  
 
Die Lage der Anbindung der Grundstückszufahrt zum Baufeld 5 entspricht der bestehenden Feldzufahrt 
und wird im Bebauungsplan konkret festgesetzt.  
 
8.6 Fläche für die Wasserversorgung / Leitungsbestand 
Im Schreiben vom 22.06.2012 zum FNP Klipphausen wies die Wasserversorgung Brockwitz-Rödern 
GmbH auf die Notwendigkeit Ausweisung der Flurstücke 166/2 und 166/4 Gemarkung Lampersdorf als 
Sondernutzungsfläche - Vorbehaltsfläche für die künftige Wasserversorgung im linkselbischen Raum 
hin. Daher erfolgt im Bebauungsplan die Festsetzung des Flst. 166/2 als Fläche für die Trinkwasserver-
sorgung. Das Wegeflurstück 166/4 ist als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt, 
was einer Mitnutzung durch die öffentliche Trinkwasserversorgung nicht entgegensteht. 
 
Derzeit laufen Unterauschungen zur künftigen Trinkwasserversorgung im linkselbischen Raum. Daraud 
ergibt sich eventuell die Nortwendigkeit zur Errichtung eines neuen Trinkwasserhochbehälters am 
Standort Baeyerhöhe. Vorsorglich wurde hierfür bereits ein Flächenerwerb duch den Wasserverband 
Brockwitz-Rödern GmbH getätigt (Flurstücke 166/2 und 166/4 Gemarkung Lampersdorf). 
 
Im Fall der Errichtung eines neuen Hochbehälters auf Flst. 166/2 muss der vorhandene öffentlich 
gewidmete Wanderweg an den südlichen Rand dieses Flurstücks verlegt werden, um Baufreiheit zu 
schaffen. Zusätzliche  Betroffenheiten von Eigentümern ergeben sich dadurch nicht. Für die Zufahrt zum 
geplanten Hochbehälter soll der vorhandene Wanderweg genutzt werden, in dessen Zweckbestimmung 
dieses Zufahrtsrecht aufgenommen wird. Die künftige Leitungsverlegung ist innerhalb des im Eigentum 
des WVBR befindlichen Flurstücks 166/4 vorgesehen.  
 
8.7 Grünflächen / Flächen für die Landwirtschaft / von Bebauung freizuhaltende Fläche 
Der Bereich des Aussichtspunktes Baeyerhöhe wird entsprechend seiner bestehenden Funktion als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Aussichtspunkt“ festgesetzt. Die Fläche um die markante histo-
rische Triangulationssäule ist bereits derzeit durch Infotafeln gestaltet.  
 
Zur Sicherung der Blickbeziehungen, der Landschaftsbild- und der Erholungsfunktion ist darüber hinaus 
der gesamte 100 m-Radius um den Aussichtspunkt vom Sondergebiet Windenergie ausgenommen und 
als Fläche für die Landwirtschaft bzw. gemäß den in Punkt 8.7 begründeten Anforderungen als Fläche 
für die Wasserversorgung festgesetzt. Da hier prinzipiell auch die Errichtung im Außenbereich privile-
gierter Vorhaben (z.B. landwirtschaftlich genutzter Gebäude) zulässig wäre, wird der Bereich zusätzlich 
als Fläche, die von Bebauung freizuhalten ist festgesetzt. Das schließt auch das Überstreichen der 
Fläche durch Rotorblätter aus. Ausgenommen hiervon sind lediglich bauliche Anlagen für die Trinkwas-
serversorgung (Hochbehälter), da diese standortgebunden sind. 
 
Unter Berücksichtigung der Erläuterungen unter Punkt 8.1 zur Abgrenzung des räumlichen Geltungs-
bereiches des Bebauungsplans werden darüber hinaus die außerhalb des Sondergebietes Windenergie 
von Rotorblättern überstreichbaren Teile des Geltungsbereiches entsprechend ihrer vorhandenen Nut-
zung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. 
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8.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft / Erhaltung von Einzelbäumen 

Begrenzung der Bodenversiegelung von Stellplätzen und Zufahrten  
Um den Eingriff in Natur und Landschaft zu minimieren, sind Stellplätze für Wartungsfahrzeuge, Kran-
stellplätze sowie die Zufahrten zu den Windkraftanlagen teilversiegelt auszuführen. Da der Wartungs-
aufwand von Windkraftanlagen keine erheblichen Verkehrsmengen auslöst und keine besonderen An-
forderungen an diese Verkehrswege bestehen, ist eine Vollversiegelung nicht notwendig und nicht ziel-
führend.  
 
Bodenüberdeckung von Fundamenten 
Die Turmfundamente werden abgesehen von der unmittelbaren Aufstandsfläche der Türme nach der 
Errichtung der WEA wieder mit einer Bodenüberdeckung versehen. Dazu ist der Boden bauzeitlich ge-
trennt nach Ober- und Unterboden fachgerecht in Bodenmieten zu lagern (Berücksichtigung der DIN 
18915). Nach Fertigstellung der Fundamente hat ein schichtgerechter Wiedereinbau in ursprünglicher 
Schichtung und Lagerungsdichte zu erfolgen. Die festgesetzte Einsaat der Bodendeckung mit Gras 
verringert die Erosionsgefahr durch am Turm ablaufendes Regenwasser. 
 
Rückbau temporärer baulicher Nebenanlagen 
Zur Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft ist ein kurzfristiger Rückbau der nur temporär 
erforderlichen Lager- und Montageplätze vorgeschrieben. 
 
Kompensationsmaßnahmen 
Die planerischen Festsetzungen ergeben sich unmittelbar aus den übergeordneten planerischen Vor-
gaben und aus der grünordnerischen Konzeption. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Klipphausen ist im nordwestlichen Bereich 
eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft ausgewiesen, welche die Herstellung des Biotopverbundes zwischen Oberlauf Schmiedewalder 
Bach und Kemtzetälchen als Ziel hat. Diese umfasst südlich des Rad- und Wanderweges gelegene 
Offenlandflächen, während die nördlich des Rad- und Wanderweges liegenden Flächen für eine Auf-
forstung vorgesehen sind.  
 
Diese Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft muss teilweise zurückgenommen werden. Eine Überlagerung von Maßnahmeflächen zur Stär-
kung des Biotopverbundes mit dem Sondergebiet Windenergie würde zu neuen artenschutzrechtlichen 
Konflikten führen, da Individuen, die die Fläche als Lebensraum annehmen, in den Rotorbereich der 
Anlagen gelangen könnten.  
 
Ebenfalls auf Grundlage des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans der Gemeinde Klipp-
hausen ergibt sich innerhalb des Teilbereichs B die Festlegung erosionsmindernder Maßnahmen in 
einer erosionsgefährdeten Senke (Maßnahme M 4). Die Maßnahme stellt gemäß Landschaftsplan vor-
dergründig eine Bodenschutzmaßnahme dar („vorrangige Umsetzung erosionsmindernder Maßnah-
men"). Seitens des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) wurde mit Stellung-
nahme vom 06.05.2021 zum Vorentwurf des Bebauungsplans nochmals auf die im Planbereich befind-
lichen Abflussbahnen mit erosivem Charakter hingewiesen und gefordert, dass die Gefährdung durch 
oberflächige Massenbewegungen in den Planungen zu beachten ist, da die Erosion nicht nur die 
Oberbodenschicht beeinträchtigt, sondern im Zusammenhang mit Starkniederschlägen auch in den ge-
ologischen Untergrund eingreifen kann (z.B. Geröll-/Schlammlawinen). Mit dieser Vorsorgepflicht ist die 
Maßnahme M 4 des Bebauungsplans begründet.  
 
Im Zuge der Entwurfserstellung des Bebauungsplans hat die Gemeinde Klipphausen die Geometrie der 
Maßnahmefläche M 4 an die Geometrie der vom LfULG übergebenen Daten des Geodatenarchivs des 
LfULG angepasst und die Maßnahmefläche damit auf den östlichen Randbereich des Geltungsberei-
ches Teil B reduziert.  
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Abbildung 8.: Überlagerung Abflussbahnen mit erosivem Charakter (grüne Flächen) mit VEG (schwarze Linie) und Abstands-
radien zur Wohnbebauung (rot: 1000 m zum Innenbereich, blau: 750 m zum Innenbereich, grün: 750 m zum Außenbereich) 
 
Diesem Sachverhalt steht jedoch die vom LRA Meißen erteilte immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gung für eine Windenergieanlage gegenüber, daher erfolgte nochmals eine Anpassung der Maßnah-
mefläche M4(vgl. Punkt 8.4). 
 
Eine vollständige Rücknahme der Maßnahmefläche M4 ist wegen des hier überwiegenden öffentlichen 
Interesses einer Erosionsminderung nicht gerechtfertigt. Soweit die Maßnahmefläche M 4 der o.g. Än-
derung des Baufensters nicht entgegensteht, wird diese daher innerhalb des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans beibehalten.  
 
Die grünordnerische Konzeption des Bebauungsplans sieht für das Plangebiet darüber hinaus vor allem 
eine standortnahe Sichtverschattung der unteren Anlagenbereiche durch Heckenpflanzungen entlang 
des vorhandenen Wegenetzes sowie den Erhalt vorhandener Gehölzbestände im nördlichen Plangebiet 
vor. Mit den Maßnahmen kann ein Teil des Kompensationserfordernisses abgegolten werden. Der rest-
liche Teil muss durch externe Kompensationsmaßnahmen im Gemeindegebiet erbracht werden. Diese 
müssen der Aufwertung des Landschaftsbildes dienen, wirken sich aber gleichzeitig positiv auf den 
Boden- und auf den Arten- und Biotophaushalt aus. 
 
Die geplante Anpflanzung von Feldhecken entlang von Straßen und Wegen (M 3) neben der Kreisstraße 
muss unter Beachtung der Regelungen der „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-
Rückhaltesysteme" hergestellt werden. Auf Pkt. 3.3.1 der Richtlinie wird hingewiesen. Im Straßenab-
schnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Es darf keine neue Gefahrenstelle an 
der Kreisstraße entstehen, daher sind nur Strauchpflanzungen vorgesehen.  
 
Die festgesetzten externen Maßnahmenflächen (M 5 – M 8) dienen in Verbindung mit den Maßnahmen 
M 9 und M 10 primär dem Ausgleich der Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds innerhalb des Ge-
meindegebietes Klipphausen. Sie sind Teil der grünordnerischen Konzeption und werden im Umwelt-
bericht, Teil C-2 im Kapitel 3.3 detailliert erläutert. Neben der landschaftsästhetischen Funktion wirken 
sich die externen Maßnahmen auch auf den Arten- und Biotophaushalt aus, indem neue Habitatstruk-
turen geschaffen werden, neue lineare Biotopverbindungen geschaffen werden und das Angebot an 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten insbesondere für die Avifauna deutlich verbessert wird. Ein großer Teil 
der geplanten Maßnahmen weist zudem bodenschützende Wirkungen auf. Dies kommt insbesondere 
bei Maßnahme M 7 zum Tragen, da hiermit ein als erosionsgefährdete Steillage ausgewiesener Bereich 
mit einer dauerhaften extensiven Begrünung versehen wird. 
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Zuordnungsfestsetzung für Kompensationsmaßnahmen 
Mit der Zuordnung von Ausgleichsflächen und -maßnahmen wird der Zusammenhang zwischen Eingriff 
und Ausgleich für die eingriffsverursachenden Baugrundstücke öffentlich-rechtlich geregelt. Rechts-
grundlage hierfür bildet § 135a BauGB.  
 

(1) Festgesetzte Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 sind vom Vorhabenträger 
durchzuführen. 

 
(2) Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den Grundstücken nach § 9 Absatz 1a 

BauGB zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese anstelle und auf Kosten der Vorhabenträger 
oder der Eigentümer der Grundstücke durchführen und auch die hierfür erforderlichen Flächen 
bereitstellen, sofern dies nicht auf andere Weise gesichert ist. Die Maßnahmen zum Ausgleich 
können bereits vor den Baumaßnahmen und der Zuordnung durchgeführt werden. 
 

(3) Die Kosten können geltend gemacht werden, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu 
erwarten sind, baulich oder gewerblich genutzt werden dürfen. Die Gemeinde erhebt zur De-
ckung ihres Aufwands für Maßnahmen zum Ausgleich einschließlich der Bereitstellung hierfür 
erforderlicher Flächen einen Kostenerstattungsbetrag. Die Erstattungspflicht entsteht mit der 
Herstellung der Maßnahmen zum Ausgleich durch die Gemeinde. Der Betrag ruht als öffentliche 
Last auf dem Grundstück. 

 
Die Zuordnung der Ausgleichsflächen und -maßnahmen zu den ausgleichspflichtigen Grundstücken 
erfolgt durch textliche Festsetzung. Dies ist erforderlich, weil mit der Zuordnung auch deren Umfang 
bzw. der Verteilungsmaßstab festgesetzt werden muss.  
 
Die gewählte anteilige Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen zu je 20 % pro Anlage begründet sich 
aus der gleich gearteten Eingriffsintensität der einzelnen Anlagen. Da alle fünf geplanten Anlagenstand-
orte auf intensiv genutztem Acker liegen und auch von ihrem Umfeld her die gleichen Biotop- und Ha-
bitatstrukturen aufweisen, sind die erwarteten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes an jedem Ein-
zelstandort äquivalent einzuschätzen. Keine der geplanten Anlagen ruft größere Beeinträchtigungen 
hervor, als eine andere, somit sind auch keine der Maßnahmen einem speziellen Standort zuzuordnen. 
Die visuellen und landschaftsästhetischen Wirkungen des geplanten Windparks sind grundsätzlich ku-
mulativ zu betrachten, was die gleichmäßige anteilige Zuordnung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men ebenfalls rechtfertigt.  
 
Grundsätzlich ist die Gemeinde als Planungsträger für die Prüfung und Überwachung der Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen nach der Eingriffsregelung bzw. die Untere Naturschutzbehörde für die arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen im Rahmen des Zulassungsverfahrens zuständig. Zuständigkeiten sind 
kein Festsetzungsgegenstand 
 
8.9 Gestalterische Festsetzungen 
Mit der Errichtung von Windenergieanlagen sind Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 
Zur Minimierung dieser Auswirkungen beabsichtigt die Gemeinde Klipphausen, auf der Grundlage von 
§ 89 Sächsische Bauordnung Vorgaben zur äußeren Gestaltung der Windenergieanlagen in Form von 
örtlichen Bauvorschriften in den Bebauungsplan aufzunehmen.  
 
Form 
Mit der Vorschrift, die sich nach den gängigen Bauformen nach dem aktuellen Stand der Technik richtet, 
wird gesichert, dass Windenergieanlagen im Plangebiet eine gleichartige, möglichst schlanke Form und 
einen möglichst sparsamen Materialeinsatz zur Erreichung der benötigten Bauhöhe aufweisen. Unter-
schiedliche Bauarten, Rotorblätteranzahlen etc. würden die Landschaft noch mehr optisch dominieren 
und hätten damit zusätzliche negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild bzw. den Menschen als 
Betrachter.  
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Mit dem festgesetzten Rotordurchmesser wird prioritär dem Klimaschutz Rechnung getragen, da gemäß 
der vorliegenden Variantenuntersuchung15 der Ertrag maßgeblich vom Rotordurchmesser abhängig ist. 
 
Eine Festsetzung des Rotordurchmesser bzw. des maximalen Rotordurchmessers als Maß der bauli-
chen Nutzung kommt allerdings nicht auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Betracht. Die vier 
Maßbestimmungsfaktoren nach § 16 Abs. 2 BauNVO (Grundfläche, Geschossfläche, Zahl der Vollge-
schosse und Höhe der baulichen Anlage) sind abschließend und andere Regelungen zur Bestimmung 
des Maßes der baulichen Nutzung nicht zulässig. 
 
Die Variabilität der zum Einsatz kommenden Rotordurchmesser wird daher im Wege des Bauordnungs-
rechts als örtliche Bauvorschrift nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO geregelt. 
Ziel der bauordnungsrechtlichen Festsetzung ist eine Regelung der Proportionen der Anlagenteile zu-
einander, um hierdurch ein homogenes Erscheinungsbild zu erreichen (Gestaltungsregelung).  
 
Im Rahmen der Beteiligung zur Entwurfsfassung des Bebauungsplans vom 17.02.2023 wurde jedoch 
sowohl seitens der Behörden als auch privater Einwender darauf verwiesen, dass die enge Variabilität 
unter Umständen zu Lieferschwierigkeiten führen könnte und damit der vom Bundesgesetzgeber ge-
wollte schnelle Ausbau der Windenergie verlangsamt wird. Die Gemeinde Klipphausen ist im Rahmen 
der Abwägung daher der Empfehlung gefolgt, die Spannweite der zulässigen Rotordurchmesser auf 
130 m bis 170 m zu erweitern, um bei möglichen Lieferschwierigkeiten auf einen größeren Pool an 
Ersatztypen verschiedener Hersteller zurückgreifen zu können.  
 
Farbgebung 
Mattierte Anstriche in lichtgrauer Farbgebung treten im Landschaftsbild, insbesondere gegen den Him-
mel, weniger hervor. Eine grüne Einfärbung des Turms in Bodennähe bis zu einer Höhe von 20 Meter 
über der Geländeoberfläche ist aufgrund der umgebenden Vegetation ebenso verträglich. Um sicher-
zustellen, dass die Beschriftungen von Windenergieanlagen (Anlagenhersteller, Betreibername mit 
Logo und Anlagentyp) die nötige Lesbarkeit besitzen, sind diese von den Farbvorgaben ausgenommen. 
Allerdings ist die Zulässigkeit auch hierbei auf das tatsächlich notwenige Maß beschränkt, um negative 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu vermeiden.  
 
Farbanstriche, die sich aus anderen Vorschriften ergeben (insbesondere Flugsicherung) sind von den 
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ausgenommen. 
 
Nachtkennzeichnung 
Von einer Nachtkennzeichnung der Windenergieanlagen geht aufgrund ihrer Höhe eine erhebliche 
Fernwirkung auf das Landschaftsbild aus und wird deshalb auf das aus Sicherheitsgründen notwendige 
Maß beschränkt. Mit der Vorschrift zur einheitlichen Kennzeichnungspflicht werden die Auswirkungen 
zumindest minimiert, da unregelmäßiges, ungleichmäßiges und zeitlich versetztes Leuchten im Plange-
biet zu erheblichen Irritationen beim Betrachter und zu einer deutlich höheren Wahrnehmbarkeit im 
Landschaftsbild führt. 
 
Neueste Technologien beinhalten bereits bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnungen mit Radarsteue-
rung, so dass die für die Flugsicherung notwendigen Lichtemissionen weiter reduziert werden können. 
 
  

 
15 EWS Consulting GmbH, 07.10.2022: Windpark Baeyerhöhe Alternativenprüfung 
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9 Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen  
Im Bebauungsplan sollen u.a. Flächen gekennzeichnet werden, bei deren Bebauung besondere bauli-
che Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaß-
nahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. Hierzu gehören im Norden des Teilbereiches A das 
Restloch des ehemaligen Kieselschiefer-Steinbruches Lampersdorf und östlich des Aussichtspunktes, 
etwa im Bereich Flurstück 194, ein auf alten Karten verzeichneter Steinbruch. Aufgrund der bergbauli-
chen Situation ist in diesen Teilen des Plangebietes mit Auf- bzw. Verfüllungen zu rechnen. Spezifische 
Baugrundverhältnisse sind zu beachten. Die Kennzeichnung erfolgte für die im Sondergebiet „Wind-
energie“ gelegene Fläche. Das gehölzbestandene Restloch „Blauer Bruch“ wird in seinem Bestand er-
halten, bauliche Maßnahmen sind gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans hier unzulässig. 
 
Seitens des Sächsischen Oberbergamtes wird empfohlen, Baugruben und sonstige Erdaufschlüsse von 
einem Fachkundigen auf das Vorhandensein von Spuren alten Bergbaues bzw. auf eventuelle Auffül-
lungen/Verfüllungen überprüfen zu lassen. 1966 - 1970 hat Wismut in beiden Teilbereichen mehrere 
Bohrungen niedergebracht. Die Bohrungen haben Teufen zwischen 7 m und 210 m. Ein Teil davon 
wurde nach vorliegenden Unterlagen wieder verfüllt. 
 
Außerdem sollen Denkmäler nach Landesrecht in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen wer-
den, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen not-
wendig oder zweckmäßig sind. Im vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um das Kulturdenkmal 
Sachgesamtheit Königlich-Sächsische Triangulierung (»Europäische Gradmessung im Königreich 
Sachsen«); Station 12 Baeyerhöhe [Triangulationsstein]. 
 
10 Hinweise 
Die für die Bauausführung relevanten Hinweise werden in den Bebauungsplan zur Bauherreninforma-
tion übernommen. Hierunter fallen auch die Hinweise auf Maßnahmen zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände.  
 
Denkmalschutz / Archäologie 
Die Hinweise zum Denkmalschutz beruhen auf folgender rechtlicher Grundlage: Nach § 14 
SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle 
ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk-
male befinden. Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archäologische Kulturdenk-
male aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDSchG Gegenstand des Denkmalschutzes sind (neolithische 
Siedlungsspuren [59070-S-01, -03]). 
 
Luftfahrtbelange/ Flugsicherung  
Der Anlagenschutzbereich der Navigationsanlage Dresden wurde auf 7 km reduziert. Es werden daher 
weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht. Belange der Deutschen Flugsicherung GmbH sind 
damit nicht mehr berührt. Unabhängig davon bedürfen Windenergieanlagen, die eine Bauhöhe von 100 
m über Grund überschreiten, gemäß § 14 LuftVG der luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbe-
hörde.  
 
Hinweise zu externen Kompensationsmaßnahmen im Gemeindegebiet Klipphausen  
Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen werden zusätzlich zu den im Bebauungsplan festgesetz-
ten Maßnahmen M 1 bis M 8 gemäß § 1a Abs. 3 BauGB vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB 
oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen 
getroffen: Zur Klarstellung des Zusammenhangs zwischen dem durch den Bebauungsplan verursachten 
Eingriff und den anderweitig gesicherten Kompensationsmaßnahmen werden diese als Hinweis aufge-
führt. 
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Artenschutzrechtliche Hinweise. 
Die Prüfung der konkreten Betroffenheit der einzelnen windkraftsensiblen Arten erfolgte im Rahmen der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung16. In dieser werden insbesondere geeignete Maßnahmen 
formuliert, um das Eintreten der Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG zu vermeiden bzw. Beein-
trächtigungen zu kompensieren.  
 
Als geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der signifikanten Erhöhung des Verunfallungsrisikos ein-
zelner Individuen der betroffenen geschützten Arten werden hierbei insbesondere Abschaltzeiten in 
Kombination mit einem gezielten abgestimmten landwirtschaftlichen Management der Flächen im B-
Plan-Gebiet (Lenkungsmaßnahmen) sowie ergänzend die Nutzung neuer Technologien zur Kollisions-
vermeidung (Vogel-Detektionssysteme mittels Radar) sowie die Einrichtung eines betriebsbegleiten-
den Monitorings angesehen. 
 
Zudem sind aus artenschutzrechtlichen Gründen folgende Grundsätze bei der Maßnahmenplanung zu 
berücksichtigen, um die windkraftsensiblen Arten nicht in das Gebiet bzw. die Nähe der WKA zu locken:  
• keine Anlage von Grünland, Ackerbrachen und Baumhecken im Bereich der WKA, vorzugsweise 

Schaffung dieser Strukturen östlich des Plangebietes 
• wegbegleitende Gehölzpflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches nur als Strauchhecken 
• Verzicht auf Greifvogel-Ansitzwarten innerhalb des Geltungsbereiches. 
 
Ebenfalls aus artenschutzrechtlichen Gründen ist die Erhaltung der alten, höhlenreichen Obst- und 
Laubbäume auf der östlichen Seite des Alten Viehwegs und des Einzelbaums (Linde) an der Kreuzung 
Alter Viehweg / Baeyerhöhe festgesetzt. Deren Erhaltung dient außerdem der Minimierung der Eingriffe 
in das Landschaftsbild. Neben den zu erhaltenden Einzelbäumen ist die Erhaltung des sonstigen im 
Plangebiet vorhandenen Gehölzbestandes in den Maßnahmeflächen M1 und M 2 integriert. 
 
Des Weiteren sind Hinwiese zum Altbergbau / Hohlraumgebieten, zum Grundwasserschutz und zur 
Fällzeitenregelung aufgeführt. 
 
 
11 Flächenbilanz  
Größe des Geltungsbereiches 1:       ca.  111,1 ha 

davon: 
Teilbereich A          ca.   99,2 ha 
SO – Sondergebiet „Windenergie“       ca.   59,4 ha 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung      ca.     2,7 ha 
Fläche für die Trinkwasserversorgung       ca.     0,5 ha 
Grünflächen          ca.     0,1 ha 
Flächen für die Landwirtschaft        ca.   31,8 ha 
Kompensationsflächen (ohne Überlagerung mit anderen Nutzungsarten)  ca.     4,7 ha 
 

Teilbereich B          ca.   11,9 ha 
SO – Sondergebiet „Windenergie“       ca.     2,3 ha 
Flächen für die Landwirtschaft        ca.     8,7 ha 
Kompensationsflächen         ca.     0,9 ha 
 

Geltungsbereich 2         ca.     1,7 ha 
 

Geltungsbereich 3         ca.     1,6 ha 
 

Geltungsbereich 4         ca.     0,4 ha 
 

Geltungsbereich 5         ca.     0,4 ha 
 

 
16 EWS Consulting GmbH: Windpark Baeyerhöhe – Faunistischer Gesamtbericht inklusive Artenschutzfachbeitrag, 2023. 
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12 Wesentliche Auswirkungen der Planung 
12.1 Prüfung der UVP-Pflicht 
Gemäß Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt sich bei der Errichtung und 
dem Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung aus der Anzahl der Windkraftanlagen: 

• UVPG, Anlage 1 Nr. 1.6.1: für die Errichtung und den Betrieb von 20 oder mehr Windkraftanla-
gen besteht grundsätzlich eine UVP-Pflicht 

• UVPG, Anlage 1 Nr. 1.6.2: für die Errichtung und den Betrieb von 6 bis weniger als 20 Wind-
kraftanlagen ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich 

• UVPG, Anlage 1 Nr.1.6.3: für die Errichtung und den Betrieb von 3 bis weniger als 6 Windkraft-
anlagen ist eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich.   

 
Werden Bebauungspläne aufgestellt, geändert oder ergänzt, so wird die Umweltverträglichkeitsprüfung 
einschließlich der Vorprüfung im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt. Eine nach diesem Gesetz vorgeschriebene 
Vorprüfung entfällt, wenn für den aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprüfung nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird (§ 50 Abs. 1 UVPG). 
 
12.2 Auswirkungen auf die Umwelt 
Gemäß § 2a BauGB ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchzuführen und 
ein Umweltbericht zu erstellen. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wis-
sensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-
leitplans angemessener Weise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB).  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde um Äußerung zum erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gebeten. 
 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (Teil C-2). 
 
12.3 Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung 
Durch die Entscheidung des OVG Bautzen liegt das Plangebiet nicht mehr innerhalb eines Vorrang- 
und Eignungsgebietes für Windenergie. 
 
Das Plangebiet liegt nunmehr ausschließlich in einen Vorranggebiet für Landwirtschaft, Arten- und Bio-
topschutz (nördlicher Randbereich) sowie in einem Vorranggeiet Waldmehrung (nördlicher Randbe-
reich). 
 
Durch den Regionalen Planungsverband wurde mit Stellungnahme vom 06.05.2021 zum Vorentwurf 
des B-Plans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ bestätigt, dass durch den Bebauungsplan keine 
Konflikte mit den Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz, Landwirtschaft und Waldmehrung entste-
hen. 
 
Das Vorranggebiet Landwirtschaft steht dem Planungsziel auch deshalb nicht entgegen, da im Sonder-
gebiet neben den Windenergieanlagen einschließlich der für deren Bau und Betrieb erforderlichen un-
tergeordneten Nebenanlagen und Zufahrten zur Erschließung der Windenergieanlagen die landwirt-
schaftliche Nutzung zulässig ist und die Überlagerungsfähigkeit bereits auf regionalplanerischer Ebene 
gegeben ist. 
 
Die Planung steht somit nicht im Konflikt mit dem Zielen der Raumordnung. 
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12.4 Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft 
Das Plangebiet ist durch großräumige und kaum strukturierte Feldflächen mit überwiegend sehr großen 
Schlägen geprägt. Nur zwei Wege gliedern die Fläche.  
 
Durch die Errichtung von Windenergieanlagen wird landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genom-
men. Der Flächenentzug hat jedoch nur einen geringen Umfang. Die landwirtschaftliche Nutzung kann 
auf den Restflächen im Geltungsbereich weiterhin stattfinden. Durch die Geringfügigkeit des Flächen-
entzuges werden keine wirtschaftlich schwerwiegenden Beeinträchtigungen hervorgerufen, sodass 
existenzgefährdende Wirkungen ausgeschlossen werden können.  
 
Allerdings ergibt sich durch die Anlage von Zuwegungen zu den einzelnen Anlagenstandorten eine Zer-
schneidung bisher zusammenhängender Ackerschläge. 
 
12.5 Auswirkungen auf Belange des Denkmalschutzes 
Von der Planung ist die geschützte Umgebung zahlreicher Kulturdenkmale betroffen, da sie für das 
Erscheinungsbild der Kulturdenkmale von erheblicher Bedeutung ist (vgl. § 2 Abs. 3 SächsDSchG). 
Nach § 12 Abs. 2 SächsDSchG sind Vorhaben in der Umgebung von Kulturdenkmalen zu genehmigen, 
wenn sie das Kulturdenkmal nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträchtigen würden oder 
wenn überwiegende Gründe des Gemeinwohls Berücksichtigung verlangen. 
 
Nach § 2 Satz 1 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien in der Fassung vom 22.05.2023 
sind erneuerbare Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen einzubringen. Diese Gründe des Gemeinwohls sind denkmalschutzrechtlich zu berücksichtigen. 
Die denkmalschutzrechtlichen Belange stehen der oben genannten Planung somit nicht entgegen. 
 
Dennoch ist festzustellen, dass mit der Errichtung weiterer, über den derzeitigen Bestand der 5 Anlagen 
hinausgehenden WEA auf der Baeyerhöhe eine weithin und intensiv wahrnehmbare Beeinträchtigung 
dieser einhergehen wird. Landschaft erfährt technogene Überformung, der Windpark wird massive Stö-
rung in der Ansicht der Landschaft darstellen. Seitens des Landesamtes für Denkmalpflege wurde daher 
im Rahmen der Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans appelliert, die Ausweisung von Wind-
energieanlagen auf ein Mindestmaß in Anzahl und Höhenausdehnung zu beschränken. 
 
Im Kontext der aktuellen gesellschaftlichen und klimatischen Herausforderungen dient der Ausbau er-
neuerbarer Energien dem überragenden öffentlichen Interesse der Versorgungssicherheit und zum Ver-
fassungsrang der Verhinderung des menschengemachten Klimawandels. Der bereits durch die Regio-
nalplanung vorgesehene Standort soll daher genutzt werden, um den wachsenden Bedarf an Elektro-
energie in der Gemeinde Klipphausen zu decken. Mit dem Bebauungsplan will die Gemeinde im Rah-
men ihres kommunalen Spielraums gleichzeitig Anzahl und Höhe der am Standort Baeyerhöhe zuläs-
sigen Anlagen zu begrenzen. 
 
12.6 Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung und den Verkehr 
Transportstrecken der Anlagenteile 
Für den Transport von WEA bzw. deren Komponenten gibt es Hersteller- und WEA-Typen-spezifische 
Vorgaben für die Zuwegung. Die Einhaltung dieser Vorgaben ermöglicht den Antransport der oft sehr 
großen, breiten, schweren und teils überlangen Anlagenteile. In den „Transportspezifikationen“ sind 
Mindesterfordernisse für die Tragfähigkeit und die Breite der Zufahrtswege sowie für Kurvenradien, 
lichte Weiten, maximale Neigungen und vertikale Anforderungen an die Wege definiert.  
 
Für das Plangebiet ist die Nähe zur Autobahn vorteilhaft. Ein entsprechendes Transportkonzept kann 
erst im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG aufgestellt werden, wenn bekannt ist, 
welcher Anlagentyp bzw. welche Anlagentypen am Standort errichtet werden. 
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Kabelverlegung zum Einspeisepunkt 
Für die Windenergieanlagen am Planungsstandort gibt es mehrere potenzielle Netzeinspeisemöglich-
keiten, welche aus technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten in Frage kommen. Eine Festlegung er-
folgt nach entsprechenden Gesprächen und final in Abstimmung mit dem relevanten Netzbetreiber im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG. Die Verlegung von Mittelspannungskabeln zur 
Ableitung der Energie zum Netzeinspeisepunkt erfolgt bevorzugt mittels Pflugverlegung, um Eingriffe in 
den Boden bzw. in den Bodenaufbau zu minimieren. Wo dies etwa aufgrund der Bodenbeschaffenheit 
oder aufgrund von Einbauten wie Drainagen, Wasser- oder Abwasserleitungen, Daten- oder Stromlei-
tungen usw. nicht möglich oder sinnvoll ist, erfolgt die Verlegung i. d. R.  in offener Bauweise. Erforder-
liche Querungen von Gewässern oder auch von Straßen oder anderen Infrastruktureinrichtungen erfol-
gen in Abstimmung mit den jeweils zuständigen Institutionen bzw. Betroffenen z. B. in offener Bauweise 
oder mittels im Detail festzulegender Bohrverfahren. 
 
12.7 Auswirkungen durch Eisschlag 
Eisschlag bzw. Eiswurf oder Eisfall von Windenergieanlagen kann bei entsprechenden klimatischen 
Verhältnissen nie ausgeschlossen werden. Das dadurch bedingte Risiko von Personen- oder Sach-
schäden sowie die zeitliche und räumliche Verteilung des Risikos hängen von verschiedenen Faktoren 
ab, u.a. von klimatischen und meteorologischen Verhältnissen, von den Windenergieanlagen und deren 
ggf. installierten spezifischen Sicherheitseinrichtungen sowie von der zu den relevanten Zeiten vorherr-
schenden Frequentierung jener Flächen, welche sich in den Eisfalldistanzen um die Windenergieanla-
gen befinden.  
 
Aufgrund der weitgehend landwirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet sowie der Abstände, welche die 
Windenergieanlagen auf dieser Planungsfläche zu stärker frequentierten Straßen und Wegen bzw. zu 
anderen relevanten Infrastruktureinrichtungen einhalten können, kann das Risiko als gering einge-
schätzt werden.   
 
Im Windenergie-Handbuch17, welches eine Arbeitshilfe für die Verwaltungspraxis im Umgang mit Wind-
energieanlagen darstellt, wird dargelegt, dass die Rechtsprechung generell die Gefährdung durch Eis-
wurf sieht und ihre Berücksichtigung wegen des hohen Wertes von Gesundheit und Leben auch bei 
geringer Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts fordert. Die Rechtsprechung hält die verfügbaren 
Eiswurfabschaltautomatiken für ausreichend, um die Gefahren abzuwehren. 
 
12.8 Auswirkungen auf private Belange 
Als berücksichtigungspflichtiger privater Belang wird auch die Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB) 
genannt. Dazu gehört auch die Bereitstellung eines Flächenangebots, welches den wirtschaftlichen Be-
dürfnissen genügt. Dies umfasst sowohl die Größe und Erweiterung eines Betriebs für dessen Konkur-
renzfähigkeit, als es auch den Schutz des Eigentums und seiner Nutzung. 
 
Der wirtschaftliche Betrieb einer Windenergieanlage bestimmt sich nach zahlreichen Faktoren wie An-
lagentyp, Investitionssumme, Finanzierungsmodalitäten, Jahreswetterlagen und ist nicht zuletzt von der 
Höhe des Vergütungsanspruchs abhängig. Hinzu kommt, dass die Frage nach dem wirtschaftlichen 
Betrieb immer auch eine Abschätzung für die Zukunft ist, welche sich allenfalls prognostisch vornehmen 
lässt. Die Rechtsprechung beschränkt sich aus diesem Grund prinzipiell auf die Fragestellung, ob ein 
wirtschaftlicher Betrieb auf einer bestimmten Fläche von vornherein ausgeschlossen ist. 
 
Mit baulichen Beschränkungen von Windenergieanlagen ist immer auch eine Beeinträchtigung privater 
Belange verbunden. Ergibt sich nach prognostischer Abschätzung, dass planerisch zur Windenergie-
nutzung ausgewiesene Flächen mangels nennenswerter Rentabilitätserwartung nicht genutzt werden 
können, so würde der private Belang des jeweiligen Grundstückseigners verletzt. 
 

 
17 Agatz, M. 2019: Windenergie-Handbuch 
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Das EEG 2017 hat das bislang geltende Förderungssystem für Windenergieanlagen grundlegend mo-
difiziert und wettbewerbliche Komponenten weiter in den Vordergrund gestellt. Die Wettbewerbsfähig-
keit einer Windenergieanlage ist heute ein zentrales Kriterium für die Planung. Das Referenzertragsmo-
dell soll in diesem Kontext Wettbewerbsnachteile durch unterschiedliche Standortqualitäten ausglei-
chen. In diesem Zusammenhang ist die Anlagengröße ein wichtiges Kriterium. 18 
 
Laut Windpotenzialstudie Sachsen19 besitzt der Standort ein hohes Windpotenzial in 160 bis 200 m 
Höhe über Gelände (Energieleistungsdichte 400 W/m² bis 475 W/m²). Die festgesetzten Anlagenhöhen 
von 180 bis 220 bzw. 195 bis 235 und 200 bis 240 m ermöglichen daher einen wirtschaftlichen Betrieb 
von Windenergieanlagen. 
 
  

 
18 Roscher: Höhenbegrenzung von Windenergieanlagen, 2021. 
19 Windpotenzialstudie Sachsen, 2017. 
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1 Einleitung 
Die Erarbeitung des vorliegenden Umweltberichts erfolgte nach den Vorgaben des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sowie des Baugesetzbuches (BauGB). 
 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Bauleitplanverfahren für die Belange des Umweltschutzes § 1 Abs. 6 
Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein aner-
kannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener 
Weise verlangt werden kann (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB).  
 
Nach § 2a BauGB stellt der Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung des Bebauungs-
plans dar. 
 
Gemäß Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt sich bei der Errichtung und 
dem Betrieb eines Windparks mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern die 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung aus der Anzahl der Windenergieanlagen: 

• UVPG, Anlage 1 Nr. 1.6.1: für die Errichtung und den Betrieb von 20 oder mehr Windenergie-
anlagen besteht grundsätzlich eine UVP-Pflicht 

• UVPG, Anlage 1 Nr. 1.6.2: für die Errichtung und den Betrieb von 6 bis weniger als 20 Wind-
energieanlagen ist eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich 

• UVPG, Anlage 1 Nr.1.6.3: für die Errichtung und den Betrieb von 3 bis weniger als 6 Windener-
gieanlagen ist eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich.   

 
Werden Bebauungspläne aufgestellt, geändert oder ergänzt, so wird die Umweltverträglichkeitsprüfung 
einschließlich der Vorprüfung im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung sowie die Überwachung 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt. Eine nach diesem Gesetz vorgeschriebene 
Vorprüfung entfällt, wenn, wie in diesem Fall, für den aufzustellenden Bebauungsplan eine Umweltprü-
fung nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird (§ 50 Abs. 1 UVPG). 
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich ei-

ner Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Um-
fang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ sollen die baupla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von fünf Windenergieanlagen zur Erzeugung von 
umweltgerechtem Strom im Sinne der Förderung der Nutzung regenerativer Energieformen geschaffen 
werden. 
 
Planungsziel ist die optimale Standortausnutzung hinsichtlich potenziell möglicher Windenergieerträge 
zur Umsetzung der Klimaschutzziele des Freistaates Sachsen. Als weitere Planungsziele werden die 
Regelung der Anlagenhöhen, die Schaffung einer städtebaulichen Ordnung zwischen Windenergienut-
zung und Landwirtschaft, die Begrenzung der Flächenversiegelung und die planungsrechtliche Siche-
rung der Erschließung sowie die Sicherung von Flächen für die Trinkwasserversorgung und die Siche-
rung des Aussichtspunktes Baeyerhöhe als Grünfläche ausgewiesen. Dabei sollen artenschutzrechtli-
che Konflikte sowie die Auswirkungen auf das Landschaftsbild, den Naturhaushalt sowie nahe gelegene 
Siedlungsbereiche durch die Verortung und Festlegung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen 
innerhalb des Gemeindegebietes minimiert werden.   
 
Der Geltungsbereich 1 des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 111 ha, davon 
entfallen auf den Teil-Geltungsbereich A ca. 99 ha und auf den Teil-Geltungsbereich B ca. 12 ha. 
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Die räumlichen Geltungsbereiche der im Bebauungsplan festgesetzten externen Maßnahmeflächen 
umfassen folgende Flurstücke:  
Geltungsbereich 2: Flurstücke Teil von 21/7, Teil von 22/2 und 33/3 der Gemarkung Wildberg;  
Geltungsbereich 3: Flurstück 119d der Gemarkung Constappel 
Geltungsbereich 4: Flurstück Teil von 249 der Gemarkung Lotzen 
Geltungsbereich 5: Flurstücke Teil von 26, Teil von 26a und Teil von 21/8 der Gemarkung Röhrsdorf  
 
Für die Prüfung der Umweltauswirkungen wurden folgende Festsetzungen bzw. Planungsaussagen des 
Entwurfes zu Grunde gelegt: 
 
• Die Art der baulichen Nutzung wird als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Windenergienut-

zung“ festgesetzt. Zulässig sind Windenergieanlagen einschließlich der für deren Bau und Betrieb 
erforderlichen untergeordneten Nebenanlagen, Zufahrten zur Erschließung der Windenergieanla-
gen sowie landwirtschaftliche Nutzungen. 
 

• Die zulässige Grundfläche (GR) wird auf Grundlage des § 16 Abs. 2 und Abs. 5 BauNVO mit 800 m² 
für bauliche Hauptanlagen, 2.250 m² für sonstige dauerhafte Nebenanlagen und 6.300 m² für bau-
zeitlich temporäre Nebenanlagen je Windenergieanlage festgesetzt. Eine Überschreitung der zu-
lässigen Grundfläche ist unzulässig. 

 
• Die vom Rotor der Windenergieanlagen überstrichenen Flächen dürfen die Baugrenzen bis maxi-

mal zur Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans überschreiten. Ein Über-
streichen der Flächen für die Landwirtschaft, der Flächen für die Trinkwasserversorgung, der Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege von Natur und Landschaft und der Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung ist mit Ausnahme der festgesetzten von der Bebauung freizuhal-
tenden Flächen zulässig. 

 
• Die von Bebauung freizuhaltenden Flächen dürfen nicht von den Rotorblättern der Windenergiean-

lagen überstrichen werden. Außerdem sind auf den von Bebauung freizuhaltenden Flächen Ge-
bäude aller Art unzulässig. Ausgenommen hiervon sind bauliche Anlagen für die Trinkwasserver-
sorgung (Hochbehälter). 

 
• Zur Erschließung des B-Plangebietes sind Verkehrsflächen festgesetzt. Dies befinden sich zum 

Teil auf bestehenden Wegen, zum Teil ist eine Neuanlage von Wegen erforderlich. Die festgesetz-
ten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung VBZ 2 und VBZ 4 dürfen durch die Rotorblätter 
der Windenergieanlagen überstrichen werden. 
 

• In der Planzeichnung sind Flächen mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Betrei-
ber der Windenergieanlagen, der örtlichen Versorgungsträger für Strom-, Daten-, Telekommunika-
tionsleitungen, der Gemeinde Klipphausen sowie für Eigentümer und Nutzer der landwirtschaftli-
chen Nutzflächen festgesetzt. 

 
• Die festgesetzten Flächen für die Trinkwasserversorgung dürfen mit Ausnahme der von Bebauung 

freizuhaltenden Fläche durch die Rotorblätter der Windenergieanlagen überstrichen werden. Die 
festgesetzten Flächen für die Landwirtschaft dürfen mit Ausnahme der von Bebauung freizuhalten-
den Fläche durch die Rotorblätter der Windenergieanlagen überstrichen werden. Die festgesetzten 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dürfen mit 
Ausnahme der von Bebauung freizuhaltenden Fläche durch die Rotorblätter der Windenergieanla-
gen überstrichen werden. 

 
• Zur Begrenzung der Bodenversiegelung von Stellplätzen und Zufahrten sind Stellplätze für War-

tungsfahrzeuge, Kranstellplätze und Zufahrten in wasserdurchlässiger Bauweise durchzuführen. 
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Die Fundamente der Windenergieanlagen sind mit mindestens 1 m Boden zu überdecken und mit 
Gras einzusäen.  

 
• Der Rückbau temporärer baulicher Nebenanlagen (Vormontageflächen, Montageflächen, Blattla-

gerfläche, Hilfsflächen, Kranausleger) hat spätestens 1 Monat nach Inbetriebnahme der jeweiligen 
Windenergieanlage zu erfolgen.  

 
• Die Abführung des erzeugten Stroms in das Stromnetz hat ausschließlich über erdverlegte Kabel 

zu erfolgen.  
 

• Es erfolgte die Festsetzung von Vermeidungs- bzw. Kompensationsmaßnahmen, darunter der Er-
halt des Gehölzbestandes unterhalb der Baeyerhöhe (M1), der Erhalt und die Ergänzung des Ge-
hölzbestandes nördlich des Fernradweges Baeyerhöhe (M2), die Anpflanzung von Feldhecken ent-
lang von Straßen und Wegen (M3) sowie die Extensivierung von Grünland (M4). Im Zuge der Um-
weltprüfung erfolgt die Ausarbeitung des detaillierten Maßnahmekonzeptes, welches durch weitere 
Maßnahmen ergänzt wird. 

 
• Als wesentliches Element der Minimierung von Eingriffen in das Landschaftsbild wird eine homo-

gene Anlagengestaltung bzgl. Höhe, Rotordurchmesser und Gestaltung festgelegt, der Abstand 
zwischen unterer Rotorblattspitze und Geländeoberfläche muss bei jeder Windenergieanlage min-
destens 45 m betragen. 

 
• Die landwirtschaftliche Nutzung auf den nicht durch die Windenergie beanspruchten Flächen wird 

gesichert. Sie wird somit auch in Zukunft flächenmäßig einen Großteil der Nutzung im Plangebiet 
ausmachen. 

 
• Für die festgesetzten Verkehrsflächen werden überwiegend bestehende Wegeverbindungen ge-

nutzt, entlang des Viehweges und des Weges Baeyerhöhe werden dabei die bestehenden Bäume 
und Gehölzflächen erhalten.  
 
 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele 
und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden 

 
Zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit des Bebauungsplanes sind die Grundsätze und Ziele der 
übergeordneten Fachplanungen, der Fachgesetze des Bundes und des Freistaates Sachsen sowie die 
in Gesetzen und Richtlinien verankerten Grenz-, Richt- bzw. Orientierungswerte im Rahmen der Um-
weltprüfung zu berücksichtigen. Bezogen auf die einzelnen Schutzgüter sind folgende Umweltschutz-
ziele relevant: 

Tab. 1:  Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Verordnungen und Regelwerken 

Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Verordnungen und Regelwerken Berücksichtigung bei der Aufstellung 
des B-Plans 

Schutzgut Mensch  
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 50 BImSchG 
die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne 
des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen her-
vorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-
nen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit 

Mit der Aufstellung des B-Plans sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung von fünf Wind-
energieanlagen geschaffen werden.  
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Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Verordnungen und Regelwerken Berücksichtigung bei der Aufstellung 
des B-Plans 

wie möglich vermieden werden. Grenz- bzw. Orientierungswerte hinsichtlich 
Schallimmission sind in folgenden Normen bzw. Verordnungen verankert: 
 

Der geringste Abstand des Geltungsbe-
reiches zu den nächsten schutzbedürfti-
gen Bebauungen liegt bei ca. 565 m, der 
Abstand zu den geplanten Baufenstern 
beträgt mind. 750 m, die maximal zuläs-
sige Anlagenhöhe liegt bei 220 m. 
Die Auswirkungen der Emissionen wer-
den in der Umweltprüfung im Kapitel 
Mensch diskutiert.  
Störfallbetriebe im Sinne der sogenann-
ten Seveso-III-Richtlinie sind im näheren 
Umfeld des Plangebietes nicht bekannt, 
so dass keine Gefahren für die geplante 
Nutzung ausgehen. 

DIN 18005: Schalltechnische Orientierungswerte für städtebauliche Planungen 
 
TA Lärm: Grenzwerte je nach Gebietsnutzung zwischen 50 und 65 dB(A) tags 
und 35 und 50 dB(A) nachts  
 
§ 3 Abs. (2) BImSchG: Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Men-
schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
NATURA 2000-Gebiete gemäß FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie 
- Bewahrung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands 

der Lebensraumtypen des Anhangs I der RL bzw. der Arten des Anhangs II 
der RL  

- Erhaltung sämtlicher wildlebender heimischer Vogelarten 

Abschätzung der Natura-2000-Betroffen-
heit im Rahmen der Umweltprüfung in 
Kap. 2.4.5. 

BauGB 
- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erhebli-

cher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 

Eingriffsregelung nach dem BNatSchG 
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderun-
gen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
spiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, stellen im naturschutzrecht-
lichen Sinne Eingriffe dar, die durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen 
sind (§ 15 BNatSchG). Der Verursacher eines auf den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild nachhaltig wirkenden Eingriffes verpflichtet,  
- vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 

sowie  
- unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Berücksichtigung der Eingriffsregelung 
nach BNatSchG im Rahmen der Umwelt-
prüfung in Kap. 3.1 
Die Berücksichtigung der Eingriffsrege-
lung nach dem BNatSchG erfolgt im 
Rahmen der Abwägung zum B-Plan-Ver-
fahren nach § 1a BauGB, sofern die Pla-
nungsflächen nicht dem baurechtlichen 
Innenbereich (§ 34 BauGB) zugerechnet 
werden. 

Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG / § 21 SächsNatSchG 
Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
der Schutzgebiete oder ihrer Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung 
führen können, sind verboten. 

Abschätzung der schutzgebietsrechtli-
chen Betroffenheit im Rahmen der Um-
weltprüfung in Kap. 2.4.1. 

Besonderer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders 
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot) und wild lebende Tiere 
der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs- Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören (Störungsverbot). Es ist außerdem verboten, Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten wildlebender Tiere der besonders geschützten Arten 

Abschätzung der artenschutzrechtlichen 
Betroffenheit in einer separaten Arten-
schutzrechtlichen Prüfung.  
Übernahme von konfliktvermeidenden 
Maßnahmen als Festsetzungen oder 
Hinweise in den Bebauungsplan. 
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Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Verordnungen und Regelwerken Berücksichtigung bei der Aufstellung 
des B-Plans 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 
zerstören (Beschädigungs- und Zerstörungsverbot für Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten). 
Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gebiet der Gemeinde 
Klipphausen (Gehölzschutzsatzung) 
Die Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Klipphausen wurde am 20.02.2003 
beschlossen.  
1.    Bäume  mit  einem  Stammumfang  von  30  cm  und  mehr,  gemessen  
in  1  Meter  Höhe vom  Erdboden  aus  -  befindet  sich  der  Kronenansatz  
unter  dieser  Höhe,  ist  der Stammumfang  unmittelbar unter dem  Kronen-
ansatz entscheidend. Bei mehrstämmigen Bäumen muss wenigstens 1 
Stamm den Mindestumfang aufweisen.   
2.    Ersatzpflanzungen, die nach § 10 dieser Satzung und aufgrund sonstiger 
Rechtsvorschriften  angelegt  wurden,  unabhängig  von  ihrem  Stammum-
fang  und  bei  Hecken sowie Sträuchern unabhängig von ihrer Höhe   
3.    Sträucher einheimischer Gehölzarten von mindestens 2,50 m Höhe   
4.    in öffentlichen Parks, Grünanlagen und an Straßen gepflanzte oder ge-
pflegte Gehölze, unabhängig von ihrer Größe   
5.    freiwachsende  Hecken  aus  einheimischen Gehölzen  unterschiedlicher  
Höhen  und mindestens 10 m Länge im Innenbereich (gem. § 34 BauGB) so-
wie ab 5 m Länge im Außenbereich (gem. § 35 BauGB). 

Erhalt von wertvollem Gehölzbestand 
durch Festsetzung, 
 
Fällung von lediglich zwei Obstgehölzen 
für die erforderliche Zuwegung, Prüfung 
erfolgt im Rahmen der Umweltprüfung.  
 
Anlage von Baumreihen und Feldhecken 
als Bestandteil des umfangeichen Maß-
nahmenkonzeptes welches in die Fest-
setzungen in den B-Plan übernommen 
wird. 
 
 

Schutzgüter Boden; Fläche  
Die Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrs-, 
Erholungs- und Gewerbeflächen gilt als wichtiger Baustein der Deutschen sowie 
Sächsischen Nachhaltigkeitsstrategie. Demnach soll die Flächenneuinanspruch-
nahme in Deutschland bis 2030 auf unter 30 ha pro Tag gesenkt werden. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 
Ziel ist die Sicherung/Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen, die 
Sanierung von Altlastenstandorten und die Vermeidung von Beeinträchtigungen 
der natürlichen Bodenfunktionen/der Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte. 
 
BauGB 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauli-
che Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald und für Wohnzwecke 
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. (§ 1 a 
Abs. 2 BauGB)  

Bodenschutzbelange werden gemäß Er-
lass vom 24.06.2009 nach dem Leitfaden 
"Bodenschutz in der Umweltprüfung nach 
BauGB“ berücksichtigt und auf die Pla-
nungssituation abgestimmt.  
Durch die Beanspruchung von Flächen 
für die Landwirtschaft werden keine na-
turnahen, unbelasteten Flächen in An-
spruch genommen.  
 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Ziel ist der Erhalt der Böden, so dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfül-
len können, die Entsieglung/Renaturierung nicht mehr genutzter versiegelter Flä-
chen und die vorrangige Nutzung des Entsiegelungspotenzials als sinnvoller 
Ausgleich für Eingriffe in den Bodenhaushalt. 
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Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Verordnungen und Regelwerken Berücksichtigung bei der Aufstellung 
des B-Plans 

Schutzgut Wasser  
Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL) 
Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EU (WWRL) verfolgt meh-
rere Ziele wie die Verschmutzung der Gewässer zu verhindern bzw. zu reduzie-
ren, die nachhaltige Nutzung des Wassers zu fördern, die Umwelt zu schützen, 
den Zustand der aquatischen Ökosysteme zu verbessern und die Auswirkun-
gen von Überschwemmungen und Dürren abzuschwächen. 
Bei oberirdischen Gewässern gelten folgende Ziele: 
- guter ökologischer und chemischer Zustand  
- gutes ökologisches Potenzial und guter chemischer Zustand bei erheblich 

veränderten oder künstlichen Gewässern  
- Verschlechterungsverbot  
Beim Grundwasser sind folgende Ziele zu erreichen:  
- guter quantitativer und chemischer Zustand  
- Umkehr von signifikanten Belastungstrends  
- Schadstoffeintrag verhindern oder begrenzen  
- Verschlechterung des Grundwasserzustandes verhindern  

Gegenstand der WRRL sind im Bebau-
ungsplangebiet das Grundwasser und 
potenziell die in der Umgebung befindli-
chen grundwasserabhängigen Landöko-
systeme.  
Festsetzung von Maßnahmen zur Mini-
mierung der Bodenversiegelung. 
Die Abschätzung der Auswirkungen er-
folgt im Rahmen der Umweltprüfung. 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplans sind die Vorgaben des WHG sowie 
des SächsWG zu beachten.   

Das Plangebiet befindet sich in keinem 
Gebiet mit besonderem wasserrechtli-
chen Schutzstatus, so dass die Anforde-
rungen des Allgemeinen Gewässerschut-
zes einzuhalten sind. Die Abschätzung 
der Auswirkungen erfolgt im Rahmen der 
Umweltprüfung. 
Es werden Maßnahmen zur Begrenzung 
der Bodenversiegelung festgesetzt, wel-
che ebenfalls dem Wasserhaushalt die-
nen. 

Schutzgut Luft / Klima  

Baugesetzbuch (BauGB) 
Das Baugesetzbuch formuliert folgende Ziele zur klimagerechten Siedlungsent-
wicklung in § 1 BauGB: "Die Bauleitpläne … sollen dazu beitragen, …den Kli-
maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, zu fördern…." sowie in § 1a BauGB "Den Erfordernissen des Klimaschut-
zes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden." 

Mit dem im Juni 2021 beschlossenen 
Energie- und Klimaprogramm Sachsen 
2021 (EKP 2021) wurden die im Koaliti-
onsvertrag formulierten Ausbauziele fest-
gesetzt sowie Rahmenbedingungen und 
Handlungsschwerpunkte für den Klima-
schutz in Sachsen bis zum Jahr 2030 de-
finiert. Demnach orientiert sich das EKP 
2021 an einem zusätzlichen Ausbau von 
10 Terrawattstunden (TWh) Jahreserzeu-
gung aus erneuerbaren Energien bis 
zum Jahr 2030. Für 2024 wird ein Zubau-
Zwischenziel von 4 TWh festgelegt. Die 
Anlage von fünf Windenergieanlagen 
trägt im Besonderen zur Erreichung die-
ser Ziele bei. 

Schutzgut Landschaftsbild  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
Ziel ist die Sicherung der Landschaft in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen, 
der Erhalt oder Entwicklung der charakteristischen Strukturen und Elemente der 
Landschaft und die Vermeidung von Beeinträchtigungen des Erlebnis- oder Er-
holungswertes 

Großflächiger Erhalt und Pflege der be-
stehenden Vegetationsformen 
Entwicklung eines umfangreichen Maß-
nahmekonzeptes mit verschiedenen 
Pflanz- und Strukturierungsmaßnahmen 
zur Anreicherung der landschaftlichen 
Vielfalt, Übernahme als Textfestsetzung 
in den B-Plan 
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Umweltschutzziele aus Fachgesetzen, Verordnungen und Regelwerken Berücksichtigung bei der Aufstellung 
des B-Plans 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter  
Sächsisches Denkmalschutzgesetz 
Schutz/Erhalt von Kulturdenkmalen/archäologischen Denkmalen. 

Die archäologische Relevanz des Vorha-
benareals belegen archäologische Kul-
turdenkmale aus dem Umfeld, die nach 
§ 2 SächsDschG Gegenstand des Denk-
malschutzes sind.  
Innerhalb des Geltungsbereiches befin-
det sich die unter Denkmalschutz ste-
hende Triangulationssäule, welche als 
nicht zu überbauende Fläche festgesetzt 
wird.  
Aufnahme denkmalschutzrechtlicher Hin-
weise 
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Tab. 2:  Umweltschutzziele aus Fachplanungen 
 

Umweltschutzziele aus Fachplanungen Berücksichtigung bei der Aufstel-
lung des B-Plans 

Landesentwicklungsplan Sachsen (2013)   
G 2.2.1.1: Flächensparende Siedlungsentwicklung 
G 2.2.1.9: Vermeidung der Zersiedelung der Landschaft 

Inanspruchnahme von bereits durch die 
Landwirtschaft vorbelastete Flächen. 
Es werden keine naturnahen, unbelas-
teten Flächen in Anspruch genommen.  G 4.1.3.2: Neuinanspruchnahme von Flächen soll vorzugsweise auf anthropo-

gen vorbelasteten Böden erfolgen 
Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020  
In der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberes Elbtal/Osterz-
gebirge ist das Plangebiet in der Raumnutzungskarte als Vorranggebiet für die 
Landwirtschaft ausgewiesen.  
Randlich ist das Plangebiet zudem innerhalb des Vorranggebietes Arten- und 
Biotopschutz sowie im Vorranggebiet Waldmehrung (nördlicher Rand).  
Für die regionalplanerischen Vorranggebiete Landwirtschaft ist das Ziel 
Z 4.2.1.5: Auf ausgeräumten Ackerflächen ist auf eine Schaffung landschafts-
gliedernder Gehölzstrukturen und Ackerrandstreifen in Anbindung an das ökolo-
gische Verbundsystem und unter Ausnutzung der bereits vorhandenen glie-
dernden Landschaftselemente unter Beachtung der betriebswirtschaftlichen An-
forderungen der Landwirtschaft hinzuwirken. […] Auf die Erhaltung der land-
schaftsgliedernden Gehölzstrukturen ist hinzuwirken. Im Falle von angrenzen-
der Nutzungsart Wald ist auf die Erhaltung und Entwicklung gestufter und struk-
turreicher Waldränder hinzuwirken, relevant. 
Da die Windenergieanlagen nur punktuell Flächen in Anspruch nehmen, steht 
der Bebauungsplan nicht im Konflikt mit der Ausweisung als Vorranggebiet 
Landwirtschaft. Die nicht in Anspruch genommenen Flächen bleiben weiterhin 
in landwirtschaftlicher Nutzung.  
 
Die Vorhabenfläche liegt im nördlichen Bereich randlich in einem Vorranggebiet 
Arten- und Biotopschutz. Dieses besitzt vor allem eine Pufferfunktion zu dem 
nahegelegenen LSG „Triebischtäler". Mit der grünordnerischen Festsetzung 
(Erhalt der Gehölzstrukturen) und der Anlage von wegbegleitenden Gehölz-
strukturen wird diese Funktion gefestigt und unterstützt somit das Ziel 4.1.1.1 
des Regionalplans 2020. 
 
Die Vorhabenfläche grenzt im nordwestlichen Bereich randlich an ein Vorrang-
gebiet Waldmehrung an. In diesen Bereichen findet keine Überbauung statt, 
stattdessen liegen dort Maßnahmen zum Erhalt und zur Anlage von Gehölz-
strukturen. Somit steht der Bebauungsplan nicht im Konflikt mit dem regional-
planerischen Ziel der Waldmehrung.  
 
Seitens des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge 
wurde in der Stellungnahme vom 06.05.21 bestätigt, dass durch den Bebau-
ungsplan keine Konflikte mit den Vorranggebieten Arten- und Biotopschutz, 
Waldmehrung, Landwirtschaft entstehen. 

Grundsätzlich wird eingeschätzt, dass 
die Anlage eines Windparks nicht im 
Konflikt mit den regionalplanerischen 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten steht, 
da die landwirtschaftliche Nutzung auf 
den Flächen innerhalb des Plangebiets 
fortgesetzt wird. 
 
Die Standortwahl wurde in der Begrün-
dung zum B-Plan ausführlich im Hin-
blick auf die regionalplanerischen Ziele 
geprüft. Wenn von den Zielen abgewi-
chen wurde, so wurde dies begründet.  
 
Seitens des Regionalen Planungsver-
bandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge 
wurde bestätigt, dass durch den Bebau-
ungsplan keine Konflikte mit den Vor-
ranggebieten Arten- und Biotopschutz, 
Waldmehrung, Landwirtschaft entste-
hen 

Landschaftsplan   
Für die Gemeinde Klipphausen liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahr 2015 
vor. In der Planzeichnung sind für das Gebiet zwei Ziele bzw. Maßnahmen dar-
gestellt. Auf einem Großteil der Ackerflächen sind erosionsmindernde Maßnah-
men angedacht. Entlang der vorhandenen Wegeverbindungen sind wegbeglei-
tende Gehölzpflanzungen als Ziel ausgewiesen.  

Die Ziele des Landschaftsplanes wer-
den bei der Entwicklung der Maßnah-
menkonzeption des B-Planes berück-
sichtigt. M2 und M3 unterstützen die 
wegebegleitenden Gehölzpflanzungen 
und M4 ist in der Lage sich erosions-
mindernd auf den Boden auszuwirken. 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
2.1 Übersicht über erforderliche Angaben nach Anlage 1 Nr. 2 a) und b) BauGB 
 
Hierzu gehören nach Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c) BauGB, Nr. 2 a) und b) folgende 
Angaben: 
 
a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszena-
rio), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, 
und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 
der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der 
Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt 
werden kann 
 
b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung; hierzu sind, 
soweit möglich, insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebs-
phase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu 
beschreiben, unter anderem infolge 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließlich 
Abrissarbeiten 

 Erhebliche Auswirkungen durch die Planung können im Zuge der bau- und anlage-
bedingten Flächeninanspruchnahme, der bauzeitlichen Störungen und der Zer-
schneidung funktionaler Zusammenhänge nicht von Vornherein ausgeschlossen 
werden. Es erfolgt eine schutzgutbezogene Prüfung der Erheblichkeit der sich aus 
dem Bau und dem Vorhandensein der geplanten und zulässigen Vorhaben ergeben-
den Beeinträchtigungen. 

 Vertiefende Prüfung erforderlich 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

 Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt lassen sich aufgrund der Vorhabensmerkmale nicht 
grundsätzlich ausschließen. Es erfolgt daher eine vertiefende Prüfung der Nutzung 
natürlicher Ressourcen und deren nachhaltige Verfügbarkeit für die obengenannten 
Schutzgüter.  

 Vertiefende Prüfung erforderlich 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

 Durch die betriebsbedingten Emissionen können erhebliche Umweltauswirkungen 
entstehen. Eine Prüfung der zu erwartenden vorhabensbedingten Emissionen und 
den damit einhergehenden Beeinträchtigungen findet entsprechend der betroffenen 
Schutzgüter vertiefend statt.  

 Vertiefende Prüfung erforderlich 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 Ein Anschluss der Windenergieanlagen an die öffentliche Abfall- und Abwasserent-

sorgung ist nicht erforderlich, da in der aufsichtslosen Anlage keine Sozial- und Sa-
nitärräume vorgesehen sind. Da durch den Betrieb der Windenergieanlagen auch 
kein Abfall produziert wird bzw. bauzeitlich anfallende Abfälle gemäß der vorliegen-
den gesetzlichen Vorgaben einer fachgerechten Verwertung zuzuführen sind, ist eine 
vertiefende Prüfung nicht erforderlich.   

 Keine vertiefende Prüfung erforderlich 
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ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum Bei-
spiel durch Unfälle oder Katastrophen) 

 Eine Anfälligkeit der zulässigen Nutzungen für schwere Unfälle oder Katastrophen 
ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Im Brandfall ist der schnelle 
Zugang zu Löschwasser gewährleistet. Im Umkreis von mindestens 5 km um den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Betriebe, die der Störfallverord-
nung unterliegen, vorhanden. Am gewählten Standort besteht daher kein erhöhtes 
Risiko für schwere Unfälle, eine vertiefende Prüfung ist nicht erforderlich.  

 Keine vertiefende Prüfung erforderlich  

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-
rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Res-
sourcen 

 An dieser Stelle wird abgeprüft, ob die planerischen Darstellungen raumbezogene 
Umweltauswirkungen haben können, die sich räumlich überlagern. Relevante Wirk-
faktoren sind großräumig wirksame Effekte wie Zerschneidung, erhöhter Oberflä-
chenwasserabfluss oder Lärmbelastungen. Da keine erheblichen Umweltauswirkun-
gen bzgl. erhöhtem Oberflächenwasserabfluss oder Lärmbelastungen durch die Pla-
nung zu erwarten sind, kann es nicht zu räumlichen Überlagerungen von raumbezo-
genen Umweltauswirkungen kommen. Die Untersuchung der Zerschneidungswir-
kung des Vorhabens für potenziell betroffene Artengruppen ist Bestandteil des sepa-
raten Artenschutzfachbeitrages (EWS Consulting GmbH, 2023). Die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG werden durch entsprechende 
Maßnahmen ausgeschlossen, sodass keine Überlagerung von Auswirkungen statt-
findet. Die Ergebnisse des ASBs werden im Umweltbericht zusammengefasst. 

 Keine vertiefende Prüfung erforderlich 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß der 
Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels, 

 Das geplante Vorhaben ist mit (positiven) Auswirkungen auf das Klima verbunden.  
 Eine Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels kann nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen werden, zumindest für bestimmte Festsetzungen des Bebauungs-
planes (Begrünung). 

 Die Auswirkungen des Vorhabens auf das lokale Klima werden wie unter Punkt aa) 
beschrieben, untergliedert in anlagebedingte Flächeninanspruchnahme, baube-
dingte Störungen sowie Zerschneidung funktionaler Zusammenhänge im Schutzgut 
Klima in ihrer Erheblichkeit untersucht.  

 Vertiefende Prüfung erforderlich 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe; 
 Auf der B-Planebene werden keine Aussagen über die eingesetzten Techniken und 

Stoffe zur Realisierung des Vorhabens getroffen. Dies erfolgt in der Regel auf der 
Umsetzungsebene im jeweiligen Genehmigungsverfahren. Auf eine vertiefende Prü-
fung im Rahmen des Umweltberichtes kann daher verzichtet werden.  

 Keine vertiefende Prüfung erforderlich  

 
Im Folgenden wird zunächst zusammengefasst, für welche Schutzgüter die vorhabensbedingten Aus-
wirkungen eine Relevanz besitzen und erhebliche Beeinträchtigungen nicht von Vornherein ausge-
schlossen oder im B-Planverfahren nicht abschließend geklärt werden können. Die ermittelten Auswir-
kungen werden im Anschluss im Rahmen der Umweltprüfung hinsichtlich ihrer Erheblichkeit untersucht. 
Dabei erfolgt die Betrachtung der Schutzgüter hinsichtlich der Wirkfaktoren als Bestandsaufnahme und 
Entwicklungsprognose, wie unter Punkt 2. a) und b) beschrieben.  
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2.2 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 
Aus der Art und dem Umfang des geplanten Vorhabens ergeben sich folgende umweltbezogene Wirk-
faktoren, die im Rahmen der Umweltprüfung hinsichtlich ihrer Erheblichkeit zu untersuchen sind. Durch 
die Verschneidung der genannten Wirkfaktoren mit den zu untersuchenden Schutzgütern werden in den 
Kapiteln „Entwicklungsprognose des Umweltzustandes“ Aussagen zur Umwelterheblichkeit der zu er-
wartenden Beeinträchtigungen getroffen. 
 
Die im Umweltbericht gemäß Anlage 1, Punkt 2.b) BauGB über die Schutzgüter nach UVPG hinaus zu 
berücksichtigenden Belage gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Anschluss an die schutzgutüber-
greifende Betrachtung (Kap. 2.12 bis Kap. 2.16) abgehandelt. 

Tabelle 3: Vertiefend zu untersuchende Wirkfaktoren der Planung 

Wirkfaktoren Schutzgüter 
 Menschen / 

menschl. 
Gesundheit 

Tiere, Pfl., 
biol. Viel-
falt 

Fläche 

Boden 

W
asser 

Klim
a, Luft 

Land-
schafts- 
bild 

Kulturelles 
Erbe und 
Sachgüter 

aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vor-
haben, einschl. Abrissarbeiten  

- bauzeitliche Flächeninanspruchnahme  x x x x x - x x 

- bauzeitliche Störungen bzw. Emissionen x x - x x x x - 

- anlagebedingte Flächeninanspruchnahme / tech-
nogene Überprägung / visuelle Veränderungen x x x x x x x x 

- Zerschneidung funktionaler Zusammenhänge  - x - - x x x - 

bb) Nutzung natürlicher Ressourcen, unter Berück-
sichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit dieser 
Ressourcen 

- x x x x - - - 

cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstof-
fen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und 
Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-
gen 

x x - x x x x - 
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2.3 Sichtbarkeitsanalyse 
Durch die EWS Consulting GmbH wurden 2022 mehrere Fotomontagen für verschiedene Rotorhöhen 
erarbeitet, welche als Grundlage für die Bewertung der Sichtbarkeit der geplanten Anlagen aus der 
Umgebung herangezogen werden. Beurteilt wird im Folgenden die Wirkung des geplanten Windparks 
auf Betrachter aus der Umgebung. Untersucht wurden die Blickbeziehungen von mehreren markanten 
Punkten im direkten Umfeld des Vorhabens. Von den ausgewählten Standorten kann die Wirkung auf 
das Landschaftsbild wie folgt abgeschätzt werden (Standorte siehe Übersichtskarte).  
 

 
Abb. 1: Übersicht über die Lage der analysierten Fotopunkte (Nummerierung übernommen und fortgeführt aus Gutachten EWS 
Consulting GmbH).  
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Standort 12 
Polenz 
 
Entfernung:  
5.500 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
mittlere Beeinträchtigung, durch Relief 
gesamter Bereich der Anlagen sichtbar, 
Beeinträchtigung durch Vorbelastung 
gemindert. 

  

 

Standort 13 
Naustadt 
 
Entfernung:  
5.500 m nordöstlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
keine Beeinträchtigung, durch Tallage 
des Fotopunktes sind die Windräder 
nicht sichtbar. 

  

 

Standort 14 
Seeligstadt 
 
Entfernung:  
1.600 m nordwestlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
mittlere bis hohe Beeinträchtigung, ge-
ringe Sichtverstellung durch wegbeglei-
tende Vegetation; Bestandsanlagen 
ebenfalls sichtbar; Die südlich geplanten 
Anlagen durch Kuppenlage nicht sicht-
bar. 

  

 

Standort 15 
Willsdruff 
 
Entfernung:  
5.800 m südwestlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
keine Beeinträchtigung, hohe Sichtver-
stellung dusch Waldflächen und Ge-
hölze; keine Bereiche der Anlage sicht-
bar. 
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Standort 18 
Blankenstein 
 
Entfernung:  
3.300 m südlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
mittlere Beeinträchtigung, südlicher Be-
reich durch die Kuppenlage sehr gut ein-
sehbar; keine sichtverschattenden Ge-
hölze vorhanden. 

  

 

Standort 20 
Taubenheim 
 
Entfernung:  
2.100 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
mittlere Beeinträchtigung, durch Relief 
nur Rotorbereich der Anlage sichtbar, 
Anlagenfüße durch Kuppenlage sichtver-
stellt, Vorbelastung durch Hochspan-
nungsfreileitung gegeben.  

  

 

Standort 21 
Lampersdorf 
 
Entfernung:  
1.400 m östlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung des Fotopunk-
tes durch Relief und bestehende Bebau-
ung, von Gebäuden aus hohe Beein-
trächtigung, da Anlagen voll umfänglich 
sichtbar sind und keine sichtverstellen-
den Elemente vorhanden sind. 

  

 

Standort 23 
Lotzen 
 
Entfernung:  
1.300 m östlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, südliche Anla-
gen komplett sichtbar, nördliche Anlagen 
aufgrund der Lage des Fotopunktes im 
Tal nur teilweise sichtbar. Kaum sichtver-
stellende Elemente vorhanden. 
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Standort 24 
Klipphausen 
 
Entfernung:  
3.500 m östlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
marginale Beeinträchtigung, durch Sied-
lungsbereiche und Gehölzgruppen nur 
die obere Rotorfläche der Anlage etwas 
sichtbar. Fast vollständige Sichtverstel-
lung des Windparks.  

  

 

Standort 26 
Schmiedewalde 
 
Entfernung:  
1.200 m westlich, Blick auf die südlichen 
Anlagenstandorte 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
mittlere bis hohe Beeinträchtigung, durch 
Gehölzbestand nur einzelne Anlagen 
sichtbar, diese jedoch fast vollständig.  

  

 

Standort 27 
Groitzsch 
 
Entfernung:  
3.200 m westlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, durch Relief nur 
oberer Bereich des Rotors sichtbar. Ho-
rizontlinie beeinträchtigt. Anlagenfüße 
durch Relief verdeckt. Vorbelastung 
durch bestehende Anlagen.  

  

 

Standort 28 
Röhrsdorf 
 
Entfernung:  
4.500 m nordöstlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringfügige Beeinträchtigung, durch 
Siedlung und Gehölze nur Rotorspitzen 
der Anlage sichtbar, fast vollständige 
Sichtverstellung gewährleistet. 
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Standort 29 
Kleinschönberg 
 
Entfernung:  
6.400 m nordöstlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, durch Waldflä-
chen und Relief nur Gondel und obere 
Rotorteile der Anlagen sichtbar. Hohe 
Entfernung zum Windpark.  

  

 

Standort 30 
Burkhardswalde 
 
Entfernung:  
1.000 m westlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung des Fotopunk-
tes durch sichtverschattende Gebäude 
und Gehölze, aus den Gebäuden selbst 
mittlere bis hohe Beeinträchtigung, ins-
besondere aus den oberen Etagen.   

  

 

Standort 31 
Groitzsch 
 
Entfernung:  
2.500 m westlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, durch flaches 
Relief fast gesamte Anlagen sichtbar, 
Vorbelastung durch bestehende WEA 
gegeben.  

  

 

Standort 32 
Klipphausen 
 
Entfernung:  
3.500 m östlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, durch Relief 
und bestehende Bebauung nur Rotor-
blätter teilweise sichtbar.  
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Standort 33 
Lampersdorf 
 
Entfernung:  
600 m östlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, nördliche Anla-
gen gut sichtbar, südliche Anlagen nicht 
sichtbar. 

  

 

Standort 34 
Lampersdorf 
 
Entfernung:  
800 m östlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, nördlicher Be-
reich durch die Kuppenlage sehr gut ein-
sehbar; keine sichtverschattenden Ge-
hölze vorhanden. 

  

 

Standort 35 
Lotzen 
 
Entfernung:  
1.000 m östlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, nördlicher Be-
reich fast vollständig sichtbar, Anlagen-
füße durch Kuppenlage sichtverstellt. 
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Standort 36 
Naustadt 
 
Entfernung:  
5.500 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, Anlagen voll-
ständig sichtbar, aufgrund der Entfer-
nung geringere Störwirkung der Anlagen 
im Gesamtbild 

  

 

Standort 37 
Röhrsdorf 
 
Entfernung:  
2.800 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
mittlere Beeinträchtigung, Teile der Anla-
gen sichtbar, einige sichtverstellende 
Elemente (Gehölze) vorhanden. 

 

Standort 38 
Röhrsdorf  
 
Entfernung:  
3.300 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, durch Lage 
hinter einer Kuppe kaum einsehbar, le-
diglich Rotorspitzen sichtbar; mehrere 
sichtverschattenden Gehölze vorhan-
den. 

  

 

Standort 39 
Schmiedewalde 
 
Entfernung:  
1.500 m westlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, durch Relief 
nur Teile des Rotorbereichs der Anlage 
sichtbar, von Gebäuden aus mittlere bis 
hohe Beeinträchtigung durch das Fehlen 
sichtverstellender Elemente.   
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Standort 40 
Schmiedewalde 
 
Entfernung:  
1.300 m westlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
hohe Beeinträchtigung, Anlagen bis auf 
Fußbereiche vollständig sichtbar, Vorbe-
lastung durch bestehende WEA gege-
ben.  

  

 

Standort 41 
Seeligstadt 
 
Entfernung:  
1.400 m nördlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, Anlagen kaum 
sichtbar, Mehrere sichtverstellende Ele-
mente vorhanden, Vorbelastung durch 
Hochspannungsfreileitung gegeben. 

  

 

Standort 42 
Sora 
 
Entfernung:  
1.800 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, lediglich Ro-
torspitzen sichtbar, mehrere sichtver-
schattenden Gebäude und Gehölze vor-
handen. Sichtbeeinträchtigung aus Ge-
bäuden in Sora mittlere bis hohe Beein-
trächtigung, je nach Vorhandensein 
sichtverstellender Elemente.  

  

 

Standort 43 
Sora 
 
Entfernung:  
2.200 m nördlich 
 
erwartete Beeinträchtigung:  
hohe Beeinträchtigung, alle geplanten 
WEA sind fast vollständig sichtbar, Anla-
genfüße durch Kuppenlage sichtverstellt.  
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Standort 44 
Taubenheim 
 
Entfernung:  
2.000 m nördlich  
 
erwartete Beeinträchtigung: 
geringe Beeinträchtigung, durch Relief 
und bestehende Bebauung nur Teile der 
Anlagen sichtbar.  
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2.4 Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 

2.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

 
Ausgangszustand und Bewertung 
Das Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit wird abgebildet durch die Teil-
aspekte: 

• Gesundheit und Wohlbefinden 
• Wohn- und Wohnumfeldfunktion 
• Erholungs- und Freizeitfunktion 

 
Als primärer Aufenthaltsort des Menschen kommt den bewohnten Siedlungsbereichen mit ihrem nähe-
ren Umfeld, das für wohnungsnahe Nutzungsansprüche (Naherholungsraum für das Erleben von Natur 
und Landschaft, Bewegungsraum für Sport, Spiel und Freizeit) zur Verfügung steht, eine besondere 
Bedeutung für die Gesundheit, die Lebensqualität und das Wohlbefinden des Menschen zu. Im Zusam-
menhang mit dem Schutzgut Mensch sind darüber hinaus erholungsrelevante Freiflächen im Siedlungs-
raum, siedlungsnahe sowie ausgewiesene Erholungsräume sowie Erholungszielpunkte und Elemente 
freizeitbezogener Infrastruktur von Bedeutung.  
 
Das Plangebiet befindet sich im Gemeindegebiet von Klipphausen zentral zwischen den Ortsteilen Burk-
hardswalde, Lotzen, Seeligstadt, Schmiedewalde, Taubenheim und Lampersdorf. Die Entfernung des 
Geltungsbereiches zum besiedelten Raum beträgt 565 m nach Lampersdorf, 710 m nach Schmiede-
walde und jeweils mehr als 900 m zu den weiteren Ortslagen. Die Anlagenstandorte selbst sind mind. 
750 m von den nächsten schutzbedürftigen Nutzungen entfernt. Dabei handelt es sich um Einzelhaus-
standorte im Außenbereich südwestlich von Lotzen.  
 
Das Plangebiet wird in den Teilbereichen A und B derzeit durch intensive landwirtschaftliche Nutzung 
geprägt.  
 
Entlang der nördlichen Plangebietsgrenze verläuft auf einem Wirtschaftsweg der Fernwanderweg Ost-
see-Saaletalsperren, Abschnitt Niesky – Freiberg bzw. der Fernradweg-Abschnitt Baeyerhöhe. Dane-
ben führt über die Kuppe der Baeyerhöhe der Triebischtäler-Rundweg (Wanderweg). Weitere Feld- und 
Wirtschaftswege sind direkt westlich und nordöstlich an das Plangebiet angrenzend sowie im Nordosten 
als in der Feldflur endend vorhanden. 
 
Durch die mögliche Nutzung als Rad, Wander- und Spazierwege weisen die umliegenden Wirtschafts- 
und Feldwege eine mittlere (allgemeine) Bedeutung für die Naherholung auf. 
 
Eine Besonderheit innerhalb des Geltungsbereiches stellt die Baeyerhöhe als höchste Erhebung der 
Umgebung mit einer historischen Triangulationssäule und einem gestalteten Aussichtspunkt dar. Im 
Norden des Plangebietes, im Bereich der ehemaligen Deponie befindet sich ein mit Bänken und Tisch 
ausgestatteter Rastplatz. Insofern sind im Plangebiet punktuell Bereiche vorhanden, die neben der re-
gional-touristischen auch eine lokale Bedeutung für die wohnungsnahe Erholung aufweisen. 
 
Außerhalb der genannten Wege und Flächen ist das Plangebiet im Teilbereich A nicht erschlossen.  
Der südliche Teil des Geltungsbereiches (Teilbereich B) befindet sich zwischen der K 8038 und der 
Autobahn A4 und weist ebenfalls keine querenden Wirtschafts- oder Feldwege auf. 
 
Erholungswald nach § 31 SächsNatSchG und Schutzwald nach § 29 SächsWaldG ist innerhalb des 
Plangebietes nicht vorhanden. Für die umliegenden Waldgebiete sind in der Waldfunktionenkartierung 
Teilflächen der nördlich angrenzenden Waldflächen eine besondere Erholungsfunktionen der Stufe I 
ausgewiesen. Somit weisen die umliegenden kleineren Waldgebiete eine hohe Bedeutung für die sied-
lungsnahe Erholung auf.  
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Vorbelastungen 
Vorbelastungen für das Schutzgut Menschen liegen mit den bereits bestehenden fünf Windenergiean-
lagen nördlich und nordwestlich des Plangebietes vor (vgl. auch Sichtbarkeitsanalyse unter Schutzgut 
Landschaftsbild Pkt. 2.9.2). Das Plangebiet liegt außerdem im Immissionskorridor der Autobahn A 4 mit 
Lärmwirkungen zwischen tags 69 dB(A) im Süden bis 50 dB(A) im Norden. Die Landwirtschaftsflächen 
unterliegen der regelmäßigen Bewirtschaftung, wodurch bereits temporäre Störungen durch Betriebs-
fahrzeuge oder Arbeitsgänge vorliegen.  
 
Weitere Vorbelastungen sind innerhalb des Plangebietes und dessen näherer Umgebung nicht bekannt.  
 

2.4.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Nach geltendem Planungsrecht sind am Standort Baeyerhöhe durch die Lage im planungsrechtlichen 
Außenbereich Einzelanlagen als privilegierte Vorhaben genehmigungsfähig, wenn die Einhaltung der 
immissionsschutzrechtlichen Vorschriften nachgewiesen wird.  
 
Nach einer Prognoseberechnung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge1 
wird für die Baeyerhöhe eine Anzahl von 6 Anlagen mit einem Prognoseertrag von 61,70 GWh/a ange-
nommen. Dabei wurde mit Anlagehöhen von 200 m kalkuliert. In der Begründung zum Regionalplan 
wird außerdem ausgeführt, dass nach einer Prognoseberechnung mit dem Windportal im Teil A des 
Sondergebietes unter Einhaltung eines 1.000 m Abstandes zu Wohngebäuden im planungsrechtlichen 
Innenbereich sowie unter Einhaltung des unter Punkt 8.2 der B-Planbegründung dargestellten Abstan-
des der Windenergieanlagen untereinander vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-141 mit einer 
installierten Leistung von 4,2 MW, einer Nabenhöhe von 159 m und einer Gesamthöhe von rd. 230 m 
Platz finden könnten. 
 
Bei den in der Prognoseberechnungen angenommenen sechs Anlagen wurde eine möglichst optimale 
energetische Ausnutzung des Gebietes Baeyerhöhe zugrunde gelegt. Aufgrund er Privilegierung der 
Anlagen im Außenbereich gibt es jedoch keinerlei gesetzliche Vorschriften über die maximale Anzahl 
an Anlagen, so dass theoretisch auch mehr als 6 Anlagen oder Anlagen noch größerer Höhe errichtet 
werden könnten.  
 
Der Privilegierungstatbestand des § 35 (1) BauGB ermöglicht die Genehmigung von Einzelanlagen, 
welche keinem Gesamtkonzept unterliegen und sich somit in Höhe, Form und Farbe durchaus stark 
unterscheiden können. Die daraus resultierenden kumulativen Beeinträchtigungen der siedlungsnahen 
Erholung und der visuellen Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch und menschliche Gesundheit 
bleiben in den einzelnen Bauantragsverfahren unberücksichtigt, was zu einer starken und insbesondere 
unkontrollierten technogenen Überprägung und somit zur Funktionsminderung der Naherholung führt. 
 
Ohne die Regelungsmöglichkeiten des B-Planes gibt es für die Gemeinde keine Möglichkeit, die Anzahl 
der Anlagen oder die genauen Anlagenstandorte zu steuern und gesamtheitlich abzustimmen. Auch die 
optische Gestaltung der Anlagen muss im Falle von Einzelbauanträgen nicht untereinander abgestimmt 
werden.  
 

 erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Beeinträchtigungen mit stärkerem Aus-
maß als mit B-Plan  

2.4.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 sind für das Schutzgut „Menschen einschl. der 
menschlichen Gesundheit“ die Wirkfaktoren aa) und cc) relevant. 
 

 
1 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Stellungnahme zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung 
WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
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Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Flächeninanspruchnahme 
Die Wander- und Radwegeverbindungen bleiben auch während der Bauzeit nutzbar. Bedeutende Struk-
turen für die Naherholung werden nicht in Anspruch genommen. Der Aussichtspunkt Baeyerhöhe wird 
bauzeitlich nicht beansprucht und bleibt somit weiter nutzbar. Temporäre Straßen- oder Wegesperrun-
gen durch Baustellenverkehr oder Schwerlasttransporte sind möglich, jedoch sind diese nur zeitliche 
begrenzt und somit nicht erheblich.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben einschl.  Abrissarbeiten – bauzeit-
liche Störungen und Emissionen  
Es ist nicht auszuschließen, dass durch Baufahrzeuge, inklusive den Anlieferungen mit Schwerlastver-
kehr, und den Baubetrieb Emissionen durch Abgase, Staub und Lärm auftreten. Diese wirken lokal und 
werden durch Verdünnungseffekte abgemildert. Für die Emissionen von Staub und Lärm während des 
Baubetriebs gelten Grenzwerte, welche bei fachgerechter Ausführung eingehalten werden.  
 
Während des Baubetriebes sorgen insbesondere die Fundamentarbeiten und das Zusammenbauen der 
Windenergieanlagen für akustische Störungen. Diese sind jedoch auf die Bauzeit beschränkt und unter 
Beachtung des Standes der Technik sowie des Normalfalls eines Tagesbaustellenbetriebs ohne Arbei-
ten während der Nachtzeit nicht als erheblich und nachhaltig einzuschätzen. Lärm- oder Staubimmissi-
onen an den Wohngrundstücken sind aufgrund des hohen Abstandes zu den Baustellenbereichen nicht 
zu erwarten. Der Anliefer- und Baustellenverkehr führt nur zeitweise zu höheren Störungen. Durch die 
vom landwirtschaftlichen Betrieb zeitweise ausgehende Vorbelastung ist keine erhebliche bauzeitliche 
Auswirkung auf das Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit zu erwarten.   
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung  
 
Wirkfaktor aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben einschl. Abrissarbeiten – anlage-
bedingte Flächeninanspruchnahme / technogene Überprägung / visuelle Veränderungen 
Durch Windenergieanlagen in der heutigen üblichen Ausformung2 können aufgrund des großen visuel-
len Wirkraumes nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch nicht vermieden werden. 
Es ergibt sich in der Regel eine Überprägung der natürlichen Wohnumgebung der Menschen, welche 
im Besonderen die nächstliegenden Siedlungen betrifft.  
 
Im vorliegenden Fall liegt mit der Privilegierung von Windenergieanlagen im Planungsrechtlichen Au-
ßenbereich dem im Regionalplan 2020 festgelegten Vorrang- und Eignungsgebiet für Windenergiean-
lagen bereits die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung von Windenergieanlagen auf dem 
Gebiet des Bebauungsplanes an der Baeyerhöhe vor. Die perspektivische technogene Überprägung 
der siedlungsnahen Freiräume der umliegenden Ortschaften sowie der erholungswirksamen Flächen 
auf der Baeyerhöhe stellt damit den Status quo dar.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes nutzt die Gemeinde die Möglichkeit, planerisch die Ausfor-
mung des Gesamtgebietes, des einzelnen Anlagenstandort und des Betriebs mit zu beeinflussen, um 
Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die vorgegebene oder eine höhere Auslastung des Ge-
bietes hinsichtlich des Jahresenergieertrages zu erreichen.  
 
So werden mit den Festsetzungen zu weitgehend gleichen Anlagenhöhen und Rotordurchmessern so-
wie der gleichen Anlagenform die nachteiligen visuelle Auswirkungen auf die Freiräume im Umfeld der 
Siedlungen so gering wie möglich gehalten.  
 

 
2 mit einer Durchschnitts-Nabenhöhe von ca. 130 bis ca. 150 m und einer Gesamthöhe bis über 200 m aus https://windmoni-
tor.iee.fraunhofer.de/windmonitor_de/3_Onshore/2_technik/4_anlagengroesse/, aufgesucht 03/2023 
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Durch die Planung gehen keine Flächen mit Bedeutung für das Wohnen und die siedlungsnahe Erho-
lung verloren. Die Baeyerhöhe als bedeutsamer Aussichtspunkt wird im B-Plan als von Bebauung frei-
zuhaltende Fläche festgesetzt und damit als Standort für eine WEA nicht zulässig. Die Festsetzung 
regelt gleichfalls den Ausschluss einer Überstreichung mit den Rotorblättern, so dass die Funktion des 
Aussichtpunktes weiter bestehen bleibt.  
 
Die Wegebeziehungen und die erholungswirksamen Baumreihen und Gehölzgruppen bleiben erhalten 
bzw. werden durch die Festsetzungen zu ergänzende Pflanzungen gestärkt.  
 
Beeinträchtigungen der Sichtbeziehungen vom Aussichtspunkt Baeyerhöhe (rund 320 m ü. NHN) im 
Nahbereich der Anlagen werden durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan minimiert. Die 
Gesamthöhe der Anlagen wird so festgesetzt, dass der horizontale Sichtbereich des Betrachters auf 
dem Aussichtspunkt nicht erheblich durch hineinragende Rotorblätter gestört wird (vgl. Punkt 8.3 der 
Begründung zum Bebauungsplan).  
 
Nachteilige Auswirkungen auf Wege im Umfeld oder schutzbedürftige Bebauungen sind durch die min-
destens 750 m Entfernung der Anlagenstandorte zu Wohngebäuden im planungsrechtlichen Außenbe-
reich i.S. § 35 BauGB und über 1.000 m Entfernung zu den nächsten Wohngebäuden im planungsrecht-
lichen Innenbereich, durch die Baumreihen sowie durch das Relief im mittleren bis hohen Umfang zu 
erwarten.  
 
Aufgrund der Anlagenhöhen zwischen 200 und 240 m kann keine vollständige Minimierung bzw. Ver-
meidung erzielt werden, sodass zusätzlich Ersatzmaßnahmen innerhalb des Gemeindegebietes erfor-
derlich sind, um die über das vermeidbare Maß hinausgehenden visuellen Beeinträchtigungen zu kom-
pensieren. Höhere als die festgesetzten Anlagenhöhen würden zu stärkeren Beeinträchtigungen insbe-
sondere in den Bereichen führen, die derzeit eine mittlere Beeinträchtigung aufweisen. Dies betrifft bei-
spielsweise die Ortschaften Burkhardswalde, Seeligstadt, Sora und Taubenheim (siehe Sichtbarkeits-
analyse Standorte 30, 41, 42 und 44), da dort derzeit lediglich die oberen Bereiche der Anlagen sichtbar 
sind und bei größeren Anlagenhöhen die Beeinträchtigungen zunehmen würden. Daher wurde für die 
drei höher gelegenen Standorte die Anlagenhöhe auch auf maximal 220 m festgesetzt und lediglich die 
zwei südlichen Standorte unterhalb der Kuppe für Anlagenhöhen bis 240 m angedacht. Geringere als 
die festgesetzten Anlagenhöhen könnten jedoch auch keine vollständige Vermeidung erzielen, sondern 
würden zu ebenfalls hohen Beeinträchtigungen führen, da die Windenergieanlagen auch mit einer Ge-
samthöhe von 100 m, wie sie die fünf bereits bestehenden Anlagen aufweisen, sich nicht vollständig 
durch vegetative Elemente verstecken lassen und besonders im Nahbereich gut sichtbar sind.  
 
Da auch ohne die Aufstellung eines B-Planes die Errichtung von Windenergieanlagen aufgrund des 
Privilegierungstatbestandes des § 35 (1) BauGB genehmigungsfähig ist, ist der Eingriff in siedlungsnahe 
Freiräume bei Verfolgung der gesamtgesellschaftlichen Interessen unvermeidbar. Die Überplanung des 
gesamten Gebietes mittels B-Plan hat gegenüber der Genehmigung von Einzelanlagen den Vorteil, 
dass die Anlagen in ihrer Höhe und optischen Gestaltung aufeinander abgestimmt sind. Somit kann 
vermeiden werden, dass stärkere Beeinträchtigungen der Naherholungsfunktion beispielsweise durch 
verschiedene Optik, Bauweise oder Höhen der Einzelanlagen entstehen. Auch eine optimale energeti-
sche Auslastung des Gebietes wird durch die Gesamtbetrachtung ermöglicht, da die erforderlichen Ab-
stände der Anlagen untereinander bei der Suche der konkreten Anlagenstandorte berücksichtigt wur-
den. 
 
Zur Minimierung und als Ersatz nachteiliger Umweltauswirkungen werden über Festsetzungen und Re-
gelungen des Bebauungsplans Bepflanzungs- und Extivierungsmaßnahmen im Plangebiet und im Ge-
meindegebiet vorgesehen, die ortsnahe Landschaftsbereiche mit naturnahen Strukturen anreichert und 
diese als siedlungsnahe Freiräume stärkt.  
 

 erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planung, Minimierung durch Berücksichti-
gung von Vermeidungsmaßnahmen, zusätzlich Kompensationsmaßnahmen erforderlich 
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Wirkfaktor cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen   
Emissionen im Sinne dieses Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind die von einer Anlage ausgehen-
den Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erschei-
nungen, welche im folgenden einzeln bewertet werden.  
 
Relevant für das Schutzgut Mensch sind folgende betriebsbedingte Emissionen der Windenergieanla-
gen:  

• Schall 
• Infraschall 
• Schattenwurf 
• Schwingungen 

 
Nicht relevant für den Betrieb von Windenergieanlagen sind Auswirkungen durch Schadstoffbelastun-
gen sowie Emissionen von Strahlung oder Wärme.  
 
Schallimmissionen 
Windenergieanlagen erzeugen in Abhängigkeit von der Windstärke ein relativ gleichmäßiges Betriebs-
geräusch. Schallimmissionen von Windenergieanlagen sind nach der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sowie dem begleitenden Regelwerk zu beurteilen. Die TA Lärm beinhal-
tet Immissionsrichtwerte zur Beurteilung des Vorliegens von schädlichen Umwelteinwirkungen abhän-
gig von der entsprechenden betroffenen Gebietsart (z.B. Mischgebiet, reines Wohngebiet, Gewerbege-
biet).  
 
Gebietsnutzung  Immissionsrichtwert  

tags in [dB(A)]  
Immissionsrichtwert  
nachts in [dB(A)]  

Gewerbegebiet  65  50  
Dorf-/ Mischgebiet  60  45  
allgemeines Wohngebiet  55  40  
reines Wohngebiet  50  35  

 
Zu Gebäuden mit Wohnnutzung innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortslagen Seeligstadt, 
Schmiedewalde und Lotzen wurde der 1000 m – Abstand ermittelt. Dieser Abstand ist nach derzeitiger 
Rechtslage auch mit privilegierten Einzelvorhaben im planungsrechtlichen Außenbereich, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dient, einzuhalten (§ 84 Abs. 2 SächsBO).  
 
Der Abstand zu den dem planungsrechtlichen Außenbereich zuzuordnenden Gehöften in Lampersdorf 
und den Einzelgebäuden an der Schmiedewalder Straße (Gemarkung Limbach) beträgt mindestens 
750 m. Damit wird der Mindestabstand der zweifachen Anlagenhöhe von der Mitte des Mastfußes der 
Windenergieanlage bis zu einer zulässigen baulichen Nutzung zu Wohnzwecken, der nach § 249 Abs. 
10 BauGB zur Vermeidung einer als öffentlicher Belang zu beachtenden optisch bedrängenden Wirkung 
einzuhalten ist, für die im Bebauungsplan festgesetzten Anlagenhöhen um 70 bis 100 % überschritten. 
Die Gemeinde Klipphausen hält im Rahmen der Abwägung aller öffentliche und privaten Belange diese 
Erhöhung zugunsten der örtlichen Akzeptanz der Windenergie für erforderlich. 
 
Erfahrungsgemäß werden die Richtwerte der TA Lärm aufgrund des hohen Abstandes zu den nächsten 
schutzbedürftigen Nutzungen unterschritten. Der konkrete Nachweis über die Schallimmissionen erfolgt 
im Rahmen eines nachgeordneten Genehmigungsverfahrens nach Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG), so dass erhebliche Beeinträchtigungen im Bereich schutzbedürftiger Nutzungen auszu-
schließen sind. Bei Windparks müssen alle Windenergieanlagen in die Beurteilung einbezogen werden. 
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Für die Genehmigung einer Windenergieanlage ist der zuständigen Genehmigungsbehörde eine Schal-
limmissionsprognose vorzulegen.  
 
Infraschall 
Infraschall und tieffrequente Geräusche sind allgegenwärtige Bestandteile der heutigen technischen 
und natürlichen Umwelt. So entstehen bei dem breiten durch Windenergieanlagen hervorgerufenen 
Schallspektrum entsprechende tieffrequente Immissionen. Die Frequenzen von Infraschall liegen unter-
halb von 20 Hertz, er ist normalerweise für das menschliche Ohr nicht zu hören. 
 
Nach aktuellem Stand der Technik ist der durch moderne Windenergieanlagen hervorgerufene Infra-
schall bereits in geringer Entfernung für den Menschen nicht wahrnehmbar. Aufgrund der weiten Ent-
fernung zur nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzung ist nicht von Beeinträchtigungen durch Infra-
schall auszugehen.  
 
Die TA Lärm enthält besondere Regelungen zur Berücksichtigung tieffrequenter Geräusche (Punkt 7.3 
der TA Lärm), deren Prüfung und Einhaltung Bestandteil der im Rahmen der Genehmigung einer Wind-
energieanlagen vorzulegenden Schallimmissionsprognose ist. Erhebliche Beeinträchtigungen auf 
schutzbedürftige Nutzungen können daher ausgeschlossen werden. 
 
Schattenwurf 
Windenergieanlagen verursachen einen bewegten, periodischen Schattenwurf, welcher als Immission 
im Sinne des § 3 Abs. (2) BImSchG anzusehen ist.  
 
Der Schattenwurf tritt nur bei klarem Himmel und damit direktem Sonnenschein auf – der bewegte 
Schattenwurf nur dann, wenn sich zusätzlich die Rotoren drehen, also Wind weht. 
 
Während der überwiegenden Tageszeit befindet sich der Schatten einer Windenergieanlage im Nahbe-
reich der Anlage (< 800 m). Er wandert mit dem Sonnenstand. 
 
Die Länge des Schattens hängt stark von der Richtung der schutzbedürftigen Nutzung in Bezug auf die 
Anlage ab. Richtung Süden fällt der Schatten nie, im Norden einer WEA ist nur im Bereich von 300 m 
bis 700 m, je nach Höhe der Anlagen (150 m bis 200 m) ein bewegter Schattenwurf wahrnehmbar. Den 
längsten Schatten gibt es in Ost-West-Richtung, dort kann der Schatten mehr als einen Kilometer lang 
werden. Ab einem Abstand von über 1.000 m bis 1.400 m wird der Schatten immer diffuser und wird 
nicht mehr wahrgenommen.3 
 
Zu erwartender Schattenwurf gilt als zumutbar, wenn die maximal mögliche Einwirkdauer am jeweiligen 
Immissionsort nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr und darüber hinaus nicht mehr als 30 Minuten pro 
Tag beträgt. Bei Beeinträchtigungen, die über diese Zeitspannen hinaus gehen, ist von einer erhebli-
chen Belästigung des Menschen auszugehen ist (OVG Greifswald, 08.03.1999) Bei den maximal ak-
zeptablen 30 Stunden Beschattung pro Jahr handelt es sich um die astronomisch maximal mögliche 
Beschattungsdauer.  
 
Die Reichweite des Beschattungsbereiches wird nicht nur anhand der Gesamthöhe einer Windenergie-
anlage bestimmt, sondern auch durch die Rotorblattgeometrie vorgegeben. Der konkrete Anlagentyp 
ist im Regelfall erst im Genehmigungsverfahren bekannt. Grundsätzlich lässt sich mit einer Abschaltau-
tomatik die Einhaltung der zulässigen Beschattungshöchstdauer sichern. Durch eine im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren bei Erfordernis festzulegende Schattenwurfabschaltung sind die Wohnge-
bäude vor erheblichen Belästigungen geschützt.  

 
3 https://www.energieatlas.bayern.de/thema_wind/faq#schattenwurf 
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Lichtimmissionen 
Für Windenergieanlagen über 100 m Gesamthöhe ist aus Gründen der Flugsicherheit eine Tages- und 
Nachtkennzeichnung erforderlich. So kommen für die Tageskennzeichnung bestimmte farbliche Mar-
kierungen und/oder weiß blinkendes Tagesfeuer infrage. Nachts müssen rote Blinklichter und/oder (ab 
einer Höhe von 150 Metern) eine dauerhaft rote Turmbeleuchtung sichtbar gemacht werden.  
 
Zum 01. Juli 2020 änderte sich die Pflicht zur bedarfsgerechten Befeuerung von Windenergieanlagen. 
Betroffen sind alle Neu- und Bestandsanlagen, die einer nächtlichen Kennzeichnungspflicht unterliegen. 
Um das nächtliche Dauerblinken der Anlagen zu minimieren und so die Akzeptanz der Öffentlichkeit zu 
erhöhen, wurde die Pflicht zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung im Energiesammelgesetz (En-
SaG), § 9 Absatz 8 EEG, eingeführt. Diese Pflicht gilt sowohl für Neuanlagen als auch für alle Bestands-
anlagen. Mit Hilfe dieser Technik schalten sich die Warnlichter der Anlage erst ein, wenn sich ein Flug-
zeug nähert. 
 
Aufgrund der geänderten Nachtkennzeichnungspflicht und der Entfernung zu den nächstgelegenen 
schutzwürdigen Nutzungen sind keine maßgeblichen Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen zu 
erwarten. 
 
Schwingungen 
Windenergieanlagen emittieren Schall, also Schwingungen der Luft. Sie können durchaus aber auch 
Emissionen von Festkörper-Schwingungen verursachen. Beides gilt sowohl für den Bau, Betrieb und 
Rückbau der Anlagen.  
  
Hinsichtlich des Baus bzw. Rückbaus der Anlagen sind die entsprechenden Emissionen mit denen an-
derer Bauvorhaben vergleichbar. Aufgrund der räumlichen Entfernung zu den schutzbedürftigen Immis-
sionsorten sowie der zeitlich beschränkten Errichtungsdauer sind Schwingungen und Schallemissionen 
bei der Errichtung von Windenergieanlagen im Allgemeinen wenig bedeutend. Nur in seltenen Fällen 
müssen spezifische Maßnahmen gesetzt werden, um die Immissionen an bestimmten Immissionsorten 
auf ein entsprechendes Ausmaß zu reduzieren. Eine Festlegung von Maßnahmen ist diesbezüglich erst 
zu einem späteren Zeitpunkt nach Vorliegen einer konkreten Planung und nach Festlegung der WEA-
Type(n) sowie nach Vorlage einer entsprechenden Baugrunderkundung und eines Fundamentierungs-
vorschlages sinnvoll.  
  
Von den Windenergieanlagen verursachte Festkörper-Schwingungen und dadurch erzeugter Sekun-
därschall werden bei den gegebenen Distanzen der geplanten Windenergieanlagen-Standorte zu 
schutzbedürftigen Nutzungen nach bisherigen Erkenntnissen keine (genehmigungs-)relevanten Aus-
maße erreichen bzw. können etwaige Immissionen durch Maßnahmen entsprechend reduziert werden. 
Im Genehmigungsverfahren sind die Auswirkungen durch Schwingungen entsprechend der dann ge-
troffenen Festlegung der WEA-Type(n) im Detail zu untersuchen und zu beurteilen sowie ggf. erforder-
liche Vermeidungsmaßnahmen festzulegen. 
 
Insgesamt werden durch die Einhaltung gesetzlicher Standards und Grenzwerte im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren die anlagebedingten Immissionen unterhalb der oben genannten gesetzlichen 
Grenzwerte gehalten.  
 

 keine erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch bei Berücksichtigung 
gesetzlicher Grenzwerte und Standards 
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2.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

2.5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

 
Ausgangszustand und Bewertung  

Schutzgebiete 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet D02 „Seußlitzer und Gauernitzer Gründe“ liegt knapp 5 km 
nordöstlich des Plangebietes. Gemäß § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in einem Naturschutzgebiet alle 
Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzge-
biets oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. Der Vorhabenstandort 
liegt weit außerhalb des NSG. Eine direkte Beanspruchung von Flächen des NSG erfolgt nicht. Auch 
Beeinträchtigungen über den Gewässerpfad sind nicht zu befürchten, so dass ein Eintreten der o.g. 
Verbotstatbestände nicht zu erwarten ist. 
 
Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet zum Plangebiet ist das LSG Nr. d 19 „Triebischtäler“, 
welches im Norden mit einer kleinen Spitze in den Geltungsbereich hineinragt und sich dann westlich 
über Lotzen bis nach Lampersdorf im Süden entlang der Kleinen Triebisch zieht. Dabei beträgt der 
Abstand zum Geltungsbereich im Mittel ca. 500 m. Gemäß § 26 Abs. 2 BNatSchG sind in einem Land-
schaftsschutzgebiet alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verändern oder dem in-
dividuellen Schutzzweck zuwiderlaufen. Das Bauvorhaben findet außerhalb des LSG statt, die in den 
Geltungsbereich hineinragenden LSG-Flächen werden in ihrem Bestand erhalten und mittels Textfest-
setzung geschützt. Der Charakter des Gebietes wird somit nicht verändert. Auswirkungen auf die Erho-
lungsfunktion des Gebietes werden im Kapitel 2.9.1 diskutiert. 
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 
SächsNatSchG. Im Umfeld des Plangebietes sind mehrere gesetzlich geschützte und wertvolle Biotope 
vorhanden. Dazu zählen insbesondere mehrere Streuobstwiesen in den Ortslagen Lampersdorf und 
Lotzen in einem Abstand von mind. 300 m zur Grenze des Geltungsbereiches, die nach § 30 BNatSchG 
geschützt sind. 
 
Gemäß der o.g. Gesetze sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen 
Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Biotope führen können, verboten. Dazu zählen auch die Inten-
sivierung oder Änderung der Nutzung der geschützten Biotope und der Eintrag von Stoffen, die geeignet 
sind, das Biotop nachteilig zu beeinflussen. Da sich alle gesetzlich geschützten Biotope außerhalb des 
Geltungsbereiches, in mind. 300 m Entfernung, befinden und nicht überplant werden, ist eine Beein-
trächtigung durch Flächeninanspruchnahme nicht gegeben. Mögliche Beeinträchtigungen durch Stö-
rungen können ebenfalls ausgeschlossen werden, da von den Windenergieanlagen keinerlei Emissio-
nen, Abwässer oder sonstige betriebsbedingte Wirkungen ausgehen, die die geschützten Biotoptypen 
gefährden könnten.  
 
Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile und befinden sich nicht innerhalb und im nä-
heren Umfeld des Plangebietes. Eine Befreiung von den Verboten nach § 30 Abs. 2 BNatSchG bzw. 
eine Genehmigung nach § 19 Abs. 3 SächsNatSchG ist demnach nicht erforderlich. 
 
Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen Gehölzflächen, welche potenziell nach § 30 BNatSchG 
geschützte höhlenreiche Einzelbäume enthalten, werden zum Erhalt festgesetzt und sind damit von der 
Windenergienutzung ausgeschlossen. 
 
Biotoptypen 

Die Biotopausstattung des Plangebietes wurde im Zuge einer Vorortbegehungen im Dezember 2020 
aufgenommen und die einzelnen Biotoptypen erfasst. Die Ausprägung des Plangebietes lässt sich im 
Einzelnen wie folgt beschreiben: 



B-Plan “Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, Klipphausen“ 
Teil C-2 Umweltbericht zur Satzung i.d.F. vom 18.08.2023 mit red. Änd. vom 05.12.2023 
 

 Seite 31 

Der Großteil des Plangebietes stellt sich als intensiv genutzter Acker dar, lediglich randlich bzw. im 
Bereich der Baeyerhöhe liegen weitere Biotoptypen vor. Entlang der vorhandenen Feld- und Wirt-
schaftswege befinden sich Gehölzbestände aus einheimischen Bäumen und Sträuchern. Im nördlichen 
Teil des Geltungsbereiches befindet ich eine kleinere Feldgehölzfläche mit angrenzender Ruderalflur. 
Die Baeyerhöhe selbst ist als Wirtschaftsgrünland innerhalb der landwirtschaftlichen Ackerbereiche aus-
gestaltet. Entlang des nordöstlichen Plangebietsrands verläuft ein Streifen Ruderal- und Staudenflur. 
An der östlichen Plangebietsgrenze entlang des Alten Viehweges befinden sich zwei größere Grünland-
flächen, welche zum Teil einen dichten Gehölzaufwuchs aufweisen.   
 
Gewässer sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden.  
 
In der "Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen" 
(SMUL 2009) wurden die Biotoptypen anhand der Kriterien Natürlichkeit, Seltenheit/Gefährdung und 
zeitliche Wiederherstellbarkeit nach ihrer Bedeutung klassifiziert, indem den einzelnen Biotoptypen ein 
Biotopwert zugeordnet und dieser Biotopwert wiederum mit einer 5-stufigen Bedeutungsskala verknüpft 
wird. Demnach verfügen die im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen über folgende Bedeutung: 
 

Tab. 4: Bedeutung der Biotoptypen im Plangebiet 
Biotop-Code Biotoptyp Biotopwert Bedeutungsklasse 
41 Wirtschaftsgrünland  10 nachrangige Bedeutung 
42 Ruderalflur, Staudenflur 15 mittlere Bedeutung 
62 Baumreihe, weitständig (lückig), Laubmisch-

bestand 
23 hohe Bedeutung 

65 Feldhecke, Gebüsch 23 hohe Bedeutung 
81 Acker, intensive Nutzung  6 geringe Bedeutung 
951 Verkehrsfläche, sonstige Straße, teilversie-

gelt 
2 geringe Bedeutung 

 
 

 
Abb. 1: Aussichtspunkt Baeyerhöhe mit Triangulationssäule 

 
Abb. 2: Feldweg mit einseitiger Baumreihe  
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Abb. 3: bestehende Windräder nordwestlich des B-Planes Abb. 4: Blick Richtung Röhrsdorf mit St. Bartholomäus-Kir-

che 

  
Abb. 5: Schmiedewalder Straße mit Blick zum B-Plangebiet Abb. 6: Blick von südlicher Teilfläche in Richtung der beste-

henden Windräder 
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Abb. 2: Karte Biotoptypenkartierung (nach Vorortbegehung 2020). 
 
Tierarten 
Für das Vorhaben wurde eine separater Artenschutzfachbeitrag von der EWS Consulting GmbH erar-
beitet, welcher als Fachgutachten in der Fassung vom Februar 2023 als Grundlage für die Bewertung 
des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt herangezogen wird. Um eine aktuelle Daten- 
und Beurteilungsbasis zur Avifauna im Gebiet zu bekommen, wurden in den Jahr 2021 und 2022 um-
fangreiche ornithologische Erhebungen durch die EWS Consulting GmbH durchgeführt. Die Ergebnisse 
sind im Faunistischen Gesamtbericht inklusive Artenschutzfachbeitrag aufgeführt und bewertet worden.  
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Während der ornithologischen Erhebungen wurden insgesamt 101 verschiedene Vogelarten nachge-
wiesen. In einer bereits 2020 durchgeführten Artenschutzuntersuchung von KÄSTNER 2020 wurden 71 
Vogelarten auf der Baeyerhöhe nachgewiesen. Insgesamt wurden von der EWS Consulting GmbH und 
KÄSTNER 113 Arten beobachtet. Davon sind 37 Arten Brutvögel im Untersuchungsgebiet und weitere 30 
Arten Brutvögel der Umgebung. Von den im Leitfaden für Windenergieanlagen im Freistaat Sachsen 
genannten windkraftsensiblen Vogelarten (SMEKUL 2021), konnten 16 Arten nachgewiesen werden. 
Von diesen Arten brüten nur der Rotmilan und der Baumfalke im Untersuchungsgebiet. 
 
Im Ergebnis wurden bei der Kartierung der Avifauna erwartungsgemäß naturschutz- und windkraftrele-
vante Arten im Untersuchungsraum festgestellt, jedoch meist mit verhältnismäßig geringen Aktivitäts-
dichten. Nur die Arten Rotmilan und Schwarzmilan waren häufig zu sehen und flogen regelmäßig in 
Rotorhöhe der geplanten Anlagen durch das Untersuchungsgebiet. Der Rotmilan brütet mit insgesamt 
drei Brutpaaren im UG und fliegt auf der Nahrungssuche häufig im Bereich des geplanten Windparks. 
 
Des Weiteren befindet sich das Untersuchungsgebiet in einem Vogelzugkorridor, den vor allem große 
Mengen an Kleinvögeln, aber auch zahlreiche Großvögel, durchziehen. 
 
Das Pangebiet weist neben der Bedeutung für die Avifauna ebenfalls eine Bedeutung für Fledermäuse 
auf. Die Erhebungen zur Fledermausaktivität erfolgten in den Jahren 2021 und 2022 zwischen April und 
November und deckten somit den gesamten Zeitraum ab, in welchem Fledermäuse hauptsächlich aktiv 
sind. Insgesamt konnten mit Hilfe von BatCorder-Messungen 22 verschiedene Fledermausarten auf der 
Baeyerhöhe bestimmt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich um die 20 in Sachsen 
vorkommenden Fledermausarten handelt und bei den beiden zusätzlichen Arten um Verwechslungen 
der Erkennungssoftware handelt.  
 
Zudem stellt das Plangebiet gemäß dem AFB je nach aktueller Anbaukultur einen Teillebensraum für 
Reptilien und ein Nahrungshabitat für Wirbellose dar. Dabei sind besonders die randlichen Strukturen 
von Bedeutung und weniger die intensiv genutzten Ackerflächen. Die Nutzung der Fläche durch Nager, 
Kleinsäuger und verwandte Artengruppen ist aufgrund fehlender Rückzugsmöglichkeiten ebenfalls eher 
im ruderalen Randbereich und den Gehölzen zu erwarten.  
 
Das Vorkommen von gewässergebunden lebenden Arten wurde im Vorhinein ausgeschlossen, da keine 
geeigneten Gewässerlebensräume innerhalb des Geltungsbereiches oder dem direkten Umfeld liegen. 
Eine Wanderung der Arten über das Gebiet ist unwahrscheinlich, da entsprechende Migrationsstruktu-
ren im Umfeld vorhanden sind und sich das Plangebiet nicht zwischen Teillebensräumen der Arten 
befindet. 
 
Im Zuge der Kartierungen erfolgte durch die EWS Consulting GmbH ein Nachweis eines Wolfes in der 
Nähe der Siedlung Sora, ein Vorkommen innerhalb des Plangebietes ist somit nicht auszuschließen.  
 
Insgesamt weist das Plangebiet für die meisten Artengruppen aufgrund der intensiven Ackernutzung 
eher eine untergeordnete Bedeutung als Lebensraum auf. Als Ausnahme sind hier Feldlerchen zu nen-
nen, welche innerhalb der Ackerflächen brüten und Greifvögel, welche die Ackerflächen als Nahrungs-
habitat nutzen. Für alle anderen Artengruppen sind lediglich lokal die ruderalen Säume oder randlichen 
Gehölzstrukturen von Bedeutung, da diese als Rückzugsraum oder Ausbreitungslinie dienen können. 
Für die Artengruppe der Fledermäuse sind besonders die Baumreihen als Leitlinien von Relevanz. Das 
Plangebiet wird lediglich als Korridor oder Transferraum genutzt.  
 
Pflanzenarten 
Innerhalb des Plangebietes wurden keine seltenen oder geschützten Pflanzenarten erfasst. Durch die 
intensive landwirtschaftliche Nutzung ist das Vorkommen seltener Pflanzenarten innerhalb des Plange-
bietes ausgeschlossen.  
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Biotopverbundfunktion 
Den Flächen im Geltungsbereich ist keine Biotopverbundfunktion durch entsprechende Fachkonzepte 
wie dem Regionalplan oder Kulturlandschaftskonzept Meißen zugewiesen. Die randlichen Gehölzstruk-
turen übernehmen jedoch eine wichtige Funktion für den Biotopverbund da sie die Strukturvielfalt der 
Landschaft bereichern und als extensive Strukturen ausgeprägt sind. Zudem stellen sie die einzigen 
Verbindungsstrukturen zu umliegenden Waldflächen und Gehölzbereichen dar und sind somit für die 
Insekten, Kleintiere und Wild bedeutsam. Im großräumigen Kontext besitzen die Flächen durch die 
Großräumigkeit der vorhandenen Ackerflächen jedoch keine hervorgehobene Bedeutung als Trittstein-
biotop oder Teillebensraum. 
 
Vorbelastungen  
Innerhalb des Plangebietes ist das Schutzgut Arten und Biotope lediglich durch die landwirtschaftliche 
Nutzung vorbelastet.  
 

2.5.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wird, wenn bei Nichtdurchführung 
der Planung die Nutzung der Landwirtschaftsflächen fortgesetzt wird, keine Veränderung des Umwelt-
zustandes erwartet. Die Gehölze und brachliegenden Flächen entwickeln sich gemäß der natürlichen 
Sukzession (z.B. Gehölzaufwuchs auf Ruderalfluren, Absterben von älteren, kranken Bäumen insbe-
sondere im Hinblick auf die tendenziellen Klimaveränderungen (längere Hitze- und Trockenperioden)). 
 
Aufgrund der Privilegierung von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ist die Errichtung 
von Einzelanlagen im Bereich der Baeyerhöhe genehmigungsfähig. Diese führt zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Arten- und Biotophaushaltes. Da es im Falle von Einzelgenehmigungen keine ein-
heitlichen Richtlinien für Optik und Bauweise gibt, können mitunter auch stärkere kumulative Effekte 
auftreten, die bei einheitlicher Regelung im B-Plan zu vermeiden sind.   
 

 erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Kompensation nach § 15 BNatschG für 
Einzelanlagen erforderlich, Beeinträchtigungen mit stärkerem Ausmaß als mit B-Plan, 
kein Gesamtkompensationskonzept, Ersatzzahlungen nach NatSchAVO möglich  

 

2.5.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kap. 2.2 sind für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt die Wirkfaktoren aa), bb), und cc) relevant. Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG erfolgt im Rahmen eines separaten Artenschutzfachbeitrages 
(EWS Consulting GmbH 2023, vgl. Anlage 2). 
 
Wirkfaktor aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten – bauzeit-
liche Flächeninanspruchnahme 
Eine bauzeitliche Flächeninanspruchnahme über die festgesetzten Baugebiets- und Verkehrsflächen ist 
nicht erforderlich. Temporär in Anspruch genommene Flächen werden nach Abschluss der Errichtung 
der Windenergieanlagen wieder der Landwirtschaft zugeführt bzw. in das Begrünungskonzept des Stan-
dortes integriert und durch entsprechende Pflegemaßnahmen in den Ausgangszustand zurückversetzt. 
 
Zusätzlich ist im Zuge der Errichtung der WEA der Bau von temporären Lager- und Montageflächen 
notwendig. Diese Bereiche werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder rekultiviert und in ihre ur-
sprüngliche landwirtschaftliche Nutzung überführt. Aufgrund des schnellen Regenerationsvermögens 
dieser Biotope wird der temporäre Verlust nicht als Eingriff gewertet. 
 
Gemäß des Artenschutzfachbeitrages wurde das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG für alle streng geschützten Arten ausgeschlossen. Da für die baubedingte Flächeninan-
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spruchnahme keine Flächen mit hervorgehobener Bedeutung für ubiquitäre Arten in Anspruch genom-
men werden und es sich lediglich um einen temporären Flächenentzug handelt, werden keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen erwartet.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten – bauzeit-
liche Störungen bzw. Emissionen 
Durch die Bauarbeiten kommt es zu zeitlich begrenzten Lärm- und u. U. zu Lichtemissionen. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass die zum Einsatz kommenden Baumaschinen dem Stand der Technik 
entsprechen und deren Intensität nicht wesentlich höher ist als die Intensität der bestehenden intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung. Störungsempfindliche Arten meiden von vornherein die Nähe von fre-
quentierten Bereichen. Die innerhalb des Plangebietes vorkommenden Arten sind unempfindlich ge-
genüber Störungen. 
 
Da auch ubiquitäre Arten, welche keine Berücksichtigung in der speziellen Artenschutzrechtlichen Prü-
fung fanden, im Plangebiet vorkommen und potenziell baubedingt auch gestört oder getötet werden 
können, wird für den Bau der Anlage eine Einschränkung der Zeiten für die Baufeldfreimachung vorge-
schlagen und als Textfestsetzung in den B-Plan aufgenommen. 
 
Das Beseitigen von Vegetationsbestand darf demnach nur in der Zeit zwischen 01. Oktober und 28. 
Februar durchgeführt werden. Außerhalb dieser Zeiten ist die Baufeldfreimachung nur unter Nachweis, 
dass sich keine besetzten Nester bzw. Brutstätten im Baufeld befinden und mit Zustimmung der zustän-
digen Naturschutzbehörde möglich. 
 
Mit der Maßnahme wird die Tötung/Verletzung von Brutvögeln und Reptilien im Sommerlebensraum 
sowie die Zerstörung von Gelegen im Zuge der Baufeldfreimachung vermieden. 
 

 bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswir-
kungen durch die Planung 

 
Wirkfaktor aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten – anlage-
bedingte Flächeninanspruchnahme  
Die durch den Bebauungsplan vorbereitete Neuanlage von fünf Windenergieanlagen inklusive Zuwe-
gung und Nebenanlagen betrifft geringwertige Biotopstrukturen ohne Vorkommen von seltenen Arten. 
Die größtenteils als Intensivacker ausgeprägten Flächen werden durch die Anlage des Windparks im 
Umfang von ca. 15.250 m² in Anspruch genommen. Der dauerhafte, anlagebedingte Verlust von Acker-
flächen stellt einen kompensationspflichtigen Eingriff nach BNatSchG dar. 
 
Die genaue Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist dem Kapitel 3.1 zu entnehmen. 
 
Durch die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme gehen keine wertvollen Lebensräume ubiquitärer 
Arten verloren. Es werden keine Flächen mit besonderer Habitatfunktion für die Anlage der Windener-
gieanlagen beansprucht. Der absolute Lebensraumverlust von ca. 15.250 m² kann von den Arten tole-
riert werden, da im großen Umfang gleich ausgestattete Flächen im Umfeld verleiben. Für die Errichtung 
der Zuwegung sind vereinzelt Gehölzfällungen erforderlich. Durch die Fällung außerhalb der Brutzeiten 
kann das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen ausgeschlossen werden. Trotzdem 
stellt die Fällung einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Arten & Biotope dar, Zudem werden die zu 
fällenden Gehölze durch die Neupflanzung von Gehölzreihen ausgeglichen.  
 
Die Inanspruchnahme der Flächen als Teil des Nahrungshabitates der Avifauna ist nicht erheblich, da 
sich die Nahrungshabitate der Vögel über mehrere Hektar erstrecken, im Sondergebiet nur punktuell 
Flächen überbaut werden und im Umfeld ausreichend Flächen mit entsprechender Eignung zur Verfü-
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gung stehen. Aufgrund der weiträumigen umgebenden Acker- und Grünlandflächen ist die Inanspruch-
nahme nicht erheblich. Auch nach Bau und Inbetriebnahme der Windenergieanlagen besteht für Klein-
tiere weiterhin die Möglichkeit der Besiedelung bzw. Nutzung der Fläche. Durch die Entwicklung von 
wegebegleitenden Gehölzstrukturen kann das Nahrungsangebot auf der Fläche bei Umsetzung der 
Planung sogar gesteigert werden. 
 

 erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung, Kompensationsmaßnahmen erfor-
derlich 

 
Wirkfaktor aa) Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten – Zer-
schneidung funktionaler Zusammenhänge  
Durch das Vorhaben werden fünf punktuelle Standorte in Anspruch genommen, es erfolgt keine Ein-
zäunung oder sonstige Abgrenzung des Sondergebietes. Die landwirtschaftliche Nutzung auf den nicht 
bebauten Flächen wird wie im Bestand fortgesetzt. Die Flächen sind somit weiterhin für alle bodenge-
bunden lebenden Tierarten nutzbar, eine Zerschneidung von Teillebensräumen findet nicht statt, be-
deutende Migrationsstrukturen sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht bekannt, die randstrukturen 
bleiben erhalten.  
 
Für die Avifauna stellt der Bau und Betrieb der Windenergieanlagen eine Zerschneidung von Transfer-
korridoren von Klein- und Großvögeln dar. Fledermäuse sind ebenfalls in Tranferkorridoren betroffen. 
Um die Zerschneidung essenzieller Flugrouten durch den Bau und Betrieb der Anlagen zu vermeiden, 
werden kamerabasierte Abschaltsysteme verwendet, die mittels Kamera und/oder Radarsystem Einzel-
tiere und Vogelgruppen erkennen und im Bedarfsfall die Anlagen auf Trudelbetrieb umstellen um so 
Kollisionen verhindern zu können. Damit bleiben die Flugrouten für den Klein- und Großvogelzug auch 
weiterhin ohne Gefährdung nutzbar.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung  
 
Wirkfaktor bb) Nutzung natürlicher Ressourcen, unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit 
dieser  
Durch die Inanspruchnahme von Ackerflächen werden für das Vorhaben keine naturnahen, unbelaste-
ten Flächen überplant. Es findet lediglich eine punktuelle Flächeninanspruchnahme statt, der Großteil 
der Flächen im Sondergebiet wird auch weiterhin ackerbaulich genutzt.  Somit ist die Inanspruchnahme 
natürlicher Ressourcen sehr gering und auf den bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen nicht 
dauerhaft und die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressource somit nicht gefährdet.  

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor cc) – Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  
 
Insbesondere während der Brut- und Fortpflanzungszeit reagieren Tierarten empfindlich auf Störungen. 
Baubedingt sind daher Meidereaktionen durch mobile Arten z. B. Säugetiere oder Vögel zu erwarten, 
die jedoch nur den Nahbereich betreffen. Baubedingte Störungen der Tierwelt durch Lärm und 
Bewegungsunruhe (z. B. durch Baustellenverkehr) sind nur temporär, dadurch haben sie eine geringe 
Auswirkungsintensität.  
 
Aufgrund der Vorhabensmerkmale sowie der vorliegenden Standortverhältnisse und Biotopstrukturen 
ist betriebsbedingt insbesondere eine Betroffenheit von europäischen Vogelarten und Fledermäusen 
durch die Schlag- und Scheuchwirkung der Windenergieanlagen zu erwarten. Dies wurde in einem se-
paraten Artenschutzgutachten der EWS Consulting GmbH (2023) untersucht.  
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Im Artenschutzgutachten wurden keine weiteren geschützten Tier- oder Pflanzenarten oder Lebens-
räume festgestellt, für welche das Vorhaben einen (erheblich) negativen Eingriff darstellen würde. Die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Emissionen auf die Schutzgüter der weitverbreiteten Tiere (ohne 
Vögel und Fledermäuse), Pflanzen und (deren) Lebensräume werden als vernachlässigbar eingestuft. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung, bei Umsetzung der konflikt-
vermeidenden Maßnahmen  

 
2.5.4 Artenschutzrechtliche Beurteilung  

Gemäß § 44 BNatSchG sind bei Eingriffsvorhaben nach BNatSchG und bei Vorhaben im Sinne des 
§ 18 Absatz 2 Satz 1 BNatSchG (=Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, 
während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB) 

- die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie,  
- Arten des Artikel 1 der Vogelschutzrichtlinie (Europäische Vogelarten) sowie  
- die national geschützten Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

erfasst sind,  
hinsichtlich des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG (Verbot der „Verletzung/Tö-
tung“, Verbot der „Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ und Verbot der „erheblichen 
Störung“) zu prüfen.  
 
Die Prüfung wurde im separaten Artenschutzfachbeitrag der EWS Consulting GmbH, 2023 durchge-
führt. 
 
Im Artenschutzfachbeitrag wird konstatiert, dass potentielle Verletzungen oder sogar Tötungen von Tie-
ren unterschiedlichster Taxa bzw. verschiedenster systematischer Gruppen, durch Baumaschinen und 
insbesondere Baufahrzeuge nicht grundsätzlich auszuschließen sind. Durch die geringe Fahrgeschwin-
digkeit der Baufahrzeuge im Baustellenbereich des gegenständlichen Windparks wird dieses Risiko mi-
nimal gehalten. Die Gefahr einer Kollision mit einer Baumaschine ist durch das Bauvorhaben nicht maß-
geblich erhöht. Die Störwirkung tritt in einer Intensität auf, welche über das Ausmaß der normalen forst- 
und landwirtschaftlichen Bewirtschaftung geplanter Weise nicht hinausgehen wird und somit keine er-
höhte Gefahr für Säugetiere darstellt. Hinzu kommt, dass keine FFH-Lebensräume durchfahren werden, 
sodass von Kollisionen mit geschützten Säugetierarten (wie Biber, Fischotter, Wolf, Luchs, Wildkatze 
und Haselmaus) nicht auszugehen ist, zumal es sich um weitestgehend scheue Tierarten handelt. 
 
Sowohl für den Rotmilan als auch für den Kleinvogelzug ergibt sich ein erheblicher Eingriff durch den 
Bau und den Betrieb des geplanten Windparks. Daher müssen für den Rotmilan und für Zugvögel um-
fangreiche Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahmen umgesetzt werden (siehe Tabelle 5). Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen, vor allem bezogen auf das häufige Auftreten des Rotmilans im Unter-
suchungsgebiet, sind zur Vermeidung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG un-
umgänglich. 
 
Insgesamt wird für die Avifauna eingeschätzt, dass bei Umsetzung des umfangreichen Pakets an Ver-
meidungs- und Verringerungsmaßnahmen, die Errichtung des Windparks Baeyerhöhe für die festge-
stellten Vogelarten und deren Raumnutzung zu keiner signifikanten Erhöhung des individuellen Morta-
litätsrisikos führen wird. Störungen sind in erheblichem Ausmaß nach bisherigen Erkenntnissen für die 
im gegenständlichen WEAs nicht zu erwarten und es bzw. wird nicht mit einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der „lokalen Populationen“ infolge von Störungen gerechnet. Zudem kann festge-
halten werden, dass für die relevanten Vogelarten, nicht mit einer Beschädigung oder Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu rechnen ist und auch nicht mit maßgeblichen Funktionsverminde-
rungen oder gar Funktionsverlusten dieser Stätten. 
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Für die Artengruppe der Fledermäuse sind Abschaltalgorithmen vorgesehen, welche die negativen Aus-
wirkungen infolge von Kollisionen (und Barotrauma) an den geplanten Windenergieanlagen auf ein ge-
ringes bis vernachlässigbares Ausmaß reduzieren werden. Eine indirekte Beeinträchtigung von Lebens-
räumen (Jagdhabitate, Quartierbäume, u. Ä.) ist durch die ausschließliche Inanspruchnahme intensiv 
genutzter Ackerflächen in erheblichem Ausmaß nicht zu erwarten. Die zu fällenden Einzelbäume wer-
den vor der Fällung auf Fledermäuse bzw. Quartiere hin untersucht, vorgefundene Fledermäuse werden 
umgesiedelt und vorhandene Quartiere adäquat ersetzt. Das Tötungsrisiko wird somit unter die Erheb-
lichkeitsschwelle gesenkt, der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeglichen.  
 
Über die erforderlichen konfliktvermeidenden Maßnahmen hinaus werden im Artenschutzfachbeitrag 
weitere Maßnahmen empfohlen, die zur Beweissicherung und Kontrolle der Konfliktvermeidungsmaß-
nahmen dienen: 
 
Mindestens 3 Monate vor Baubeginn ist ein konkretisiertes, von einem technischen Büro für Biologie 
ausgearbeitetes, Maßnahmenkonzept vorzulegen, in welchem die geplanten Flächen für die Einzel-
baum-Nachpflanzungen dargestellt und beurteilt werden (Lage der Fläche, aktuelle Nutzung, Potential 
für die Eignung für Nachpflanzung). 
 
Für die Bauphase (und deren Vorbereitung) muss eine ökologische Bauaufsicht bestellt werden, welche 
den Bau des Windparks, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung naturschutzfachlich relevanter 
Auflagen und die Umsetzung der Maßnahmen, zu überwachen hat. 
 
Langfristiges Monitoring: 

1) Während der Erntephase ist zu kontrollieren, ob während Mahd, Umbruch oder Ernte (Kriterien 
siehe Punkt 5.4.1.3, ab einer Bewirtschaftungsfläche von einem Hektar oder größer, im Umkreis 
von 300 Meter um die WEA) die betroffene Windkraftanlage entsprechend ausgeschaltet ist 
und diese Maßnahme als erfüllt anzusehen ist.  

2) Es muss das Vorhandensein eines technischen Systems zur Abschaltung der Windkraftanlagen 
bei Kollisionsgefahr einer prioritären Art überprüft werden und bestimmt werden, ob diese Maß-
nahme als erfüllt anzusehen ist. 

3) Es muss das Vorhandensein eines Fixbeam-Radars zur Erfassung der Zugvogeldichte über-
prüft werden und bestimmt werden, ob diese Maßnahme als erfüllt anzusehen ist. 

 
Folgende Intervalle sind für das Monitoring vorgesehen: 
Jährlich in den Jahren 1 bis 5 nach Errichtung der WEAs 
Beginnend mit Jahr 7 nach der Errichtung der WEAs: Alle 3 Jahre bis zum Betriebsende der WEAs 
(Monitoring und Bericht für Jahr 7, Jahr 10, Jahr 13, …).  
 
Die Ergebnisse des Monitorings müssen in Form eines Berichts der Unteren Naturschutzbehörde vor-
gelegt werden.  
 
Tab. 5: konfliktvermeidende Maßnahmen  

Kürzel Lage Beschreibung der Maßnahme Zielart/ -gruppe 
KVM 1 
(5.4.1.1 
ASB) 

Windenergiean-
lagen  

Einrichten eines Technischen Systems zur ereignisbezogenen Abschaltung 
für den Rotmilan 
Für den geplanten Windpark sind kamerabasierte Abschaltsysteme zu verwenden, 
die mittels Kamera und/oder Radarsystem Einzeltiere und Vogelgruppen erkennen 
und im Bedarfsfall die Anlagen auf Trudelbetrieb umstellen um Kollisionen zu ver-
hindern.  
In Deutschland ist derzeit nur das System Identiflight zur Absenkung des Kollisions-
risikos validiert. Für jede Windenergieanlage muss ein eigenes Technisches Sys-
tem zur ereignisbezogenen Abschaltung auf der Kranstellfläche oder in deren un-
mittelbarer Umgebung errichtet werden. Die Umsetzung der Maßnahme obliegt 

Vögel (insbesondere 
Rotmilan) 
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Kürzel Lage Beschreibung der Maßnahme Zielart/ -gruppe 
dem jeweiligen Anlagenbetreiber und ist in der Genehmigungsplanung zu konkreti-
sieren.  
Mit der Maßnahme wird vermieden, dass der Rotmilan, oder anderen Vogelarten, 
durch Kollision mit einem Rotorblatt getötet oder verletzt werden und somit die Ver-
botstatbestände nach § 44 BNatSchG eintreten.  

KVM 2 
(5.4.1.2 
AFB) 

Geltungsbereich 
des B-Planes 

Abschaltung von WEA bei Bewirtschaftungs- und Bodenbearbeitungsereig-
nissen 
Bei sämtlichen Bewirtschaftungsereignissen wie Mahd, Umbrechen oder Ernte ist 
ab einer Bewirtschaftungsfläche von einem Hektar oder größer, im Umkreis von 
300 Meter um die WEA, die betroffene Anlage bzw. die betroffenen Anlagen am 
Tag der Bewirtschaftung und an den beiden Folgetagen von 30 Minuten vor Son-
nenaufgang bis 30 Minuten nach Sonnenuntergang außer Betrieb sein, damit Kolli-
sionen mit den nahrungssuchenden Greifvögeln und Störchen verhindert werden. 
Die Maßnahme ist durch vertragliche Vereinbarungen mit den Flächenbewirtschaf-
tern zu sichern.  
 
Die Maßnahme dient der Verringerung des Tötungs- und Verletzungsrisikos durch 
die Abschaltung der Anlagen zu Zeiten in denen besonders für Greifvögel eine sehr 
hohe Lockwirkung und somit Kollisionsgefahr besteht.  

Vögel (insbesondere 
Greifvögel) 

KVM 3 
(5.4.1.3
AFB) 

Geltungsbereich 
des B-Planes 

Errichtung eines Fixbeam-Radars 
Zur Erhebung des Vogelzuges ist an jeder Windenergieanlage ein Fixbeam-Radar, 
möglichst in Rotorhöhe, mindestens jedoch so, dass eine Erfassung der ziehenden 
Zugvögel bis zu einer Flughöhe von 200 m gewährleistet ist, zu installieren. Die An-
lagen müssen im Falle einer hohen gemessen Durchzugsrate bis zum Nachlassen 
des starken Vogelzuges, abgeschaltet werden. Als hohe Durchzugsrate wird eine 
MTR von 50 (also 50 ziehende Vögel innerhalb eines Kilometer innerhalb 1 Stunde) 
festgelegt (siehe Liechti et al. 2013). Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist der 
jeweilige Anlagenbetreiber verantwortlich. 
 
Mit der Umsetzung dieser Maßnahme kann das Kollisionsrisko für Zugvögel soweit 
gesenkt werden, dass das keine signifikant höhere Sterblichkeit der Arten zu erwar-
ten ist.  

Vögel (insbesondere 
Kleinvögel) 

Hinweis 
(5.4.1.4 
ASB) 

Geltungsbereich Feldlerchenmonitoring  
Da für die Feldlerche aufgrund ihrer Häufigkeit (im Bereich um die Anlagen wurden 
einige Feldlerchenreviere festgestellt, diese werden in der untenstehenden Tabelle 
dargestellt) und ihrer Kollisionsgefährdung eine mittlere Eingriffserheblichkeit beste-
hen bleibt, muss nach dem Errichten der Anlagen ein Feldlerchenmonitoring durch-
geführt werden. Dazu muss der Bereich im Umkreis von 200 Meter um die jeweilige 
Anlage untersucht werden. Dieses Monitoring muss vor Errichtung der Anlagen 
starten und nach Anlagenerrichtung über 5 weitere Brutsaisonen laufen. Dieses 
Monitoring muss in Abstimmung mit der Unterer Naturschutzbehörde durchgeführt 
werden. Danach muss der Unteren Naturschutzbehörde ein Bericht mit den Ergeb-
nissen des Monitorings vorgelegt werden.  

WEA 
Feldlerchenreviere 
100m um WEA 200 m um WEA 

BH 1 1 Revier 2 bis 3 Reviere 
BH 2 1 bis 2 Reviere 3 bis 5 Reviere 
BH 3 2 Reviere 3 bis 4 Reviere 
BH 4 1 bis 2 Reviere 2 bis 4 Reviere 
BH 5 0 Reviere 1 bis 2 Reviere 

Tabelle: Darstellung der 2022 festgestellten Feldlerchenrevieren im Abstand von 
100 bzw. 200m um die geplanten WEA 
Im Fall festgestellten Abnahme der Brutreviere pro Anlagenstandort ist die weitere 
Vorgehensweise mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.  
Für das Durchführen des Monitorings sowie für das Umsetzen etwaiger Maßnah-
men sind die jeweiligen Anlagenbetreiber verantwortlich. 

Feldlerchen 
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Kürzel Lage Beschreibung der Maßnahme Zielart/ -gruppe 
KVM 4 
(6.4 
ASB) 

Geltungsbereich  Abschaltalgorithmus für Fledermausaktivitäten  
Im ersten Betriebsjahr ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde der 
etablierte, in Sachsen übliche Abschaltalgorithmus einzuhalten.  
Mit Beginn der Bauphase sind Erfassungen von Fledermausaktivitäten in Rotor-
höhe durchzuführen um mittels ProBat einen individuellen Abschaltalgorithmus zu 
berechnen und ab dem zweiten Betriebsjahr anzuwenden. Durch Gondelmonitoring 
ist der berechnete Algorithmus in den folgenden Jahren entsprechend der gemes-
senen Aktivitäten kontinuierlich anzupassen.  
Mit der Maßnahme wird die Verletzung und Tötung von Fledermäusen während ih-
rer Aktivitätszeit vermieden. 

Fledermäuse  

KVM 5 
(6.4 
und 7.5 
ASB) 

Geltungsbereich Kontrolle der zu fällenden Bäume für die Zuwegung  
Vor der Fällung müssen die für die Erstellung der Zuwegung zu fällenden Bäume 
durch einen von der Unteren Naturschutzbehörde autorisierten Fachgutachter auf 
das Vorkommen von xylobionten Käferarten (Eremit) und Quartiere der Fleder-
mäuse kontrolliert werden. 
Vorgefundene Quartiere (wie Baumhöhlen) sind adäquat zu ersetzen, etwa durch 
geeignete (Ganzjahres-)Ersatzquartiere, welche in der Umgebung aufgehängt wer-
den. Angetroffene Individuen sind durch einen Fledermausexperten im Vorfeld der 
Fällung ebenfalls in geeignete (Ganzjahres-)Ersatzquartiere in der Nähe überzusie-
deln. 
Im Fall des Vorhandenseins von Eremitbrutstätten ist die weitere Vorgehensweise 
mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen.  
Die Fällarbeiten von Bäumen mit Höhlen, Spaltenquartierpotenzial und Verdacht 
auf Eremitenvorkommen dürfen nur unter Aufsicht eines Fachgutachters umgesetzt 
werden. 
Die Baumkontrolle ist unter Angabe der verloren gehenden Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten gegenüber der unteren Naturschutzbehörde schriftlich zu dokumentie-
ren und innerhalb von 2 Wochen nach Fällung der unteren Naturschutzbehörde 
vorzulegen. 
Mit der Maßnahme kann die Entnahme und Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Arten vermieden werden, im Falle der xylobionten Käfer kann 
ebenfalls die Tötung von Individuen vermieden werden.  

Fledermäuse und xy-
lobionte Käferarten 
(Eremit) 

KVM 6 
(7.5.2 
ASB) 

Geltungsbereich 
und Gemeinde-
gebiet 

Ersetzen von Einzelbäumen  
Für die zu Zwecken der Zuwegung zu fällenden Bäume sind Ersatzpflanzungen 
vorzusehen. Bei Gehölzen bis 10,5 cm BHD ist pro zu fällendem Baum ein Ersatz-
baum zu pflanzen, bei Gehölzen über 10,5 cm BHD sind drei Ersatzpflanzungen 
vorzusehen.  

baumbewohnende Ar-
ten 

 

2.5.5 Prüfung der Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete 

§ 33 Abs. 1 BNatSchG verbietet jegliche Veränderungen und Störungen, die zu einer erheblichen Be-
einträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-
geblichen Bestandteilen führen können. Um festzustellen, ob Beeinträchtigungen des Schutzzwecks 
und der Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten durch die Planung hervorgerufen werden können, 
ist zunächst eine grobe Vorprüfung durchzuführen, in welcher anhand von vorhandenen Unterlagen zu 
Vorkommen von Arten und Lebensräumen sowie akzeptierten Erfahrungswerten zur Reichweite und 
Intensität von Beeinträchtigungen überschlägig zu prognostizieren, ob erhebliche Beeinträchtigungen 
des Natura 2000-Gebietes durch das Bauvorhaben möglicherweise eintreten könnten oder aber offen-
sichtlich ausgeschlossen werden können. Sollten die vorhandenen Unterlagen nicht ausreichend diffe-
renziert oder spezielle Fachkenntnisse erforderlich sein, um erhebliche Beeinträchtigungen ausschlie-
ßen zu können, sind vertiefende Untersuchungen und die Durchführung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 
 
Westlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich das FFH-Gebiet Nr. 171 „Trie-
bischtäler“. Der Mindestabstand des europäischen Schutzgebietes zur Sondergebietsfläche der Teilflä-
che B des Bebauungsplans beträgt ca. 1.820 m. Der Mindestabstand zwischen Sondergebietsfläche 
Teilfläche A und FFH-Gebiet beträgt ca. 2.230 m. 
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Das FFH-Gebiet Nr. 171 „Triebischtäler“ umfasst Täler der Großen und Kleinen Triebisch sowie zahl-
reiche Seitentäler (teils als Kerbtäler ausgebildet) mit naturnahen Fließgewässerabschnitten, Talwiesen, 
Auwäldern, in den Hangbereichen Laubwälder und Felsen. Die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes um-
fassen 11 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie sowie folgende Arten des Anhangs II der 
FFH-Richtlinie: Fischotter (Lutra lutra), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Großes Mausohr (My-
otis myotis), Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), Mopsfledermaus (Barbastella barbastel-
lus), Kammmolch (Triturus cristatus), Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia), Spanische Flagge (Eu-
plagia quadripunctaria), Eremit (Osmoderma eremita), Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum rogeri). 
 
Fast deckungsgleich zum FFH-Gebiet Nr. 171 wurde das Europäische Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) 
Nr. 27 „Linkselbische Bachtäler“ ausgewiesen. Zwischen diesem und der Sondergebietsfläche der Teil-
fläche B beträgt der Mindestabstand ca. 1.400 m. Der Mindestabstand zwischen Sondergebietsfläche 
Teilfläche A und SPA-Gebiet beträgt ca. 1.770 m. 
 
Im Vogelschutzgebiet „Linkselbische Bachtäler“ kommen folgende Brutvogelarten nach Anhang I 
der Europäischen Vogelschutzrichtlinie und der Kategorien 1 und 2 der „Roten Liste Wirbeltiere“ Sach-
sen (Stand 1999) vor:  Baumfalke (Falco subboteo), Eisvogel (Alcedo atthis), Grauspecht (Picus canus), 
Neuntöter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Seeadler (Haliaetus albicilla), Sperbergrasmücke 
(Sylvia nisoria), Weißstorch (Ciconia ciconia), Wendehals (Ciconia ciconia), Wespenbussard (Pernis 
apivoris). Das Gebiet ist auch für einen repräsentativen Mindestbestand der folgenden Brutvogelarten 
im Freistaat Sachsen besonders bedeutsam: Eisvogel, Neuntöter, Rotmilan, Schwarzspecht und Wes-
penbussard.  
 
Es erfolgt keine direkte Flächeninanspruchnahme der Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan. 
Auch mit baubedingten Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete ist aufgrund des Mindestabstan-
des von ca. 1.400 m zum B-Plan-Gebiet nicht zu rechnen. Beeinträchtigungen über den Gewässerpfad 
können ebenfalls ausgeschlossen werden. Hinsichtlich betriebsbedingter Auswirkungen ist für die Arten 
des Vogelschutzgebietes sowie für die Fledermausarten des FFH-Gebietes eine Betroffenheit grund-
sätzlich möglich, die Prüfung im Rahmen der Ausweisung des Vorranggebietes im Regionalplan ergab 
jedoch keine hohe Konfliktintensität.  
 
Hinsichtlich der Artengruppe der Fledermäuse gelten nach aktuellem Wissensstand einige Arten als 
windkraftempfindliche Arten (Breitflügelfledermaus, Großer und Kleiner Abendsegler, Mückenfleder-
maus, Nordfledermaus, Rauhautfledermaus, Zweifarbfledermaus, Zwergfledermaus)4. Darunter fallen 
die für das FFH-Gebiet „Triebischtäler“ genannten Anhang II-Fledermausarten (Bechsteinfledermaus, 
Großes Mausohr, Kleine Hufeisennase, Mopsfledermaus) nicht. Für diese wird eingeschätzt, dass kein 
erhöhtes Kollisionsrisiko gegenüber Windenergieanlagen besteht. Die vier Arten jagen alle bevorzugt in 
Wäldern bzw. gehölzreichen Biotopen. Das Plangebiet hingegen ist durch monotone Ackerflächen ge-
kennzeichnet. Der Abstand zu den nächsten Waldgebieten bzw. linearen Gehölzstrukturen beträgt ca. 
100 m. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Plangebiet, insbesondere die Ackerflächen, 
nicht als Verbundkorridor für die genannten Arten fungiert, weil diese stark strukturgebunden fliegen 
und Gehölze für Flüge zwischen Quartier und Nahrungshabitat und für saisonale Flüge als Leitlinie 
nutzen.  
 
Die Natura-2000-Belange wurden bereits auf regionalplanerischer Ebene in die Abwägung eingestellt 
und bei der Festlegung des Vorrang- und Eignungsgebietes Windenergienutzung Baeyerhöhe beachtet. 
Das Kapitel 5.1.1 des Regionalplanes ist nach dem Urteil vom 11.05.2023 des OVG Bautzen (Az. 1 C 
72/20) zwar rechtswidrig und unwirksam, die theoretischen Überlegungen sind jedoch fachlich stimmig 
und können daher zur Bewertung herangezogen werden. Für die Windpotenzialfläche Baeyerhöhe 
wurde hinsichtlich der Natura 2000-Gebiete eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen festgestellt: 
 

 
4 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020: Umweltbericht zur 2. Gesamtfortschreibung des Regional-
plans 
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„Im Anhang II der FFH-Richtlinie sind 'Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für 
deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen' aufgelistet. Alle planungsre-
levanten Fledermausarten sind aber nicht im Anhang II benannt, sondern in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeführt. Diese planungsrelevanten Fledermausarten kommen daher im 
Schutzzweck der FFH-Gebiete regelmäßig nicht vor. Demzufolge kann es nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen des Schutzzweckes eines FFH-Gebietes kommen.“ 
 
„Die Windpotenzialfläche „Baeyerhöhe" beinhaltet eine Erweiterung bereits bestehender Anlagen und 
liegt in ausreichender Entfernung zum SPA-Gebiet „Linkselbische Bachtäler" (minimaler Abstand 1,5 
km). Somit wird der Mindestabstand der Windpotenzialfläche bezogen auf potenzielle Habitatflächen für 
die meisten prüfrelevanten Arten des SPA-Gebietes eingehalten. Aufgrund bereits bestehender Anla-
gen sowie der Nähe zur Autobahn unterliegt der Standort einer Vorbelastung, so dass eine Ansiedlung 
von sehr störungsempfindlichen Arten wie Schwarzstorch und Seeadler nicht anzunehmen ist. Eine 
Betroffenheit bedeutender Zug- und Rastflächen kann nicht prognostiziert werden. Bezüglich einer SPA-
Verträglichkeit lässt sich eine geringe Konfliktintensität prognostizieren." 
 

 Mit dem Vorhaben „Windenergie WI02 Baeyerhöhe“ sind keine erheblichen Beeinträch-
tigungen des Schutzzwecks und der Erhaltungsziele der FFH-Gebiete „Triebischtäler“ 
sowie des SPA-Gebietes „Linkselbische Bachtäler“ zu prognostizieren. 
 

2.6 Schutzgut Fläche  

2.6.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Ausgangszustand und Bewertung  
Das Schutzgut Fläche liegt innerhalb des Plangebietes in überwiegend unversiegeltem Zustand vor. Es 
handelt sich hierbei größtenteils um ackerbaulich genutzte Flächen sowie randliche Gehölzstrukturen 
und Laubbaumreihen entlang der Feld- und Wirtschaftswege. In versiegeltem oder teilversiegeltem Zu-
stand liegen im Plangebiet derzeit ausschließlich die vorhandenen (Rad-) Wegeverbindungen entlang 
der westlichen und nördlichen Plangebietsgrenze (Alter Viehweg und Zur Baeyerhöhe) sowie der Fuß-
weg zur Bayerhöhe selbst vor.  
 
Vorbelastungen  
Es liegen keine über die bestehenden Versiegelungen der Wege hinausgehende Vorbelastungen vor.  
 

2.6.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

In Bezug auf das Schutzgut Boden wird sich bei Nichtdurchführung der Planung keine Veränderung 
gegenüber dem Bestand ergeben, wenn die landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt wird. Lediglich der 
geplante Wasserhochbehälter der Wasserversorgung Brockwitz-Rödern GmbH wird als bauliche An-
lage zu einer kleinteiligen Neuversiegelung von Flächen führen.  
 
Es ist jedoch die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes 
Windenergie als privilegierte Vorhaben nach § 35 (1) BauGB genehmigungsfähig, wodurch zwangsläu-
fig Landwirtschaftsflächen verloren gehen. Im Rahmen des B-Planes werden Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Flächeninanspruchnahme festgesetzt, welche ohne die Planung nicht wirksam sind. Somit 
kommt es zu einer höheren Inanspruchnahme von Flächen, da z.B. dann kein effizientes Gesamt-Er-
schließungskonzept vorliegt.  
 

 erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Beeinträchtigungen mit stärkerem Aus-
maß als mit B-Plan  
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2.6.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 sind für das Schutzgut „Fläche“ die Wirkfakto-
ren aa) und bb) relevant.  
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten – bau-
zeitliche Flächeninanspruchnahme  
Eine bauzeitliche Bodeninanspruchnahme über die festgesetzten Baugebiets- und Verkehrsflächen hin-
aus ist nicht erforderlich. Außerdem wird davon ausgegangen, dass ausschließlich bauzeitlich in An-
spruch genommene Plangebietsbereiche nach Abschluss der Bauphase rekultiviert und in das Begrü-
nungskonzept des B-Planes einbezogen werden bzw. wieder in die landwirtschaftliche Nutzung über-
führt werden.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung  
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten – anla-
gebedingte Flächeninanspruchnahme  
Die Flächeninanspruchnahme kann nicht durch die Wahl eines alternativen, bereits versiegelten Stan-
dortes vermieden werden, da innerhalb des Gemeindegebietes Klipphausen keine geeigneten Alterna-
tivstandorte für die Entwicklung eines Windparks dieser Größe zur Verfügung stehen Die Ausweisung 
von Vorrang- und Eignungsgebiete Windenergie basiert auf einer im Rahmen der Aufstellung des Re-
gionalplans erfolgten umfassenden Prüfung von Standortalternativen. Die Neuversiegelung von Flächen 
wird im Schutzgut Boden berücksichtigt.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor bb – Nutzung natürlicher Ressourcen, unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen 
Das Schutzgut Fläche liegt in endlicher Verfügbarkeit vor. Der Flächenverbrauch in Deutschland, be-
sonders von landwirtschaftlichen Nutzflächen, liegt noch immer deutlich über den von der Bundesregie-
rung angestrebten Bereichen. Für das Vorhaben wird eine landwirtschaftliche Fläche in Anspruch ge-
nommen, da diese unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen zu Wohngebäuden im planungs-
rechtlichen Innen- bzw. Außenbereich die größte zusammenhängende Fläche. Somit ist keine zumut-
bare Alternative für den geplanten Standort gegeben. Mit der Inanspruchnahme einer Landwirtschafts-
fläche wird vermieden, dass naturnahe, unbelastete Flächen in Anspruch genommen werden.   
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
 
2.7 Schutzgut Boden  

2.7.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Ausgangszustand und Bewertung  
Das Plangebiet liegt größtenteils im östlichen Zipfel des Naturraumes Mulde-Lösshügelland, die nördli-
chen Teile des Plangebietes sind dem Mittelsächsischen Lösshügelland, ebenfalls ganz im Osten, zu-
gehörig. Landschaftsprägend für das Mulde-Lösshügelland sind flachwellige bis hügelige Hochflächen 
mit Decken aus lössartigen Sedimenten (v. a. Lösslehm) mit Mächtigkeiten zwischen 2 und 5 m, stel-
lenweise bis zu 10 m.5 Die Landschaft des mittelsächsischen Lösshügellandes umfasst das Kerngebiet 
des sächsischen Lössgefildes. Prägend sind Lössauflagen von mehreren Metern, an Talhängen und 
Reliefschwellen auch mit Mächtigkeiten zwischen 10 und 20 m.6 
 

 
5 LfULG: Fachbeitrag zum Landschaftsprogramm –Naturraum und Landnutzung –Steckbrief „Mulde-
Lösshügelland“, ohne Jahr. 
6 LfULG: Fachbeitrag zum Landschaftsprogramm –Naturraum und Landnutzung –Steckbrief „Mittel-
sächsiches Lösshügelland“, ohne Jahr. 
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In der Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) vom 
06.05.2021 zu den Belangen geologische Hinweise und geogene Gefahren gab es keine Einwände 
gegenüber dem Vorhaben. Es wurden Hinweise zur Beachtung der im Plangebiet befindlichen Abfluss-
bahnen und der aus den Bodenverhältnissen bedingten erhöhten Gefahr durch Wassererosion ange-
braucht.  
 
Gemäß Bodenübersichtskarte des Freistaates Sachsen sind  im Plangebiet die in nachfolgender Tabelle 
aufgeführte Leitbodenformen vertreten: 
 

• Braunerde-Parabraunerde aus periglaziärem Grus führendem Schluff über periglaziärem 
Schluffgrus (ca. 70 % des Teilbereichs A) 

• Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziärem Schluff (ca. 30 % des Teilbereichs A und 25 % 
des Teilbereichs B) 

• Kolluvisol aus umgelagertem Grus führendem Schluff (ca. 75 % des Teilbereichs B). 
 
Die nachfolgenden Aussagen zur Bewertung der Böden basieren auf den Bodenfunktionenkarten des 
Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Verbindung mit dem „Bodenbe-
wertungsinstrument Sachsen“ (2009). 
 

                                             Bodentyp 
Bodenfunktion 

Braunerde-Parabraunerde Parabraunerde- 
Pseudogley 

Kolluvisol 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit mittel sehr hoch sehr hoch 

Wasserspeichervermögen mittel sehr hoch sehr hoch 

Filter und Puffer für Schadstoffe mittel hoch mittel 

Empfindlichkeit durch Stoffeinträge nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden 
Biotopentwicklungspotenzial für ext-
reme Böden (feucht-nass bzw. trocken) 

nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden 

landschaftsgeschichtliche Bedeutung nicht vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden 
 
Dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem sind die Bodenschätzungsergebnisse zu ent-
nehmen. Demnach liegen die Bodenzahlen für die ertragreichen Lößböden im hohen Bereich zwischen 
52 und 68. 
 
Die Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt anhand der Bodenfunktionenkarte des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Grundlage der Leitprofile der digitalen Boden-
karte 1:50.000: 
 
Natürliche Bodenfruchtbarkeit: 
Die Böden innerhalb des Plangebietes besitzen vorwiegend eine sehr hohe (Stufe V), vereinzelt auch 
eine hohe (Stufe IV) und mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit (Stufe III). 
 
Filter-, Puffer- und Speicherkapazität: 
Die Filter- und Pufferfunktion des Bodens gegenüber Schadstoffen ist mit mittel (Stufe III) bis hoch (Stufe 
IV), die Speicherfähigkeit für Wasser überwiegend als sehr hoch (Stufe V) und hoch (Stufe IV), verein-
zelt auch als gering (Stufe II) und mittel (Stufe III), bewertet.  
 
Regionale Seltenheit, Schutzwürdigkeit: 
Die im Plangebiet vorkommenden Leitbodenformen Braunerde-Parabraunerde, Parabraunerde-Pseu-
dogley und Kolluvisol kommen in allen Landschaften Sachsens häufig vor. Die Böden im Plangebiet 
weisen keine besonderen Standorteigenschaften aufgrund extremer Trockenheit oder extremer Nässe 
auf, die die Bildung hochwertiger Biotopkomplexe von begünstigen würden. 
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Natürlichkeitsgrad/ Lebensraumfunktion: 
Der Natürlichkeitsgrad des Bodens im Plangebiet ist durch die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 
Die Lebensraumfunktion ist entlang der randlichen Baumreihen und -gruppen höher einzuschätzen als 
auf den Ackerflächen. Insgesamt handelt es sich um Böden die durch anthropogene Einflüsse über-
prägt sind. 
 
Archivfunktion: 
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale bekannt, den vorkommenden Böden ist nach dem Bodenbe-
wertungsinstrument keine besondere Archivfunktion zugeschrieben.  
 

 Es liegen mit der teilweise sehr hohen Bodenfruchtbarkeit und dem ebenfalls sehr hohen 
Wasserspeichervermögen bedeutende Funktionselemente vor. 

Vorbelastungen des Schutzgutes Boden 
Vom Oberbergamt kam in der Stellungnahme vom 16.04.2022 der Hinweis, dass sich im Norden des 
Teilbereiches A das Restloch des ehemaligen Kieselschiefer-Steinbruches Lampersdorf befindet. Öst-
lich des Aussichtspunktes, etwa im Bereich Flurstück 194 ist auf alten Karten ein Steinbruch verzeich-
net. Aufgrund der bergbaulichen Situation ist in diesen Teilen des Vorhabens mit Auf- bzw. Verfüllungen 
zu rechnen und spezifische Baugrundverhältnisse sind zu beachten. 
 
Daher wird die Empfehlung gegeben, Baugruben und sonstige Erdaufschlüsse von einem Fachkundi-
gen auf das Vorhandensein von Spuren alten Bergbaues bzw. auf eventuelle Auffüllungen/Verfüllungen 
überprüfen zu lassen. Dies wurde in die Hinweise zur Bauherreninformation in die Textfestsetzungen 
aufgenommen.  
 
Zudem stellt die intensive landwirtschaftliche Nutzung eine gewisse Vorbelastung für den Boden dar, 
weitere Vorbelastungen des Schutzgutes sind nicht bekannt.  
 

2.7.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

In Bezug auf das Schutzgut Boden wird sich bei Nichtdurchführung der Planung keine Veränderung 
gegenüber dem Bestand ergeben, wenn die landwirtschaftliche Nutzung fortgesetzt wird.  
 
Es ist jedoch die Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes 
Windenergie als privilegierte Vorhaben nach § 35 (1) BauGB genehmigungsfähig, wodurch zwangsläu-
fig Eingriffe in den Bodenhaushalt impliziert werden. Im Rahmen des B-Planes werden Maßnahmen zur 
Verringerung der Bodenversiegelung festgesetzt, welche ohne die Planung nicht wirksam sind. Somit 
kann es zu einer höheren Inanspruchnahme von Böden kommen, da z.B. dann kein effizientes Gesamt-
Erschließungskonzept vorliegt.  
 

 erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Beeinträchtigungen mit stärkerem Aus-
maß als mit B-Plan  

 

2.7.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 sind für das Schutzgut „Boden“ die Wirkfakto-
ren aa), bb) und cc) relevant. 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Flächeninanspruchnahme 
Während des Baugeschehens werden temporäre Beeinträchtigungen durch Bodenverdichtungen, Auf-
schüttungen und Abgrabungen im Bereich der Lager- und Montageflächen sowie Kabeltrassen hervor-
gerufen, welche Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen zur Folge haben. Temporäre bauliche Ne-
benanlagen wie Vormontagefläche, Montagefläche, Blattlagerfläche, Hilfskranflächen, oder Kranausle-
ger müssen spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahme der jeweiligen Windenergieanlage zurückgebaut 
werden. Auf den temporär versiegelten und verdichteten Flächen soll der Boden durch Auflockern des 
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Bodens/Unterbodens und Aufbringen einer durchwurzelbaren Bodenschicht rekultiviert werden. Für die 
Rekultivierungsschicht sind nur Bodenmaterialien zulässig, die den Anforderungen nach §§ 9 und 12 
BBodSchV für eine landwirtschaftliche Nutzung entsprechen. 
 
Da die Lager- und Montageflächen nach dem Bauabschluss zurückgebaut werden und der Boden in 
diesen Bereichen rekultiviert/tiefengelockert wird und teilweise in das Begrünungskonzept des Vorha-
bens (z.B. Anlage von Feldhecken) einbezogen werden, sind diese Beeinträchtigungen nicht erheblich 
und nicht als Eingriff zu werten. Eine bauzeitliche Bodeninanspruchnahme über die festgesetzten Bau-
gebiets- und Verkehrsflächen hinaus ist nicht erforderlich.  
 
 

 bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswir-
kungen durch die Planung  

 
Wirkfaktor aa) – Bau und Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschli. Abrissarbeiten – baube-
dingte Störungen und Emissionen 
In der Bauphase sind stoffliche Emissionen infolge von Staub und Abgasen durch den Baustellenver-
kehr. Die Verunreinigung von Böden ist bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik 
im Baubetrieb auszuschließen.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - anla-
gebedingte Flächeninanspruchnahme  
Die Errichtung der Windenergieanlagen ist mit einer hohen Neuversiegelung durch die Herstellung der 
Anlagenfundamente, der zugehörigen Technik sowie durch die Errichtung der Zuwegungen verbunden. 
Die laut Festsetzung zulässige Grundfläche für jede Windenergieanlage beträgt 800 m² für bauliche 
Hauptanlagen (Turm, Fundament, Überschüttung/Böschung) und dauerhaft erforderliche hochbauli-
chen Nebenanlagen (z.B. Trafo). Zuzüglich sind jeweils 2.250 m² für sonstige dauerhafte bauliche Ne-
benanlagen je Windenergieanlage (Kranstellfläche, Zuwegung) zulässig.  
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ Klipphausen wird 
eine Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung in folgendem Umfang begründet: 
 
Maximal überbaubare Fläche Planung:  
5 x 800 m² Hauptanlagen + 5 x 2.250 m² Nebenanlagen    = ca.  15.250 m² 
GESAMT         = ca.  15.250 m² 
 
Derzeit liegen die überplanten Flächen in vollständig unversiegeltem Zustand (landwirtschaftliche Nut-
zung) vor, sodass insgesamt von einer maximal zulässigen Neuversiegelung von 15.250 m² auszuge-
hen ist.  
 
Im Bebauungsplan sind bereits mehrere Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zur Begrenzung 
der Bodenversiegelung festgesetzt. Dazu gehört die Überdeckung der Mastfundamte mit mind. 1 m 
Oberboden, welche die Etablierung einer Vegetationsdecke ermöglicht und somit zumindest einen ge-
ringen Anteil der Bodenfunktionen im Vergleich zu einer Vollversiegelung aufrechterhalten kann. Alle 
Nebenanlagen, insbesondere die Zufahrten, Kranstellplätze und Stellflächen für Wartungsfahrzeuge 
sind in wassergebundener Bauweise durchzuführen und gelten demnach als teilversiegelt.  
 
Durch die Umsetzung der beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen kann die tatsäch-
liche Bodenversiegelung deutlich begrenzt werden. Infolge der Teilversiegelung von Nebenanlagen 
durch die wassergebundene Bauweise ergibt sich eine effektive maximal zulässige Neuversiegelung in 
folgendem Umfang: 
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Effektive Versiegelung Planung:  
5 x 800 m² Hauptanlagen (100 % Versiegelung)     = ca.  4.000 m² 
+ 5 x 2.250 m² Nebenanlagen (50 % Versiegelung)    = ca.  5.625 m² 
GESAMT         = ca.  9.625 m² 
 

Betroffen sind Böden, welche zum Teil aufgrund von sehr hohen Bodenfruchtbarkeiten und sehr hohem 
Wasserspeichervermögen besondere Bodenfunktionen aufweisen. Die zulässige anlagebedingte Bo-
denversiegelung führt auf den betroffenen Flächen zum vollständigen und nachhaltigen Verlust der na-
türlichen Bodenfunktionen (Speicher- und Reglerfunktion, Lebensraumfunktion). Trotz des durch Ve-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen verringerten Umfangs stellen die Neuversiegelung und Ver-
dichtung einen kompensationspflichtigen naturschutzrechtlichen Eingriff nach BNatSchG dar.  
 

Gemäß Entsiegelungserlass des SMUL und der Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung 
von Eingriffen im Freistaat Sachsen ist bei Neu-Versiegelungen die Möglichkeit von Entsiegelungsmaß-
nahmen zur Umsetzung der Kompensationsverpflichtung stets prioritär zu prüfen. Vorhandene Entsieg-
lungsflächen im Gemeindegebiet Klipphausen wurden abgefragt. Es sind Entsieglungsflächen vorhan-
den, jedoch sind die zu entsiegelnden Flächen im Gemeindegebiet Klipphausen bereits für ein anderes 
B-Planverfahren, die 5. Änderung des Gewerbegebietes Klipphausen, angedacht. Die Erweiterung des 
Gewerbegebietes ist mit wesentlich höheren Neuversiegelungen als durch zulässige Vorhaben des Vor-
liegenden B-Planes, weshalb dort Entsiegelungsmaßnahmen zwingend erforderlich sind und Priorität 
haben. Die durch den B-Plan „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe“ begründete Neuversiegelung ist 
zwar ebenfalls erheblich, jedoch stehen durch die enormen Höhen der geplanten Anlagen die Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild im Vordergrund. Die geplanten Versiegelungen finden nur punktuell 
innerhalb des Sondergebietes statt und der Großteil der Fundamente wird nach Abschluss der Bauar-
beiten wieder mit ca. 1 m Oberboden eingedeckt. Daher werden die verfügbaren Entsiegelungsmaß-
nahmen primär dem B-Plan „5. Änderung Gewerbegebiet, Klipphausen“ zugeordnet. 
 

Solche Ausnahmen vom Primat des Ausgleichs durch Entsiegelung sind gemäß der Handlungsempfeh-
lung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen möglich, wenn  

- der Entsiegelungsaufwand außer Verhältnis zum naturschutzfachlichen Nutzen (naturschutz-
fachliches Entwicklungspotential) steht,  

- Entsiegelungsmaßnahmen nicht sinnvoll in ein Kompensationskonzept eingebunden werden 
können,  

- der räumliche Bezug der Entsiegelungsmaßnahmen zum Eingriff nicht gegeben ist (vgl. § 9 
Abs. 3 SächsNatSchG) 
 

Alternativen zu Entsiegelungsmaßnahmen sind demnach ersatzweise die Verbesserung von Boden-
funktionen. In Anhang 15 der Handlungsempfehlung sind geeignete Ersatzmaßnahmen für Bodenver-
siegelungen aufgeführt. In Anlehnung an diese Maßnahmen erfolgt die Maßnahmenplanung in Form 
von der Anlage von Feldhecken sowie die Erweiterung von Baumreihen und Alleen im Gemeindegebiet, 
welche sich durch die dauerhafte vegetative Deckung des Bodens positiv auf die Bodenfunktionen aus-
wirken und so einer Austrocknung des Bodens entgegenwirken können. Die Extensivierungen Im Be-
reich von Abflussbahnen mit hoher Erosionsgefahr im Einzugsbereich der Kleinen Triebisch und an den 
Gründchenwiesen wirken sich ebenfalls positiv auf den Bodenhaushalt aus.  
  
Zudem gehört zur festgesetzten Rückbauverpflichtung für Nebenanlagen die vollständige Wiederher-
stellung der Bodenfunktionen. Auf den temporär versiegelten und verdichteten Flächen (Wege, Stellflä-
chen und Nebenflächen) soll der Boden durch Auflockern des Bodens/Unterbodens und Aufbringen 
einer durchwurzelbaren Bodenschicht rekultiviert werden. Für die Rekultivierungsschicht sind nur Bo-
denmaterialien zulässig, die den Anforderungen nach §§ 9 und 12 BBodSchV für eine landwirtschaftli-
che Nutzung entsprechen. 
Das Vorkommen von Bodendenkmalen ist im Plangebiet nicht bekannt. Auswirkungen auf Bodendenk-
mäler sowie archäologisch bedeutende Landschaften sind nicht zu erwarten. 
 
 

 erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planung, Maßnahmen zur Vermeidung und 
Kompensation erforderlich  
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Wirkfaktor bb) – Nutzung natürlicher Ressourcen, unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbar-
keit dieser Ressourcen  
Durch das Vorhaben wird Boden in Anspruch genommen, jedoch nur auf einem sehr geringen Teil der 
festgesetzten Sondergebietsfläche und nur in punktueller Form. Durch die Begrenzung der Bodenver-
sieglung mit Hilfe mehrerer Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können die Bodenfunktionen 
zumindest teilweise erhalten bleiben, sodass die nachhaltige Verfügbarkeit der natürlichen Ressource 
Boden insgesamt nicht gefährdet wird. Auf den nicht überbauten Flächen findet auch in Zukunft weiter-
hin landwirtschaftliche Nutzung statt. Zudem gilt für das Vorhaben eine Rückbauverpflichtung für tem-
poräre Nebenanlagen in Verbindung mit einer Rekultivierung der beanspruchten Böden, sodass lang-
fristig der dauerhafte Verlust der Ressource Boden nur punktuell in geringem Umfang stattfindet. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung  
 
Wirkfaktor cc) – Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  
Bauzeitliche Schadstoffeinträge in den Boden können unter Anwendung der guten fachlichen Praxis 
und der anerkannten Regelungen zum Bodenschutz ausgeschlossen werden. Anlagebedingte Emissi-
onen sind nicht vorhanden. Die betriebsbedingten Emissionen von Schattenwurf, Licht und Lärm sind 
für den Bodenhaushalt nicht relevant und führen zu keinen Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen. 
Wärme und Strahlung treten nicht auf.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
2.8 Schutzgut Wasser 

2.8.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Ausgangszustand und Bewertung  
In der Stellungnahme des Landratsamtes des Landkreises Meißen vom 05.05.2021 zum Belang Ge-
wässerschutz kam die Forderung, die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, insbesondere das Grund-
wasser, im Umweltbericht differenzierter zu betrachten. Dem wird in den folgenden Ausführungen zum 
Schutzgut Wasser nachgekommen. Zudem wurde der Hinweis gegeben, dass die Allgemeinen Schutz-
vorschriften nach § 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für Oberflächenwasser und Grundwasser zu be-
achten sind. 
 
Oberflächenwasser 
Innerhalb des Plangebietes gibt es weder Standgewässer noch Fließgewässer. Die nächstgelegenen 
Teiche befinden sich in den umliegenden Ortschaften mit jeweils mehr als 1,5 km Entfernung. Die Kleine 
Triebisch verläuft von Süden kommend im Abstand von ca. 1 km zur östlichen Geltungsbereichsgrenze 
durch die Ortschaften Lotzen und Lampersdorf und schließlich weiter in nördliche Richtung. Die Kleine 
Triebisch stellt nach Wasserrahmenrichtlinie ein Gewässer 2. Ordnung dar, welches ständig wasserfüh-
rend ist. Mehrere kleinere unbenannte Zuflüsse, zum Teil nur temporär wasserführend, münden westlich 
und nördlich des Geltungsbereiches in die Kleine Triebisch. Die Zuflüsse stellen ebenfalls Gewässer 2. 
Ordnung nach der WRRL vor. Westlich des Plangebietes entspringt der Schmiedewalder Bach, eben-
falls Gewässer 2. Ordnung und ständig wasserführend, welcher jedoch in die vom Geltungsbereich 
abgewandte, südwestliche Richtung fließt und südlich der A4 in die Triebisch mündet. Der Geltungsbe-
reich liegt hauptsächlich im Teileinzugsgebiet der Kleinen Triebisch, ein Teilbereich der östlichen Teil-
fläche A entwässert in den Schmiedewalder Bach.  
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von festgesetzten Wasserschutzgebieten, außerhalb von fest-
gesetzten Hochwasserentstehungsgebieten sowie außerhalb von festgesetzten Überschwemmungsge-
bieten. Im Umkreis von mehreren Kilometern liegen ebenfalls keine dieser Gebietskategorien zum Ge-
wässerschutz. Die Allgemeinen Schutzvorschriften nach § 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für Ober-
flächenwasser und Grundwasser sind zu beachten. 
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Im nördlichen Teil des Geltungsbereiches auf Flurstück 166/2 befindet sich eine für einen Hochbehälter 
für die Trinkwasserversorgung vorgehaltene Fläche. Diese bleibt von der Planung unberührt und wird 
im B-Plan als „Fläche für die Trinkwasserversorgung“ gekennzeichnet. 
 
Grundwasser 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Grundwasserkörpers „Elbe DESN_EL-1-1-2“, der nach WRRL men-
genmäßig in einem schlechten Zustand vorliegt. In Bezug auf den chemischen Zustand wird der Grund-
wasserkörper nach Anhang I und II der Wasserrahmenrichtlinie hingegen mit „gut“ bewertet. 
  
Für den Grundwasseranschnitt bzw. den –flurabstand innerhalb des Plangebietes werden nach den 
Messungen von 2016 (LfULG) in allen Bereichen > 10 m angegeben. Dies ist mit der Kuppenlage des 
Plangebietes zu begründen. Schwankungen bedingt durch Niederschläge, jahreszeitliche Wechsel und 
Klimaveränderungen sind zu berücksichtigen. 
 
Das Schutzpotential der Grundwasserüberdeckung liegt entsprechend der Hydrogeologischen Über-
sichtskarte des Freistaates Sachsen HÜK 200 größtenteils mit mittleren Bedingungen vor. In einem 
kleineren Teil im Norden des Geltungsbereiches herrscht ein ungünstiges Schutzpotential der Grund-
wasserüberdeckung vor.  
Die Grundwasserneubildung innerhalb des Plangebietes wird in den Karten des LfULG mit Werten von 
0 bis 100 mm/Jahr für die Jahre 2021-2050 angegeben, in der Prognose für die kommenden Jahre 
2071-2100 wird ein Rückgang auf nur noch 0 bis 50 mm/Jahr, in Teilbereichen sogar bis – 50 mm/Jahr 
angegeben. Dies entspricht einem Verlust von Grundwasser. 
 
Vorbelastungen des Schutzgutes Wasser 
Das Schutzgut Wasser liegt innerhalb des Plangebietes in einem unbeeinflussten Zustand vor. Durch 
die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung entstehen keine Beeinträchtigungen des Grundwassers. In-
nerhalb des Geltungsbereiches liegt insgesamt eine hohe Erosionsgefährdung durch Wasser vor und 
es sind erosionsbedingte Abflussrinnen vorhanden. Weitere Vorbelastungen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht vorhanden. 
 

2.8.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

In Bezug auf das Schutzgut Wasser würde bei Nichtdurchführung der Planung und Weiterführung der 
landwirtschaftlichen Nutzung durch den globalen Klimawandel die Trockenheit der Ackerflächen zuneh-
men. Daher sind für die Grundwasserneubildung negative Prognosen ermittelt worden und auch die 
Wassererosion bei Starkregenereignissen würde zunehmen.  
 
Zudem könnten ohne die Planung Windkraftanlagen innerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes für 
Windenergie als privilegierte Vorhaben nach § 35 (1) BauGB per Einzelgenehmigungsverfahren errich-
tet werden. Dies hätte durch die Neuversiegelung von Flächen nachteilige Auswirkungen auf den Was-
serhaushalt. Die Vermeidungsmaßnahmen des B-Planes (z.B. Überdeckung und Bepflanzung der An-
lagenfundamente mit Oberboden würden bei Nichtdurchführung der Planung nicht zum tragen kommen. 
 

 erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Beeinträchtigungen ohne Vermeidungs-
maßnahmen des B-Planes möglicherweise erheblich 

 

2.8.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 sind für das Schutzgut „Wasser“ die Wirkfak-
toren aa), bb) und cc) relevant. 
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Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Flächeninanspruchnahme 
Eine bauzeitliche Flächeninanspruchnahme über die festgesetzten Sondergebietsflächen hinaus ist 
nicht erforderlich. Innerhalb dieser liegen keine Oberflächengewässer. Durch die Entfernung der nächst-
gelegenen Fließ- und Standgewässer von mindestens 500 m kann eine Inanspruchnahme im Rahmen 
der Bauarbeiten von Vornherein ausgeschlossen werden.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Störungen bzw. Emissionen 
Innerhalb des Plangebietes liegen keine Oberflächengewässer vor, die nächstgelegenen Oberflächen-
gewässer befinden sich in mind. 500 m Abstand zum Geltungsbereich, so dass nachteilige Auswirkun-
gen auf diese durch bauzeitliche Stoffeinträge ausgeschlossen werden können.  
 
In der Bauphase sind stoffliche Emissionen infolge von Staub und Abgasen durch den Baustellenver-
kehr möglich. Die Verunreinigung von Grundwasser ist bei Einhaltung der allgemein anerkannten Re-
geln der Technik im Baubetrieb auszuschließen. Es besteht eine prinzipielle Sorgfaltspflicht insbeson-
dere beim Umgang mit Wasser gefährdenden Stoffen (§ 5 Abs. 1 WHG). Die Einhaltung der Anforde-
rungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist im Rahmen des Baubetriebes zu gewährleis-
ten.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - anla-
gebedingte Flächeninanspruchnahme 

Oberflächenwasser 
Innerhalb des Plangebietes liegt kein Oberflächengewässer vor, sodass eine anlagebedingte Flächen-
inanspruchnahme nicht gegeben ist.  
 
Der Bau der Windenergieanlagen und die damit verbundenen Neuversiegelung von Flächen durch die 
Windenergieanlagen, die Fundamente und die Nebenanlagen führt zu einem erhöhten Oberflächenab-
fluss, da punktuell Versickerungsflächen verloren gehen. Verbunden mit dem erhöhten Oberflächenab-
fluss steigt auch die Gefahr von Hochwasser in den Vorflutgewässern. Durch die Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen zur Begrenzung der Bodenversiegelungen sind die Anlagenfundamente mit 
mind. 1 m Oberboden einzudecken und alle Flächen für Nebenanlagen wie Kranstellplätze, Zufahrten 
und Stellflächen für Wartungsfahrzeuge in wassergebundener Wegedecke auszuführen. Dadurch kann 
die Versickerung von anfallendem Niederschlagswasser auf diesen Flächen weiterhin gewährleistet 
bleiben und die Erosionsgefahr wird gesenkt. Aufgrund der Größe der Gesamtfläche und dem Abstand 
zwischen den geplanten Anlagen kann sich das Wasser zudem auf der Fläche verteilen und vollständig 
versickern. Die Bildung von unkontrollierten Regenwasserrinnen sowie das unkontrollierte Abströmen 
des anfallenden Oberflächenwassers wird durch die Entwicklung einer geschlossenen Vegetationsde-
cke über den Fundamenten und die wasserdurchlässige Bauweise der Nebenanlagen vermieden. Die 
unteren Bodenschichten werden durch die Kapillarwirkung des Substrates weiter mit Wasser versorgt. 
Eine Minderung der Versickerungsrate ist nicht zu erwarten. Durch die vorgesehenen Kompensations-
maßnahmen zur Gehölzpflanzung werden die Erosionsflächen verringert und durch die Extensivierun-
gen werden Abflussrinnen mit dauerhafter Vegetation versehen.  
 
Grundwasser 
Beeinträchtigungen der Grundwasserneubildung sind dann erheblich, wenn durch die Versiegelung die 
Grundwasserneubildungsrate deutlich reduziert wird. Wichtige Kriterien hierfür sind die vorhandene 
Grundwasserneubildungsrate im Einzugsbereich und der Anteil der Versiegelung. Gemäß Kap. 2.7.1 
wird der mengenmäßige Zustand der Grundwasserkörper und des Grundwasserdargebots als schlecht 
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eingeschätzt, sodass bereits eine Übernutzung des Grundwassers vorliegt. Daher ist eine weitere Ver-
ringerung des Grundwasserdargebotes zwingend zu vermeiden. 
 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt wie bisher durch Versickerung auf den jeweiligen Grundstücks-
flächen. Aufgrund der Größe des Plangebietes, des insgesamt geringen Flächenbedarfs der baulichen 
Anlagen und der größtenteils wasserdurchlässigen Bauweise sind keine wesentlichen Auswirkungen 
auf den Wasserhaushalt durch die zusätzliche Versiegelung zu erwarten. Mit einer deutlichen Reduzie-
rung der Grundwasserneubildungsrate ist durch die Umsetzung der genannten Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen nicht zu rechnen, sodass der Konflikt nicht als erheblich beurteilt wird. Es geht 
lediglich das zusätzlich verdunstende Wasser auf den baulichen Anlagen dem Grundwasserhashalt 
verloren. Besondere Wert- und Funktionselemente hinsichtlich der Grundwasserneubildung sind eben-
falls nicht betroffen.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - Zer-
schneidung funktionaler Zusammenhänge  
Innerhalb des Plangebietes liegen keine Oberflächengewässer, sodass eine Zerschneidung funktiona-
ler zusammenhänge ausgeschlossen werden kann.  
 
Eine zerschneidende Wirkung auf das Grundwasser ist ebenfalls nicht zu erwarten, da die Fundamente 
nur punktuelle Versiegelungen darstellen und der Grundwasserflurabstand sehr tief ist und somit nicht 
durch die Baukörper erreicht wird.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor bb) – Nutzung natürlicher Ressourcen, unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbar-
keit dieser Ressourcen  
Da innerhalb des Geltungsbereichs kein Oberflächengewässer vorhanden ist, findet keine Nutzung der 
Ressource statt. Durch die vollumfängliche Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers bleibt 
das dem Grundwasserhaushalt zur Verfügung stehende Wasser gleich und es wird keine Übernutzung 
der natürlichen Ressource bedingt.   
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor cc) – Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
Während des Betriebs der Windenergieanlagen fallen keinerlei Schmutz- oder Abwässer an. Es sind 
keine Sanitäreinrichtungen oder Ähnliches geplant, somit muss der Standort auch nicht an das öffentli-
che Netz angeschlossen werden.  
 
Im notwendigen Genehmigungsverfahren werden seitens der unteren Wasserbehörde Anforderungen 
an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gestellt. Demnach sind aus Vorsorgegründen so kon-
struierte Windkraftanlagen zu errichten, bei denen wassergefährdende Stoffe in den jeweiligen Funkti-
onseinheiten (Turm, Maschinenhaus, Rotornabe) aufgefangen werden können. Dadurch ist ein unkon-
trolliertes Freisetzen von wassergefährdenden Stoffen nicht zu besorgen. Die Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen in den jeweiligen Funktionseinheiten der Windkraftanlagen sind gemäß 
§ 45 AwSV durch einen Fachbetrieb zu errichten. Der Hinweis wird zur Bauherreninformation in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Da keine Oberflächengewässer innerhalb des Plangebietes liegen, sind Auswirkungen auf diese nicht 
zu erwarten. Auswirkungen auf das Grundwasser durch Schadstoffeintrag sind nicht zu erwarten, da 
das auf den Windenergieanlagen anfallende Niederschlagswasser nicht belastet ist. 
 
Die im Zusammenhang mit der Umsetzung zulässiger Vorhaben entstehenden Emissionen wie Lärm, 
Infraschall, Erschütterungen, Schwingungen, Licht, Eisabwurf/Eisabfall bewirken keine nachteiligen 
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Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Andere Emissionen, wie Wärme und Strahlung treten 
bei Windenergieanlagen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht auf. Die Leitungen zu den nächsten Ein-
speisepunkten werden unterirdisch verlegt.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
2.9 Schutzgut Luft und Klima 

2.9.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Ausgangszustand und Bewertung  
Durch die erhöhte, leicht geneigte Lage des Plangebiets sowie der relativ freien, größtenteils von Land-
wirtschaftsflächen umgebenen Fläche ist der Luftaustausch gegeben.  
 
Größere Gehölzbestände fungieren als Frischluftentstehungsflächen. Innerhalb des Plangebietes be-
finden sich keine großen zusammenhängenden Gehölzflächen. Kleinere, dennoch relevante Frischluf-
tentstehungsflächen liegen nördlich und südöstlich des geplanten Standortes.  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von regionalplanerischen Frisch- und Kaltluftentstehungsflächen und 
Frisch- und Kaltluftabflussbahnen. Die Ackerflächen im Plangebiet dienen als Kaltluftentstehungsflä-
chen, durch das Relief und die Kuppenlage der Baeyerhöhe ist ein Abfluss der Kaltluft in alle Himmels-
richtungen gegeben. Die umliegenden betroffenen Siedlungslagen der Gemeinde Klipphausen sind je-
doch größtenteils durch Einfamilienhäuser mit Gärten und einem großen Gehölzbestand gekennzeich-
net, sodass keine Belastungsräume im Abflussbereich der Kaltluft vorliegen.  
 
Vorbelastungen des Schutzgutes Luft und Klima 
Zur Luftqualität liegen keine Daten vor, es verlaufen einige Feld- und Wirtschaftswege westlich und 
nördlich des Geltungsbereiches, welche jedoch keine starke Frequentierung aufweisen. Die Autobahn 
A4 befindet sich südlich des geplanten Windparks im Abstand von ca. 100 m zur Teilfläche B und stellt 
eine lineare Emissionsquelle und somit eine Vorbelastung für das lokale Klima dar.  

2.9.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnten im Bereich der Baeyerhöhe einzelne Windenergieanlagen 
als privilegierte Vorhaben nach § 35 (1) BauGB umgesetzt werden. Der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien könnte auch durch Einzelbauvorhaben vorangebracht werden, allerdings wäre dann eine optimale 
energetische Ausnutzung des Vorranggebietes unter Berücksichtigung der erforderlichen Abstandsre-
gelungen untereinander, wie es der B-Plan vorsieht, nicht gewährleistet.  
 
In Bezug auf das Schutzgut Klima und Luft würden sich zudem Veränderungen durch die globalen 
Trends ergeben. 
 

  Keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, optimale energetische Ausnut-
zung des Plangebietes ohne B-Plan und trotz erheblicher Eingriffe in andere Schutzgüter 
nicht gewährleistet  

 

2.9.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 sind für das Schutzgut „Luft und Klima“ die 
Wirkfaktoren aa) und cc) relevant. 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Störungen bzw. Emissionen 
Baubedingte Immissionen durch Baumaschinen sind marginal und aufgrund der Verdünnungseffekte 
nicht erheblich. Gegebenenfalls kommt es temporär zu einer vermehrten Staubbildung, die jedoch durch 
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geeignete Maßnahmen im Zuge der fachgerechten Bauausführung minimiert bzw. unterbunden werden 
kann.  

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - anla-
gebedingte Flächeninanspruchnahme 
Es gehen geringfügig Ackerflächen mit der Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet verloren. Ein räumli-
cher klimatischer Bezug ist dann gegeben, wenn die gering belastete Kaltluft klimatischen Belastungs-
gebieten zufließen kann. Die das Plangebiet umgebenden Ortschaften gehören aufgrund der hohen 
Durchgrünung und geringen Bebauungsdichte jedoch nicht zu dieser Kategorie und stellen keine klima-
tischen Belastungsräume dar. Die geringfügige Reduzierung der Kaltluftentstehung hat somit keinen 
erheblichen negativen Einfluss auf das lokale Klima.  
 
Gegenüber der geringfügigen Beeinträchtigung des Schutzgutes am Anlagenstandort ist die positive 
Wirkung der Windenergieanlagen auf das Gesamtklima und die Luftqualität zu berücksichtigen. Durch 
den Betrieb der Anlagen werden große Mengen CO2 und anderer Luftschadstoffe gegenüber der her-
kömmlichen Stromerzeugung vermieden und fossile Brennstoffe eingespart. Somit wird ein positiver 
Beitrag zur gesamtklimatischen Entwicklung geleistet. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 

 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - Zer-
schneidung funktionaler Zusammenhänge  
Die Planung liegt außerhalb von regionalplanerischen Frisch- und Kaltluftabflussbahnen. Der Abfluss 
von Kalt- und Frischluft wird durch die Anlage der fünf Windenergieanlagen nicht behindert, sodass 
insgesamt eine Beeinträchtigung der funktionalen Zusammenhänge ausgeschlossen werden kann. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor cc) – Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  
Mit dem Betrieb der Windenergieanlagen sind keine Emissionen verbunden, die eine Beeinträchtigung 
der Luftqualität mit sich ziehen könnten. Stattdessen kann im Hinblick auf die herkömmliche Stromer-
zeugung ein großer Anteil an ausgestoßenen Luftschadstoffen (insbesondere CO2) und fossiler Brenn-
stoffe eingespart werden.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
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2.10 Schutzgut Landschaftsbild, Landschaftserleben, naturbezogene Erholung 

2.10.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Schutzgebiete und Vorgaben übergeordneter Planungen  
Die Erhaltung der „Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft“ in ihrer natürlich und 
kulturhistorisch geprägten Form sowie die Erhaltung der natürlichen Erholungseignung der Landschaft 
ist ein Ziel des Naturschutzes und in den Naturschutzgesetzen verankert (BNatSchG, SächsNatSchG). 
Natur und Landschaft üben Wirkungen auf den Menschen aus, die auf das sinnliche Erleben der Land-
schaft ausgerichtet sind, welches auch das Störungspotenzial mit einschließt.  
 
Das nächstgelegene Landschaftsschutzgebiet zum Plangebiet ist das LSG Nr. d 19 „Triebischtäler“, 
welches im Norden mit einer kleinen Spitze in den Geltungsbereich hineinragt und sich dann westlich 
über Lotzen bis nach Lampersdorf im Süden entlang der Kleinen Triebisch zieht. Dabei beträgt der 
Abstand zum Geltungsbereich im Mittel ca. 500 m.  
 
Erholungswald nach § 31 SächsNatSchG und Schutzwald nach § 29 SächsWaldG ist innerhalb des 
Plangebietes nicht vorhanden. Für die umliegenden Waldgebiete sind in der Waldfunktionenkartierung 
Teilflächen der nördlich angrenzenden Waldflächen eine besondere Erholungsfunktionen der Stufe I 
ausgewiesen. Teile der südlich bei Lampersdorf liegenden Waldflächen sind als landschaftsbildprägen-
der Wald kartiert. Auf den umliegenden Wirtschafts- und Feldwegen sind mehrere Wander- und Rad-
routen ausgewiesen. Besonders hervorzuheben ist der an der Nordseite des Plangebietes verlaufende 
überregionale touristische Fernradweg (Ostsee-Saaletalsperren, Abschnitt Niesky – Freiberg) bzw. der 
Fernradweg-Abschnitt Baeyerhöhe.  
 
Das Plangebiet umfasst die Baeyerhöhe, welche mit 320,5 m ü. NN den höchsten Punkt des Landkrei-
ses Meißen darstellt. Die Baeyerhöhe stellt eine landwirtschaftlich genutzte Hügelkuppe dar, welche 
eine weite Sicht in das Umfeld ermöglicht, somit aber auch von Weitem einsehbar ist. Am Aussichts-
punkt Baeyerhöhe steht neben einer historischen Triangulationssäule auch eine Infotafel und ein Weg-
weiser zu sichtbaren Orten in der Umgebung. Zudem ist der Aussichtspunkt mit erholungsrelevanter 
Infrastruktur (Bank mit Baum) ausgestattet. 
 
Der weitläufige, morphologisch abwechslungsreich gegliederte Landschaftsraum mit weiter Sicht von 
den Hügelkuppen hat aus der Sicht von Landschaftsbild und naturbezogener Erholung mit seinen Streu-
obstwiesen in Ortsnähe, Bachoberläufen und Gehölzstrukturen ein hohes Potential. Gleichzeitig ist je-
doch durch den Verlust kleinräumiger Strukturen auf den Agrarflächen das Landschaftserlebnis verarmt. 
Feldgehölze und Hecken haben ursprünglich die typische Gliederung und Vielfalt der Landschaft unter-
stützt, sind aber fast völlig verschwunden. Feldwege sind kaum noch anzutreffen.  
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Abb. 3: Kuppenlage der Baeyerhöhe mit 320,5 m ü. NN mit Triangulationssäule und  
umliegender ausgeräumter Feldflur. 
 
Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild / landschaftsbezogene Erholung 
Gemäß Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen 
(2009) wird das Landschaftsbild hinsichtlich seiner ästhetischen Funktionen sowie seiner rekreativen 
Funktionen betrachtet7. 
 

Ästhetische Funktionen des Landschaftsbildes (Vielfalt, Eigenart und Schönheit) 

hoher Anteil an natürlichen landschaftsbildprägenden Biotopen 
und/oder naturraumtypischen Landschaftselemente  

wenige Einzelgehölze und Baumreihen, z.T. He-
ckenstrukturen entlang der Wege   

Geologisch interessante Aufschlüsse  keine 

Natürliche und naturnahe Lebensräume mit ihrer spezifischen 
Ausprägung an Formen, Arten und Lebensgemeinschaften 

keine  

Charakteristische auffallende Vegetationsaspekte mit Wechsel 
der Jahreszeiten (z.B. Obstblüte) 

keine 

Gebiete mit kleinflächigem Wechsel der Nutzungsarten und –
formen 

keine 

Sonstige Strukturen, die für den Landschaftsraum einen beson-
deren Gefühls- und Erinnerungswert i.S. von „Heimat“ haben 
(Ausdruck früherer Nutzungsformen und Werte; „überkommene 
Werte“) 

Baeyerhöhe als Aussichtspunt mit Blick in die umge-
bende Landschaft 

historische Kulturlandschaften und historische Landnutzungsfor-
men; (z.B. Zeugnisse traditioneller Landnutzungs- oder Sied-
lungsformen) 

Triangulationssäule auf der Baeyerhöhe  

Landschaftsräume mit Raumkomponenten, die besondere 
Sichtbeziehungen ermöglichen;  

keine  

kulturhistorisch bedeutsame Siedlungs- und Bauformen. keine 

 
7 Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen, SMUL, Dresden, Mai 2009 
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Die ästhetischen Funktionen des Landschaftsbildes weisen innerhalb des Plangebietes und 
in der Umgebung zu geringem Anteil eine besondere Bedeutung auf.  

 
Rekreative Funktionen des Landschaftsbildes 
Ausstattung an Infrastruktureinrichtungen für die landschaftsbe-
zogene Erholung  

In der Umgebung des Plangebietes verlaufen meh-
rere Wander- und Radwege mit regionaler Bedeu-
tung. Das Bayerhöhe selbst ist über Feldwege zu-
gänglich und als Aussichtspunkt ausgestaltet. Der 
weitere Geltungsbereich ist nicht zugänglich da es 
sich um intensiv genutzte Landwirtschaftsflächen 
handelt. 

Unzerschnittenheit des Raumes  Unzerschnittene verkehrsarme Räume nach LEP 
2013 sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. Innerhalb 
des Plangebietes befinden sich lediglich randlich Wirt-
schaftswege sowie ein Feldweg entlang der Baeyer-
höhe, ohne Zerschneidungswirkung. Die Autobahn 
A4 stellt das nächstgelegene raumwirksame Zer-
schneidungselement innerhalb des Landschaftsrau-
mes dar. 

Störungsfreiheit von Immissionen (Lärm, Gerüche, Schadstoffe) Im betreffenden Landschaftsraum liegt bereits eine vi-
suelle Störung durch die bestehenden fünf Windräder 
nordwestlich Geltungsbereiches des B-Plans vor. Zu-
dem ist die ca. 200 m südlich des Teilbereichs B ge-
legene Autobahn A 4 durch hohe Schadstoff- und 
Lärmemissionen geprägt. Letztere erstrecken sich 
gemäß Lärmkartierung Sachsen mit Schallpegeln 
tags von 69 dB(A) im Süden bis 50 dB(A) im Norden 
gleichfalls über das Plangebiet.  

Landschaftsräume mit überdurchschnittlicher Ruhe oder gerin-
ger Schadstoffbelastung bei besonderer Bedeutung für die Erho-
lung 

Das Plangebiet liegt im Immissionskorridor der Auto-
bahn A 4 mit Lärmwirkungen zwischen tags 69 dB(A) 
im Süden bis 50 dB(A) im Norden. Daher und auf-
grund des landwirtschaftlichen Betriebs, des Einsat-
zes von Maschinen und der Befahrung der Wirt-
schaftswege zeichnet sich das Plangebiet nicht durch 
überdurchschnittliche Ruhe aus. Mit Ausnahme der 
Autobahn A 4 sind keine relevanten Emittenten im 
Plangebiet bzw. im Umfeld des Plangebietes zu ver-
zeichnen. Demgegenüber liegen aber auch keine 
großflächigen (Wald-)Strukturen vor, die durch hohe 
Stoffbindung belastungsmindernd wirken. Insgesamt 
ist daher von keiner von der bestehenden Hinter-
grundbelastung wesentlich abweichenden Schad-
stoffbelastung im Plangebiet auszugehen.  

Erholungsschwerpunkt für landschaftsbezogene Erholung Für die umliegenden Waldflächen ist in einer Entfer-
nung von mind. 200 m teilweise eine besondere Er-
holungsfunktion der Stufe I in der Waldfunktionenkar-
tierung ausgewiesen. Das Plangebiet selbst hat für 
die Erholungsnutzung lediglich im Bereich der Baey-
erhöhe (Kuppe mit Triangulationssäule und Aussicht 
sowie Rad-/Wanderwegverbindung) eine Bedeutung, 
der Rest des Geltungsbereiches hat für die land-
schaftsbezogene Erholung eine untergeordnete Be-
deutung. 

Erholungswälder nach § 31 SächsWaldG Im Plangebiet sowie in der Umgebung des Plangebie-
tes nicht vorhanden. 

Historische Park- und Gartenanlagen Im Plangebiet sowie in der Umgebung des Plangebie-
tes nicht vorhanden. 

Die rekreativen Funktionen des Landschaftsbildes weisen innerhalb des Plangebietes und 
in der Umgebung nur zu einem geringen Anteil eine besondere Bedeutung auf. 
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Vorbelastungen des Schutzgutes Landschaftsbild 
Derzeit liegt das Plangebiet in bereits vorbelasteten Zustand vor. Eine anthropogene Überprägung 
durch technogene Elemente findet insbesondere durch die fünf bestehenden Windenergieanlagen ent-
lang des Wirtschaftsweges von Schmiedewalde nach Taubenheim statt. Ansonsten ist das Plangebiet 
durch die großen Ackerschläge und das Fehlen von strukturierenden Vegetationselementen vorbelas-
tet. 
 
Als weitere Vorbelastung ist die Autobahn A 4 zu nennen, welche südlich des Plangebietes verläuft und 
von welcher Lärm- und Schadstoffbelastungen ausgehen. Weitere, darüber hinausgehende Vorbelas-
tungen sind im Plangebiet und dessen näheren Umfeld nicht bekannt.  

2.10.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Nach geltendem Planungsrecht sind am Standort Baeyerhöhe durch die Lage im planungsrechtlichen 
Außenbereich Einzelanlagen als privilegierte Vorhaben genehmigungsfähig, wenn die Einhaltung der 
immissionsschutzrechtlichen Vorschriften nachgewiesen wird.  
 
Nach einer Prognoseberechnung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal / Osterzgebirge8 
wird für die Baeyerhöhe eine Anzahl von 6 Anlagen mit einem Prognoseertrag von 61,70 GWh/a ange-
nommen. Dabei wurde mit Anlagehöhen von 200 m kalkuliert. In der Begründung zum Regionalplan 
wird außerdem ausgeführt, dass nach einer Prognoseberechnung mit dem Windportal im Teil A des 
Sondergebietes unter Einhaltung eines 1.000 m Abstandes zu Wohngebäuden im planungsrechtlichen 
Innenbereich sowie unter Einhaltung des unter Punkt 8.2 der B-Planbegründung dargestellten Abstan-
des der Windenergieanlagen untereinander vier Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-141 mit einer 
installierten Leistung von 4,2 MW, einer Nabenhöhe von 159 m und einer Gesamthöhe von rd. 230 m 
Platz finden könnten. 
 
Bei den in der Prognoseberechnungen angenommenen sechs Anlagen wurde eine möglichst optimale 
energetische Ausnutzung des Gebietes Baeyerhöhe zugrunde gelegt. Aufgrund er Privilegierung der 
Anlagen im Außenbereich gibt es jedoch keinerlei gesetzliche Vorschriften über die maximale Anzahl 
an Anlagen, so dass theoretisch auch mehr als 6 Anlagen oder Anlagen noch größerer Höhe errichtet 
werden könnten.  
 
Der Privilegierungstatbestand des § 35 (1) BauGB ermöglicht die Genehmigung von Einzelanlagen, 
welche keinem Gesamtkonzept unterliegen und sich somit in Höhe, Form und Farbe durchaus stark 
unterscheiden können. Die daraus resultierenden kumulativen Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des und der Erholungseignung bleiben in den einzelnen Bauantragsverfahren unberücksichtigt, was zu 
einer starken und insbesondere unkontrollierten technogenen Überprägung führt. 
 
Ohne die Regelungsmöglichkeiten des B-Planes gibt es für die Gemeinde keine Möglichkeit, die Anzahl 
der Anlagen oder die genauen Anlagenstandorte zu steuern und gesamtheitlich abzustimmen. Auch die 
optische Gestaltung der Anlagen muss im Falle von Einzelbauanträgen nicht untereinander abgestimmt 
werden.  
 
Bei den bestehenden randlichen Baumreihen ist eine gewisse Dynamik (Absterben von Altbäumen, 
Wachstum der Nachpflanzungen) zu erwarten. Ansonsten sind bei Fortführung der ackerbaulichen Nut-
zung keine weiteren vegetativen Veränderungen gegenüber dem Bestand zu erwarten. 
 

 erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten, Beeinträchtigungen mit stärkerem Aus-
maß als mit B-Plan  

 
8 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Stellungnahme zum Vorentwurf des B-Plans „Windenergienutzung 
WI02 Baeyerhöhe“, 2021. 
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2.10.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 sind für das Schutzgut „Landschaftsbild, Land-
schaftserleben und naturbezogene Erholung“ die Wirkfaktoren aa) und cc) relevant.  
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Flächeninanspruchnahme 
Die Wander- und Radwegeverbindungen bleiben auch während der Bauzeit nutzbar. Bedeutende land-
schaftsbildprägende Strukturen werden nicht in Anspruch genommen, es müssen jedoch einige ein-
zelne Bäume für die erforderlichen Zuwegungen gefällt werden. Der Aussichtspunkt Baeyerhöhe wird 
bauzeitlich nicht beansprucht und bleibt somit weiter nutzbar. Temporäre Straßensperrungen durch 
Baustellenverkehr oder Schwerlasttransporte sind möglich, jedoch sind diese nur zeitliche begrenzt und 
somit nicht erheblich.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
zeitliche Störungen und Emissionen 
Die Wander- und Radwegeverbindungen bleiben auch während der Bauzeit nutzbar. Für die Zeit des 
Baubetriebes sind zum Beispiel durch das Gießen der Fundamente und das Anliefern der Anlagenbe-
standteile mit Schwertransporten sowie durch den Baustellenverkehr Lärmbelastungen zu erwarten. 
Lichtemissionen sind nicht zu erwarten, da die Arbeiten überwiegend bei Tageslicht stattfinden. 
Baubedingte Störungen sind nur temporär und durch die Lage des Plangebietes in Flächen landwirt-
schaftlicher Nutzung welche von umgeben von mehreren Gehölzflächen und Baumreihen zu den 
angrenzenden Siedlungsbereichen abgeschirmt sind. Die Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten 
auf die Rad- und Wanderwege sind ebenfalls nur temporär und führen nicht zu einer dauerhaften Be-
einträchtigung des Landschaftserlebens und der Erholung. Dadurch haben sie eine geringe 
Auswirkungsintensität und sind nicht erheblich. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - anla-
gebedingte Flächeninanspruchnahme (visuelle Beeinträchtigungen) 
Die Beeinträchtigungen durch die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme wurde bereits grundsätz-
lich auf regionalplanerischer Ebene bewertet, mit dem Ergebnis, dass der Errichtung von Windenergie-
anlagen grundsätzlich nichts entgegensteht. Den regionalplanerischen Überlegungen zur Ausweisung 
von Vorrang- und Eignungsgebieten ging eine umfassende Standortsuche und Alternativenprüfung vo-
ran. Das Kapitel 5.1.1 des Regionalplanes ist nach dem Urteil vom 11.05.2023 des OVG Bautzen (Az. 
1 C 72/20) zwar rechtswidrig und unwirksam, die theoretischen Überlegungen sind jedoch fachlich be-
gründet und können daher zur Bewertung herangezogen werden. In Zuge der Abschichtung wurden 
sogenannte „harte“ und „weiche“ Tabukriterien festgelegt, anhand welcher besonders schutzbedürftige 
oder sensible Bereiche bereits im Vorhinein von der Standortsuche ausgeschlossen wurden. Hier fan-
den auch die Abstandsregelungen zu Wohngebäuden in verschiedenen baugebietsformen bzw. im In-
nen- und Außenbereich Anwendung. Ausschlaggebend für die Ausweisung der Baeyerhöhe als Vor-
rang- und Eignungsgebiet waren neben der Einhaltung der erforderlichen Abstände zu schutzbedürfti-
gen Nutzungen die folgenden Kriterien: geringe Konfliktintensität bezüglich Natura-2000 Gebieten, be-
stehende technogene Vorbelastung durch 5 Windenergieanlagen und Autobahn A4, hohes Windpoten-
zial in 150 bis 200 m Höhe sowie Prognoseerträge von mehr als 10 GWh/a. Trotzdem sind Auswirkun-
gen auf die Erholungsfunktion des Landschaftsschutzgebietes zu erwarten, da durch die Windenergie-
anlagen eine erhebliche visuelle Beeinträchtigung entsteht. 
 
Die Errichtung des Windparks trägt grundsätzlich zur technogenen Überprägung der Landschaft bei und 
stellt für das Landschaftsbild ein raumbedeutsames Störelement dar. Durch die Festsetzung von meh-
reren Pflanzmaßnahmen sowohl innerhalb des Geltungsbereiches, als auch auf externen Flächen kann 
die Fernwirkung der Anlagen etwas abgeschwächt werden. Aufgrund der vertikalen Ausprägung der 
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Anlagen können die anlagebedingten Beeinträchtigungen durch die Windenergieanlagen nicht vermie-
den werden, sodass an dieser Stelle Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe erforderlich sind. Auch 
geringere als die festgesetzten Anlagenhöhen würden zu ähnlichen visuellen Beeinträchtigungen füh-
ren, da die Windenergieanlagen auch mit einer Gesamthöhe von 100 m, wie die fünf bereits bestehen-
den Anlagen, sich nicht vollständig durch vegetative Elemente verstecken lassen und besonders im 
Nahbereich gut sichtbar sind. Da auch ohne die Aufstellung eines B-Planes die Errichtung von Wind-
energieanlagen aufgrund des Privilegierungstatbestandes des § 35 (1) BauGB genehmigungsfähig ist, 
ist der Eingriff ins Landschaftsbild bei Verfolgung der gesamtgesellschaftlichen Interessen unvermeid-
bar. Die Überplanung des gesamten Gebietes hat gegenüber der Genehmigung von Einzelanlagen den 
Vorteil, dass die Anlagen in ihrer Höhe und optischen Gestaltung aufeinander abgestimmt sind. Somit 
kann vermeiden werden, dass stärkere visuelle Beeinträchtigungen beispielsweise durch verschiedene 
Optik, Bauweise oder Höhen der Einzelanlagen entstehen. Auch eine optimale energetische Auslastung 
des Gebietes wird durch die Gesamtbetrachtung ermöglicht, da die erforderlichen Abstände der Anla-
gen untereinander bei der Suche der konkreten Anlagenstandorte berücksichtigt wurden.  
 
Innerhalb der Siedlungen kann eine Sichtbeeinträchtigung aufgrund der Bebauung und des vorhande-
nen Gehölzbestandes weitestgehend ausgeschlossen werden. Wie die Fotomontagen zeigen, ist an 
den Siedlungsrändern jedoch mit mittleren bis hohen Beeinträchtigungen zu rechnen. Aufgrund der re-
lativ offen gestalteten Agrar-Landschaft im Gemeindegebiet Klipphausen und der Kuppenlage der Baey-
erhöhe sind häufig Sichtbeziehungen über mehrere Kilometer hinweg möglich. Lediglich in einigen Be-
reichen sind Gehölzreihen und -gruppen sowie Waldflächen vorhanden, welche Sichtschutz bieten, so-
dass keine Störwirkung für Erholungssuchende in den weiter entfernten Bereichen zu erwarten ist. Ein 
Großteil der Gehölzbestände innerhalb des Geltungsbereiches sind durch Festsetzungen zum Erhalt 
vorgesehen und erfüllen ihre sichterstellenden Funktionen somit weiterhin. Es werden lediglich einige 
Laubgehölze für die Zufahrten zu den Standorten gefällt. Zur Kompensation der Eingriffe und um eine 
sichtverschattende Wirkung zu erzielen werden entlang des Alten Viehweges und dem Fernradweg an 
der nördlichen Plangebietsgrenze wegbegleitenden Feldhecken geplant.  
 
Besonders im Hinblick auf die visuellen Beeinträchtigungen, welche die Erholungsfunktion im und um 
das Plangebiet sowie im Bereich des Landschaftsschutzgebietes „Triebischtäler“ verringern können, ist 
auch das bestehende Störpotential zu berücksichtigen und bei der Abschätzung der Auswirkungen ku-
mulativ zu betrachten. Ein Großteil der Sichtbereiche der geplanten Anlagen liegen, wie die Fotomon-
tagen zeigen, ebenfalls im Sichtbereich der bestehenden Anlagen, somit findet keine Beeinträchtigung 
auf bisher unbelasteten Flächen statt.  
 
Um die Größe des Eingriffs in das Landschaftsbild zu berechnen wird nach NOHL9 verfahren. Demnach 
werden 3 Wirkzonen um den geplanten WKA-Standort gelegt. Um das tatsächlich beeinträchtigte Gebiet 
(sichtbeeinträchtigte Fläche) zu bestimmen, ist es notwendig, die in den Wirkzonen vorhandenen sicht-
verstellenden Elemente und die auftretenden Sichtverschattungen zu ermitteln. Sichtverschattungen 
treten dort auf, wo vertikale Elemente des Landschaftsbildes (Wälder, Gebäude, usw.) den Blick des 
Betrachters verstellen. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass in einiger Entfernung hinter sicht-
verstellenden Elementen die Objekte wieder sichtbar sind und die Fernwirkung hinter der Verschat-
tungszone wieder vorhanden ist. Zudem werden bei der Ermittlung die Sichtbereiche berücksichtigt, 
welche bereits im Bestand durch die fünf Windenergieanlagen entlang des Wirtschaftsweges von 
Schmiedewalde nach Taubenheim beeinträchtigt sind und die zusätzliche Beeinträchtigung daher ge-
ringer ausfällt. 
 

 
9 Nohl, W. 1993: Materialien für die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung bei Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe 
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In der Literatur wird für die Reichweite des anzunehmenden potenziellen (= maximalen) ästhetischen 
bzw. visuellen Wirkraums von dominanten Baukörpern ein maximaler Wirkraum von 10 km genannt10. 
Diese Angaben beruhen teils auf Erkenntnissen über das physiologische Sehvermögen des Menschen, 
teils auf empirischen Untersuchungen, teils auf normativen Setzungen bzw. Konventionen. Sie berück-
sichtigen auch die Tatsache, dass die Intensität der Dominanzwirkung eines Baukörpers, in Abhängig-
keit von dessen Größe und Gestalt, in der Regel ab 5 km Entfernung abnimmt. 
 
Die Beeinträchtigungen, die durch die Errichtung von Windenergieanlagen - insbesondere im Hinblick 
auf das Landschaftsbild - hervorgerufen werden, sind in der Regel nicht ausgleichbar. Im Zuge der 
Erstellung des Kompensationskonzeptes werden daher mehrere Ersatzmaßnahmen konzipiert, mit Hilfe 
deren die gestörten Funktionen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbilds möglichst gleichwertig 
wieder hergestellt werden können.  
 
Die detaillierte Ermittlung des erforderlichen Kompensationsbedarfes für das Schutzgut Landschaftsbild 
ist dem Kapitel 3.2.1 zu entnehmen. 
 

 erhebliche Umweltauswirkungen durch die Planung, Kompensationsmaßnahmen erfor-
derlich  

 
Wirkfaktor aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - Zer-
schneidung funktionaler Zusammenhänge  
Alle Wegebeziehungen innerhalb des Plangebietes bleiben erhalten und werden durch den Erhalt der 
Gehölzstrukturen bzw. die Anlage wegbegleitender Feldhecken aufgewertet. Bezüglich der festgestell-
ten besonders beeinträchtigenden Fernwirkung infolge der geplanten Anlagenhöhe werden bestehende 
Wegeverbindungen im gesamten Gemeindegebiet durch die Anlagen von Baumreihen oder Feldhecken 
sowie die Ergänzung von bestehenden Gehölzbeständen aufgewertet, sodass sie weiterhin ihre rekre-
ative Funktion erfüllen können. Insgesamt führt die Anlage der Windenergieanlagen daher zu keiner 
Zerschneidung von funktionalen Zusammenhängen.   
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
Wirkfaktor cc) – Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen   
Von den geplanten Windenergieanlagen gehen Emissionen durch Lärm (Schall) und Licht (Befeuerung) 
sowie Belästigungen durch Schattenwurf und Schwingungen aus. Die potentiellen Beeinträchtigungen 
durch Emissionen wurden bereits im Kapitel 2.3.3 beschrieben jedoch ausschließlich in Bezug auf das 
Schutzgut Mensch und die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen. Die angesprochenen Emis-
sionen sind besonders im Nahbereich um die Anlagen wahrzunehmen und können zu einer Minderung 
der Erholungsfunktion führen. Am stärksten betroffen sind hiervon die Baeyerhöhe als höchster Aus-
sichtspunkt im Umfeld sowie der Fernradweg an der nördliche Plangebietsgrenze. Die Wahrnehmung 
der Emissionen sowie die Stärke der dadurch hervorgerufenen Belästigungen können durch Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen wie die Anlage von Hecken entlang der Wander- und Radwege 
soweit gesenkt werden, dass keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Emissionen mehr zu er-
warten sind.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung, bei Umsetzung von Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen  

 
2.11 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

2.11.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter zählen zu den Schutzgütern gemäß UVPG (§ 2 Abs. 1). Allerdings 
definieren weder das UVPG noch die UVP-Richtlinie (UVP-RL) den Begriff „Kulturgüter und sonstige 

 
10 Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2019: Fachbeitrag zum Landschaftsrahmenplan, Region Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge 



B-Plan “Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, Klipphausen“ 
Teil C-2 Umweltbericht zur Satzung i.d.F. vom 18.08.2023 mit red. Änd. vom 05.12.2023 
 

 Seite 62 

Sachgüter“. Die einschlägigen Kommentare zum UVPG betonen übereinstimmend den erforderlichen 
Umweltbezug bei der Bearbeitung der Kulturgüter und sonstigen Sachgüter in der UVU. Demnach sind 
als Kultur- und sonstige Sachgüter im Sinne des UVPG nur solche Objekte anzusehen, die mit der 
natürlichen Umwelt in einem so engen Zusammenhang stehen, dass eine Prüfung der Auswirkungen 
im Rahmen der UVP sachlich gerechtfertigt ist (vgl. hierzu Erbguth & Schink 1996, Hoppe 2002, Peters 
2002).  
 
Vom Landesamt für Archäologie kam in der Beteiligung zum Vorentwurf des Vorhabens die Hinweise 
auf archäologische Relevanz des Vorhabenareals (neolithische Siedlungsspuren [59070-S-01, -03]) 
und die denkmalschutzrechtliche Genehmigungspflicht. Diese wurden in die Hinweise zur Bauherrenin-
formation in die Textfestsetzungen aufgenommen.  
 
Von der Denkmalschutzbehörde wurde in der Stellungnahme vom 05.05.21 ebenfalls der Hinweis auf 
die archäologische Relevanz des Gebietes gegeben, zusätzlich kam der Hinweis auf das Vorhanden-
sein eines denkmalgeschützten Wegesteins aus dem 19. Jahrhundert, welcher verkehrsgeschichtlich 
von Bedeutung ist. Der genannte Wegestein befindet sich jedoch in der Gemeinde Klipphausen, Ortsteil 
Lampersdorf, Baeyerhöhe; Gemarkung Lampersdorf, Flurstück 24 und somit außerhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes.  
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich demgegenüber das Kulturdenkmal Sachgesamtheit Kö-
niglich-Sächsische Triangulierung (»Europäische Gradmessung im Königreich Sachsen«); Station 12 
Baeyerhöhe [Triangulationsstein].  
 
Nordwestlich des Geltungsbereiches entlang des Wirtschaftweges von Schmiedewalde nach Tauben-
heim befinden sich bereits fünf Windenergieanlagen, welche als sonstige Sachgüter (regenerative Res-
sourcennutzung) zu bewerten sind.  
 
Weitere sonstige Sachgüter außer den bereits Genannten, welche als geschützte Gebietskategorie in 
Form von beispielsweise Einrichtungen des Gewässerschutzes (Talsperren, Hochwasserrückhaltebe-
cken, Deiche usw.) oder auch regenerativer Ressourcennutzungen (Solaranlagen o.ä.) auftreten kön-
nen, sind im Plangebiet und dessen Umgebung nicht vorhanden.  
 

2.11.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist aufgrund der Lage des Plangebietes im planungsrechtlichen Au-
ßenbereich die Errichtung einzelner Windenergieanlagen mittels Bauanträgen möglich, ohne vermei-
dende Regelungen bezüglich der Optik und Ausführung für das Gesamtgebiet treffen zu können. Die 
kulturhistorisch bedeutsamen Elemente (Triangulationssäule) bleibt aufgrund ihres denkmalschutz-
rechtlichen Status auch bei Nichtdurchführung der Planung erhalten, trotzdem wird durch die Errichtung 
von Einzelanlagen der kulturhistorisch wertvolle Bereich um das Denkmal optisch beeinträchtigt. 
 

 Umweltauswirkungen zu erwarten, optische Beeinträchtigungen mit stärkerem Ausmaß 
als mit B-Plan  

 

2.11.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Entsprechend der tabellarischen Übersicht in Kapitel 2.2 ist für das Schutzgut kulturelles Erbe und sons-
tige Sachgüter der Wirkfaktor aa) relevant.  
 
Wirkfaktoren aa) – Bau und das Vorhandensein der geplanten Vorhaben, einschl. Abrissarbeiten - bau-
bedingte und anlagebedingte Flächeninanspruchnahme  
Das Plangebiet erfüllt als Teil eines archäologisch relevanten Gebietes denkmalschutzrechtliche Be-
lange. Somit sind die Anforderungen des § 14 SächsDSchG zu berücksichtigen. Demnach bedarf der 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der 
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bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. In den 
Textfestsetzungen des Bebauungsplans ist ein diesbezüglicher Hinweis aufgenommen. 
 
Die unter Denkmalschutz stehende Triangulationssäule liegt unweit der Kuppe der Baeyerhöhe und 
wird durch die Festsetzungen des B-Planes als nicht überbaubarer Bereich geschützt. Die bestehenden 
Windenergieanlagen unweit der Baeyerhöhe bleiben ebenfalls als sonstiges Sachgut erhalten. Eine er-
hebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Kultur- und sonstige Sachgüter ist somit nicht gegeben.  
 
Gemäß Stellungnahme des Landesamtes für Archäologie bestehen keine Einwände gegen die Planung.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 

2.12 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

2.12.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

Grundsätzlich bestehen zwischen allen Schutzgütern Wechselwirkungen. Innerhalb des Plangebietes 
stellt der Boden die Grundlage für die Ausprägung des Schutzgutes Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt dar. Der Bewuchs hat wiederum Einfluss auf das Klima und kann landschaftsbildwirksam sein. 
Der am Standort vorhandene Boden beeinflusst wiederum den Bodenwasserhaushalt. Die im Plange-
biet auftretenden Wechselwirkungen sind, über die bereits bei den einzelnen Schutzgütern genannten 
Beeinträchtigungen hinaus, von geringer Bedeutung. 
 

2.12.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 

In Bezug auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern würde sich bei Nichtdurchführung der 
Planung und Weiterführung der landwirtschaftlichen Nutzung keine Veränderung gegenüber dem Be-
stand ergeben. 
 

2.12.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Die im Zuge der Planung möglichen Wechselwirkungen sind im Wesentlichen mit der Flächeninan-
spruchnahme verbunden, mit der Folge des Funktionsverlustes von Böden durch Versiegelung. 
Dadurch kann es sekundär zu Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, z.B. durch den erhöhten Ober-
flächenabfluss, auf Lebensräume für Pflanzen und Tiere, das Klima, das Landschaftsbild und somit 
auch auf den Menschen kommen. Die Wechselwirkungen sind bereits in den jeweiligen Kapiteln zu den 
einzelnen Schutzgütern behandelt worden. Darüber hinaus gehende Wechselwirkungen sind für das 
Plangebiet nicht relevant. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung bei Berücksichtigung von 
Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen  

 
Die Betrachtung der Belange des Umweltschutzes nach BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 7 Punkt a - d und i 
erfolgte in der schutzgutbezogenen Betrachtung. 
Die Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung in Bezug auf die wei-
teren Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Folgenden betrachtet. 
 
2.13 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB) 
Ein Anschluss der Windenergieanlage an die öffentliche Gas- und Trinkwasserversorgung sowie die 
öffentliche Abfall- und Abwasserentsorgung ist nicht erforderlich. In der aufsichtslosen Anlage sind keine 
Sozial- und Sanitärräume vorgesehen. Unvermeidbare Emissionen wie Lärm, Licht und Schattenwurf 
werden durch Vermeidungsmaßnahmen (z.T. im Rahmen der nachfolgenden Genehmigungsplanung) 
bis zum unerheblichen Maß reduziert.  
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
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2.14 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB) 

Der B-Plan dient der planungsrechtlichen Vorbereitung des Baus von Windenergieanlagen zur Strom-
gewinnung aus Windkraft und unterstützt somit die Nutzung erneuerbarer Energien. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
2.15 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g BauGB) 
Für das Gemeindegebiet von Klipphausen liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahr 2015 vor, für einen 
Großteil des Plangebietes sind in der Maßnahmenkonzeption erosionsmindernde Maßnahmen ange-
dacht. Zudem sind entlang der Wirtschaftswege sowie entlang des Fußweges zur Baeyerhöhe wege-
geleitende Gehölze als Ziel verankert. Die Maßnahmen M1 bis M4 unterstützen die im Landschaftsplan 
festgelegten Ziele. Sonstige Pläne oder Konzepte, insbesondere des Wasser-, Abfall-, und Immissions-
schutzrechtes liegen ebenfalls nicht vor. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 
 
2.16 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB) 

Bei raumbedeutsamen Planungen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48 a Abs. 
1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden dürfen, ist 
gemäß § 50 Satz 2 BImSchG bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmögli-
chen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen. Gebiete mit nach § 48 a Abs. 1 BImSchG festgelegten 
Immissionsgrenzwerten sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 

 keine erheblichen Umweltauswirkungen durch die Planung 
 

2.17 Auswirkungen die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB) 

Der Abschätzung in Kapitel 2 ee) kommt zum Ergebnis, dass durch die Windenergieanlagen keine be-
sondere Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen aufweisen. 
 

 

2.18 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit der geplanten 
Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels 

 
Mit der Planung von Windenergieanlagen (WEA) zur Nutzung regenerativer Energien wird insbesondere 
dem Klimaschutz als Grundsatz der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 5 BauGB Rechnung getragen.  
 
Mittelbar führt die Erzeugung und Nutzung von Energie aus regenerativen Quellen z. B. über die ge-
planten WEA zu einer Minderung der Treibhausgasimmissionen, da zur Deckung des Energiebedarfes 
in geringerem Maße Energie aus der Verbrennung fossiler Energieträger mit hohem CO2-Ausstoß ge-
wonnen werden muss.  
 
Windenergieanlagen haben sich bereits nach etwa drei bis sieben Monaten energetisch amortisiert. Das 
heißt, nach dieser Zeit hat die Anlage so viel Energie produziert wie für Herstellung, Betrieb und Ent-
sorgung aufgewendet werden muss. Dies ist im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien sehr 
kurz11.  
 
Durch die Standortwahl werden weitere klimarelevante Faktoren berücksichtigt. Die WEA werden auf 
Ackerflächen angeordnet, somit werden keine bedeutenden klimarelevanten Vegetationsstrukturen mit 
hoher Funktion als Treibhausgassenke (wie z. B. Wald, Feuchtflächen, Moore) in Anspruch genommen. 

 
11 Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/windenergie-an-land#strom, zuletzt 
aufgesucht Februar 2023 
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Vielmehr werden im Zuge des erforderlichen Ausgleichs und Ersatzes für die Eingriffe in Naturhaushalt 
und Landschaft insbesondere Gehölzpflanzungen und der Erhalt von Gehölzen vorgesehen.  
 
Insgesamt ist das geplante Vorhaben mit positiven Auswirkungen auf das Klima verbunden und dient 
der Umsetzung der Klimaschutzziele. 
 
Als weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaschutzziele sind innerhalb des Bebauungsplanes die 
vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen und Festsetzungen zur Minimierung der Versiegelung von Zu-
fahrten und dauerhaften Nebenanlagen.  
 
Die Auswirkungen der innerhalb des Bebauungsplanes zulässigen Vorhaben (Errichtung und Betrieb 
von WEA) auf das lokale Klima werden im Schutzgut Klima untersucht. 
 
Eine Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels (u. a. anhaltende Trockenheit, große Hitze, 
Starkregenereignisse) kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Dies betrifft jedoch aus-
schließlich die Festsetzungen des Bebauungsplanes, welche die Begrünungsmaßnahmen (Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden Natur und Landschaft) beinhalten. In den 
Festsetzungen wird den durch Klimawandel bedingten erschwerten Anwachsbedingungen insofern 
Rechnung getragen, dass zur Herstellung Pflanzen in kleinerer Pflanzqualität verwendet werden kön-
nen, die in der Anwachsphase z. B. Trockenheit eher tolerieren als Pflanzen größere Pflanzqualität.  
 
Für die Windenergieanlagen an sich lässt sich keine besondere Anfälligkeit gegenüber den Folgen des 
Klimawandels erkennen.  
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3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich er-
heblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

 
Für folgende Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind Maßnahmen zur Vermeidung und/oder 
Kompensation erforderlich: 
 

Schutzgut Arten und biologische Vielfalt WF aa) anlagebedingte Flächeninanspruchnahme  
Schutzgut Mensch WF aa) anlagebedingte Flächeninanspruchnahme  
Schutzgut Boden WF aa) anlagebedingte Flächeninanspruchnahme  
Schutzgut Landschaftsbild WF aa) anlagebedingte Flächeninanspruchnahme  

 
Für die anderen Schutzgüter konnten erhebliche nachteilige Auswirkungen, auch durch die Umsetzung 
von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen, ausgeschlossen werden, so dass das Erfordernis von 
Kompensationsmaßnahmen für diese nicht besteht. 
 
3.1 Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzierung 

3.1.1 Naturhaushalt 

Die Bilanzierung der Eingriffe in den Naturhaushalt richtet sich nach der "Handlungsempfehlung zur 
Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen" (SMUL 2009). Sie basiert auf dem 
Biotopwertansatz. Dabei werden sowohl den beanspruchten Biotoptypen (Ausgangswert) als auch den 
geplanten Biotoptypen (Planungswert) entsprechend der Handlungsempfehlung Biotopwerte zugeord-
net. Die Multiplikation des Biotopwertes mit den entsprechenden Flächengrößen ergibt dimensionslose 
Werteinheiten.  
 
Neben der Ermittlung der Biotopwerte findet auch der Verlust bzw. die Minderung verschiedener beson-
derer Funktionen des Naturhaushaltes Berücksichtigung12. Ihr Verlust bzw. ihre Minderung wird mit Hilfe 
eines Funktionsminderungsfaktors, der mit der Fläche des betroffenen Funktionsraumes multipliziert 
wird, ausgedrückt. Der Faktor kommt zusätzlich zu der durch den Biotopverlust verursachten Wertmin-
derung zur Anrechnung. Im Gegenzug können auch Funktionsaufwertungsfaktoren angerechnet wer-
den, wenn mit der Realisierung des Vorhabens bzw. mit Biotopentwicklungs- oder anderen Aufwer-
tungsmaßnahmen signifikante Aufwertungen der genannten Funktionen erreicht werden. 
 
Im vorliegenden Fall liegen besondere Boden-Funktionen vor, welche durch die Anrechnung von Funk-
tionsminderungsfaktoren berücksichtigt werden, da die Ackerflächen zum Großteil sehr hohe Boden-
funktionen bezüglich Fruchtbarkeit und Wasserspeichervermögen aufweisen.   
 
Anhand der Gegenüberstellung von rechnerischem Ausgangswert und Planungswert wird ersichtlich, 
ob externe Maßnahmen zur Kompensation erforderlich werden. Sind Ausgangs- und Planungswert an-
nähernd identisch, kann davon ausgegangen werden, dass der Eingriff innerhalb des Geltungsbereichs 
kompensiert werden kann.  
 

 
12 Lebensraumfunktion, Immissionsschutzfunktion, Biotische Ertragsfunktion, Biotopentwicklungsfunktion, Archivfunktion, Retentionsfunk-

tion, Grundwasserschutzfunktion, Bioklimatische Ausgleichsfunktion, Verbundfunktion, Ästhetische Funktion, Rekreative Funktion 
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Bew irtschaftung 

5 934 Technische Infrastruktur, 
Windenergieanlagen 
(vollversiegelt)

0 5 4.000 20.000
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Nebenanlagen 
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5 951 Verkehrsfläche, sonstige 
Straße, teilversiegelt

2 3 3.310 9.930

41 Wirtschaftsgrünland, 
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10 41 Wirtschaftsgrünland, 
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62/ 
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Formblatt I: Ausgangswert und Wertminderung der Biotope
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Formblatt III: Wertminderung und biotopbezogene Kompensation 

 
 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

Funktionsverlust 1,0 4.000 4.000 M3 Anpflanzen von 0,5 29.635 14.817
der biotischen 
Ertragsfunktion aufgrund 
hoher Bodenfruchtbarkeit 

entlang von Straßen und Wegen, 
Verbesserung der Retentionsfunktion 

Funktionsminderung 0,5 11.250 5.625 M4 Extensivierung 1 2.135 2.135
der biotischen 
Ertragsfunktion aufgrund 
hoher Bodenfruchtbarkeit 

im Einzugsgebiet der kleinen Triebisch, 
Verbesserung der Retentionsfunktion

Funktionsverlust 1,5 4.000 6.000 M7 Extensivierung 
Gründchenwiesen

1 4.000 4.000

der Retentionsfunktion 
aufgrund hohem 
Wasserspeichervermögen

Entw icklung von extensiven Wiesen 
mit Heckenstrukturen

Funktionsminderung 1,0 11.250 11.250
der Retentionsfunktion 
aufgrund hohem 
Wasserspeichervermögen

26.875 35.770 20.952 -5.923

Formblatt II: Wertminderung und funktionsbezogene Kompensation für den Eingriff in das Schutzgut Boden
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Die Übersicht der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zeigt, dass durch die Ausgleichsmaßnahmen 
der Kompensationsbedarf für die Eingriffe in den Naturhaushalt vollständig gedeckt werden kann. Der 
Erhalt der wertvollen Gehölzstrukturen und die Aufwertung der randlichen Ruderalfluren zu Hecken und 
Baumreihen sowie die Extensivierung erwirken insgesamt einen Kompensationsüberschuss von 
100.152 WP. 
 
 
  

Eingriff Kompensation Kompensationsüberschuss / Defizit
Biotophaushalt biotopbezogene 

Wertminderung             
WE Mind. Bio

232.430 Punkte

biotopbezogene 
Kompensation                        
WE  Kompensation Bio                  

338.505 Punkte

biotopbezogener 
Kompensations-
überschuss (+) bzw. 
Defizit (-)  WE Bio                          

106.075 Punkte

besondere 
Funktionen 
(Boden)

funktionsbezogene 
Wertminderung             
WE Mind. Bio

26.875 Punkte
funktionsbezogene 
Kompensation                        
WE  Kompensation Bio                  

20.952 Punkte
funktionsbezogener 
Kompensations-
überschuss (+) bzw. 

                              

-5.923 Punkte

Gesamt WE Mind. Gesamt 259.305 Punkte WE Komp. Gesamt 359.457 Punkte WE über/def Gesamt 100.152 Punkte

Formblatt IV: Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung (Übersicht) 
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3.1.2 Landschaftsbild 

Zur Ermittlung der Eingriffsintensität und des Kompensationsbedarfes wird das Verfahren nach NOHL 
(1993)13 zugrunde gelegt. Danach ist für Windenergieanlagen mit mehr als 100 m Höhe und Windparks 
mit mehr als drei Windenergieanlagen die Langfassung mit 3 ästhetischen Wirkzonen von 200 m, 
1.500 m und 10.000 m um das Eingriffsobjekt anzuwenden. Dabei handelt es sich um ein formalisiertes 
Verfahren, das die Verhältnismäßigkeit zwischen Ermittlungsaufwand und Schwere des Eingriffs be-
rücksichtigt.  
 
1. Bildung ästhetischer Wirkzonen  
 

Wirkzone I: Wirkzone II: Wirkzone II: 

Radius 200 m um Windpark,  
Gesamtfläche = 63 ha  

Radius 1.500 m um Windpark, 
Gesamtfläche = 1.295,1 ha 

Radius 10.000 m um Windpark, 
Gesamtfläche = 34.952,2 ha 

 
2. Ermittlung der tatsächlichen Einwirkungsbereiche F  
 
Sichtverstellende Elemente (in der folgenden Abbildung grün dargestellt) und die hinter diesen Flächen 
liegenden blickverschatteten Bereiche (in Abbildung Bereiche ohne Farbgebung) werden von der Flä-
che der potenziellen Wirkzone subtrahiert.  
 
Als Grundlage für die Ermittlung der tatsächlichen Einwirkbereiche wurden die Anlagenstandorte, eine 
angenommene durchschnittliche Rotorhöhe von 169 m, das Relief sowie die sichtverstellenden Wald-
flächen zu Grunde gelegt (siehe Abbildung 10). 
 

 
13 Nohl, W. 1993: Materialien für die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung bei Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe 
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Abbildung 4: Sichtbarkeitsanalyse Planung durch EWS Consulting GmbH, 2022. 

Da direkt benachbart zur Baeyerhöhe bereits fünf Anlagen (je 100 m hoch) im Bestand betrieben wer-
den, ist ein Großteil der ermittelten Sichtbereiche bereits im Vorfeld visuell beeinträchtigt. Um auf diese 
Tatsache und die Stellungnahme des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
vom 06.05.2021 einzugehen, welche den Hinweis gab, in der Sichtraumanalyse v.a. die Verände-
rung/Vergrößerung des Sichtraumes im Verhältnis zum Status quo in den Mittelpunkt zu stellen, wurden 
die Flächen ermittelt, welche bei Durchführung der Planung zusätzlich beeinträchtigt werden. Die Er-
gebnisse der Untersuchung (siehe Abbildung 11) werden dann als tatsächlich sichtbeeinträchtigter Be-
reich in den folgenden Berechnungsschritten zu Grunde gelegt, um die bestehende Vorbelastung adä-
quat zu berücksichtigen.  
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Abbildung 5: Sichtbarkeitsanalyse der zusätzlich beeinträchtigen Flächen durch EWS Consulting 
GmbH, 2022. 

 

Wirkzone I: Wirkzone II: Wirkzone III: 

Der Nahbereich der geplanten 
Anlagenstandorte ist bereits im 
Bestand durch die benachbarten 
Anlagen vollständig sichtbeein-
trächtigt. Der tatsächliche Einwir-
kungsbereich umfasst eine Flä-
che von  
F = 0 ha 

Der Wirkbereich ist ebenso wie 
für die Wirkzone I fast vollständig 
bereits im Bestand sichtbeein-
trächtigt. Das Vorhaben bedingt 
eine zusätzlichen Einwirkungs-
bereich von  
F = 1,1 ha 

In der Wirkzone III sind aufgrund 
der höheren Anlagen der neuge-
planten Windenergieanlagen ei-
nige Flächen zusätzlich zum Be-
stand sichtbeeinträchtigt. Der 
tatsächliche Einwirkungsbereich 
umfasst eine Fläche von  
F = 1.386 ha 

 
3. Aufgliedern des tatsächlich sichtbeeinträchtigten Gebietes in ästhetische Raumeinheiten 
In diesem Schritt sollen nach NOHL zusammengehörige Raumeinheiten wie z.B. Bachtäler, Waldflä-
chen und Siedlungen innerhalb der tatsächlich sichtbeeinträchtigten Bereiche voneinander abgegrenzt 
werden. Da die Abgrenzung der sichtbeeinträchtigten Flächen mithilfe von GIS-basierten Sichtraum-
analysen erstellt wurde und sich dabei sehr kleine fragmentierte Teilflächen im Vergleich zu händisch 
abgegrenzten Flächen ergeben, ist eine weitere Differenzierung in ästhetische Raumeinheiten nicht 
zweckmäßig. Die folgenden Berechnungen und Bewertungen beziehen sich daher auf die jeweiligen 
Wirkzonen als Ganzes und ihren gesamtästhetischen Wert.   
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4. Einschätzung des ästhetischen Gesamtwertes (= ästhetische Empfindlichkeit) vor dem Ein-
griff (Skala 1- sehr gering bis 10 – sehr hoch) 
Anhand des  
• ästhetischen Eigenwerts mit den Indikatoren Vielfalt, Naturnähe und Eigenartserhalt,  
• der visuellen Transparenz mit den Indikatoren Reliefierung, Strukturvielfalt und Vegetationsdichte  
• und der Schutzwürdigkeit  
wird der ästhetische Gesamtwert vor dem Eingriff abgeschätzt. 
 
Der ästhetische Gesamtwert (ästhetische Empfindlichkeit) der Wirkzonen wird vor dem Eingriff 
innerhalb einer 10-stufigen Bewertungsskala mit 3 (gering) in der Wirkzone I, mit 5 (mittel) in der Wirk-
zone II sowie mit 7 (hoch) in der Wirkzone III eingeschätzt.  
 
In der Wirkzone I befinden sich fast ausschließlich intensiv genutzte Ackerflächen, was zu einer sehr 
geringen bis geringen Bewertung für den Landschaftsästhetischen Eigenwert führt. Die visuelle Trans-
parenz hingegen ist sehr hoch, da sich keine verschattenden Elemente in der Wirkzone I befinden. Die 
Schutzwürdigkeit ist sehr gering bis gering, da sich lediglich ein geschütztes Kulturdenkmal innerhalb 
der Nahzone befindet und alle anderen Schutzgebietskategorien sich außerhalb befinden.  
 
Die Wirkzone II weist aufgrund einiger Strukturelemente wie Bachauen und Wälder einen mittleren äs-
thetischen Eigenwert auf. Die visuelle Transparenz ist ebenfalls als mittel einzuschätzen, da sich relief- 
und strukturbedingt einige sichtverschattete Bereiche ergeben. Die Schutzwürdigkeit ist aufgrund des 
Vorhandenseins mehrerer Schutzgebietskategorien als hoch einzustufen.  
 
In der Wirkzone III befinden sich vielfältige Landschaftselemente mit einer charakteristischen Eigenart, 
der landschaftsästhetische Gesamtwert ist daher als hoch einzuschätzen. Die visuelle Transparenz ist 
aufgrund des Reliefs und vieler vegetativer und Siedlungselemente als gering bis mittel einzuschätzen. 
Die Schutzwürdigkeit ist äquivalent zur Wirkzone II insgesamt hoch.  
 
Herleitung des ästhetischen Gesamtwertes vor dem Eingriff 
 Wirkzone I Wirkzone II Wirkzone III 
1. Landschaftsästheti-
scher Eigenwert Stufe Stufe Stufe 

- Vielfalt  
- Naturnähe  
- Eigenartserhalt 

2 (sehr gering-gering) 5 (mittel) 7(hoch) 

2. Visuelle Transparenz    

- Reliefierung 
- Strukturvielfalt der 

Elemente 
- Vegetationsdichte 

10 (sehr hoch) 5 (mittel) 4 (gering-mittel) 

3. Schutzwürdigkeit 2 (sehr gering-gering) 7 (hoch) 7 (hoch) 

Ästhetischer Gesamt-
wert / Ästhetische 
Empfindlichkeit: 
2 x 1. + 2. + 3. 

16 Punkte 
(Stufe 3, gering) 

22 Punkte 
(Stufe 5, mittel) 

25 Punkte  
(Stufe 7, hoch) 
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5. Einschätzung des ästhetischen Gesamtwertes (= ästhetische Empfindlichkeit) nach dem Ein-
griff (Skala 1 - sehr gering bis 10 – sehr hoch) 
Die technischen Anforderungen machen den Eingriff unvermeidbar. Es wird eingeschätzt, dass die 
Windenergieanlagen das Landschaftsbild zusätzlich negativ verändern. Die ästhetische Empfindlichkeit 
wird daher nach dem Eingriff innerhalb einer 10-stufigen Bewertungsskala in Wirkzone I mit 3 (gering), 
in Wirkzone II mit 4 (gering-mittel) und in Wirkzone III mit 6 (mittel-hoch) eingeschätzt, da sich durch die 
Errichtung der Anlagen die Indikatoren für die Beurteilung des ästhetischen Gesamtwertes anhand des 
Kriteriums Eigenartserhalt und somit für den landschaftsästhetischen Eigenwert vor allem in Wirkzone 
I und II verändern. In Wirkzone III ist die Veränderung nicht auch gegeben, jedoch in geringerem Um-
fang, da aufgrund der Größe des Wirkraumes die Überprägung durch die Windenergieanlagen nur einen 
geringen Einfluss hat. 
 
Herleitung des ästhetischen Gesamtwertes nach dem Eingriff 
 Wirkzone I Wirkzone II Wirkzone III 
1. Landschaftsästheti-
scher Eigenwert Stufe Stufe Stufe 

- Vielfalt  
- Naturnähe  
- Eigenartserhalt 

1 (sehr gering) 3 (gering) 6 (mittel-hoch) 

2. Visuelle Transparenz    
- Reliefierung 
- Strukturvielfalt der 

Elemente 
- Vegetationsdichte 

10 (sehr hoch) 5 (mittel) 4 (gering-mittel) 

3. Schutzwürdigkeit 2 (sehr gering-gering) 7 (hoch) 
 

7 (hoch) 

Ästhetischer Gesamt-
wert / Ästhetische 
Empfindlichkeit: 
2 x 1. + 2. + 3. 

14 Punkte 
(Stufe 3, gering) 

18 Punkte 
(Stufe 4, gering-mittel) 

23 Punkte  
(Stufe 6, mittel-hoch) 

 
 
6. Ermittlung der Eingriffsintensität (Skala 1 bis 10) 
Die Intensität des Eingriffs wird durch Differenzbildung zwischen dem ästhetischen Gesamtwert vor 
bzw. nach dem Eingriff ermittelt und innerhalb einer 10-stufigen Bewertungsskala in den beiden Wirk-
zonen I und III mit 2 (sehr gering-gering) und in Wirkzone II mit 3 (gering) eingeschätzt. 
 

Eingriffsintensität Wirkzone I Wirkzone II Wirkzone III 
- Ästhetischer Gesamt-

wert vor Eingriff 
- Ästhetischer Gesamt-

wert nach Eingriff 
Differenz 
 
= retransformierte Stufe 

16 Punkte 
 
14 Punkte 
 
2 
 
2 (sehr gering-gering) 

22 Punkte 
 
18 Punkte 
 
4 
 
3 (gering) 

25 Punkte 
 
23 Punkte 
 
2 
 
2 (sehr gering-gering) 

 
7. Ermittlung der visuellen Verletzlichkeit der Wirkzonen 
Die Einschätzung der visuellen Verletzlichkeit der Wirkzonen wurde bereits in die Übersichtstabellen 
unter Schritt 4 und 5 integriert.  
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8. Ermittlung der Schutzwürdigkeit der einzelnen Wirkzonen 
Die Einschätzung der Schutzwürdigkeit der Wirkzonen wurde ebenfalls bereits in die Übersichtstabellen 
unter Schritt 4 und 5 integriert.  
 
9. Ermittlung der Empfindlichkeit der Wirkzonen 
Eine Wirkzone ist umso empfindlicher, je höher ihr ästhetischer Eigenwert, ihre visuelle Verletzlichkeit 
und ihre Schutzwürdigkeit ist. Die ästhetische Empfindlichkeit entspricht dem unter Punkt 4 ermittelten 
ästhetischen Gesamtwert (letzte Zeile Tabelle).  
 
10. Ermittlung der landschaftsästhetischen Erheblichkeit (Skala 1 bis 10) 
Die ästhetische Erheblichkeit ergibt sich aus der Summe der Eingriffsintensität und der ästhetischen 
Empfindlichkeit (= ästhetischer Gesamtwert) vor dem Eingriff und wird für das Vorhaben innerhalb einer 
10-stufigen Bewertungsskala für die Wirkzone I mit 2 (sehr gering-gering), für die Wirkzone II mit 3 
(gering) und für die Wirkzone III mit 4 (gering bis mittel) eingeschätzt. 
 

Ästhetische Erheblich-
keit Wirkzone I Wirkzone II Wirkzone III 

- Ästhetische Empfind-
lichkeit (vor Eingriff) 

- Eingriffsintensität 
Summe 
= retransformierte Stufe 

3 (gering) 
 
2 (sehr gering-gering) 
5 
2 (sehr gering-gering) 

5 (mittel) 
 
3 (gering) 
8 
3 (gering) 

7 (hoch) 
 
2 (sehr gering-gering) 
9 
4 (gering-mittel) 

 
11. Ermittlung der erheblich beeinträchtigten Flächen (Erheblichkeitsfaktor e) 
Durch Umdeutung des ermittelten Erheblichkeitswerts in Flächenprozentsätze ergibt sich die erheblich 
beeinträchtigte Fläche  
- In der Wirkzone I von 20 % (0,2). 
- in der Wirkzone II von 30 % (0,3). 
- in der Wirkzone III von 40 % (0,4). 
 
12. Kompensationsflächenfaktor b 
Für eine intakte Kulturlandschaft wird mit einem Mindestflächenanspruch von durchschnittlich 10 % für 
Naturschutz und Landschaftspflege gerechnet. Es wird deshalb angenommen, dass der durch einen 
Eingriff bedingte ästhetische Funktionsverlust nur dann kompensiert werden kann, wenn 10 % der er-
heblich beeinträchtigten Fläche für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen bereitgestellt 
werden. Der Kompensationsflächenfaktor in Wirkzone I, II und III beträgt b = 0,1. 
 
13. Wahrnehmungskoeffizient w 
Die abnehmende Fernwirkung wird durch einen Wahrnehmungskoeffizienten in Abhängigkeit von der 
Höhe der Eingriffsobjekte (über 60 m) erfasst. Je nachdem ob große Vorbelastungen ähnlicher Art vor-
handen sind, sind die Wahrnehmungskoeffizienten höher oder niedriger. Da die bestehenden Vorbelas-
tungen bereits bei der Ermittlung der tatsächlich sichtbeeinträchtigten Fläche berücksichtigt wurde und 
nur die zusätzlichen Flächen in die Berechnung einfließen, werden die Werte für Anlagen über 60 m 
und ohne Vorbelastungen herangezogen. Der Wahrnehmungskoeffizient beträgt 
 
- in Wirkzone I w = 0,6; da keine Vorbelastungen vorhanden sind. 
- in Wirkzone II w = 0,3; da Vorbelastungen bereits berücksichtigt sind. 
- In Wirkzone III w = 0,04; da Vorbelastungen bereits berücksichtigt sind. 
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14. Ermittlung des Kompensationsflächenumfanges  
Der Kompensationsflächenumfang wird nach der folgenden Formel ermittelt:  
 
K = F*e*w*b 
 
Er beträgt für Wirkzone I:  K = 0 ha * 0,2 * 0,6 * 0,1 = 0,0 ha   = 0 m² 
Er beträgt für Wirkzone II: K = 1,1 ha * 0,3 * 0,15 * 0,1 = 0,0099 ha  = 99 m² 
Er beträgt für Wirkzone III: K = 1.386 ha * 0,4 * 0,02 * 0,1 = 2,2176 ha  = 22.176 m² 
 
K gesamt = 99 m² + 22.176 m² = 22.275 m²  
 
Die Größe der erforderlichen Kompensationsfläche beträgt ca. 22.275 m² / ca. 2,23 ha. 
 
Die Berechnung des Kompensationsbedarfs für das Landschaftsbild zeigt, dass unter Berücksichtigung 
der Vorbelastung und der Minimierungsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches zusätzlich wei-
tere externe Maßnahmen erforderlich sind, welche zu einer Aufwertung der landschaftsästhetischen 
Funktion und des Erholungswertes beitragen. Mit den Maßnahmen M 5 bis M 10 kann die ermittelte 
erforderliche Flächengröße der Maßnahmen von ca. 2,23 ha vollumfänglich ausgeglichen werden. Die 
Maßnahmen M 1 bis M 4 liegen direkt im Geltungsbereich des B-Planes und wirken somit nur in der 
nicht zusätzlich beeinträchtigten Nahzone der Windenergieanlagen. Daher werden sie nicht für den 
Kompensationsbedarf des Landschaftsbildes angerechnet.  
 
M 5  3.000 m² 
M 6  3.000 m² 
M 7  4.000 m² 
M 8  8.000 m² 
M 9  8.000 m² 
M 10   2.000 m² 
SUMME  28.000 m² = 2,8 ha 
 
Die Beschreibung der Maßnahmen ist unter Kapitel 3.3 zu finden. 
 
3.2 Übersicht der geplanten Maßnahmen 
Durch die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen, die im Bebauungsplan durch Festsetzung oder Hin-
weis aufgenommen wurden, wird die Vermeidung bzw. der Ausgleich voraussichtlicher erheblicher Be-
einträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes gemäß § 1a Abs. 3 BauGB 
berücksichtigt. 
 
Für einen Teil der Beeinträchtigungen wird die Schwelle der Erheblichkeit bereits mit Umsetzung der 
Vermeidungsmaßnahmen nicht überschritten. Der Ausgleich der verbleibenden unvermeidbaren nach-
teiligen Auswirkungen ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
 
Als Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB im B-Plan verankerte Maßnahmen  
(Nummern entsprechen Festsetzungsnummer) 

Nr. Art der Maßnahme Begründung der Maßnahme  
begünstigte  
Schutzgüter  

Wirk-
faktor 

1.9.1 Begrenzung der Bodenversiegelung 
von Stellplätzen und Zufahrten 

Minimierung der Eingriffe in Natur und 
Landschaft 

Boden, Wasser WF aa) 

1.9.2 Bodenüberdeckung von Fundamen-
ten 

Minimierung der Eingriffe in den Boden-, 
Wasser- und Biotophaushalt 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Boden, 
Wasser 

WF aa) 
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1.9.3 Rückbau temporärer baulicher Ne-
benanlagen 

Vermeidung von Eingriffen in den Natur-
haushalt 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Land-
schaftsbild, Boden, 
Wasser 

WF aa) 

Plan-
zeich-
nung 

Erhalt von Einzelbäumen der Baum-
reihe entlang des Alten Viehwegs 

Vermeidung von Eingriffen in den Natur-
haushalt, Vermeidung des Eintretens von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-
den  

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Land-
schaftsbild, Boden, 
Wasser, Mensch 

WF aa) 

1.9.5 Erhalt Gehölzbestand unterhalb 
Baeyerhöhe 

Erhalt hochwertiger, bodenschützender Bi-
otopstrukturen, Minderung von Eingriffen in 
das Landschaftsbild 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Land-
schaftsbild, Boden, 
Mensch 

WF aa) 

(M1) 

1.9.5 Erhaltung und Ergänzung Gehölzbe-
stand nördlich des Fernradweges 
Baeyerhöhe 

Aufwertung der Biotopstrukturen, Minde-
rung von Eingriffen in das Landschaftsbild 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Land-
schaftsbild, Boden, 
Mensch 

WF aa) 

(M2) 

1.9.5 Anpflanzung von Feldhecken entlang 
von Straßen und Wegen  

Aufwertung der Biotopstrukturen, Minde-
rung von Eingriffen in das Landschaftsbild 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Land-
schaftsbild, Boden, 
Wasser, Mensch 

WF aa), 
WF cc) 

(M3) 

1.9.5 Extensivierung im Einzugsgebiet der 
Kleinen Triebisch  

Aufwertung der Biotopstrukturen, Verringe-
rung der Bodenerosion  

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Land-
schaftsbild, Boden, 
Wasser  

WF aa) 

(M4) 

1.9.5 
M5 

Ergänzung bestehender Streuobst-
wiesen in Wildberg  

Ersatz für die Eingriffe in das Landschafts-
bild, Aufwertung des Naturhaushaltes  

Landschaftsbild WF aa) 

1.9.5 
M6 

Ergänzung bestehender Streuobst-
wiesen in Constappel 

Ersatz für die Eingriffe in das Landschafts-
bild, Aufwertung des Naturhaushaltes  

Landschaftsbild WF aa) 

1.9.5 
M7 

Extensivierung Grünchenwiesen Ersatz für die Eingriffe in das Landschafts-
bild, Aufwertung des Naturhaushaltes 

Landschaftsbild, 
Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt, Boden, 
Wasser 

WF aa) 

1.9.5 
M8 

Pflanzung einer Gehölzreihe in 
Röhrsdorf  

Ersatz für die Eingriffe in das Landschafts-
bild, Aufwertung des Naturhaushaltes  

Landschaftsbild WF aa) 

HI 
M9 

Ergänzung, Fortführung von beste-
henden Baumreihen und Alleen sowie 
Anlage neuer Baumreihen und Alleen 
im Gemeindegebiet Klipphausen 

Ersatz für die Eingriffe in das Landschafts-
bild, Aufwertung des Naturhaushaltes  

Mensch, Landschafts-
bild 

WF aa) 
WF cc) 

HI 
M10 

Ergänzung, Fortführung von beste-
henden Feldhecken und Strauchrei-
hen sowie Anlage neuer Feldhecken 
im Gemeindegebiet Klipphausen 

Ersatz für die Eingriffe in das Landschafts-
bild, Aufwertung des Naturhaushaltes  

Mensch, Landschafts-
bild 

WF aa) 
WF cc) 

HI 
KVM 1 

Einrichten eines Technischen Sys-
tems zur ereignisbezogenen Abschal-
tung für den Rotmilan 

Vermeidung des Eintretens der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
WF bb) 

HI 
KVM 2 

Abschaltung von WEA bei Bewirt-
schaftungs- und Bodenbearbeitungs-
ereignissen 

Vermeidung des Eintretens der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
WF bb) 
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HI 
KVM 3 

Errichtung eines Fixbeam-Radars Vermeidung des Eintretens der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
WF bb) 

HI 
KVM 4 

Abschaltalgorithmus für Fledermaus-
aktivitäten 

Vermeidung des Eintretens der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
WF bb) 

HI 
KVM 5 

Kontrolle der zu fällenden Bäume für 
die Zuwegung  

Vermeidung des Eintretens der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
WF bb) 

HI Fällzeitenregelung  Vermeidung der Tötung/Verletzung von 
Brutvögeln und Reptilien im Sommerle-
bensraum sowie die Zerstörung von Gele-
gen 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
 

HI Feldlerchenmonitoring  Vermeidung des Eintretens der arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG 

Tiere, Pflanzen, biolo-
gische Vielfalt 

WF aa) 
WF bb) 

 
 Vermeidung/ Minimierung  
 

 Ausgleich/Ersatz 
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3.3 Maßnahmenbeschreibungen 
Die Maßnahmen sind mit den in obiger Tabelle angegebenen Nummern als Festsetzungen oder Hin-
weise in den Bebauungsplan übernommen.  
 
Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 1:  
 
M 1 Erhalt Gehölzbestand unterhalb Baeyerhöhe 
Auf der in der Planzeichnung mit „M 1“ gekennzeichneten Fläche am Fernradweg Baeyerhöhe soll der 
vorhandene Gehölzbestand dauerhaft erhalten werden. Dabei sollen bei Abgang von einzelnen Gehöl-
zen Nachpflanzung von Hochstämmen gleicher Art als Ersatz gepflanzt werden. Die dazwischen lie-
gende Ruderal- und Staudenflur soll einmal im Jahr, im Spätsommer bzw. Frühherbst, gemäht werden. 
Das Mahdgut ist von der Fläche zu beräumen. 
 
Die Maßnahme dient der der Erhaltung wertvoller Strukturen innerhalb des Geltungsbereiches.  
 
M 2 Erhaltung und Ergänzung Gehölzbestand nördlich des Fernradwegs Baeyerhöhe 
Auf der in der Planzeichnung mit „M 2“ gekennzeichneten Fläche, nördlich des Fernradwegabschnitts 
Baeyerhöhe, sollen die vorhandene Obstbaumreihe dauerhaft erhalten bleiben und durch Neupflanzun-
gen ergänzt werden.  Dazu sind hochstämmige Obstbäume regionaltypischer Sorten in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde im Pflanzabstand von ca. 10 m zu pflanzen (Mindestqualität: Hoch-
stamm, 3xv m.B. StU 10-12 cm). Bei der Neuanpflanzung von Obstgehölzen ist auf das Vorhandensein 
bzw. Anpflanzen von Befruchtersorten für regionaltypische Apfel- und Birnensorten zu achten. Im Falle 
der Ergänzung mit Kirschbäumen kann auch auf selbstbefruchtende Sorten zurückgegriffen werden. 
 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der 
auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzu-
schließen. 
 
Die Maßnahme dient dem Erhalt wertvoller Strukturen innerhalb des Geltungsbereiches und der Förde-
rung der Biotopvernetzung. Zudem hat die Obstgehölzreihe eine vermindernde Wirkung auf die Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes.  
 
M 3 Anpflanzung von Feldhecken entlang von Straßen und Wegen 
Auf den in der Planzeichnung mit „M 3“ gekennzeichneten Flächen entlang der vorhandenen Wege und 
Straßen (Alter Viehweg, Fernradwegabschnitt Baeyerhöhe und K8038) sind freiwachsende Wildgehölz-
hecken unter Verwendung heimischer und standortgerechter Pflanzenarten mit einer Pflanzdichte von 
1 Strauch / 1,5 m² anzulegen. Die Heckenpflanzungen sollen mindestens dreireihig ausgeführt werden. 
Aus artenschutzrechtlichen Gründen sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit sind keine Baumarten 
anzupflanzen und keine Greifvogelstangen anzuordnen. Unterbrechungen der Anpflanzungen für Zu-
fahrten zum Sondergebiet Windenergienutzung und Unterbrechungen für Zufahrten der Landwirtschaft 
sind zulässig.  
 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der 
auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzu-
schließen. 
 
Die Maßnahme ist auf einer Gesamtfläche von 42.335 m² ausgewiesen. Durch die Überlagerung mit 
dem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die benötigten Zuwegungen zu den einzelnen Standorten ist die 
tatsächliche Größe der Maßnahme geringer. Für die Zuwegungen wird in der Bilanzierung eine pau-
schale Flächeninanspruchnahme von ca. 30 % veranschlagt, sodass die Maßnahme mit einer Flächen-
größe von 29.635 m² in die Bilanzierung einfließt.  
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Mit der Maßnahme wird die kleinteilige Strukturierung der Landschaft gefördert und die Beeinträchti-
gungen auf das Landschaftsbild durch die sichtverstellende Wirkung der Hecken gemindert.  
 
M 4 Extensivierung im Einzugsgebiet der Kleinen Triebisch  
Auf der in der Planzeichnung mit „M 4“ gekennzeichneten Fläche ist eine Senke mit Kolluvisolboden der 
landwirtschaftlichen Nutzung zu entziehen und der Eigenentwicklung zu überlassen. 
 
Durch die Sukzession bildet sich auf der Fläche eine geschlossene Vegetationsdecke, die das ober-
flächliche Abtragen von Boden durch Wassererosion vermeiden kann. Die Maßnahme dient somit der 
Verringerung der Bodenerosion und stellt im Vergleich zur intensiven Ackernutzung eine Aufwertung 
der Biotopstrukturen dar.  
 
Maßnahmen innerhalb der Geltungsbereiche 2 bis 5: 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB können die Festsetzungen nach § 9 als Flächen oder Maßnahmen zum 
Ausgleich auch an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen, soweit dies mit einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vereinbar ist.  
 
Die externen Maßnahmen dienen der Kompensation der Eingriffe in das Landschaftsbild. Die geplanten 
Maßnahmeflächen befinden sich zum Teil innerhalb der Landschaftsschutzgebiete Nr. d83 „Elbtal zwi-
schen Dresden und Meißen mit linkselbischen Tälern und Spaargebirge“ oder Nr. d19 „Triebischtäler“. 
Da es sich ausschließlich um Maßnahmen handelt, welche der Strukturierung der Landschaft und Auf-
wertung der Biotopstrukturen dienen und keine im Bestand wertvollen Flächen in Anspruch genommen 
werden, wird eingeschätzt, dass die geplanten Maßnahmen den Schutzzwecken und Entwicklungszie-
len der Landschaftsschutzgebiete nicht entgegenstehen, sondern diese sogar stärken können.  
 
Die geplanten Maßnahmen stehen den Zielen der Raumordnung bzw. einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung nicht entgegen.  
 
M 5 Ergänzung bestehender Streuobstwiese in Wildberg, 3.000 m² 

 
Abbildung 6: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 5 in der Gemarkung Windberg. 

Pflanzbereich 
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Auf der Maßnahmeflächen „M 5“ ist die bestehende Streuobstwiese durch die Neupflanzung von 30 
Gehölzen zu ergänzen. Die Maßnahme M 5 befindet sich in der Gemarkung Wildberg, jeweils anteilig 
auf den Flurstücken 21/7, 22/2 und 33/3. Zur Ergänzung der Streuobstwiesen sind auf den noch unbe-
pflanzten Flächen 30 Laubgehölze, davon mindestens 20 Obstbäume regionaltypischer Sorten oder 
maximal 10 andere heimische Laubgehölze in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentümer der Fläche 
und der Unteren Naturschutzbehörde zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm; Kronenansatz ab 1,8 m 
bzw. Mittelstamm; Kronenansatz ab 1,3 m; StU >7 cm) und einer fachgerechten 5-jährigen Fertigstel-
lungs- und Entwicklungspflege zu unterziehen. Bei der Neuanpflanzung von Obstgehölzen ist auf das 
Vorhandensein bzw. Anpflanzen von Befruchtersorten für regionaltypische Apfel- und Birnensorten zu 
achten. Im Falle der Ergänzung mit Kirschbäumen kann auch auf selbstbefruchtende Sorten zurückge-
griffen werden. Der Mindestabstand der Bäume untereinander sowie zwischen den bestehenden Bäu-
men soll 10 m betragen. Somit wird auf den Flurstücken insgesamt eine Flächengröße von 3.000 m² als 
Streuobstwiese bzw. Laubgehölzgruppe aufgewertet und kann zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
beitragen. Bei der Ausführungsplanung ist der bestehende Leitungsbestand und deren Schutzstreifen 
in der konkreten Ausformung der Maßnahme und der Festlegung der Pflanzstandorte zu beachten. 
 
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Streuobstwiese zu bewirtschaften. Es ist ein Schutz des Stammes 
gegen Rindenbrand sowie ein Verbiss- und, wenn erforderlich, ein Wühlmausschutz aus unverzinktem 
Draht vorzusehen. Abgängige, im Zuge des B-Planverfahrens gepflanzte Obstbäume sind durch 
Neupflanzung zu ersetzen.  
 
Die Maßnahme dient der ersatzweisen Aufwertung des Landschaftsbilds im Gemeindegebiet Klipphau-
sen und der Strukturierung der Landschaft. Zudem fördern Streuobstwiesen die Biodiversität und den 
Biotopverbund. Durch die extensive Nutzung der Wiesenflächen werden die Bodenfunktionen auf den 
Flächen erhalten bzw. verbessert.  
 
M 6 Ergänzung bestehender Streuobstwiese in Constappel, 3.000 m² 

 
Abbildung 7: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M6 in der Gemarkung Constappel. 
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Auf der Maßnahmeflächen „M 6“ ist die bestehende Streuobstwiese durch die Neupflanzung von 30 
Obstgehölzen zu ergänzen. Die Maßnahme M 6 befindet sich in der Gemarkung Constappel auf dem 
Flurstück 119d. Zur Ergänzung der Streuobstwiesen sind 30 Obstbäume regionaltypischer und stand-
ortgerechter Sorten in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentümer der Fläche und der Unteren Natur-
schutzbehörde zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm; Kronenansatz ab 1,8 m bzw. Mittelstamm; 
Kronenansatz ab 1,3 m; StU >7 cm) und einer fachgerechten 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwick-
lungspflege zu unterziehen. Nach § 38 Abs. 4 Nr. 2 WHG ist das Nachpflanzen von nicht standortge-
rechten Bäumen und Sträuchern verboten. Dies betrifft auch die Pflanzung von Obstgehölzen in den 
Gewässerrandstreifen (10 m ab Böschungsoberkante) der Wilden Sau und des Prinzbaches, welche 
daher untersagt sind. Der Mindestabstand der Bäume untereinander sowie zwischen den bestehenden 
Bäumen soll 10 m betragen. Somit wird auf dem Flurstück eine Flächengröße von 3.000 m² als Streu-
obstwiese aufgewertet.  
 
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Streuobstwiese zu bewirtschaften (extensive Beweidung). Die 
Neupflanzungen sind durch die Anlage eines Dreibocks für Weideflächen vor Einwirkungen durch die 
Weidetiere zu schützen. Außerdem ist ein Schutz des Stammes gegen Rindenbrand sowie ein Verbiß- 
und, wenn erforderlich, ein Wühlmausschutz aus unverzinktem Draht vorzusehen. Abgängige, im Zuge 
des Satzungsverfahrens gepflanzte Obstbäume sind durch Neupflanzung zu ersetzen. Dies gilt für 10 
Jahre nach Erstpflanzung. 
 
Die Maßnahme dient der ersatzweisen Aufwertung des Landschaftsbilds im Gemeindegebiet Klipphau-
sen und der Strukturierung der Landschaft. Zudem fördern Streuobstwiesen die Biodiversität und den 
Biotopverbund. Durch die extensive Nutzung der Wiesenflächen werden die Bodenfunktionen auf den 
Flächen erhalten bzw. verbessert.  
 
M 7 Extensivierung Gründchenwiesen  

 
Abbildung 8: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 7 in der Gemarkung Lotzen. 
 

geplante Maßnahme 

bestehende Maßnahmen 
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Im Bereich des Flurstücks 249 der Gemarkung Lotzen auf einer Länge von ca. 200 m und einer Breite 
von 30 m sind die ehemaligen „Gründchenwiesen“ aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu 
entnehmen und zu extensivem Grünland mit Heckenstrukturen zu entwickeln. Dabei sind die Gewäs-
serrandstreifen des unbenannten Baches zu entwickeln. Das Anpflanzen von nicht standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern ist nach § 38 Abs.4 Nr. 2 verboten. Bei der Ausführungsplanung ist der beste-
hende Leitungsbestand und deren Schutzstreifen in der konkreten Ausformung der Maßnahme und der 
Festlegung der Pflanzstandorte zu beachten. 
 
Dazu ist der Boden aufzulockern und eine Saatgutmischung (Typ Grundmischung) einzubringen. Ge-
mäß § 40 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG darf in der freien Natur ausschließlich Saatgut des Ursprungsgebietes 
„Sächsiches Löß- u. Hügelland (20)“ verwendet werden. Sollte dies in begründeten Fällen nicht möglich 
sein, bedarf das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden Gebiet in 
freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, nach § 40 Abs. 1 BNatSchG einer 
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. 
 
Die extensiven Wiesenflächen sind zur Erreichung des Zielzustandes mit Abtransport des Mahdgutes 
2-mal jährlich zu mähen oder durch Beweidung zu pflegen. Dabei sind im Umfang von 20 % der Wie-
senfläche jährlich wechselnde Altgrasstreifen überjährig zu belassen. Zur Förderung von Kräutern ist 
eine frühe 1. Mahd durchzuführen (Ende Mai/Anfang Juni bis Ende Juni). Folgemahden sollten mit min-
destens 8 Wochen Abstand erfolgen. Dabei sollte zur Schonung der Blattrosetten der Kräuter hoch (8 
bis 10cm) gemäht werden. Auf den Einsatz von Herbiziden und Düngemitteln ist vollständig zu verzich-
ten. 
 
Innerhalb des 30 m Streifens sind über die gesamte Länge zwei freiwachsende Wildgehölzhecken mit 
einer Breite jeweils 6 m von unter Verwendung heimischer und standortgerechter Pflanzenarten mit 
einer Pflanzdichte von 1 Strauch / 1,5 m² anzulegen. Die Hecken dürfen an maximal zwei Stellen für je 
12 m zur Gewährleistung der Durchfahrt unterbrochen werden. Aus artenschutzrechtlichen Gründen 
sowie aus Gründen der Verkehrssicherheit sind keine Baumarten anzupflanzen und keine Greifvogel-
stangen anzuordnen. 
 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der 
auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzu-
schließen. 
 
Die Maßnahme dient der Strukturierung der Landschaft und der Verbesserung der Bodenfunktionen. 
Zudem wird durch die Extensivierung der Wiesen und die Heckenpflanzung die landschaftliche Vielfalt 
gestärkt, was zum Landschaftserleben beitragen kann.  
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M 8 Baumpflanzung auf Weidefläche, Röhrsdorf 

 
Abbildung 9: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 8 in der Gemarkung Röhrsdorf. 
 
Auf der Maßnahmeflächen „M 8“ ist entlang der Grenze zwischen Acker und Grünland eine Baumreihe 
anzulegen. Die Maßnahme M 8 befindet sich in der Gemarkung Röhrsdorf jeweils anteilig auf den Flur-
stücken 26, 26/a und 21/8. Zur Ergänzung der bereits bestehenden Gehölzreihe auf dem Flurstück 25/6 
sind beidseitig, auf den noch unbepflanzten Rändern der Grünfläche insgesamt 40 hochstämmige Laub-
gehölze oder Obstbäume regionaltypischer Sorten in Abstimmung mit dem jeweiligen Eigentümer der 
Fläche und der Unteren Naturschutzbehörde zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm; Kronenansatz 
ab 1,8 m; StU >7 cm) und einer fachgerechten 5-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zu 
unterziehen. Der Mindestabstand der Bäume untereinander sowie zwischen den bestehenden Bäumen 
soll 10 m betragen. Zur Bewirtschaftungsgrenze (Ackerrand) ist ein Abstand von mindestens 5 m ein-
zuhalten. Somit wird auf den Flurstücken insgesamt eine Flächengröße von ca. 4.000 m² als Baumreihe 
aufgewertet, die zur Aufwertung des Landschaftsbildes beiträgt.  Bei der Ausführung ist der bestehende 
Leitungsbestand und deren Schutzstreifen in der konkreten Ausformung der Maßnahme und der Fest-
legung der Pflanzstandorte zu beachten. 
 
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Streuobstwiese zu bewirtschaften (extensive Beweidung). Es ist 
ein Schutz des Stammes gegen Rindenbrand sowie ein Verbiß- und, wenn erforderlich, ein Wühlmaus-
schutz aus unverzinktem Draht vorzusehen. Abgängige, im Zuge des Satzungsverfahrens gepflanzte 
Obstbäume sind durch Neupflanzung zu ersetzen. Dies gilt für 10 Jahre nach Erstpflanzung.  
 
Die Maßnahme dient der ersatzweisen Aufwertung des Landschaftsbilds im Gemeindegebiet Klipphau-
sen und der Strukturierung der Landschaft. Zudem fördern Streuobstwiesen die Biodiversität und den 
Biotopverbund. 
 
Externe Maßnahmen im Gemeindegebiet Klipphausen 
 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB können anstelle von Darstellungen und Festsetzungen auch vertragliche 
Vereinbarungen nach § 11 oder sonstige geeignete Maßnahmen zum Ausgleich auf von der Gemeinde 
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bereitgestellten Flächen getroffen werden. Folgende Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz werden im 
Gemeindegebiet Klipphausen umgesetzt:  
 
M 9 Ergänzung, Fortführung von bestehenden Baumreihen und Alleen sowie Anlage neuer Baumreihen 
und Alleen im Gemeindegebiet Klipphausen 

 
Abbildung 10: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 9 in der Gemarkung Sachsdorf. 

 
Abbildung 11: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 9 in der Gemarkung Kleinschönberg. 
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Abbildung 12: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 9 in den Gemarkung Röhrsdorf und 
Hartha. 
 

 
Abbildung 13: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 9 in der Gemarkung Piskowitz. 
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Abbildung 14: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 9 in der Gemarkung Weistropp. 
 
Zur Aufwertung des Landschaftsbildes in der Gemeinde Klipphausen wird angestrebt bestehende 
Baumreihen und Alleen im Gemeindegebiet zu ergänzen, Lücken nachzupflanzen und neue Gehölz-
strukturen anzulegen. Dazu sind auf den aufgelisteten Flurstücken der folgenden Gemarkungen hoch-
stämmige Laubbäume und Obstgehölze regionaltypischer Sorte in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde im Pflanzabstand von ca. 10 m zu pflanzen (Mindestqualität: Hochstamm, 3xv m.B., StU 
10-12 cm). 
 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der 
auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzu-
schließen. 
 
Bei der Anpflanzung der Gehölze sind die jeweiligen festgesetzten Gewässerrandstreifen nach § 24 
Abs. 1 SächsWG zu beachten. Dies betrifft den Prinzbach und ein unbenanntes Gewässer sowie die 
Kleine Triebisch. Zudem sind bestehender Leitungsbestand und deren Schutzstreifen sowie bereits 
durch Dritte gebundene Kompensationsmaßnahmen in der konkreten Ausformung der Maßnahme und 
der Festlegung der Baumstandorte zu beachten.  

Gemarkung  Flurstücke  

Sachsdorf 156/2, 167 
Kleinschönberg 403 
Hartha 25, 29, 
Röhrsdorf  159, 165, 168, 172/1, 332, 337 
Piskowitz 109, 113 
Weistropp 235, 241 

 
Die Maßnahme dient dem Ersatz für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Da die Windener-
gieanlagen aufgrund ihrer enormen Höhe Sichtbereiche fast im gesamten Gemeindegebiet aufweisen 
werden mehrere kleinere Pflanzmaßnahmen unter der Maßnahmen M 9 zusammengefasst. Insgesamt 
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haben die zu bepflanzenden Teile der genannten Flurstücke einen Umfang von ca. 8.000 m², dies ent-
spricht einer Nachpflanzung von ca. 160 Bäume (50 m² pro Baum).  
 
Da die Maßnahme in der nachfolgenden Planung erst räumlich konkretisiert wird und daher nicht als 
externer Geltungsbereich in die Planzeichnung aufgenommen wird, werden alle tatsächlich beanspruch-
ten Flächen vor Satzungsbeschluss zugunsten der Gemeinde Klipphausen vertraglich gesichert, um 
den Anforderungen des §1a Abs. 3 BauGB zu entsprechen. 
 
M 10 Ergänzung, Fortführung von bestehenden Feldhecken und Strauchreihen sowie Anlage neuer 
Feldhecken im Gemeindegebiet Klipphausen 

 
Abbildung 15: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 10 in der Gemarkung Taubenheim. 
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Abbildung 16: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 10 in der Gemarkung Sachsdorf. 
 

 
Abbildung 17: Übersichtsplan über die Lage der Maßnahme M 10 in der Gemarkung Lampersdorf. 
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Zur Aufwertung des Landschaftsbildes in der Gemeinde Klipphausen wird angestrebt bestehende Feld-
hecken im Gemeindegebiet zu ergänzen, Lücken nachzupflanzen und neue Gebüschstrukturen anzu-
legen. Dazu sind auf den aufgelisteten Flurstücken der folgenden Gemarkungen freiwachsende Wild-
gehölzhecken unter Verwendung heimischer und standortgerechter Pflanzenarten mit einer Pflanz-
dichte von 1 Strauch / 1,5 m² anzulegen. Die Heckenpflanzungen sollen mindestens dreireihig ausge-
führt werden. Bei der Pflanzung ist auf den Flurstücken 25a und 25b der Gemarkung Taubenheim die 
Verrohrung der Scharre und der dazugehörige Schutzstreifen zu beachten, welche nicht bepflanzt wer-
den dürfen. 
 
Die Pflanzen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Pflanzmaßnahmen sind in der 
auf die Anzeige der Nutzungsaufnahme gemäß § 82 Abs. 2 SächsBO folgenden Pflanzperiode abzu-
schließen. 

Gemarkung  Flurstücke  

Taubenheim 25a, 25b (Beachtung Verrohrung der Scharre) 
Sachsdorf 341/1 
Lampersdorf 6/1, 79 

 
Die Maßnahme dient dem Ersatz für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Da die Windener-
gieanlagen aufgrund ihrer enormen Höhe Sichtbereiche fast im gesamten Gemeindegebiet aufweisen 
werden mehrere kleinere Pflanzmaßnahmen unter der Maßnahmen M 10 zusammengefasst. Insgesamt 
haben die zu bepflanzenden Teile der genannten Flurstücke einen Umfang von ca. 2.000 m², dies ent-
spricht einer Nachpflanzung von ca. 1.335 Sträuchern.  
 
Da die Maßnahme in der nachfolgenden Planung erst räumlich konkretisiert wird und daher nicht als 
externer Geltungsbereich in die Planzeichnung aufgenommen wird, werden alle tatsächlich beanspruch-
ten Flächen vor Satzungsbeschluss zugunsten der Gemeinde Klipphausen vertraglich gesichert, um 
den Anforderungen des §1a Abs. 3 BauGB zu entsprechen. 
 
3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Bei der Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten sind die Ziele und 
der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und die wesentlichen Gründe 
für die getroffene Wahl darzulegen (Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, Nr. 2 d BauGB). Demnach sind anderweitige 
Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung und innerhalb des betreffenden Pla-
nungsgebietes zu erörtern. Grundlage des Bebauungsplanes “Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, 
Klipphausen“ bildet der Aufstellungsbeschluss mit dem darin genannten Planungsziel. 
 
Unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen zu Wohngebäuden im planungsrechtlichen Innen- und 
Außenbereich ergibt sich für die Gemeinde Klipphausen nur ein sehr kleines Repertoire an Flächen, 
welche grundsätzlich für die Errichtung von Windenergieanlagen geeignet sind (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 18: Darstellung von Bereichen mit Restriktionen aufgrund des Abstandes zu Wohngebäuden 
im Innen- bzw. Außenbereich. 

Der für den Bebauungsplan gewählte Standort entspricht dem größten zusammenhängenden und aus 
Sicht der Abstandsregelungen geeigneten Gebiet innerhalb der Gemeinde Klipphausen. Aufgrund der 
vorhandenen Wohnnutzung im Innen- und Außenbereich der Ortslagen in Klipphausen sind insgesamt  
kaum Flächen innerhalb der Gemeindegrenzen für die Ausweisung von Sondergebietes mit der Zweck-
bestimmung Wind geeignet. Die Bereiche im Norden des Gemeindegebietes liegen in der Elbaue und 
somit auch innerhalb von Natura-2000-Schutzgebieten. Zudem sind sie aufgrund der Tallage eher von 
nachrangiger Bedeutung für die Erzeugung von Windenergie. Die potentiell geeignete Fläche westlich 
des Gewerbegebietes Klipphausen ist bereits für die Erweiterung der gewerblichen Nutzung vorgese-
hen. Dazu befinden sich bereits die Aufstellung eines B-Plans und die 6. Änderung des FNPs in Bear-
beitung. Eine windenergetische Nutzung innerhalb dieser Gebietskulisse ist bei Erweiterung der Gewer-
beflächen ausgeschlossen.  
 
Zusätzlich zu den genannten größeren Flächen bleiben innerhalb des Gemeindegebietes lediglich klei-
nere Flächen und Randbereiche, welche die Kriterien für Windenergieerzeugung erfüllen. In Anbetracht 
der Höhe der baulichen Anlagen und der damit erforderlichen Abstände untereinander, auch im Hinblick 
auf Luftverwirbelungen und Standsicherheit, sind diese Restflächen lediglich für einzelne Windenergie-
anlagen nutzbar. 
 
Um einerseits eine „Unternutzung“ des Gebietes hinsichtlich des Windertrags zu vermeiden und ande-
rerseits eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf das unvermeidbare Maß zu beschränken, 
wurde unter Berücksichtigung des im Regionalplan prognostizierten Ertrags von 61,7 GWh/a sowie der 
nachfolgend aufgeführten Rahmenbedingungen die Lage und Höhe der Anlagen auf Grundlage eines 
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Fachgutachtens zur Optimierung des Windertrags ermittelt14. Dabei wurden folgende Alternativen un-
tersucht: 

• Variante 1: 6 Windenergieanlagen Senvion 3.2M114 mit Rotordurchmesser 114 m und Naben-
höhe 143 m gemäß Ertragsprognose Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2. Gesamtfort-
schreibung 2020; die Ertragsprognose des Regionalplanes sieht für diese Variante einen Ertrag 
von 61,7 GWh/a vor  

• Variante 2: 5 Windenergieanlagen Vestas V162 - 6,0 MW mit Rotordurchmesser 162 m und 
Nabenhöhe 169 m gemäß Situierung EWS Consulting GmbH  

• Variante 3: 5 Windenergieanlagen Vestas V162 - 6,0 MW mit Rotordurchmesser 162 m und 
Nabenhöhe 119 m gemäß Situierung EWS Consulting GmbH. 

 
Die Variantenprüfung hinsichtlich Ertrag zeigte eindeutig, dass am Standort Windpark Baeyerhöhe we-
niger Windenergieanlagen mir größerem Rotordurchmesser und größerer Nabenhöhe mehr Ertrag lie-
fern, als eine größere Anzahl kleinerer Windenergieanlagen.  
 
Die Variante 2 weist einen Netto-Mehrertrag von +75,0 % (105 GWh) gegenüber der Variante 1 
(61 GWh) aus dem Regionalplan auf. Auch die Variante 3 mit Vestas V162-6,0 und NH 119 m weist 
rund 51,7 % (91 GWh) mehr Netto-Ertrag pro Jahr als Variante 1 auf. Aus Sicht der Ertragsoptimierung 
zeigt sich somit ein deutliches Bild, das für möglichst große Windenergieanlagen (große Nabenhöhe, 
großer Rotordurchmesser) am Standort Baeyerhöhe spricht. 
 
Zur bestmöglichen Ausschöpfung des Windpotenzials soll im Plangebiet daher die Errichtung von ins-
gesamt fünf (davon vier im Teilbereich A und eine im Teilbereich B) Windenergieanlagen mit einer Ge-
samthöhe von 200 m bis 240 m und einer Leistungsfähigkeit von insgesamt mindestens rund 90 GWh 
planerisch vorbereitet werden. 
 
Bei Festsetzung von Windenergieanlagen mit geringerer Höhe würde der zu erreichende Ertrag des 
Gebietes nicht vollständig ausgenutzt, was insgesamt den Flächenverbrauch für die erforderliche Ge-
winnung regenerativer Energie erhöhen würde. Höhere Anlagen bewirken wiederum einen höheren 
Eingriff in das Landschaftsbild.  
 
Durch Anpassung der Festsetzungen hinsichtlich der Anzahl der WEA-Standorte, der Höhe und Rotor-
durchmesser sind daher keine geringeren Umweltauswirkungen zu prognostizieren als durch zulässige 
Vorhaben gemäß der Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplans bewirkt werden.  
 
Die konkrete Lage und Größe der Baufenster erfolgt nach strengen Kriterien, welche die Abgrenzung 
des Vorrang- und Eignungsgebietes, die 1000 m Abstandslinie zur Wohnbebauung im planungsrechtli-
chen Innenbereich, den 200 m - Radius um die unter Denkmalschutz stehende Triangulationssäule 
„Baeyerstein“ und die Abstandsellipsen der Anlagen zueinander berücksichtigt. Eine andere Standort-
wahl der Baufenster ist bei Berücksichtigung des Planungsziels der Errichtung von 5 WEA innerhalb 
des Geltungsbereiches nicht möglich. 
 
Die Festsetzung der Verkehrsflächen erfolgt überwiegend auf den bestehenden Wegen. Die aktuell 
bestehende Verkehrserschließung des Plangebietes bleibt erhalten und wird durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplans gesichert. 
 
Die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen dienen grundsätzlich der Verringerung oder dem Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen. Sie wurden unter Berücksichtigung des speziellen Artenschutzrech-

 
14 EWS Consulting GmbH, 07.10.2022: Windpark Baeyerhöhe Alternativenprüfung 
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tes nach § 44 BNatSchG und der Belange der Landwirtschaft in Lage und Größe begrenzt. Eine ander-
weitige Planung (z. B. eine Vergrößerung der geplanten Gehölzflächen oder Lageänderung) kann dem-
nach zusätzliche artenschutzrechtliche Konflikte hervorrufen, so dass keine höhere Wirksamkeit hin-
sichtlich der Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen ableitbar ist. Mit einer anderen extensiven 
Flächennutzung (z. B. extensive Saumstreifen) wird möglicherweise der beabsichtigte Sichtschutz nicht 
erreicht, so dass Umweltauswirkungen insgesamt gleichfalls nicht weiter verringert werden können, als 
mit der beabsichtigten Planung. 
 
4 Zusätzliche Angaben 
 
4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 

Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 
Angaben aufgetreten sind 

Durch die konkreten bauplanungsrechtlichen, bauordnungsrechtlichen sowie grünordnerischen Fest-
setzungen konnten die zu erwartenden Beeinträchtigungen ohne größere Schwierigkeiten abgeschätzt 
werden. Bezüglich bautechnischer Fragen wurden die Beachtung einschlägiger technischer Normen 
und die Beschränkung des Baubetriebes auf ein Mindestmaß zugrunde gelegt. 
 
Bei der Zusammenstellung der Angaben zu den einzelnen Schutzgütern sind keine Schwierigkeiten 
aufgetreten, da die Angaben vollständig den genannten Quellen entnommen werden konnten.  
 
Die Bewertung der Schutzgüter erfolgte nach Vorgabe der "Handlungsempfehlungen zur Bewertung 
und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“ 2003/2009 in Verbindung mit dem Leitfaden “Bo-
denschutz in der Umweltprüfung nach BauGB“ 2009.  
 
4.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
Entsprechend § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Umsetzung des Bebauungsplans eintreten, um in der Lage zu sein, Maßnahmen zur Abhilfe 
zu ergreifen.  
 
Gemäß den Bewertungen in Kapitel 2 und 3 verbleiben bei Umsetzung der Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Es obliegt der Gemeinde als Planungsträ-
ger, die Einhaltung der grünordnerischen Festsetzungen und umweltrelevanten Hinweise (einschließ-
lich Artenschutzrecht) zu überwachen. 
 
4.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, Klipphausen“ beab-
sichtigt die Gemeinde Klipphausen die planungsrechtlichen Grundlagen für die Entwicklung eines Wind-
parks zu schaffen. 
 
Der Bebauungsplan "Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, Klipphausen“ der Gemeinde Klipphausen 
war einer Umweltprüfung zu unterziehen und dementsprechend ein Umweltbericht zu erstellen. Im Mit-
telpunkt des vorliegenden Umweltberichtes stehen die Prüfung potenzieller, erheblicher Umweltauswir-
kungen durch die Planung, die Benennung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sowie 
die Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der Alternativen.  
 
Es wurde festgestellt, dass durch den Bebauungsplan zulässige Vorhaben trotz Durchführung der ge-
nannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf 
die Schutzgüter nach § 3c des UVPG innerhalb des Geltungsbereichs verursachen. Daher wurde ein 
Maßnahmenkonzept aufgestellt, welches mehrere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen beinhaltet.  
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Derzeit ist aufgrund der Lage im planungsrechtlichen Außenbereich auch bei Nichtdurchführung der 
Planung die Errichtung von Einzelanlagen genehmigungsfähig, wenn die Einhaltung der immissions-
schutzrechtlichen Vorschriften nachgewiesen wird. Insbesondere für die Schutzgüter Mensch und 
menschliche Gesundheit sowie das Landschaftsbild und Erholung ergeben sich dadurch deutlich stär-
kere nachteilige Auswirkungen, da es weder Regelungen zu Höhen, zum Anlagentyp und Erscheinungs-
bild gibt, noch vermindere oder vermeidende Maßnahmen festgesetzt werden. Die Aufstellung des B-
Planes ermöglicht neben einer optimalen energetischen Ausnutzung des Gebietes auch, ein Gesamt-
konzept für die genaue Ausgestaltung der Anlagen und die Maßnahmenplanung zu festzusetzten.  
 
Mit der Planung sind trotz vermindernder Maßnahmen eine Neuversiegelung bisher unversiegelter Flä-
chen sowie der Verlust von Landwirtschaftsflächen verbunden. Die Nutzungsänderung stellt aus natur-
schutzrechtlicher Sicht eine Verschlechterung der Funktionen des Naturhaushaltes dar.  
 
Für das Vorhaben werden keine Flächen von landesrechtlichen Schutzgebieten oder europarechtlichen 
Natura-2000 Schutzgebieten in Anspruch genommen. Das im Norden zu Teilen in den Geltungsberei-
chen hineinragende Landschaftsschutzgebiet wird durch den B-Plan nicht überplant. Mit Ausnahme von 
zwei Obstgehölzen, welche für die Zuwegung gefällt werden müssen, bleiben alle Einzelgehölze, die 
potenziell höhlenreich sind und somit Biotopschutzstaus nach § 30 BNatSchG bzw. § 21 SächsNatSchG 
aufweisen erhalten.  
 
Bezüglich im Plangebiet vorkommender europarechtlich geschützter Tierarten wurde in einem geson-
derten Artenschutzfachgutachten (vgl. Anlage 1, EWS Consulting GmbH, 2023) nachgewiesen, dass 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 
44 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG sowie Art. 12 FFH-Richtlinie und Art. 5 Vogelschutz-
richtlinie eintreten.  
 
Die Prüfung erfolgte dabei so, dass die Arten weiterhin in einem günstigen Erhaltungszustand verblei-
ben bzw. die Voraussetzungen zur Wiederherstellung eines solchen nicht nachhaltig beeinträchtigt wer-
den, wenn alle konfliktvermeidenden Maßnahmen umgesetzt werden. Damit liegen die artenschutz-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Zulassung des Vorhabens vor (vgl. Artenschutzfachbeitrag, EWS 
Consulting GmbH, 2023). 
 
 
 



B-Plan “Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, Klipphausen“ 
Teil C-2 Umweltbericht zur Satzung i.d.F. vom 18.08.2023 mit red. Änd. vom 05.12.2023 
 

 Seite 95 

5 Quellen 
 
Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) geändert worden ist.  
 
Baunutzungsverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die 
zuletzt durch Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist. 
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 103 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
geändert worden ist. 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), das durch das Gesetz vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1362) geändert worden ist.  
 
Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) in der Fassung vom 06. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 
451), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 09. Februar 2021 (SächsGVBl. S. 243) geändert 
worden ist.  
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl I 
2010, 94), das zuletzt durch Artikel 117 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 132) geändert 
worden ist. 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. 
S. 525), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden 
ist. 
 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist. 
 
Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) geändert worden ist. 
 
Landes- und Regionalplanung 

Landesentwicklungsplan Sachsen, 2013 
 
Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal / Osterzgebirge: Regionalplan Region Oberes Elbtal / 

Osterzgebirge 2. Gesamtfortschreibung 2020 in der Fassung des Satzungsbeschlusses vom 
24.06.2019 und des Genehmigungsbescheides vom 08.06.2020; in Kraft getreten mit der Bekannt-
machung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 38/2020 am 17.09.2020. 

 
  



B-Plan “Windenergienutzung WI02 Baeyerhöhe, Klipphausen“ 
Teil C-2 Umweltbericht zur Satzung i.d.F. vom 18.08.2023 mit red. Änd. vom 05.12.2023 
 

 Seite 96 

Literatur/Gutachten: 

Bastian O., Schreiber K. F.: Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft, Spektrum Verlag, 
Heidelberg - Berlin, 1999. 
 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - LANA 2009 – Hin-
weise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. 
 
Dipl. Ing. T. Kästner, freiberuflicher Umweltplaner, 08.03.2020: Avifaunistisches Gutachten Vorrang- 
und Eignungsgebiet Windenergienutzung Baeyerhöhe auf dem Gebiet der Gemeinde Klipphausen 
 
EWS, 20.12.2022: Windpark Baeyerhöhe – Faunistischer Gesamtbericht inklusive Artenschutzfachbei-
trag 
 
EWS Consulting GmbH, 13.02.2023: Windpark Baeyerhöhe (Alternativenprüfung Ertragsstudie) 
 
Nohl, W. (1993): Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige Eingriffe. Materialien 
für die naturschutzfachliche Bewertung und Kompensationsermittlung. Im Auftrag des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (MURL) des Landes Nordrhein-Westfalen. Kirchheim bei 
München. 
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2009: “Bodenbewertungsinstrument 
Sachsen”, Stand 03/2009, Aktualisierung Januar 2010, Oktober 2014 Anhang 7. 
 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2010: “Liste der Kartiereinheiten der 
Biotoptypen- und Landnutzungskartierung Sachsen 2005”, Stand 02.12.2010. 
 
Sächsisches Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL, Hrsg.): Handlungsempfehlung zur Be-
wertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen, 2009. 
 
Datengrundlagen: 
 
Im iDA-Datenportal des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie abgeru-
fene Daten/interaktiven Karten (abrufbar unter https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm, 
letzter Abruf: 02.02.2023): 

- Digitale Bodenkarte 1:50.000 
- Auswertekarten Bodenschutz 1:50.000,  
- Hydrogeologische Übersichtskarte HÜK 200 
- Daten zur Grundwasserdynamik 
- Daten zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

 
Im Geoportal Sachsenatlas abgerufene Daten (abrufbar unter https://geoviewer.sachsen.de/mapvie-
wer2/index.html?lang=de, letzter Abruf: 02.02.2023): 

- Angaben zu Schutzgebieten,  
- Angaben zu Natura 2000-Gebieten, 
- Biotoptypen- und Landnutzungskartierung,  
- besonders geschützte Biotope 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/46037.htm
https://geoviewer.sachsen.de/mapviewer2/index.html?lang=de
https://geoviewer.sachsen.de/mapviewer2/index.html?lang=de

	05-96 2024 Beschluss B-Plan Wind
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 09. April 2024
	Beschluss Nr.: 05-96/2024


	05-96 2024 Beschluss B-Plan Wind _ Anlage1 BPlan red.pdf
	00_BPlan_WEA_Baeyerhöhe_Deckblatt_231205
	01_BPlan_WEA_Baeyerhöhe_Planzeichnung_231205
	Pläne und Ansichten
	Satzung_M2500


	02_BPlan_WEA_Baeyerhöhe_Textfestsetzungen_231205
	1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO)
	1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO)
	1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21 BauNVO)
	1.2.1 Bezugspunkte für die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
	1.2.2 Mindestabstand zwischen unterer Rotorblattspitze und Geländeoberfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	1.2.3 zulässige Grundfläche der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 und Abs. 5 BauNVO)

	1.3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)
	1.3.1 Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 bis 3 BauNVO)
	1.3.2 Zulässigkeit von Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

	1.4 Von Bebauung freizuhaltende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
	1.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
	1.6 mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
	1.7 Flächen für die Landwirtschaft
	1.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
	1.8.1 Begrenzung der Bodenversiegelung von Stellplätzen und Zufahrten
	1.8.2 Bodenüberdeckung von Fundamenten
	1.8.3 Rückbau temporärer baulicher Nebenanlagen
	1.8.4 Einsatz erdverlegter Kabel
	1.8.5 Kompensationsmaßnahmen

	1.9 Zuordnung von Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer Stelle (§ 9 Abs. 1a BauGB)

	2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. SächsBO)
	2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO)
	2.1.1 Form
	2.1.2 Farbgebung
	2.1.3 Nachtkennzeichnung


	3 Hinweise
	3.1 Denkmalschutz / Archäologie
	3.2 Hinweise Luftfahrtbelange/ Flugsicherung
	3.3 Altbergbau, Hohlraumgebiete
	3.4 Hinweise zum Grundwasserschutz
	3.5 Fällzeitenregelung
	3.6 Hinweise zu externen Kompensationsmaßnahmen im Gemeindegebiet Klipphausen
	3.7 Hinweise zum Artenschutz:
	3.8 Hinweis auf das Straßengesetz für den Freistaat Sachsen


	03_BPlan_WEA_Baeyerhöhe_Begründung_231205 red
	1 Planungsanlass, Städtebauliches Erfordernis
	2 Ziele der Planung
	3 Örtliche Gegebenheiten
	3.1 Lage und Größe des räumlichen Geltungsbereiches
	3.2 Geländetopografie
	3.3 Bestandsbeschreibung des Plangebietes
	3.4 Nutzungsbeschränkungen

	4 Übergeordnete planerische Vorgaben
	4.1 Landes- und Regionalplanung
	4.2 Flächennutzungsplan
	4.3 Klimaschutz
	4.4 Verfahrensgebiet der Ländlichen Neuordnung Sora

	5 Städtebauliche Konzeption
	6 Grünordnerische Konzeption
	7 Erschließungskonzeption
	7.1 Verkehrliche Erschließung
	7.2 Ver- und Entsorgung

	8 Begründung der planerischen Festsetzungen
	8.1 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches
	8.2 Art der baulichen Nutzung
	8.3 Maß der baulichen Nutzung
	8.4 überbaubare Grundstücksfläche / Zulässigkeit von Nebenanlagen
	8.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen / mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
	8.6 Fläche für die Wasserversorgung / Leitungsbestand
	8.7 Grünflächen / Flächen für die Landwirtschaft / von Bebauung freizuhaltende Fläche
	8.8 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft / Erhaltung von Einzelbäumen
	8.9 Gestalterische Festsetzungen

	9 Kennzeichnungen und nachrichtliche Übernahmen
	10 Hinweise
	11 Flächenbilanz
	12 Wesentliche Auswirkungen der Planung
	12.1 Prüfung der UVP-Pflicht
	12.2 Auswirkungen auf die Umwelt
	12.3 Auswirkungen auf die Ziele der Raumordnung
	12.4 Auswirkungen auf die Belange der Landwirtschaft
	12.5 Auswirkungen auf Belange des Denkmalschutzes
	12.6 Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung und den Verkehr
	12.7 Auswirkungen durch Eisschlag
	12.8 Auswirkungen auf private Belange

	13 Quellenverzeichnis

	03a_BPlan_WEA_Baeyerhöhe_Begründung_Beiplan_231205
	Pläne und Ansichten
	Beiplan_Begründung


	04_BPlan_WEA_Baeyerhöhe_Umweltbericht_240312 red
	1  Einleitung
	1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben
	1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt ...

	2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	2.1 Übersicht über erforderliche Angaben nach Anlage 1 Nr. 2 a) und b) BauGB
	2.2 Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung
	2.3 Sichtbarkeitsanalyse
	2.4 Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit
	2.4.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.4.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.4.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt
	2.5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.5.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.5.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung
	2.5.4 Artenschutzrechtliche Beurteilung
	2.5.5 Prüfung der Betroffenheit der Natura 2000-Gebiete

	2.6 Schutzgut Fläche
	2.6.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.6.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.6.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.7 Schutzgut Boden
	2.7.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.7.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.7.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.8 Schutzgut Wasser
	2.8.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.8.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.8.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.9 Schutzgut Luft und Klima
	2.9.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.9.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.9.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.10 Schutzgut Landschaftsbild, Landschaftserleben, naturbezogene Erholung
	2.10.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.10.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.10.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.11 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
	2.11.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.11.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.11.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.12 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern
	2.12.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale
	2.12.2 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	2.12.3 Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung

	2.13 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e BauGB)
	2.14 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB)
	2.15 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g BauGB)
	2.16 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h BauGB)
	2.17 Auswirkungen die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB)
	2.18 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen des Klimawandels

	3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen
	3.1 Eingriffs- Ausgleichs-Bilanzierung
	3.1.1 Naturhaushalt
	3.1.2 Landschaftsbild

	3.2 Übersicht der geplanten Maßnahmen
	3.3 Maßnahmenbeschreibungen
	3.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

	4 Zusätzliche Angaben
	4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind
	4.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung
	4.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

	5  Quellen



